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1 vorlaufiges Rahmenprogramm

Freitag 11.1.2013

* Aufbau ab 16 Uhr
* Vorakkreditierung ab ca. 17 Uhr
* Antragsbesprechung und Kennenlernrunde ab 19:00 Uhr in der Halle

Samstag 12.1.2013

* erster Tag des Parteitags von 10:00 bis 20:00 (Akkreditierung ab 9:30)
* Mittagspause um ca 13-14 Uhr

* Gastrede um ca. 15 Uhr

ca. 20-21 Uhr Umbau fiir Party, Abendessen

ab 21:00 Party mit den DJs Bruno Kramm und Coldtrack in der Halle

Sonntag 13.1.2013

» zweiter Tag des Parteitags von 9:30 bis 19:00 (Akkreditierung ab 9:00)
» Mittagspause um ca 12-13 Uhr
* Abbau nach 19:00

2 Tagesordnung

TOP 1: Erdffnung der Versammlung

TOP 2: Beschluss iiber Zulassung von Gésten und Bild-/Tonaufnahmen

TOP 3: Beschluss iiber die Geschiftsordnung

TOP 4: Wahl der Versammlungsamter

TOP 5: Beschluss iiber die Tagesordnung

TOP 6: Behandlung von Antrigen insbesondere zu Positionen, Programm und zur Satzung
TOP 7: SchlieBung der Versammlung



3 Antragsreihenfolge gemaB Umfrage

PP027 - Daten der Meldeamter

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Daniel Seuffert

Antragstext

[1] Wir fordern die Weitergabe von Daten der Biirger an private Firmen durch Meldedmter generell zu untersagen.

[2]

Nur der Biirger darf bestimmen ob und wieviel Daten an private Firmen weitergibt. Eine Weitergabe durch
Meldedmter aus Gewinnerzielungsabsicht ist vollkommen abwegig.

Obwohl die erzielten Summen in den Gemeindehaushalten vollkommen unwesentlich sind handeln die mei-

sten Gemeinden mit den Daten ihrer Biirger leichtfertig und vollkommen unkontrolliert. Dies muf3 gesetzlich
unterbunden werden.


http://lptarguments.piratenpartei-bayern.de/PP027/
http://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.1/Antragsfabrik/Positionspapier_027

PP0O26

PP026 - Offenlegung von Abwasser- und Millgebuihren

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Daniel Seuffert

Antragstext

[1] Wir fordern, dass Gemeinden sowohl Abwasser- als auch Miillgebiihren samt deren Kalkulationsgrundlagen
jahrlich und vollstindig dem Biirger unaufgefordert offenlegen. In den letzten Jahren gehen immer mehr Kom-
munen dazu iiber, ihre kommunalen Zweckverbdnde zur Sanierung der Haushalte zu benutzen. Unterschiede
von mehreren 100 Prozent in den Gebiihrensétze sind daher heute nicht ungewohnlich. Diese Entwicklung muss

gestoppt werden. Der Biirger soll nur die laufenden Kosten finanzieren. Quersubventionierungen innerhalb von
Gemeindehaushalten sind zu unterbinden.

[2] Viele Biirger bezahlen iiberhohte Gebiihren fiir Abwasser- und Miill, dies betrifft vor allem einkommenschwa-
che Schichten. Unter dem Deckmantel von angeblich notwendigen Gebiihrenerh6hungen werden Quersubven-
tionierungen in Gemeindehaushalten vorgenommen und die wahren Kosten verschleiert.


http://lptarguments.piratenpartei-bayern.de/PP026/
http://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.1/Antragsfabrik/Positionspapier_026

(1]

[2]

[3]

[4]

PP040

PP040 - Rundfunkrate unabhangiger Besetzen

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Just-Ben

Antragstext

Dem Positionspapier Offentlicher Rundfunk wird unter dem Punkt “Zusammensetzung und Aufgabe der Kon-
trollorgane* als zweiter Absatz eingefiigt:

Die Piraten in Bayern setzten sich dafiir ein, dass die Rundfunkrite der 6ffentlich-rechtlichen Sender in Zukunft
keine aktiven Parteipolitiker oder Funktionére sitzen. Es soll vermieden werden, dass Personen von Parteien
oder Regierungen entsandt werden, die die Offentlichkeitsarbeit der Organisation mitbestimmen. Das beinhaltet
vor allem aber nicht ausschlieBlich: Pressesprecher, Angestellte in der Offentlichkeitsarbeit, Abteilungsleiter
fiir Kommunikation oder politische Strategie, Minister, Landtagsabgeordnete oder Amtstriger in Parteien oder
entsendenden Vereinen/Organisationen ab Landesebene.

Durch diese Regelung wird ein Mindestmall an Unabhingigkeit des Rundfunkrates von direkten PR-
Strategischen Entscheidungen der entsendenden Organisationen sichergestellt.

Begrindung

Das ZDF Gate zeigte deutlich, dass Anrufe von Pressesprechern bei Redaktionen im OR an Drohung gewertet
werden konnen. Unabhingig von dem einzelnen Fall zeigt es auf, dass dort Pressesprecher von Ministerien oder
Parteien als Personen wahrgenommen werden, die direkten Druck ausiiben kdnnen. So kann auch mal eine Un-
geschickte Formulierung schnell als Drohung verstanden werden und es konnte zu vorauseilenden Gehorsam
werden. Das Problem ist also kein Einzelfallproblem sondern ein Strukturelles. Daher soll die Besetzung des
Rundfunkrates so geidndert werden, das zwar weiterhin Regierungen, Parteien, Fraktionen und gesellschaftlich
wichtige Vereine Personen entsenden diirfen, diese aber nicht direkt ebenfalls die Offentlichkeitsarbeit dieser
Organisationen steuern. Vorstellbar wiren z.B. ehemalige Mitglieder oder Personen, die der Partei nahe Stand-
punkte vertritt.


http://lptarguments.piratenpartei-bayern.de/PP040/
https://feedback.piratenpartei-bayern.de/initiative/show/117.html
http://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.1/Antragsfabrik/Positionspapier_040
http://wiki.piratenpartei.de/BY:Positionspapiere/POS-026

(1]

[2]

[3]

(4]

[5]

[6]

PP0O42

PP042 - Positionspapier Transparenz und Lobbyismus

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Just-Ben, Bruno Gert Kramm

Antragstext

Der Landesparteitag moge folgendes Positionspapier beschliesen:

Informationsfreiheit in Bayern

Die Piraten in Bayern fordern ein Transparenzgesetz nach Hamburger Vorbild. Dieses Transparenzgesetz muss
auf jeden Fall sicherstellen, dass es in Bayern eine zentrale Anlaufstelle fiir Behordliche Informationen vorhan-
den ist, in dem auch die Veréffentlichungspflichtigen Dokumente der Bezirke und der Kommunen gefunden
werden konnen.

Alle Informationen, die zur Verfiigung gestellt werden miissen in dokumentierten und freien, strukturierten
und maschinenlesbaren Formaten zur Verfiigung gestellt werden und miissen lizenzkostenfrei wiederverwendet
werden konnen.

Das Transparenzgesetz darf keine Bereichsausnahmen fiir ganze Ministerien, Stellen, Verwaltung beinhalten
sondern stets nur dann eine Verdffentlichung ausschliefen, wenn diese durch eine Abwiagung der Rechtsgiiter
begriindet wird. Generell miissen die Vertrige des Landes, seiner Ministerien und juristische Personen, die zur
Aufgaben der Offentlichen Daseinsvorsorge iibernehmen, veroffentlicht werden, wenn die Vertragsgenstinde
aller Vertrige in einem Kalenderjahr mit diesem Vertragspartner 100 000 € iibersteigt. Diese Summe kann fiir
kleine Kommunen angemessen abgesenkt werden.

Dariiber hinaus wird im Freistaat Bayern ein Informationsfreiheitsbauftrater analog zum Datenschutzbeauf-
tragten geschaffen, der Hinweise zu VerstoBen nachgeht sowie die Institutionen, die zur Informationsfreiheit
verpflichtet sind berit. Fiir vorsitzlichen Verstoflen gegen das Informationsfreiheitsgesetz sind angemessene
Ordnungsstrafen vorzusehen.

Lobbyistenregister

Die Piraten fordern fiir den Landtag in Bayern ein offentliches Lobbyistenregister. Dort konnen sich alle Lob-
byisten und Lobbyistenvereinigungen registrieren. Dabei sind folgende Daten anzugeben:

e Name, Hauptsitz, Anschrift

o Anschrift der Vertretung am Sitz des Landtages

Weitere Kontaktdaten (Mail, Telefon etc)

Foto der Vertretungsberechtigten Personen im Parlamentarischen Betrieb

Ziele der Vereinigung

Sonstige Informationen (Beschéftigte, Umséitze, Mitgliederzahl, etc)


http://lptarguments.piratenpartei-bayern.de/PP042/
https://feedback.piratenpartei-bayern.de/initiative/show/14.html
http://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.1/Antragsfabrik/Positionspapier_042

PP0O42

o Referenzliste der bisherigen Auftraggeber

[7] Des weiteren miissen alle Lobbyisten(vereinigungen) unterschreiben, sich einen Verhaltenskodex zu halten, der

[8]

9]

vom Parlament in 6ffentlicher Sitzung verabschiedet wird. VerstoBe gegen diesen Codex kann die Streichung
aus die Lobbyregister in drastsichen Verstolen auch Ordnungsgelder/Geldstrafen nach sich ziehen. Experten
konnen in Ausschiissen nur dann Stellung nehmen oder Angehort werden, wenn sie im von einer Lobbyvereini-
gung oder eine Fraktion vorgeschlagen werden. Hausausweise werden nur an registrierte Lobbyisten vergeben.
Mindestanforderungen des Parlamentes, die beschlossen werden miissen:

e Definition Aufgabe des Lobbyist und Verhiltnis zum PArlament

e Transparenzverpflichtung

Verpflichtung zu fairem Wettbewerb, Minderheitenschutz

Verzicht auf Amter und Mandate zur Interessenvertretung

Unterzeichnung der UNCAC durch das Parlament

Leihbeamtenregelung

Es ist derzeit nicht ungewohnlich, dass in Ministerien externe Mitarbeiter sitzen, die direkt an Direktiven, Ge-
setzesentwiirfen und dhnlichem Mitarbeiten. Wir sind der festen iiberzeugung, dass diese sogenannte Leihbe-
amten, also Beschiftigte in Ministerien, die auerhalb des offentlichen Dienstes oder parlamentarisch nahen
Behorden angestellt sind in der Exekutive nicht angemessen sind.

Transparenz durch die Gemeinde-, Landkreis- und Bezirksordnung

Die Piraten streben an, durch Landesgesetzgebung die Gemeinderite, Kreis- und Bezirkstage transparenter zu
gestalten. Hierzu wollen wir die Gesetze @ndern, so das es in Zukunft klare Gesetzliche Richtlinien existieren,
wann Sitzungen der Gemeinde- und Stadtrite nicht 6ffentlich sein diirfen. Verstofle gegen diese Richtlinien
sollten von einer Aufsichtsbehdrde oder Gericht Sanktionen nach sich ziehen kénnen und den politischen Ver-
tretern in den Gremien ist ein Klagerecht einzurdumen. Dariiber sollte es eine klare rechtliche Vorgabe zu geben,
Sitzungen zumindest im Audioformat aufzuzeichnen. Die Sitzungsunterlagen sowie die Aufzeichnungen sind
fiir Offentliche Sitzungen zeitnah im Transparenzregister zu Veroffentlichen. Bei nicht 6ffentlichen Sitzungen
sind sie dann zu ver6ftentlichen, wenn der Grund fiir die Nichtoffentlichkeit entfallen ist.



PP090

PP090 - Transparente Dokumentation von Gemeinderatssitzungen

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Claudius (fiir den BzV-Vorstand Schwaben), David Krcek

Antragstext
[1] Die Piratenpartei Bayern setzen sich fiir folgende Anderung des Art. 54 der bayrischen Gemeindeordnung ein:

Aktuelle Fassung
[2] Art. 54 GO Niederschrift
[3] (1) 1 Die Verhandlungen des Gemeinderats sind niederzuschreiben.

[4] 2 Die Niederschrift mufl Tag und Ort der Sitzung, die Namen der anwesenden Gemeinderatsmitglieder und die
der abwesenden unter Angabe ihres Abwesenheitsgrundes, die behandelten Gegenstinde, die Beschliisse und
das Abstimmungsergebnis ersehen lassen.

[5] 3 Jedes Mitglied kann verlangen, daf3 in der Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat.

[6] (2) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftfiithrer zu unterschreiben und vom Gemeinderat zu
genehmigen.

[71 (3) 1 Die Gemeinderatsmitglieder konnen jederzeit die Niederschrift einsehen und sich Abschriften der in 6f-
fentlicher Sitzung gefaflten Beschliisse erteilen lassen.

[8] 2 Die Einsicht in die Niederschriften tiber 6ffentliche Sitzungen steht allen Gemeindebiirgern frei; dasselbe gilt
fiir auswirts wohnende Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im
Gemeindegebiet.

Neue Fassung
[9] Art. 54 GO Niederschrift
[10] (1) 1 Die Verhandlungen des Gemeinderats sind niederzuschreiben.

[11] 2 Die Niederschrift muf3 Tag und Ort der Sitzung, die Namen der anwesenden Gemeinderatsmitglieder und
die der abwesenden unter Angabe ihres Abwesenheitsgrundes, die behandelten Gegenstiinde, die Wortbeitra-
ge der Gemeinderatsmitglieder und geladenen Teilnehmer, die Beschliisse und das Abstimmungsergebnis
ersehen lassen.

[12] 3 Alternativ zur Niederschrift der Wortbeitriige kann ein Audio- oder Videoprotokoll erstellt werden.
[13] 4 Jedes Mitglied kann verlangen, daf3 in der Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat.

[14] (2) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftfithrer zu unterschreiben und vom Gemeinderat zu
genehmigen.

[15] (3) 1 Die Gemeinderatsmitglieder konnen jederzeit die Niederschrift einsehen und sich Abschriften der in 6f-
fentlicher Sitzung gefafiten Beschliisse erteilen lassen.

[16] 2 Die Einsicht in die Niederschriften iiber 6ffentliche Sitzungen steht jedermann frei;

10


http://lptarguments.piratenpartei-bayern.de/PP090/
http://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.1/Antragsfabrik/Positionspapier_090
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:switch2mac

PP090

[17] 3 Die Veroffentlichung der Niederschriften bzw. die Audio-, Videoprotokolle erfolgt unverziiglich, dauer-
haft, in einem offenen, elektronischen Format im Internet, hat eine Gemeinde keinen eigenen Auftritt,
erfolgt die Veroffentlichung iiber den Internetauftritt des Landkreises.

[18] 4 Die Niederschriften bzw. die Audio-, Videoprotokolle sind dauerhaft in einem offenen, elektronischen
Format auf Antrag zur Verfiigung zu stellen.

Begrindung

[19] Dieser Antrag entspricht der Beschlusslage des BzV-Schwaben und wird auf Wunsch des Bezirksparteitags zum
Landesparteitag eingereicht.

[20] Biirgern ist die Teilnahme an Gemeinderatssitzung nicht immer moglich. Daher sollen Biirger die Moglichkeit
erhalten, Sitzungen und Beschliisse des Gemeinderats nachzuvollziehen. Der bisherige Weg eine Niederschrift
der reinen Beschliisse ist dafiir aber nicht ausreichend. Ein weiterer Vorteil einer besseren Dokumentation von
Gemeinderatssitzungen ist der, dass Gemeinderatsmitglieder die Moglichkeit erhalten, den Stand einer Diskus-
sion zu erhalten die iiber mehrere Ratsperioden (z.B. Stralenausbauprojekte) geht, um nicht die Diskussion in
jeder Periode bei Null zu beginnen.

11



(1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

(7]

PP0O47

PPO047 - Klares Nein zu Privatisierung der Trinkwasserversorgung

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

JustThomas

Antragstext

Die Piratenpartei Bayern erteilt jeglichen Bestrebungen, die Wasserversorgung zu privatisieren oder eine Mark-
toffnung in diesem Bereich herbeizufiihren, eine klare Absage.

Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2010 den Zugang zu sauberem Wasser zum Menschenrecht erklart.
Jeder Biirger muss Zugang zu bezahlbarem, sauberem Trinkwasser haben. In den meisten deutschen Stidten
ist die Versorgung seit vielen Jahren in 6ffentlicher Hand. Dieses System hat sich bewéhrt, wihrend Beispiele
aus verschiedenen eropdischen Stddten zeigen, dass die von Befiirwortern der Privatisierung vorgeschobenen
Vorteile nicht eintreffen. Nach der Privatisierung kamen drastische Preiserhohungen auf die Biirger zu und auf
Investitionen in das Wassernetz wurde verzichtet.

Die Privatisierung nutzt lediglich den Konzernen, die den Zuschlag erhalten haben und geht auf Kosten der Biir-

ger. Die Piratenpartei Bayern fordert, dass die Wasserwerke zu 100% im Besitz kommunaler Aufgabentriger
bleiben. In Stédten, in denen die Wasserwerke in der Vergangenheit ganz oder teilweise privatisiert wurden,
sollen sie wieder in den Besitz der kommunalen Aufgabentréiger iiberfiihrt werden.

Begrindung

Die Europidische Kommision hat eine Konzessionsrichtline vorgeschlagen, die das EU-Recht zur 6ffentlichen
Auftragsvergabe neu regeln soll. Diese sieht vor, dass dffentliche Dienstleistungen, mit einem Vertragswert von
5 Mio. Euro oder mehr EU-weit ausgeschrieben werden miissen. Darunter fallen auch Bereiche der 6ffentlichen
Daseinsvorsorge, unter anderem die Wasserversorgung.

Héaufig werden den Biirger die Privatisierungsmafnahmen mit vorgeschobenen Scheinargumenten schmackhaft
gemacht. Dazu gehoren sinkende Preise, besserer Service und Schaffung neuer Arbeitsplitze.

Berlin hat im Jahr 1999 seine Wasserbetriebe teilprivatisiert. Seitdem hat sich die Zahl der Arbeitsplit-
ze um 1.000 verringert<ref>https://www.taz.de/!60523/</ref> und die Preise fiir Trinkwasser sind
so stark angestiegen, dass sich Mitte 2012 sogar das Bundeskartellamt eingeschaltet und die Was-
serbetriebe mit Beschluss vom 4. Juni 2012 zu einer Preissenkung um mindestens 18% verpflich-
tet hat<ref>http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Missbrauchsaufsicht/Fallberichte-
Missbrauch-2011/B08-40-10_Fallbericht_WasserpreiseBerlin.pdf</ref>. In London wurde das Was-
sernetz vollstdndig privatisiert. Innerhalb von fiinf Jahren stiegen die Wasserpreise dort um 24%.
AuBlerdem verzichtete der Konzern Thames Water auf Investitionen in das marode Wassernetz,
weshalb durch Lecks in den Wasserleitungen 10.000 Liter Trinkwasser pro Sekunde im Boden
versickern<ref>http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/kritik-an-rwe-tochter-duerre-in-london-
macht-thames-water-zu-schaffen/2670782.html</ref>.

Angesichts dieser Erfahrungen ist es unverantwortlich, die Wasserversorgung dem freien Markt auszusetzen.
Die enormen Preissteigerungen verwehren sozial schwicheren Biirgern den Zugang zu sauberem Trinkwassern.
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PP0O89

PP089 - Transparente Veroffentlichung kommunaler Satzungen und
Verordnungen

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Claudius (fiir den BzV-Vorstand Schwaben), David Krcek

Antragstext

Die Piratenpartei Bayern setzen sich fiir folgende Anderung des Art. 26 der bayrischen Gemeindeordnung ein:

Aktuelle Fassung
Art. 26 Abs. 2 GO

1 Satzungen sind auszufertigen und im Amtsblatt der Gemeinde amtlich bekanntzumachen; das Amtsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft gilt als Amtsblatt der Gemeinde, wenn die Gemeinde, die einer Verwaltungsgemein-
schaft angehort, kein eigenes Amtsblatt unterhlt.

2 Hat die Gemeinde kein Amtsblatt im Sinn des Satzes 1, so sind die Satzungen im Amtsblatt des Landkreises
oder des Landratsamts, sonst in anderen regelmifig erscheinenden Druckwerken amtlich bekanntzumachen;
die amtliche Bekanntmachung kann auch dadurch bewirkt werden, dafl die Satzung in der Verwaltung der
Gemeinde niedergelegt und die Niederlegung durch Anschlag an den fiir 6ffentliche Bekanntmachungen
allgemein bestimmten Stellen (Gemeindetafeln) oder durch Mitteilung in einer Tageszeitung bekanntgegeben
wird.

Neue Fassung
Art. 26 Abs. 2 GO

1 Satzungen sind auszufertigen und im Amtsblatt der Gemeinde amtlich bekanntzumachen; das Amtsblatt der
Verwaltungsgemeinschaft gilt als Amtsblatt der Gemeinde, wenn die Gemeinde, die einer Verwaltungsgemein-
schaft angehort, kein eigenes Amtsblatt unterhilt.

2 Hat die Gemeinde kein Amtsblatt im Sinn des Satzes 1, so sind die Satzungen im Amtsblatt des Landkreises
oder des Landratsamts, sonst in anderen regelmifig erscheinenden Druckwerken amtlich bekanntzumachen;
die amtliche Bekanntmachung kann auch dadurch bewirkt werden, da3 die Satzung in der Verwaltung der
Gemeinde niedergelegt _und dauerhaft in einem offenen, elektronischen Format zur Verfiigung gestellt wird_
und die Niederlegung durch Anschlag an den fiir 6ffentliche Bekanntmachungen allgemein bestimmten Stellen
(Gemeindetafeln) oder durch Mitteilung in einer Tageszeitung bekanntgegeben wird. _3 Zusétzlich dazu hat die
Veroffentlichung der Satzungen fiir jedermann dauerhaft, in einem offenen, elektronischen Format im Internet
zu erfolgen, hat eine Gemeinde keinen eigenen Auftritt, erfolgt die Verdffentlichung tiber den Internetauftritt
des Landkreises._

Begrindung

Dieser Antrag entspricht der Beschlusslage des BzZV-Schwaben und wird auf Wunsch des Bezirksparteitags zum
Landesparteitag eingereicht.
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[9] Die bayrischen Piraten setzen sich fiir mehr Transparenz im politischen Prozess ein. Die kleinste Zelle offent-
lichen Handelns und Politik sind die Kommunen. Informationen sind grundlegend fiir Biirgerbeteiligung. Die
Verwaltungen sind bereits heute dazu verpflichtet, Satzungen zur Ansicht niederzulegen, dies darf aber nicht
dazu fiihren, das Verwaltungen interessierten Biirgern ihre Biirozeiten aufzwingen um Einsicht in Satzungen zu

erlangen. Satzungen konnen mitunter mehrere hundert Seiten enthalten (z.B. Haushaltssatzung), diese vor Ort
in Gemeinderdumen einzusehen ist eine nicht hinnehmbare Hirte.
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PP068

PP068 - Open Government Strukturen in Bayern fordern

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Brunokramm

Antragstext

Open Government Strukturen in Bayern fordern

Die bayerischen Piraten setzen sich fiir die Entwicklung von Open Government in Bayern ein. Open Gover-
nment bedeutet die Offnung von Regierung und Verwaltung gegeniiber der Biirger und fordert Transparenz,
Teilhabe, Kollaboration, Innovationen sowie gemeinschaftliche Rdume. Im englischsprachigen Raum hat sich
der Begriff im Zuge einer stirkeren Biirgerbeteiligung durch Abstimmungen und offenen Internetinitiativen zu
mehr Biirgerbeteiligung etabliert.

Verwaltungsprozesse nachvollziehbar machen,

die offentliche Verwaltung effizienter und informativer gestalten, Transparenz und Nachvollziehbarkeit von
Prozessen und Entscheidungen schaffen.

Rahmenbedingungen fiir innovative Nutzung freien Wissens schaffen
und damit

Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft befruchten und

den Biirger an Entscheidungsprozessen grundsitzlich teilhaben lassen.

Open Government zielt auf die fruchtbare Wechselwirkung von Einwohnern und Parlamentariern abseits 6f-
fentlicher Wahlen. Es schafft dadurch eine stirkere Akzeptanz fiir politische Entscheidungen. Die Menschen
in Bayern entwickeln sich auf diese Weise weg von Bittstellern hin zu aktiven Gestaltern politischer Prozesse.
Die freie Weiterverarbeitung offentlich finanzierter Werken im Zuge der Open-Data-Verpflichtung lisst neue
Schopfungen enstehen. Dank einer Creative Commons Lizenz fiihrt dies zu einer groBen Zahl frei zugénglicher
digitaler Giiter: den Open Commons.

[10] Open Government als Prozess benotigt den Dreiklang von

[11] Open Data, Crowdsourcing und Open Commons.

[12] Open Data

[13] Daten aus dem offentlichen Sektor, die bereits publiziert wurden und keine personenbezogenen Daten enthal-

ten, sind hdufig nicht frei zugédnglich. Der Zugang kostet entweder Geld oder die Daten sind verdichtet oder
in proprietdren Formaten in staatlichen Datenbestinden archiviert und gebunden (z.B. Raumordnungsdaten,
Umwelt- und Verkehrsdaten, Geo- und Budgetdaten). Auf diese Weise kommt es zu Unternutzung dieser mit
offentlichen Geldern finanzierten Datenbestidnde sowohl innerhalb als auch aulerhalb 6ffentlicher Korperschaf-
ten. Weil Zugang unmoglich oder zu teuer ist, werden viele Nutzungs- und Innovationspotentiale 6ffentlicher
Datenbestinde nicht ausgeschopft. Um die Nutzung von Datenbestidnden zu erleichtern miissen diese anderen
offentlichen Einrichtungen sowie allen Biirgern in offenen, maschinenlesbaren Formaten in mdglichst aktueller
Fassung zur Verfiigung stehen. Auf dieser Basis konnen eigene Statistiken und Studien erstellt werden. Antrige
konnen realistischer verfasst werden. Innerhalb des 6ffentlichen Sektors wird Zusammenarbeit iiber Abteilungs-
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und Organisationsgrenzen hinweg einfacher. Dabei gilt es die Kriterien fiir Open Data entsprechend der Open
Data Network Initiative folgendermafien festzulegen:

[14] Um die Vollstiandigkeit sicherzustellen, werden alle 6ffentlichen Daten, die nicht berechtigten Datenschutz- und
Zugangsbeschriankungen unterliegen, frei zur Verfiigung gestellt.

[15] Daten werden immer an der primédren Quelle zeitnah erhoben. Proprietdre Formate werden in offene Standards
iibersetzt.

[16] Maschinenlesbar werden diese Daten so vielen Nutzern und Nutzungsarten wie moglich anonym zur Verfiigung
gestellt. Dabei muss sicher gestellt werden, das keine personlichen Daten auf Grund der Gro3e des gesamten
Datenbestands abgeleitet werden konnen. (Profiling/Scoring)

[17] Crowdsourcing

[18] Die Bereitstellung von 6ffentlichen Daten und Ressourcen die Grundvoraussetzung dafiir, den Biirger als Triger
von Féhigkeiten und Fertigkeiten in den politischen Entscheidungsprozess integrieren zu konnen. Konzeptio-
nelle Chancen und Risiken konnen auf diese Weise frither erkannt werden. Werden die Erkenntnisse in den
politischen Entscheidungsprozess eingebunden, kann dies die Qualitit der Entscheidung erheblich verbessern.
Der Biirger wird vom passiven zum aktiven Teil der Entscheidungsstruktur. Eine auf diese Weise vorbereitete
Entscheidung wird somit auch “seine Entscheidung, die Entscheidung des Biirgers. Wo frither Griaben zwi-
schen Politik, Verwaltung und Biirgern aufbrachen, entstehen durch Crowdsourcing Briicken der Akzeptanz
und Information.

[19] Open Commons

[20] Werden offener Zugang zu 6ffentliche finanzierten Inhalten und Einbindung von Biirgern in Erstellung und Ver-
besserung von derart digital-6ffentlichen Giitern zusammengedacht und als Querschnittsmaterie verstanden, en-
stehen Open Commons. Open Commons steht dabei fiir digitale Gemeingiiter, die zum Beitragen, Weiternutzen
und Weiterentwickeln einladen. Open Source Software ist bereits Teil des Open Commons Gedankens. Denn
Software zihlt zu den immateriellen Giitern. Der Einsatz von Open Source im o6ffentlichen Raum erfolgt oft in
erster Linie aus Kostengriinden. Open Source ist aber auch beispielhaft fiir den Umgang mit freien Werken und
hat sich als Struktur einer weltweit etablierten Gemeinschaft etabliert. Digitale Gemeingiiter finden sich aber
auch in anderen Berichen wie Geodaten (z.B. Open Street Maps), Wissen (z.B. Wikipedia) oder Bildungsma-
terialien (z.B. Open Educational Resources), die meist auf Open Source Software aufbauen. Eine Kombination
aus Open Source Software, Open Data und offenen Inhalten (“Open Content*) fiihrt so zu einem wachsenden
Pool digitaler Gemeingiiter. Zu Gemeingiitern werden sie allerdings erst durch die Verwendung offener Ur-
heberrechtslizenzen wie zum Beispiel Creative Commons.. Die Bereitstellung und Weiterentwicklung, sowie
der offene Umgang mit immateriellen Giitern kann zur fruchtbaren Basis fiir neue Geschéftsmodelle und fiir
das Erlernen neuer digitaler Kulturtechniken werden. Neben dem Erlangen einer hoheren digitalen Miindigkeit
werden so Immaterialgiiter geschopft. Diese wiren in herkommlichen, streng lizensierten Produktionsketten
mangels Rentabilitdt moglicherweise gar nicht entstanden. Vor allem aber erméchtigen sie dezentrale Akteure
zu Innovation und kreativer Fortschopfung.
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PP0O09

PP009 - Geflihrenfreier Kindergarten- und Kinderkrippenbesuch

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

AG Familienpolitik: Thomas-sch-b, Christian Baumeister (Chris), Rani John

Antragstext

Fiir jedes Kind soll der Besuch von Kindergirten nach dem dritten Lebensjahr und der Besuch von Kinderkrip-
pen bereits nach dem ersten Lebensjahr gebiihrenfrei angeboten werden. Damit erhalten alle Kinder, unab-
hiingig von ihrem familidren und gesellschaftlichen Hintergrund, moglichst gleiche Voraussetzungen fiir ihren
weiteren Bildungsweg.

Der Besuch einer vorschulischen Einrichtung kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Kinder in der
Grundschule leichter lernen und sich besser in einer Gruppe zurechtfinden. Gleichzeitig konnen Kindergérten,
Kinderkrippen und andere Kindertagesstétten ma3geblich zur Entlastung berufstitiger Eltern beitragen und es
manchen Eltern iberhaupt erst ermdglichen, einen Beruf auszuiiben.

Begrindung

Im Bundesparteiprogramm ist unter 10.5 Friithkindliche Bildung die Position der Piratenpartei dargestellt. Auf
dem Landesparteitag_2012.1 wurde mit PA43 die Position zur ’Abschaffung der Kindergartengebiihren’ be-
schlossen. Im Bundesparteiprogramm wird nur eine Aussage zu ’Kindertagesstitten’ ... 'fiir Kinder ab dem
dritten Geburtstag® getroffen. In PA43 wird explizit die Gebiihrenfreiheit fiir kommunale Kinderkrippen oder
Kinderhorte ausgeschlossen. Die ausgefeilte und sehr detaillierte Begriindung von Captain Jack S. fiir die Ge-
biihrenfreiheit fiir Kindergérten ldsst nicht erkennen, weshalb die Gebiihrenfreiheit nicht ebenfalls fiir kommu-
nale Kinderkrippen oder Kinderhorte gelten soll.

Die Gebiihrenfreiheit soll mit diesem Positionspapier auf kommunale Kinderkrippen fiir Kinder bereits nach
dem ersten Lebensjahr erweitert werden, so wie sich die Piraten in Baden-Wiirttemberg (LPT 2010.1, offizieller
Bestandteil des Wahlprogramms des LV BW Wahlprogramm) in ihrem Wahlprogramm bereits positioniert
haben.
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PPO041 - Privatrundfunkliche Grundversorgung

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Just-Ben

Antragstext

[1] Dem Positionspapier Offentlicher Rundfunk wird ein neuer Punkt “Privatrundfunkliche Grundversorgung* ein-
gefiigt:

[2] Die Piraten in Bayern lehnen das Finanzieren des Privaten Rundfunks durch die Staatsregierung ab. Die
(Teil)Finanzierung von Sender wie “Touring TV* oder “Oberfranken TV* widerspricht klar unserem Grund-
satzprogramm.

[3] Stattdessen streben sie eine Grundversorgung durch die Offentlich-Rechtlichen Anstalten an. Entsprechende
Fordermittel sind Ersatzlos zu streichen.
Begrindung

[4] Durch die Finanzierung von Medien durch den Steuersidckel werden Abhingigkeiten geschaffen, die es Nahe-
legen, dass die Berichterstattung nicht mehr Objektiv sein kann. Wenn sich entsprechende Angebote nicht am
Markt halten kdnnen, hilft auch keine dauerhafte Forderung und Sicherstellung privater Gewinne
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PP045 - Mindestlohn in Bayern bei 6ffentlichen Ausschreibungen

Positionspapier Diskussion PFB WIKI PAD
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Holgerh

Antragstext

[1] Alle offentlichen Auftrige und Ausschreibungen in Bayern sollen den Auftragnehmer verpflichten einen Min-
destlohn zu zahlen, der mindestens der aktuellen Niedrieglohngrenze fiir Deutschland gemé8 der Definition der
OECD (Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) entspricht. Es ist hierbei von einer
40 Stunden Woche auszugehen.

Begriindung

Die bayrische Regierung hat eine Vorbildfunktion.

Sie darf sich nicht selbst an Lohndumping beteiligen.

Bayern hat als einiges von wenigen Bundesldndern iiberhaupt keine Mindestlohn/Tarifbindungsregel.

Die Mindestlohngrenze ist an die Definition des Wahlprogrammes der niedersidchsichen Piraten ange-
lehnt.

e Die monatliche Niedriglohngrenze liegt bei 1869 € fiir 2010. (Laut Bundesamt fiir Statistik)

Das entspricht bei einer 40 Stunden Woche: 10,78 € (173,3Std pro Monat)
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PP0O13

PP013 - Ausbau der Kinderkrippenplatze anstelle Einflihrung des
Betreuungsgeldes

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

AG Familienpolitik: Christian Baumeister (Chris), Rani John

Antragstext

Die Piratenpartei Bayern spricht sich gegen das Betreuungsgeld aus und fordert gleichzeitig die Forderung des
Ausbaus der aktuell noch fehlenden Kinderkrippenplitze.

Der maximale Betrag des Betreuungsgeldes von 150,- Euro steht nicht im Verhiltnis zu den Kosten eines tat-
sdchlichen Krippenplatzes. Fiir die zustidndigen Behorden entfillt, durch die Einfithrung des Betreuungsgeldes,
der Anreiz Kinderkrippenplitze bereit zu stellen. Aus unserer Sicht mochte sich der Gesetzgeber mit dem
Betreuungsgeld von seiner Pflicht zur Bereitstellung von Kindergrippenplitzen giinstig freikaufen. Zusatzlich
soll das Versagen der Regierung, in der Umsetzung des Gesetzes zum Recht auf einen Kinderkrippenplatzes,
vertuscht werden.

Es besteht die Gefahr, dass gerade sozial schwache Familien wegen des zusitzlichen Betreuungsgeldes IThre
Kinder nicht in eine Kinderkrippe geben. Gerade Kinder aus sozial schwachen Familien muss aber der Kontakt-
aufbau auBlerhalb der Familie erméglicht werden, um gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben
zu konnen. Ein wesentliches Instrument dafiir ist die Bereitstellung und Forderung von Kinderkrippenplitzen.

Die Unterbringung von Kindern in Kinderkrippen darf selbstverstindlich nie verpflichtend werden, sondern
soll weiterhin freiwillig sein. Natiirlich ist weiterhin auch die Auswahl der Unterbringungsdauer von Kindern
in Betreuungsstitten, individueller Entscheidungsbestandteil der Erziehungsberechtigten.
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PP097 - Transparenzgesetz der Piraten

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Just-Ben

Antragstext

[1] Der Landesparteitag moge folgenden sonstigen Antrag beschlieen:

Antrag

[2] Der Landesvorstand der Piratenpartei Bayern moge juristisch priifen lassen, ob das nachfolgende ausgearbeitete

[3]

[4]

[5]
[6]
[7]

[8]

Transparenzgesetz die aktuelle Beschlusslage des Landesverband zur Verdffentlichungspflicht von Behodrden
rechtssicher umsetzten wiirde. Dariiber hinaus moge der Landesvorstand die Moglichkeiten und Chancen fiir
ein Volksbegehren zur Einfiihrung des Gesetzes priifen und bewerten. Der Landesvorstand soll dazu dem nich-
sten Landesparteitag dazu Bericht erstatten.

Abschnitt 1

Art. 1 Gesetzeszweck

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, durch ein umfassendes Informationsrecht die bei den in Art. 2 Absatz 3
bezeichneten Stellen vorhandenen Informationen unter Wahrung des Schutzes personenbezogener Daten un-
mittelbar der Allgemeinheit zugidnglich zu machen und zu verbreiten, um iiber die bestehenden Informations-
moglichkeiten hinaus die demokratische Meinungs- und Willensbildung zu férdern und eine Kontrolle des
staatlichen Handelns zu ermoglichen.

(2) Jede Person hat nach Mallgabe dieses Gesetzes Anspruch auf unverziiglichen Zugang zu allen Informationen
der auskunftspflichtigen Stellen sowie auf Verdffentlichung der in Art. 3 Abs. 1 genannten Informationen.

Art. 2 Begriffsbestimmungen

(1) Informationen sind alle Aufzeichnungen, unabhingig von der Art ihrer Speicherung.
(2) Veroffentlichungen sind Aufzeichnungen im Informationsregister nach Maf3gabe des Art. 10.

(3) Behorden sind alle Stellen im Sinne des Art. 1 Abs. 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetz (Bay V-
wV{G) in der jeweils geltenden Fassung; als Behorden gelten auch natiirliche oder juristische Personen des
Privatrechts, soweit sie offentliche Aufgaben wahrnehmen oder 6ffentliche Dienstleistungen erbringen und da-
bei der Kontrolle des Freistaates Bayern oder einer unter seiner Aufsicht stehenden juristischen Person des
offentlichen Rechts unterliegen. Dariiber hinaus gelten als Behdrden auch Koérperschaften, natiirliche oder ju-
ristische Personen des Privatrechts soweit sie 6ffentliche Aufgaben wahrnehmen, die durch einen Staatsvertrag
geschaffen wurden, an dem der Freistaat Bayern beteiligt ist.

(4) Kontrolle im Sinne des Abs. 3 liegt vor, wenn
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[9] 1. die Person des Privatrechts bei der Wahrnehmung der 6ffentlichen Aufgabe oder bei der Erbringung der
offentlichen Dienstleistung gegeniiber Dritten besonderen Pflichten unterliegt oder iiber besondere Rechte ver-
fiigt, insbesondere ein Kontrahierungszwang oder ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht, oder

[10] 2. eine oder mehrere der in Abs. 3 genannten juristischen Personen des dffentlichen Rechts allein oder zusam-
men, unmittelbar oder mittelbar

[11] a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzt oder besitzen oder

[12] b) iiber die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfiigt oder verfiigen
oder

[13] c) mehr als die Hilfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Unternechmens
stellen kann oder kénnen.

[14] (5) Auskunftspflichtige Stellen sind die in Abs. 3 bezeichneten Behorden des Freistaates Bayern sowie die
der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen
Rechts, auch soweit diese Bundesrecht oder Recht der Europdischen Gemeinschaft ausfiihren. Als auskunfts-
pflichtige Stellen gelten unter der Maligabe des Absatzes 3, 2. Halbsatz, auch natiirliche oder juristische Perso-
nen des Privatrechts.

[15] (6) Informationsregister ist ein zentral zu fithrendes, elektronisches und allgemein zugingliches Register, das
alle nach diesem Gesetz veroffentlichten Informationen direkt zuginglich macht.

[16] (7) Auskunftspflicht ist die Pflicht, Informationen auf Antrag nach Mafigabe dieses Gesetzes zugédnglich zu
machen.

[17] (8) Veroffentlichungspflicht ist die Pflicht, aktiv Informationen in das Informationsregister nach Mal3gabe dieses
Gesetzes einzupflegen.

[18] (9) Informationspflicht umfasst die Auskunfts- und die Veroffentlichungspflicht.

Art. 3 Anwendungsbereich

[19] (1) Der Veroffentlichungspflicht unterliegen vorbehaltlich der Art. 4 bis 7 und 9
[20] 1. Beschliisse der Staatsregierung,
[21] 2. Mitteilungen der Staatsregierung an den Landtag,

[22] 3. Tagesordnungen offentlicher und nichtoffentlicher Sitzungen, in 6ffentlicher Sitzung gefasste und mitgeteilte
Beschliisse mit den zugehorigen Verlaufsprotokollen und Anlagen sowie bei nicht offentlicher Sitzung der
Grund des Ausschlusses der Offentlichkeit,

[23] 4. Satzungen und Geschiftsordnungen,
[24] 5. Haushalts-, Stellen-, Bewirtschaftungs-, Organisations-, Geschiftsverteilungs- und Aktenpline der Behorden,

[25] 6. dariiberhinaus alle Haushaltsinformationen geméf den Rechtsvorschriften iiber das Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen der offentlichen Haushalte insbesondere bestehend aus a. Nachtragshaushalten, b. dem Vor-
bericht, c. dem Finanzplan, d. einer Ubersicht iiber die Budgets, e. einer Ubersicht iiber die aus Verpflichtungs-
ermichtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fillig werdenden Ausgaben, f. einer Ubersicht iiber
den Stand der Schulden und der Riicklagen zu Beginn des Haushaltsjahres, g. Wirtschaftsplidnen und Jahresab-
schliissen der Sondervermogen und der mehrheitlich im Besitz der Behorde befindlichen Unternehmen.*

[26] 7. Fachanweisungen, Durchfithrungsverordnungen, Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
[27] 8. amtliche Statistiken und Tétigkeitsberichte,
[28] 9. Geodaten

[29] 10. Gutachten und Studien, soweit sie von Behorden in Auftrag gegeben wurden, in die Entscheidung der
Behorde einflieBen oder ihrer Vorbereitung dienen,
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[30] 11. Ergebnisse von Messungen, Beobachtungen und sonstigen Erhebungen iiber schdadliche Umwelteinwirkun-
gen, Umweltgefihrdungen sowie iiber den Zustand der Umwelt, die von einer Behorde auBerhalb ihrer Uber-
wachungstitigkeit im Einzelfall durchgefiihrt werden,

[31] 12. das Baumkataster,

[32] 13. offentliche Plidne auf Landesebene (Landesplanung), regionaler Ebene (Regionalplanung) und kommunaler
Ebene (Bauleitplanung: Landschaftspline, Raumordnungspléne, Flichennutzungspline, Bebauungspline)

[33] 14. die wesentlichen Regelungen erteilter Baugenehmigungen und —vorbescheide,
[34] 15. Subventions- und Zuwendungsvergaben,

[35] 16. Spendentitigkeit, aktives und passives Sponsoring sowie Kosten fiir Werbemafinahmen von Behorden und
auskunftspflichtiger Stellen

[36] 17. Ausschreibungen und Vergabeentscheidungen Offentlicher Auftrige

[37] 18. die wesentlichen Unternehmensdaten &ffentlicher Beteiligungen einschlieBlich einer Darstellung der jahrli-
chen Vergiitungen und Nebenleistungen fiir die Leitungsebene,

[38] 19. alle Gerichtsentscheidungen unter Voranstellung der Leitséitze und Urteilsbegriindungen.
[39] (2) Die auskunftspflichtigen Stellen sollen vorbehaltlich der Art. 4 bis 7 und 9 dariiber hinaus veréffentlichen

[40] 1. Vertrdge, an deren Verdffentlichung ein offentliches Interesse besteht, soweit dadurch nicht wirtschaftliche
Interessen der in Art. 2 Abs. 3 genannten juristischen Personen des offentlichen Rechts erheblich beeintrichtigt
werden,

[41] 2. Dienstanweisungen,

[42] sowie alle weiteren, den in Absatz 1 und 2 genannten Gegenstidnden vergleichbaren Informationen von 6ftentli-
chem Interesse.

[43] (3) Diese und alle anderen Informationen unterliegen der Auskunftspflicht.

[44] (4) Die Vorschriften iiber die Veroffentlichungspflicht gelten fiir alle Behérden im Sinne von Art. 2 Abs. 3. Die
Vorschriften fiir die Auskunftspflicht gelten fiir alle auskunftspflichtigen Stellen im Sinne von Art. 2 Abs. 5.

Art. 4 Schutz personenbezogener Daten

[45] (1) Personenbezogene Daten sind bei der Veroffentlichung im Informationsregister unkenntlich zu machen. Dies
gilt nicht fiir

[46] 1. Vertrige nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 sowie nach Art. 3 Abs. 2 Nr. 1 hinsichtlich des Namens des Vertragspartners,
[47] 2. Gutachten und Studien nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 8 hinsichtlich der Namen der Verfasser,

[48] 3. Geodaten nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 9, soweit sie nach Mafigabe der einschldgigen Datenschutzbestimmungen
veroffentlicht werden diirfen,

[49] 4. die wesentlichen Regelungen erteilter Baugenehmigungen und -vorbescheide nach Art. 3 Abs.1 Nr. 13 hin-
sichtlich der Bezeichnung der Flurstiicknummer und

[50] 5. personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Subventions- und Zuwendungsvergaben nach Art. 3 Abs. 1
Nr. 14, soweit es sich um die Empfianger von Einzelférderungen

[51] handelt; personenbezogene Daten in der Zweckbestimmung sind nicht zu veroffentlichen.
[52] Die weiteren Einschrinkungen der Informationspflicht nach Art. 9 sind zu beriicksichtigen.

[53] (2) Name, Titel, akademischer Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Biiroanschrift und Telekommunikati-
onsnummer von Bearbeitern unterliegen nicht der Veroffentlichungspflicht; sie werden auf Antrag zuginglich
gemacht, soweit sie Ausdruck und Folge der amtlichen Tétigkeit sind, kein Ausnahmetatbestand erfiillt ist und
schutzwiirdige Sicherheitsbelange nicht entgegenstehen.

[54] (3) Auf Antrag ist Zugang zu personenbezogenen Daten zu gewéhren, wenn
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[55] 1. er durch Rechtsvorschrift erlaubt ist,

[56] 2. er zur Abwehr erheblicher Nachteile fiir das Allgemeinwohl oder von Gefahren fiir Leben, Gesundheit, per-
sonliche Freiheit oder sonstiger schwerwiegender Beeintrichtigungen der Rechte Einzelner geboten ist,

[57] 3. die oder der Betroffene in die Ubermittlung eingewilligt hat oder

[58] 4. ein schutzwiirdiges Interesse an der Information besteht und iiberwiegende schutzwiirdige Belange nicht
entgegenstehen.

[59] (4) Personenbezogene Daten iiber Bewerberinnen, Bewerber, Beschiftigte (Beamtinnen und Beamte, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer) und ehemalige Beschiftigte bei auskunftspflichtigen Stellen sind von der In-
formationspflicht ausgenommen. Absatz 2 und Art. 3 Absatz 1 Nr. 15 bleiben unberiihrt.

[60] (5) Soll auf Antrag Zugang zu personenbezogenen Informationen gewéhrt werden, so ist die oder der Betrof-
fene iiber die Freigabe von Informationen zu unterrichten, falls dies nicht mit einem unvertretbaren Aufwand
verbunden ist. Konnen durch den Zugang zu Informationen schutzwiirdige Belange der oder des Betroffenen
beeintrichtigt werden, so hat die auskunftspflichtige Stelle dieser oder diesem vorher Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.

Art. 5 Ausnahmen von der Informationspflicht

[61] Keine Informationspflicht nach diesem Gesetz besteht

[62] 1. fiir Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehorde, soweit sie als Organe der Rechtspflege oder
auf Grund besonderer Rechtsvorschriften in richterlicher Unabhingigkeit titig geworden sind, sowie fiir Diszi-
plinarbehorden und Vergabekammern,

[63] 2. fiir den Rechnungshof, soweit er in richterlicher Unabhéngigkeit titig geworden ist; das gilt nicht fiir seine
Berichte,

[64] 3. fiir das Landesamt fiir Verfassungsschutz, sowie fiir Behorden und sonstige 6ffentlichen Stellen des Freistaa-
tes Bayern, soweit sie Aufgaben im Sinne des Art. 12 Nr. 3 des Bayerischen Sicherheitsiiberpriifungsgesetzes
vom 27. Dezember 1996 zuletzt gedndert am 24 Dezember 2002, in der jeweils geltenden Fassung wahrnehmen,

[65] 4. fiir Vorgénge der Steuerfestsetzung und Steuererhebung sowie der Innenrevisionen,

[66] 5. fiir Prognosen, Bewertungen, Empfehlungen oder Anweisungen in Zusammenhang mit der gerichtlichen oder
auBergerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr von Anspriichen,

[67] 6. fiir 6ffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten in Bezug auf journalistisch-redaktionelle Informationen,

Art. 6 Schutz 6ffentlicher Belange

[68] (1) Von der Informationspflicht ausgenommen sind die unmittelbare Willensbildung der Staatsregierung, Ent-
wiirfe, vorbereitende Notizen und vorbereitende Vermerke.

[69] (2) Ebenfalls von der Informationspflicht sollen ausgenommen werden

[70] 1. Entwiirfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschliisse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und
solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der Entscheidungen oder bevorstehen-
der MaBBnahmen vereitelt wiirde. Nicht der unmittelbaren Entscheidungsfindung nach Satz 1 dienen Statistiken,
Datensammlungen, Geodaten, regelmifige Ergebnisse der Beweiserhebung, Auskiinfte, Gutachten oder Stel-
lungnahmen Drritter,

[71] 2. Protokolle und Unterlagen von Beratungen, die durch spezialgesetzliche Vertraulichkeitsvorschriften ge-
schiitzt sind, sowie Unterlagen, die durch die Verschlusssachenanweisung fiir die auskunftspflichtigen Stelle
geschiitzt sind,

[72] (3) Dasselbe betrifft auch andere Informationen soweit und solange
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[73] 1. deren Bekanntmachung die internationalen Beziehungen, die Beziehungen zum Bund oder zu einem Land,
die Landesverteidigung, die innere Sicherheit nicht unerheblich gefihrden wiirde,

[74] 2. durch deren Bekanntgabe ein Gerichtsverfahren, ein Ermittlungsverfahren, ein Ordnungwidrigkeitsverfahren
oder ein Disziplinarverfahren beeintréchtigt wiirde.

Art. 7 Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

[75] (1) Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse sind alle auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen, Umstinde und
Vorginge, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zuginglich sind und an deren
Nichtverbreitung der Rechtstriger ein berechtigtes Interesse hat. Ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn das
Bekanntwerden einer Tatsache geeignet ist, die Wettbewerbsposition eines Konkurrenten zu fordern oder die
Stellung des eigenen Betriebs im Wettbewerb zu schmélern oder wenn es geeignet ist, dem Geheimnistriger
wirtschaftlichen Schaden zuzufiigen. Dies gilt nicht fiir Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse im Sinne von Art.
35 Abs. 4 SGB 1.

[76] (2) Informationen und Vertragsbestandteile unterliegen der Informationspflicht dann nicht, wenn durch ihre
Ubermittlung ein Betriebs- oder Geschiiftsgeheimnis offenbart wird und die schutzwiirdigen Belange der oder
des Betroffenen das Offenbarungsinteresse der Allgemeinheit erheblich iiberwiegen.

[77] (3) Bei Angaben gegeniiber den Behorden sind Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse zu kennzeichnen und ge-
trennt vorzulegen. Das Geheimhaltungsinteresse ist darzulegen. Bei der Veroffentlichung oder der Information
auf Antrag sind die geheimhaltungsbediirftigen Teile der Angaben unkenntlich zu machen oder abzutrennen.
Dies kann auch durch Ablichtung der nicht geheimhaltungsbediirftigen Teile erfolgen. Der Umfang der abge-
trennten oder unkenntlich gemachten Teile ist unter Hinweis auf das Vorliegen eines Betriebs- oder Geschifts-
geheimnisses zu vermerken.

[78] (4) Soll auf Antrag Zugang zu Betriebs- und Geschiftsgeheimnissen gewdhrt werden, so hat die auskunfts-
pflichtige Stelle der oder dem Betroffenen vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Art. 8 Trennungsgebot

[79] Die Behorden sollen geeignete organisatorische Vorkehrungen treffen, damit Informationen, die dem Anwen-
dungsbereich der Art. 4 bis 7 unterfallen, ohne unverhiltnisméfigen Aufwand abgetrennt werden kdnnen.

Art. 9 Einschrankungen der Informationspflicht

[80] (1) Soweit eine Weitergabe von Informationen durch hoherrangiges Recht oder spezialgesetzliche Regelungen
verboten ist, ist eine Darstellung ihres Gegenstandes und ihres Titels im zulidssigen Umfang nach MaBigabe des
Gesetzes zu verdffentlichen oder zugédnglich zu machen.

[81] (2) Von der Veroffentlichungspflicht ausgenommen sind:

[82] 1. Vertrige mit einem Gegenstandswert von weniger 0,20 €-Cent je Einwohner zu Jahresbeginn, maximal
jedoch 100.000, wenn zwischen den Vertragspartnern im Laufe der vergangenen 12 Monate Vertrdge tiber
weniger als der entsprechenden Summe abgeschlossen worden sind.

[83] 2. Subventions- und Zuwendungsvergaben mit einem Wert unter 1.000 € in einem Zeitraum von 12 Monaten
an einen Empfinger.

[84] 3. Erteilung einer Baugenehmigung und eines —vorbescheides an einen Antragssteller, sofern es sich um reine
Wohnbebauung mit maximal 5 Wohneinheiten handelt.

[85] (3) Soweit und solange Teile von Informationen aufgrund der Art. 4 bis 7 weder verdffentlicht noch auf Antrag
zuginglich gemacht werden diirfen, sind die anderen Teile zu verdffentlichen oder auf Antrag zuginglich zu
machen.
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Art. 10 Ausgestaltung der Veréffentlichungspflicht

[86] (1) Informationen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 sind nach Vorliegen der technischen Voraussetzungen gemal Art.
18 Absatz 2 unverziiglich im Volltext, in elektronischer Form im Informationsregister zu veroffentlichen. Alle
Dokumente miissen leicht auffindbar, maschinell durchsuchbar und druckbar sein. Das Informationsregister
wird beim Staatsministerium des Innern gefiihrt.

[87] (2) Vertriage, die nach Mal3gabe dieses Gesetzes bei Vertragsabschluss zu verdffentlichen sind, sind so zu schlie-
Ben, dass sie frithestens einen Monat nach Veréffentlichung wirksam werden und die Behorde innerhalb dieser
Frist vom Vertrag zuriicktreten kann. Bei Gefahr im Verzug oder drohendem schweren Schaden kann davon
abgewichen werden.

[88] (3) Die Nutzung, Weiterverwendung und Verbreitung der Informationen ist frei sofern hoherrangiges Recht oder
spezialgesetzliche Regelungen nichts anderes bestimmen. Das gilt auch fiir Gutachten, Studien und andere Do-
kumente, die in die Entscheidungen der Behorden einflieBen oder ihrer Vorbereitung dienen. Nutzungsrechte
nach Satz 2 sind bei der Beschaffung von Informationen abzubedingen, soweit sie einer freien Nutzung, Wei-
terverwendung und Verbreitung entgegenstehen kénnen.

[89] (4) Der Zugang zum Informationsregister ist kostenlos und anonym; er wird iiber 6ffentliche Kommunikati-
onsnetze bereitgestellt. Zugang zum Informationsregister wird in ausreichendem MaBe in 6ffentlichen Raumen
gewdhrt.

[90] (5) Alle veroffentlichten Informationen miissen in einem wiederverwendbaren Format vorliegen. Eine maschi-
nelle Weiterverarbeitung muss gewéhrleistet sein und darf nicht durch eine plattformspezifische oder system-
bedingte Architektur begrenzt sein. Das Datenformat muss auf verbreiteten und frei zuginglichen Standards
basieren und durch herstellerunabhéngige Organisationen unterstiitzt und gepflegt werden. Eine vollstandige
Dokumentation des Formats und aller Erweiterungen muss frei verfiigbar sein.

[91] (6) Die Informationen im Informationsregister miissen mindestens 10 Jahre nach ihrer letzten Anderung vorge-
halten werden.

[92] (7) Bei Anderungen verdffentlichter Informationen muss neben der Anderung die jeweilige Fassung fiir jeden
Zeitpunkt abrufbar sein.

[93] (8) Das Informationsregister enthilt auch Informationen, bei denen aufgrund anderer Rechtsvorschriften eine
Veroffentlichungspflicht fiir die die auskunftspflichtigen Stellen bestehen.

[94] (9) Die Staatsregierung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung die zur Ausfiihrung dieses Gesetzes erforder-
lichen Bestimmungen zu treffen, insbesondere zu Einzelheiten der Veroffentlichung wie konkrete Datenformate
oder Verfahrensabldufe zur Erfiillung der Verodffentlichungspflicht.

Abschnitt 2: Information auf Antrag

Art. 11 Antrag

[95] (1) Der Antrag auf Zugang zu Informationen soll schriftlich gestellt werden. Eine elektronische oder miindliche
Antragstellung ist zuldssig.

[96] (2) Im Antrag sind die beanspruchten Informationen zu bezeichnen. Dabei wird die antragstellende Person
von der angerufenen Behorde beraten. Ist die angerufene Stelle selbst nicht auskunftspflichtig, so hat sie die
auskunftspflichtige Stelle zu ermitteln und der antragstellenden Person zu benennen.

Art. 12 Zugang zur Information

[97] (1) Die auskunftspflichtigen Stellen haben entsprechend der Wahl der antragstellenden Person Auskunft zu
erteilen oder die Informationstriager zuginglich zu machen, die die begehrten Informationen enthalten.
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[98] (2) Handelt es sich um voriibergehend beigezogene Akten anderer Stellen, die nicht Bestandteil der eigenen
Aufzeichnungen werden sollen, so weist die auskunftspflichtige Stelle auf diese Tatsache hin und nennt die fiir
die Entscheidung iiber die Akteneinsicht zustindige Stelle.

[99] (3) Die auskunftspflichtigen Stellen stellen ausreichende zeitliche, sachliche und rdumliche Mdoglichkeiten fiir
den Informationszugang zur Verfiigung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. Kann die auskunftspflichtige
Stelle die Anforderungen von Abs. 1 nicht erfiillen, stellt sie Kopien zur Verfiigung. Die Art. 17 und Art. 19
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten entsprechend.

[100]4) Die auskunftspflichtige Stelle stellt auf Antrag Kopien der Informationen, auch durch Versendung, zur Ver-
fiigung. Hat die antragstellende Person keine Auswahl zum Ubermittlungsweg getroffen, ist regelmiBig die
kostengiinstigste Form der Ubermittlung zu wihlen.

[101]5) Soweit Informationstriger nur mit Hilfe von Maschinen lesbar sind, stellt die auskunftspflichtige Stelle auf
Verlangen der antragstellenden Person die erforderlichen Lesegerite einschlieBlich der erforderlichen Lesean-
weisungen oder lesbare Ausdrucke zur Verfiigung.

[102)6) Die auskunftspflichtige Stelle kann auf eine iiber 6ffentliche Kommunikationsnetze zugingliche Veroffent-
lichung verweisen, wenn sie der antragstellenden Person die Fundstelle angibt.

[103)7) Soweit Informationsanspriiche aus den in Art. 4 (personenbezogene Daten) und 7 (Betriebs- und Geschifts-
geheimnisse) genannten Griinden nicht erfiillt werden kdnnen, ersucht die auskunftspflichtige Stelle auf Ver-
langen der antragstellenden Person den oder die Betroffenen um ihre Einwilligung.

Art. 13 Bescheidung des Antrags

[104] 1) Die auskunftspflichtigen Stellen machen die begehrten Informationen unverziiglich, spitestens aber inner-
halb eines Monats nach Fingang des Antrags bei der Stelle, in der gewiinschten Form zuginglich.

[105]2) Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschriankung des begehrten Zugangs erfolgt innerhalb der in Abs. 1
genannten Frist durch schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsmittelbelehrung. Miindliche Anfragen brauchen
nur miindlich beantwortet zu werden.

[106]3) Konnen die gewiinschten Informationen nicht oder nicht vollstdndig innerhalb eines Monats zuginglich ge-
macht werden oder erfordern Umfang oder Komplexitit eine intensive Priifung, so kann die auskunftspflichtige
Stelle die Frist auf zwei Monate verlingern. Die antragstellende Person ist dariiber schriftlich zu unterrichten.

[107]4) Fir Amtshandlungen nach Art. 11 ff. dieses Gesetzes werden Gebiihren, Zinsen und Auslagen nach dem
Kostengesetz vom Vom 20. Februar 1998 in der jeweils geltenden Fassung erhoben.

Abschnitt 3: Der oder die Beauftragte fir Informationsfreiheit

Art. 14 Anrufung der oder des Beauftragten fur Informationsfreiheit

[108] 1) Eine Person, die der Ansicht ist, dass ihrem Anspruch auf Information nicht hinldnglich nachgekommen
wurde oder dass ihr Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht beachtet worden ist oder dass sie
von einer auskunftspflichtigen Stelle eine unzuldngliche Antwort erhalten hat, kann die Bayerischen Beauftrag-
te oder den Bayerischen Beauftragten fiir Informationsfreiheit anrufen. Das Recht jeder Person, sich nach Art.
9 des Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) vom 23. Juli 1993 zuletzt gedndert am 20. Juli 2011 (GVBI
2011, S. 307), in der jeweils geltenden Fassung, an die Bayerische Beauftragte bzw. den Bayerischen Beauf-
tragten fiir Datenschutz zu wenden, wenn sie der Ansicht ist, bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten im Rahmen dieses Gesetzes in ihren Rechten verletzt worden zu sein, bleibt unberiihrt.

[109]2) Die Bayerische Beauftragte oder der Bayerische Beauftragte fiir Informationsfreiheit iiberwacht die Ein-
haltung der Vorschriften dieses Gesetzes. Berufung und Rechtsstellung der oder des Bayerischen Beauftragten
fiir Informationsfreiheit richten sich analog der Berufung und Rechtsstellung des Bayerischen Beauftragten fiir
Datenschutz nach Art 29 des Bayerischen Datenschutzgesetzes.
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[110]3) Die in Art. 2 Abs. 3 und in Art. 2 Abs. 5 genannten Stellen sind verpflichtet, Die Bayerische Beauftragte
oder der Bayerische Beauftragte fiir Informationsfreiheit und ihre oder seine Beauftragten bei der Erfiillung
ihrer Aufgaben zu unterstiitzen. Der oder dem Bayerischen Beauftragten fiir Informationsfreiheit ist dabei ins-
besondere

[111]1. Auskunft zu ihren oder seinen Fragen zu erteilen sowie die Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu gewih-
ren, die im Zusammenhang mit dem Informationsanliegen stehen, und

[112P. Zutritt zu Dienstriumen zu gewihren.Besondere Amts- und Berufsgeheimnisse stehen dem nicht entgegen.
Stellt die Staatsregierung im Einzelfall fest, dass durch eine mit der Einsicht verbundene Bekanntgabe von
Informationen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefihrdet ist, diirfen die Rechte nach Abs. 2 nur
von der oder dem Bayerischen Beauftragten fiir Informationsfreiheit personlich oder von einer oder einem von
ihr oder ihm schriftlich besonders damit Beauftragten ausgeiibt werden.

[113]4) Die oder der Bayerischen Beauftragte fiir Informationsfreiheit informiert die Biirgerinnen und Biirger tiber
Fragen der Informationspflicht. Sie oder er berit die Staatsregierung und die sonstigen in Art. 2 Abs. 3 und
5 genannten Stellen in Fragen des Informationszugangs und kann Empfehlungen zur Verbesserung des In-
formationszugangs geben. Auf Ersuchen des Landtages, der Datenschutzkommission der Landtages oder der
Staatsregierung soll die oder der Bayerische Beauftragte fiir Informationsfreiheit Hinweisen auf Angelegenhei-
ten und Vorgénge nachgehen, die ihren beziehungsweise seinen Aufgabenbereich unmittelbar betreffen. Auf
Anforderung des Landtages, der Staatsregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Landtages hat die oder
der Bayersiche Beauftragte fiir Informationsfreiheit Gutachten zu erstellen und Berichte zu erstatten. Auf3er-
dem legt sie oder er mindestens alle zwei Jahre einen Tétigkeitsbericht vor. Sie oder er kann sich jederzeit an
den Landtag wenden. Schriftliche AuBerungen gegeniiber dem Landtag sind gleichzeitig der Staatsregierung
vorzulegen.

[114]5) Stellt die oder der Bayerische Beauftragte fiir Informationsfreiheit Verstofle gegen dieses Gesetz bei nach
Art. 2 Abs. 3 und 5 informationspflichtigen Stellen fest, so fordert sie oder er diese zur Mingelbeseitigung auf.
Bei erheblichen Verletzungen der Informationspflicht beanstandet sie oder er dies:

[115]1. im Bereich der Verwaltung und der Gerichte des Freistaats Bayern gegeniiber dem fiir die Behorde oder das
Gericht verantwortlichen Staatsminister, im Bereich der Bezirksverwaltung gegeniiber dem fiir die Bezirksauf-
sichtsbehorde verantwortlichen Staatsminister;

[116P. im Bereich der der Aufsicht des Freistaats Bayern unterstehenden juristischen Personen des &ffentlichen
Rechts und deren offentlich-rechtlich organisierten Einrichtungen gegeniiber dem Vorstand oder dem sonst
vertretungsberechtigten Organ;

[117B. im Bereich des Landtages und des Rechnungshofes gegeniiber der jeweiligen Priasidentin oder dem jeweiligen
Prasidenten;

[118}. im Ubrigen gegeniiber der Geschiiftsleitung sowie nachrichtlich dem zustiindigen Staatsminister.

[119ie oder er soll zuvor die betroffene Stelle zur Stellungnahme innerhalb einer von ihr oder ihm zu bestimmenden
Frist auffordern und die zustindige Aufsichtsbehorde iiber die Beanstandung unterrichten. Mit der Feststellung
und der Beanstandung soll die oder der Bayerische Beauftragte fiir Informationsfreiheit Vorschlidge zur Besei-
tigung der Méngel und zur sonstigen Verbesserung des Informationszugangs verbinden.

[120]6) Werden die Méngel nicht fristgerecht behoben, richtet die oder der Bayerische Beauftragte fiir Informati-
onsfreiheit eine weitere Beanstandung in den Fillen des Abs. 5 S. 2 Ziff. 1 und 4 an die Staatsregierung, in den
Fillen des Abs. 5 S. 2 Ziff. 2 an die zustindige Aufsichtsbehorde und in den Fillen des Abs. 5 S. 2 Ziff. 3 an
die Présidentin oder den Prisidenten des Landtages oder des Rechnungshofes.

[121)7) Vorschriften iiber den Rechtsschutz nach der Verwaltungsgerichtsordnung bleiben unberiihrt.
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Abschnitt 4: Schlussbestimmungen

Art. 15 Anspriche auf Informationszugang nach anderen Rechtsvorschriften

[122Rechtsvorschriften oder besondere Rechtsverhiltnisse, die einen weitergehenden Zugang zu Informationen ge-
wihren, bleiben unberiihrt

Art. 16 Altvertrage

[123]1) Soweit in Vertrdgen, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen worden sind (Altvertriage), ihre
Veroffentlichung ausgeschlossen worden ist, unterliegen sie nicht der Verdffentlichungspflicht.

[124])2) Wird ein Antrag auf Information hinsichtlich eines Altvertrages gestellt und stehen der Gewidhrung von
Informationen Bestimmungen des Vertrages entgegen, so hat die vertragschlieBende Behorde den Vertragspart-
ner zu Nachverhandlungen mit dem Ziel aufzufordern, die Informationen freizugeben. Kann innerhalb eines
Zeitraums von sechs Monaten keine Einigung erzielt werden, so werden die Informationen gewihrt, soweit das
Informationsinteresse das Geheimhaltungsinteresse erheblich iiberwiegt.

[125]3) Fiir Anderungen oder Ergéinzungen von Altvertriigen gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes.

Art. 17 Ubergangsregelungen, Inkrafttreten

[126] 1) Die Veroftentlichungspflicht gilt fiir Informationen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgezeichnet
worden sind, nur, soweit sie in verdffentlichungsfahiger elektronischer Form vorliegen.

[127]2) Die technischen Voraussetzungen fiir die Umsetzung dieses Gesetzes sind innerhalb von drei Jahren nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes herzustellen. Uber den Fortschritt bei der Umsetzung im Sinne von Satz 1 hat
die Staatsregierung dem Landtag nach dem Inkrafttreten halbjdhrlich 6ffentlich zu berichten. Spitestens fiinf
Jahre nach dem Inkrafttreten tiberpriift die Staatsregierung das Gesetz im Hinblick auf seine Anwendung und
Auswirkungen, beriicksichtigt dabei die Berichte der oder des Bayerischen Beauftragten fiir Datenschutz sowie
der oder des Bayerischen Beauftragten fiir Informationsfreiheit und berichtet dem Landtag iiber das Ergebnis,

[128]3) Das Gesetz tritt drei Monate nach seiner Verkiindung in Kraft.
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PP050

PPO050 - Fir eine Einschrankung des kirchlichen Arbeitsrechts

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Just-Ben

Antragstext

Kirchen sind nach Artikel 140 des Grundgesetzes berechtigt, ihre Angelegenheiten selbstindig zu ordnen und
zu verwalten. Dies allerdings nur “innerhalb der Schranken des fiir alle geltenden Gesetzes*. Mit dieser Selbst-
verwaltung wird derzeit das kirchliche Arbeitsrecht begriindet, welches der Kirche ermdglicht Menschen zu
entlassen. Juristisch ist dies auch korrekt und wir tolerieren, dass die Kirchen im nicht geforderten kirchlichen
Betrieb hohe glaubensmoralische Anforderungen an die Angestellten stellen.

In Bereichen, in denen die kirchlichen Triger aber hohe gesellschaftliche Relevanz haben, wie bei der Alten-
pflege oder der Kinderbetreuung, wo diese durch die staatliche Forderung solcher gemeinniitzigen Betriebe
gestlitzt wird, ist dies nicht tragbar.

Einhellig wird die schlechte Bezahlung in sozialen Berufen beklagt. Aber es wird allgemein anerkannt, dass in
einem Grofteil der Einrichtungen kein Streikrecht gilt, und dies obwohl die Finanzierung durch Steuergelder
und Sozialversicherungen sichergestellt wird. Dariiber hinaus wird auf die Beschiftigten ein sozialer Druck
Aufrechterhalten, der nicht mehr zu den sonst iiblichen Moralvorstellungen der Gesellschaft passt. So werden
Mitarbeiter, die sich nicht an die Werte der Kirche halten (z.B. scheiden lassen, Kirchenaustritt, etc) entlassen,
obwohl die Arbeitsergebnisse hervorragend sind.

Durch die groie Dominanz der Kirchen im sozialen Sektor wird die Berufsfreiheit nichtchristlicher Mit-
menschen durch diese Praxis dort massiv eingeschrinkt. Wir sehen hierin eine falsche Gewichtung zwischen
Berufsfreiheit und Religionsfreiheit.

Wir fordern daher, dass staatlich geforderte Einrichtungen (Altenheime, Krankenhauser, Kitas, etc), die mit der
Wahrnehmung von gemeinniitzigen Aufgaben betraut sind und sich auch vorwiegend iiber staatliche Mittel fi-
nanzieren, nur noch dann Geldmittel erhalten, wenn in ihnen das allgemeine Arbeitsrecht Anwendung findet
und Mitarbeiter dort diskriminierungsfrei in Hinsicht auf Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung und Lebens-
wandel gleich behandelt werden.
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PPO77

PP077 - Gesamtantrag Bildung (modular)

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Dominik "Pinny’ Kegel
Antragstext

Praambel Bildungspolitik (Modul 1 P077)

Die PIRATEN Bayern verstehen Bildung als eine der wichtigsten Ressourcen in Deutschland und als Grundlage
fiir das soziale Gefiige der Gesellschaft. Sie soll ohne iiberméBigen Leistungsdruck auskommen und Schiile-
rinnen und Schiiler individuell férdern. Grundsitzlich soll jedem Biirger moglich sein, sich selbstbestimmt zu
bilden und entwickeln. Die PIRATEN Bayern haben kurz-, mittel- und langfristige bildungspolitische Ziele.
Diese werden im Folgenden definiert.

Kurzfristige Ziele:

Schulkultur (Modul 2 P077)

Antrag

Die PIRATEN Bayern setzen sich fiir eine moderne und offene Schulkultur ein. Dies setzt den vertrauens-
vollen und partnerschaftlichen Umgang aller Beteiligten miteinander voraus und schlie3t neben Schiilerinnen
und Schiilern, Lehrenden und Eltern auch das nicht-pddagogische Personal ein. Toleranz und gegenseitiger
Respekt sind Grundvoraussetzungen fiir das Gelingen von Schule. Hier miissen Schulen gestdrkt und zeitli-
che, finanzielle sowie personelle Ressourcen zur Verfiigung gestellt werden. Menschen verbringen viel Zeit
in der Schule. Daher ist uns die Umgestaltung der Schulen von bloBen Lernorten zu echten Lern- und Le-
bensrdumen ein zentrales Anliegen. Mensen, Aufenthaltsraume, Ruhezonen, Sportbereiche, Bibliotheken und
gestaltete Aullenbereiche sollen weiter ausgebaut werden. Schule kann auf diese Weise zu verschiedensten Ak-
tivitdten einladen, was wiederum positiv auf das Lernklima zuriickwirkt. Gemeinsame Unternehmungen wie
Fahrten und Feiern sollten wieder einen hoheren Stellenwert erlangen. Die finanzielle Situation der Erziehungs-
berechtigten darf dabei keine Rolle spielen. Bei Bedarf miissen Schiilerinnen und Schiiler finanziell durch den
Staat unterstiitzt werden. In der unterrichtsfreien Zeit konnen in nicht genutzten Rdumen Veranstaltungen der
Schulgemeinschaft stattfinden. Das Thema Schulkultur muss in der Aus- und Fortbildung von Lehrpersonal
mehr Beriicksichtigung finden. Diese MaBlnahmen zielen auch darauf ab, Mobbing zu unterbinden und Schul-
verweigerung zu minimieren.

Begriindung

Vor allem in grofen Systemen ist es notwendig, fiir alle Schiilerinnen und Schiiler iiberschaubare Strukturen
zu schaffen, die ein positives Lernklima begiinstigen. Hilfreich sind dazu verschiedene, feste Lehrerteams, die
sich austauschen und koordinieren und den Schiilerinnen und Schiilern als Ansprechpartner zur Seite stehen.
Neben den dufleren Strukturen wird die soziale Kompetenz der Schiilerinnen und Schiiler durch den Einsatz
vielfdltiger Unterrichtsformen gefordert. Internationale Themenprojekte, auch in Kooperation mit Lidndern au-
Berhalb Europas, konnen mit Hilfe der Medien und des Internets verstirkt Eingang in den Unterricht finden und
die Orientierung in einer globalisierten Welt erleichtern.
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Individuelle Férderung (Modul 3 P077)

Antrag

Die PIRATEN Bayern setzen sich fiir eine individuelle Forderung aller Schiilerinnen und Schiiler ein. Um
einen Unterricht zu gewéhrleisten, der allen gerecht wird, darf die Klassen- beziehungsweise Kursgrof3e in der
Sekundarstufen I und IT maximal 25 Schiiler betragen. Wo es padagogisch notwendig ist, wie beispielsweise
in speziellen Fordergruppen, muss diese Zahl entsprechend niedriger sein. Die Unterstiitzung des Lehrperso-
nals durch nicht-lehrendes Personal ist eine wesentliche Voraussetzung fiir die Umsetzung der individuellen
Forderung. Der Einsatz von nicht-lehrendem Personal hat sinnvoll und gezielt so stattzufinden, dass sich das
Lehrpersonal wieder auf dessen Kernkompetenzen konzentrieren kann.

Begriindung
Durch den Aufbau eines schulinternen Fordersystems sollen Schiilerinnen und Schiiler, deren Leistung nicht
befriedigend oder von iiberdurchschnittlicher Leistung ist, individuell unterstiitzt werden.

Informationen
Die Klassengrée von 25 wird ob der folgenden Studie angefiihrt: http://bit.ly/RCDyfz (Seite 3, Absatz 3)

Abschaffung der ausbildungsbedingten Zweigpflicht an Beruflichen Oberschulen (Modul 4
P077)

Antrag

Die PIRATEN Bayern setzen sich fiir die Abschaffung der ausbildungsbedingten Zweigpflicht an Beruflichen
Oberschulen ein. Grundsétzlich sollte der Ausbildungsweg eines Menschen ausschlieBlich ihm selbst iiberlas-
sen bleiben, was durch die Zuordnung nach Ausbildungsberufen an den BOS nicht moglich ist. Erfahrungs-
gemal ist es zum Teil so, dass Schiilerinnen und Schiiler der BOS ihre Hochschulreife nachholen wollen, um
sich nach ihrer beruflichen Ausbildung und dem Abschluss an der BOS neu zu orientieren oder auf den Beruf
aufzubauen. Daher sollte der Zweig der Wabhl fiir alle Schiilerinnen und Schiiler der BOS offen stehen.

Begriindung

Das bisherige Schulsystem zwingt Menschen dazu, sich sehr friih fiir einen beruflichen Werdegang zu entschei-
den. Es sollte dann zumindest nach der beruflichen Ausbildung moglich sein, einen anderen Weg zu wihlen und
bis zur Aufnahme des Studiums oder der neuen Ausbildung, entsprechende Vorbildung zu erlangen. So kann
zum Beispiel eine ausgebildete KFZ-Mechanikerin nur den technischen Zweig besuchen, obwohl sie ihren
Fokus im Studium z.B. auf Wirtschaftswissenschaften legen will. Wenn die Schiilerinnen und Schiiler jedoch
auch auf der BOS noch in diesen Zweig gezwungen werden, ist die Motivation entsprechend niedriger, gute
Leistungen zu erbringen. Das Argument, dass dann im entsprechenden Studiengang die berufliche Praxis fehlt,
entkriftet sich mehrfach: Zum einen kann auch ein Absolvent oder eine Absolventin des Gymnasiums keinerlei
berufliche Vorbildung nachweisen und trotzdem jeden Studiengang an jeder beliebigen Hochschule studieren.
Zum anderen ist auch Absolventen der BOS (je nach Hochschulzulassungsform) jeder Studiengang an einer
Hochschule zuginglich.

Zuriick zum G9 (Modul 5 P077)

Antrag

Die PIRATEN Bayern fordern die Abschaffung des achtjahrigen Gymnasiums in Bayern (G8). Der Leistungs-
druck, der auf die Schiilerinnen und Schiiler ausgeiibt wird, ist unverhéltnisméfig hoch. Weiterhin ist das Be-
halten der Lehrinhalte kaum mehr méglich, da innerhalb kurzer Zeit ein hohes Lernpensum zu erbringen ist,
das schnell wieder verworfen wird. Auch ein freiwilliges Wiederholen einer Klasse ist keine Option, da Schiile-
rinnen und Schiiler, die nach dem Abitur z.B. eine betriebliche Ausbildung anstreben, in der Regel nach ihrem
Zeugnis in die nihere Bewerberauswahl fallen. Es ist anzunehmen, dass Arbeitgeber die Absolventen bevor-
zugen, die ihr Abitur in kiirzerer Zeit absolviert haben, da eine hohere Leistungsbereitschaft impliziert wird.
Eine Teilnahme zum Beispiel an einem Verein, Chor oder dhnlichem ist Schiilerinnen und Schiilern des G8
auflerdem ob der intensiven Lernphasen kaum mehr méglich.

32



PPO77

[10] Begriindung

Studien, die belegen, dass das G8 zu einer besseren Leistung der Schiilerinnen und Schiiler fiihrt, vergleichen
meist auf nicht nachvollziehbare Weise. Aufgrund neuer Moglichkeiten kdnnen Schiiler im G8 andere Fécher-
kombinationen wihlen als im G9. Wenn man also {iberhaupt einen Vergleich anstellen mochte, was ob der G8
Bewertung von 1:1 im Unterschied zur G9 Bewertung 2:1 (je schriftlich:miindlich) ohnehin kaum moglich ist,
muss man dies in den Pflichtfachern Deutsch und Mathematik tun. Hier zeigt sich, dass die G8 Abiturienten im
Schnitt schlechter abschneiden als im G9 (Verschlechterung in Mathematik um bis zu 11%). Im Fach Deutsch
konnten keine messbaren Unterschiede festgestellt werden. !

[11] Informationen
! Studie der NIW: http://bit.ly/UJsBVd Prof. Dr. Stephan Lothar Thomsen: http://bit.ly/RCFhBB

Mittelfristige Ziele:

Frahkindliche Bildung (Modul 6 P077)

[12] Antrag

Die PIRATEN Bayern setzen sich fiir eine umfangreiche und zielfithrende frithkindliche Bildung ein. Ihre
Aufgabe ist es, alle Kinder, ungeachtet der bestehenden Unterschiede in den personlichen Kompetenzen und
unabhingig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft, so zu férdern, dass sie mit moglichst guten Grundvor-
aussetzungen ihre Schullaufbahn beginnen. Wir fordern deshalb die flichendeckende Mdglichkeit eines bei-
tragsfreien Besuches und einer beitragsfreien Verpflegung in wohnortnahen Kindertagesstitten mit kind- und
elterngerechten Offnungszeiten fiir Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Das Recht darauf ist gesetzlich festzu-
schreiben. Eltern konnen die Kindertagesstitte fiir ihre Kinder frei wéahlen. Konfessionelle, soziale, kulturelle
oder sonstige Zugangsbeschriankungen sind in Einrichtungen, die 6ffentlich finanziert werden, nicht zuléssig.
Kommunen, die aus eigener Kraft die notwendigen Plitze in Kindertagesstitten nicht bereitstellen konnen,
werden vom Land finanziell unterstiitzt. Die Verbesserung der Ausstattung der Kindertagesstitten und die ge-
sellschaftliche Aufwertung des Erzieherberufes ist anzustreben.

[13] Begriindung
Es ist wichtig, dass wir das Fundament fiir Bildung und soziale Kompetenz so frith wie moglich und so vielen
wie moglich zugédnglich machen. Dazu ist erforderlich, die Hiirden fiir die Inanspruchnahme der Kinderbetreu-
ung so niedrig wie moglich anzusetzen. In Institutionen, die durch 6ffentliche Gelder gefordert werden, diirfen
keine konfessionellen Unterschiede gemacht werden. Ebenfalls soll nicht passieren, dass finanziell schwichere
Familien die Moglichkeit einer Kinderbetreuung nicht in Anspruch nehmen konnen.

Mittel- langfristige Ziele:

Hochschulfinanzierung (Modul 7 P077)

[14] Antrag
Die PIRATEN Bayern sehen die Gesellschaft in der Pflicht, jedem Menschen die Chance auf eine Hochschulbil-
dung zu ermoglichen. Studiengebiihren lehnen wir in jeder Form ab. Wir betrachten die Forderung der Grund-
lagenforschung und die wissenschaftliche Lehre als eine 6ffentliche Aufgabe. Deshalb muss die 6ffentliche
Hand stédrker an der Finanzierung der Hochschulen beteiligt werden. Es ist Aufgabe der Landespolitik zu ge-
wihrleisten, dass den Hochschulen verlisslich ausreichend Mittel zur Verfiigung stehen, um sowohl Grundla-
genforschung als auch akademische Ausbildung wirksam betreiben zu konnen.

[15] Begriindung
Unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel hin zu einer Informations- und Wissensgesellschaft. Auf die Her-

ausforderungen, die mit diesem Wandel einhergehen, muss sich die Gesellschaft einstellen. In unserem bil-
dungspolitischen Konzept spielen die Hochschulen eine wichtige Rolle, denn an den Universitdten und Fach-
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hochschulen wird neues Wissen geschaffen, bestehende Wissensbestidnde an die nichsten Generationen ver-
mittelt und diese in Wissenschaft und Forschung eingewiesen. Die Verschlechterung der Studienbedingungen,
wachsende Belastungen der Professoren und Dozenten im Bereich der Lehre und ein enormer Innovationsstau
sind Folgen der aktuellen Politik. Diese Entwicklung muss gestoppt und umgekehrt werden.

Angebot von Ganztagsschulen in allen Sekundarstufen (Modul 8 P077)

[16] Antrag
Die PIRATEN Bayern setzen sich fiir das Angebot der Ganztagsschulen in allen bestehenden Sekundarstufen
ein. Dieses Angebot ist nicht verpflichtend, sofern es nicht den Pflichtunterricht am Nachmittag betrifft. Fiir
alle Schiilerinnen und Schiiler ist eine Ganztagsbetreuung mit Mittagessen und individuellen Lerngruppen oder
einer Hausaufgabenhilfe am Nachmittag vorzusehen. Wir setzen uns dafiir ein, dass die schulische Ganztags-
betreuung Familien in der Gestaltung ihrer Lebensentwiirfe und Freizeit nicht unangemessen einschrinkt.

[17] Begriindung
Ein Ganztagsschulangebot soll ein echtes Angebot sein, das Familien Raum fiir Familienleben, Vereine, Hob-
bys, Hausaufgaben im Familienkreis und unverplante Kinderfreizeit ldsst. Das Lehrpersonal ist in der Arbeit
durch nicht-lehrendes Personal, wie Verwaltungspersonal, Assistenten, Psychologen oder Sozialpddagogen, so-
weit zu unterstiitzen, dass sie sich auf den eigentlichen Unterricht als Kernaufgabe konzentrieren konnen.

Einfilhrung von Kurssystemen an bayerischen Schulen (Modul 9 P077)

[18] Antrag

Die PIRATEN Bayern setzen sich fiir eine Einfithrung von Kurssystemen an bayerischen Schulen ab der Se-
kundarstufe I ein. Kurssysteme erlauben eine Flexibilisierung der bestehenden Angebote. Der Vorteil liegt nicht
nur darin, dass sich alle Schiilerinnen und Schiiler mit bestimmten Neigungen (mathematisch, linguistisch 0.4.)
in den Fichern spezialisieren konnen, sondern auch darin, dass man idR. nur noch Kurse statt Klassen wieder-
holen muss, wenn man sie nicht bestanden hat. Hiufig fallen Schiilerinnen und Schiiler in einer Klasse durch,
weil sie in zwei Fachern mangelhafte Leistungen erzielen, obwohl sie in anderen Fichern sehr gut sind. Das ist
nicht nur demotivierend, sondern auch zeitlich benachteiligend. Umgekehrt werden besonders leistungsfihige
Schiilerinnen und Schiiler nicht mehr unterfordert oder zum Uberspringen einer ganzen Klasse gezwungen,
sondern konnen Kurse wihlen, die ihrer Leistungsfdhigkeit entsprechen.

[19] Begriindung
Schulabschliisse wie der Hauptschulabschluss, die Fachoberschulreife oder das Abitur werden durch den er-
folgreichen Abschluss einer bestimmten Zahl von Kursen mit einer besonderen, weiteren Priifung erlangt, so-
lange das gegliederte Schulsystem besteht. Um das Leistungsniveau innerhalb einer Schule und landesweit
vergleichbar zu machen, miissen wihrend der gesamten Schullaufbahn bestimmte Kurse oder Abschnitte durch
eine externe, zentrale Priifung abgeschlossen werden. Gleichzeitig wird garantiert, dass wichtige Grundkom-
petenzen im Sinne eines umfassenden Bildungsideals an alle Schiilerinnen und Schiiler vermittelt werden.

Vom gegliederten Schulsystem zum eingliedrigen Schulsystem (Modul 10 P077)

[20] Antrag
Die PIRATEN Bayern setzen sich dafiir ein, dass vom gegliederten Schulsystem mittel- bis langfristig Abstand
genommen und ein eingliedriges Schulsystem eingefiihrt wird. Das bedeutet, dass die Schiilerinnen und Schiiler
nicht wie bisher nach der vierten Klasse getrennt werden, sondern z.B. die ersten neun Schuljahre zusammen
unterrichtet werden. Uber die genaue Verfahrensweise soll mit allen Beteiligten diskutiert werden.

[21] Begriindung
Es gibt geniigend Beispiele, die darauf hinweisen, dass eine Trennung nach der vierten Klasse kontraproduktiv
ist. Finnland, laut OECD das erfolgreichste Land beim Thema Bildung, handhabt dies bereits so.!
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[22] Informationen
! http://de.wikipedia.org/wiki/Bildungssystem_in_Finnland#Einheitsschule

BYPF-Initiativen:

[23] Der Gesamtantrag und alle Module, mit Ausnahme der Priambel, wurden vorher im Bayernfeedback zur Ab-
stimmung gestellt. Mit Ausnahme eines Antrags wurde allen zugestimmt.

[24] Gesamtantrag: https://feedback.piratenpartei-bayern.de/initiative/show/439.html (angenommen)
[25] Modul 2 - Schulkultur: https://feedback.piratenpartei-bayern.de/initiative/show/99.html (angenommen)

[26] Modul 3 - Individuelle Forderung: https://feedback.piratenpartei-bayern.de/initiative/show/98.html (angenom-
men)

[27] Modul 4 - Abschaffung der ausbildungsbedingten Zweigpflicht: https://feedback.piratenpartei-
bayern.de/initiative/show/104.html (angenommen)

[28] Modul 5 - Zuriick zum G9: https://feedback.piratenpartei-bayern.de/initiative/show/168.html (angenommen)

[29] Modul 6 - Friihkindliche Bildung: https://feedback.piratenpartei-bayern.de/initiative/show/97.html (angenom-
men)

[30] Modul 7 - Hochschulfinanzierung: https://feedback.piratenpartei-bayern.de/initiative/show/102.html (angenom-
men)

[31] Modul 8 - Ganztagsschulen in allen Sekundarstufen: https://feedback.piratenpartei-
bayern.de/initiative/show/96.html (angenommen)

[32] Modul 9 - Einfilhrung von Kurssystemen an bayerischen Schulen: https://feedback.piratenpartei-
bayern.de/initiative/show/100.html (angenommen)

[33] Modul 10 - Vom gegliederten Schulsystem zum eingliedrigen Schulsystem: https://feedback.piratenpartei-
bayern.de/initiative/show/430.html (abgelehnt)
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PP011 - Entscheidungsfreiheit statt Frauenquoten

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen
Antragsteller

AG Familienpolitik: cmrcx, Thomas, Christian Baumeister (Chris), Rebecca Wiiner, Ludmila, KnutBerlin

Antragstext

[1] Wir stehen Frauenquoten grundsitzlich skeptisch gegeniiber und halten sie fiir kein geeignetes Mittel, das Zu-
sammenleben der Geschlechter in unserer Gesellschaft zu gestalten. In unserem Grundsatzprogramm bekennen
wir uns zur Vielfalt der Lebensstile und zur freien Entscheidung jedes Menschen fiir den selbstgewihlten Le-
bensentwurf und die von ihm gewiinschte Form des Zusammenlebens. Eine Gesellschaft, in der wesentliche
Teile des gesellschaftlichen Lebens durch Quoten gelenkt werden, wiirde diese freie Entscheidung deutlich
einschrinken.

[2] Anstatt gleiche Lebensentwiirfe vorzugeben, wollen wir Chancengleichheit herstellen, die dem Individuum eine
moglichst freie Entscheidung ermdglicht; nicht nur Chancengleichheit von Frauen im Vergleich zu Minnern,
sondern nachhaltige Chancengleichheit fiir alle Menschen und im Bezug auf alle Merkmale, aufgrund derer
Diskriminierung stattfindet. Unterschiedliche Priferenzen fiir bestimmte Ausbildungen, Studienginge, Berufe
und Positionen sind zu akzeptieren, soweit sie nicht auf unterschiedliche Chancen zuriickzufiihren sind.

[3] Je nach dem konkreten Modell und Anwendungsfall sprechen die folgenden Argumente in jeweils unterschied-
lichem Male gegen Frauenquoten:

Menschen sollen nicht auf Grund ihres Geschlechts unterschiedlich behandelt und bewertet werden, son-
dern als fiir sich selbst stehende Individuen gesehen werden. Eine Quote dagegen unterscheidet die Men-
schen strikt anhand ihres Geschlechts und verstérkt diese Unterscheidung im Bewusstsein der Menschen.
Trans- und intersexuelle werden dabei ebenso wenig beriicksichtigt wie unterschiedliche Personlichkeits-
eigenschaften.

Insbesondere die absolute Quotenregelung setzt auf das Mittel der positiven Diskriminierung. Diskrimi-
nierung mit weiterer Diskriminierung zu begegnen, kann jedoch leicht zu nicht weniger, sondern letztlich
nur immer mehr Diskriminierung fithren. Verschiedene Diskriminierungen gegeneinander aufzurechnen,
ist nicht sinnvoll moglich. Die Griben zwischen den Geschlechtern werden dadurch nur grofier statt
kleiner.

Zu den Grundsitzen der Piratenpartei gehort die freie Entscheidung iiber die gewiinschte Form des Zu-
sammenlebens. Es ist Aufgabe der Politik, diese verschiedenen Formen des Zusammenlebens und eine
freie Entscheidung zu ermoglichen, anstatt nur bestimmte Modelle etwa mittels Quoten zu bevorzugen.

Es ist nicht sinnvoll, Menschen in Positionen oder Berufe zu driangen, die sie gar nicht haben wollen. Wer
lieber weniger exponierte Aufgaben libernehmen, nur Teilzeit arbeiten oder sich mehr um seine Kinder
kiimmern mdochte, sollte nicht auf Unverstindnis sto3en.

Quoten erzeugen einen Erfolgsdruck bei der vermeintlich geforderten Bevolkerungsgruppe, ohne gleich-
zeitig die Rahmenbedingungen zu verbessern, die eigentlich dafiir verantwortlich sind, dass Frauen in
Fiihrungspositionen unterrepréisentiert sind.

Frauenquoten hingen Frauen den Makel an, ihre Position moglicherweise nur aufgrund der Quote, nicht
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aufgrund ihrer Kompetenz erhalten zu haben. Dadurch entsteht fiir diese Frauen erst recht die Gefahr,
deshalb diskriminiert zu werden.

e Entgegen den in sie gesetzten Erwartungen @dndern Frauenquoten nichts an dem unmenschlichen Konkur-
renzkampf, der an vielen Stellen gefiihrt wird. Das Nachsehen haben zuriickhaltende Ménner, wihrend
durchsetzungsstarke Ménner weitgehend unbeeindruckt bleiben. Dominante Frauen bekommen einen
Platz, den sie vielleicht ohnehin bekommen hitten.

e Durch Quoten eingesetzte Frauen in Fiihrungspositionen fiihren nicht automatisch zu besseren Auf-
stiegschancen fiir andere Frauen, da Frauen nicht unbedingt Frauen férdern. Der Konkurrenzkampf unter
Frauen ist nicht geringer als unter Ménnern.

o Fine erfiillte Frauenquote konnte als Anlass genommen werden, keine Frauen dariiber hinaus mehr ein-
zustellen oder zu wihlen. Damit wirkt eine Mindestquote gleichzeitig auch als diskriminierende Hochst-
quote.

o In der Wirtschaft wiren Quoten ein Eingriff in die unternehmerische Autonomie, welcher einer ausrei-
chenden Rechtfertigung bedarf. Absolute Quoten wiirden Unternehmen aulerdem dazu zwingen, auch
Positionen an schlechter geeignete Kandidaten zu vergeben.

e Die Gesellschaft entwickelt sich ohnehin weg von traditionellen Rollenmodellen. Menschen in fiir ihr
Geschlecht ehemals untypischen Berufen sind heute fast iiberall akzeptiert. Berufstitigkeit von Frau-
en stellt den Normalfall dar, ebenso wie von Minnern immer mehr erwartet wird, dass sie sich an der
Betreuung ihrer Kinder beteiligen. Frauen in Spitzenpositionen in Wirtschaft oder Politik fithren zu we-
sentlich weniger Irritationen als noch vor 50 Jahren. Dies durch Frauenquoten zu beschleunigen, ist nicht
unbedingt notwendig und in Anbetracht der genannten Nachteile in der Regel nicht verhiltnismafBig.

Begrindung

[4] Es gibt bisher zum Thema Frauenquoten keinen Beschluss des Bundesparteitags oder des bayrischen Landes-
parteitags. Lange war dies auch nicht unbedingt notwendig, da ohnehin klar war, dass wir keine Fans von
Quoten sind. Inzwischen gibt es aber einige wenige Leute, die im Rahmen der Piratenpartei regelméBig 6ffent-
lich Frauenquoten fordern. Solange es keine offizielle Position gibt, fiihrt dies zu einer verzerrten Darstellung
in der Offentlichkeit und entsprechenden Shitstorms. Es wird daher Zeit fiir eine Positionierung.

[S] Hier einige Beispiele, an denen die Problematik der 6ffentlichen Wahrnehmung deutlich wird:

e http://streetdogg.wordpress.com/2012/05/17/wie-die-piratenpartei-zu-einer-pro-frauenquote-partei-
wurde/

e http://simon-kowalewski.de/?p=5
o http://www.zeit.de/2012/28/Piratinnen-Dornheim-Rohrbach

o http://www.zeit.de/politik/deutschland/2012-08/interview-schloemer-piraten/komplettansicht
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BP001 - Grundsatzliche Forderung von offenen Bildungsressourcen

Bundesprogramm Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Entropy

Antragstext

[1] Es wird beantragt folgende Grundsatzprogramménderung dem Bundesparteitag zu empfehlen:

[2]

[3]

(4]
[5]

[6]

Der Bundesparteitag moge beschliessen, im Grundsatzprogramm

e im Abschnitt “Die 6ffentliche Bildungsinfrastruktur den zweiten Absatz zu entfernen und dem ersten
Absatz den daraus entnommenen Satz “Bildungsgebiihren jeglicher Art schrinken den Zugang zu Bil-
dung ein und sind deshalb kategorisch abzulehnen.* hinzu zu fiigen.

e hinter diesem Abschnitt folgenden neuen Abschnitt mit der Uberschrift “Offene Bildungsressourcen®
hinzu zu fiigen (Anderungen zum bisherigen zweiten Absatz fett):

Neben dem freien Zugang zur Bildungsinfrastruktur ist auch die Freiheit von Lehr- und Lernmitteln
zu befiirworten. Diese wird am besten dadurch erreicht, dass die Verwendung, der Austausch und das
Schaffen von freien Werken zur Vermittlung von Wissen (sog. offene Bildungsressourcen) unterstiitzt und
ausgebaut wird. Diese offenen Bildungsressourcen sind nicht nur ohne Lizenzkosten von Lehrenden und
Lernenden einsetzbar, sondern konnen zudem ohne unnoétige rechtliche und technische Hiirden den eigenen
Bediirfnissen angepasst werden. Aus offentlichen Mitteln finanzierte Bildungsressourcen sind derart
bereitzustellen. Durch die Forderung einer offenen digitalen Bildungsplattform soll die Verwendung
und gemeinsame Fortentwicklung von offenen Bildungsressourcen vereinfacht werden. Langfristig ist
dadurch das Ziel zu erreichen, dass Bildungseinrichtungen zum Erreichen ihres Bildungsauftrags nicht
mehr auf kommerzielle Angebote angewiesen sind.

Aktuelle Fassung
bisheriger Absatz zwei:

Bildungsgebiihren jeglicher Art schrinken den Zugang zu Bildung ein und sind deshalb kategorisch abzulehnen.
Aus diesem Grund ist auch die Lehrmittelfreiheit zu befiirworten. Diese ist am besten dadurch herzustellen, dass
die Verwendung und das Schaffen von freien Werken zur Vermittlung von Wissen unterstiitzt und ausgebaut
wird. Diese freien Werke sind nicht nur kostenfrei im Unterricht einsetzbar, sondern ermoglichen dazu dem
Lehrenden ohne rechtliche Hiirden die Lernmittel auf seinen Unterricht anzupassen.

Begriindung

Der bisherige Abschnitt “Die offentliche Bildungsinfrastruktur® im Grundsatzprogramm beschrénkte sich le-
diglich auf Lehrmittelfreiheit, die jedoch nicht notwendiger Weise gemeinfreie Lizenzen oder offene, veridn-
derbare Formate beinhaltet. Mit diesem gesonderten Abschnitt wird offenen Bildungsressourcen mehr Gewicht
geschenkt, indem folgendes erginzt wird:

e es werden sowohl Lehr- und Lernmittel erwdhnt, damit auch die Lernenden (insbesondere Autodidakten)
hoheren Stellenwert geniessen
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o der Austausch der offenen Bildungsressourcen, insbesondere durch Forderung einer offenen digitalen
Bildungsplattform, wird betont, da dieser die Zusammenarbeit und Wiederverwendung vereinfacht

e nicht nur der freie Zugriff, sondern die Modifizerbarkeit der Medien soll gegeben sein
o durch offentliche Mittel finanzierte Ressourcen sollen in dieser Form bereitgestellt werden

o das langfristige Ziel, dass Bildungseinrichtungen von kommerziellen Anbietern unabhingig sein sollen,
wird festgelegt

[7] Bildung ist primdr Angelegenheit der Lander und nicht des Bundes. Daher soll hier die Grundlage fiir weitere
Wahlprogrammantrédge auf Landesebene geschaffen werden, sowie langfristige Zielvorgaben auf Bundesebene.

[8] Die Forderungen in diesem Antrag sind ein Weg, ohne gesetzlichen Zwang und bereits aus 6konomischen
Erwédgungen, landesiibergreifend gemeinsame Standards bei Lerninhalten zu férdern.

[9] Dieser Antrag basiert auf der OER-Position des Landesverbandes Bayern.
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PP0O25

PP025 - Deklaration von Inhaltsstoffen und Herkunftsland bei
Lebensmitteln und Futtermitteln

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Manfred Plechaty

Antragstext

Problem: Die letzte EU-Regelung Richtlinie 2007/68/EG hat zwar einige Liicken bei der Allergenkennzeich-
nung geschlossen, ist aber in vielen Punkten immer noch absolut unvollstindig. So werden wichtige Grund-
nahrungsmittel wie Brot, Milch, Butter, Fleisch, Wurst, Wein oder Pflanzendl iiberhaupt nicht gekennzeichnet.
Das liegt zum einen an den vielen Inhaltsstoffen, welchen Naturprodukte unterliegen, zum anderen aber klar
am Schutz von Lobbygruppen wie Futtermittelerzeugern aber auch Produktherstellern, die niedrige Preise von
genmanipulierten Futtermitteln aus Siidamerika nutzen wollen.

Losung: Die Deklaration umfasst die komplette Wertschopfungskette unserer Lebensmittelerzeugung.

1. Lebensmittel tierischer Herkunft

Fiir Fleisch und Eier sind Herkunft, Haltungsform und Fiitterung (siehe Gentechnik) zu kennzeichnen. Ahnlich
wie bei Eiern soll auch beim Hihnchenfleisch die Haltungsform angegeben werden (z.B. Freiland, Boden,
Besatzdichte). Gleiches gilt fiir Schweinefleisch und alle anderen Fleischarten (z.B. Freiland/Stroh/Vollspalten,
Besatzdichte).

2. Milch und Milchprodukte

Molkereien diirfen auf ihren Verpackungen keine falschen Tatsachen suggerieren. D.h. nur wenn der iiberwie-
gende Teil der Milchmenge (70%) aus Betrieben mit Weidehaltung kommt, darf auf der Verpackung mit Kiihen
auf der Weide Werbung gemacht werden. Nicht nur die verarbeitende Molkerei ist zu kennzeichnen, sondern
auch die urspriingliche Herkunft der Milch.

3. Regionalsiegel

Die Verbraucherlnnen kdnnen durch regionale Kennzeichnung einen Beitrag zur Verringerung der Transport-
wege bei Tieren und des Verkehrs im Allgemeinen leisten. Die regionalen Eigenheiten der Landwirtschaft
konnen so unterstiitzt werden. Durch regionale Kreisldufe werden transparente und iiberschaubare Strukturen
moglich, die das Vertrauen zwischen den Bauern und Béduerinnen und den Verbrauchern stérkt. Fiir Fleisch
und Eier sind Herkunft und Fiitterung zu kennzeichnen. Bei Milch und Milchprodukten miissen sowohl die
verarbeitende Molkerei als auch die urspriingliche Herkunft der Milch angegeben werden. Insbesondere muss
auch das Anbaugebiet des Futters deklariert werden. Irrefithrende Produktbezeichnungen beziiglich regionaler
Herkunft sind nicht zuléssig (z.B. “Schwarzwilder Schinken®). Region in diesem Sinne sind etwa Nachbarland-
kreise bzw. Bezirke oder auch angrenzende Gebiete im europdischen Ausland mit wirtschaftlich verflochtenen
Strukturen (z.B. Landkreis Garmisch-Partenkirchen und Tiroler Inntal). Ein Umkreis von ca. 100 km ist hier
sinnvoll.

[9] 4. Gentechnik

[10] Tierische Erzeugnisse sind grundsitzlich zu kennzeichnen, wenn in der Fiitterung nicht durchgehend auf GVO

verzichtet wird. Das Siegel ,,Ohne Gentechnik* muss also neu definiert werden. Bisherige Regelung: Hiihner
10 Wochen, Schweine 4 Monate und Rinder 1 Jahr keine GVO im Futter, bzw. drei Monate vor Melkdatum
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(Milch), sechs Wochen vor Legetermin (Eier). Als GVO-Frei soll nur gelten, wenn Gefliigel 100% der
Lebenszeit, Schweine und Rinder 80% der Lebenszeit GVO-frei gefiittert wurden. Bei Milch muss mindestens
ein Jahr vor dem Melkdatum GVO-frei gefiittert werden. Auch bei pflanzlichen Produkten ist eine eindeutige
und umfassende Kennzeichnung iiber gentechnisch verinderte Bestandteile notig. Die Deklarationsgrenze
muss dementsprechend bei allen Lebensmitteln bei 0,0% liegen. Wird diese Grenze nicht eingehalten, so muss
dies gut sichtbar auf der Verpackung vermerkt sein. Die Begriindung ,,technisch unvermeidbar* muss generell
gestrichen werden. Begriindung Da die Piraten fiir Transparenz stehen, miissen diese Forderungen auch in der
Lebensmittelindustrie Einzug finden. Bei gleichzeitiger Aufkldrung iiber Auswirkungen von Zusatzstoffen
(Allergien, Krebs ...) durch neutrale Institute muss eine gesunde Erndhrung aller Biirger das oberste Ziel sein.

Aktuelle Fassung

[11] Unkenntnis der Inhaltsstoffe, des Herstellungslandes, des Transportweges, der Verarbeitung und der geneti-
schen Manipulation von Lebensmitteln und Futtermitteln.

Neue Fassung

[12] Kenntnis der Inhaltsstoffe, des Herstellungslandes, des Transportweges, der Verarbeitung und der genetischen
Manipulation von Lebensmitteln und Futtermitteln.

Begrindung

[13] Dem Biirger soll es ermdglicht werden, durch eine einfache, ohne grofes Fachwissen lesbare Deklaration auf
allen Lebensmitteln die Inhaltsstoffe und Herkunftsorte zu erfahren. Auch die Futtermittel fiir Tierfleisch ein-
schlieBlich weiterverarbeiteter Tierprodukte wie Wurst oder Kése, miissen angegeben werden. Vor allem An-
gaben iiber Diingemittel und genmanipulierte Futtermittel in der gesamten Prozesskette sind mit anzugeben.
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PP073 - Keine Lockerung des Nichtraucherschutzes

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Entropy

Antragstext

Die Piratenpartei Bayern spricht sich gegen jegliche Lockerung des aktuellen Nichtraucherschutzes im bayri-
schen Gesundheitsschutzgesetz aus.

Es ist ein liberaler Grundsatz, dass jeder die Freiheit haben sollte alles zu tun, d.h auch sich selbst zu scha-
den, solange er keinem anderen schadet. Auch das Grundsatzprogramm stellt fest “Staatliche Reglementierung
sollte sich darauf beschrianken, Verhalten zu sanktionieren, das Dritten schadet.” Das Rauchen hat anders als
andere Konsumformen von Drogen unmittelbare und nachweisbare Folgen fiir Unbeteiligte. Insbesondere die
Schidlichkeit des Passivrauchens fiir die Gesundheit wurde in zahlreichen Studien belegt.

Daher gibt es im offentlichen Raum einen Konflikt zwischen den Interessen der Raucher, iiberall und jederzeit
rauchen zu diirfen, und der Nichtraucher, nicht deren schidlichen und stdérenden Abgasen ausgesetzt zu sein.
Dieser tritt insbesondere in abgeschlossenen Rdumen und Orten der Begegnung (Restaurant, Bars, Kultur- und
Freizeiteinrichtungen usw.), die dem sozialen Austausch und dem Kennenlernen von anderen Personen dienen,
zu Tage. Wiirde in diesen geraucht werden, miissten die Nichtraucher entweder Passivrauchen in Kauf nehmen
oder wiren von der Teilnahme ausgeschlossen. Nichtraucher wiren also in diesem Fall in jedem Fall geschidgt:
entweder durch Passivraucher oder Ausschluss von Orten der Begegnung.

Unter freiem Himmel in abgetrennten Raucherbereichen hingegen tritt der Konflikt auf Grund der Beliiftung
und Ausweichmoglichkeiten viel weniger ein. Wenn Raucher dort, wie mit der aktuellen Gesetzeslage der Fall,
jederzeit Rauchen gehen konnen, und dabei Nichtraucher weder gefihrden noch ausschliessen, ist also der
Interessenausgleich gewahrt. Auch kdonnen Raucher weiterhin privat oder in geschlossenen Veranstaltungen
frei rauchen. Bei 6ffentlichen Veranstaltungen haben also auch Nichtraucher die tatsdchliche Wahlfreiheit zur
Teilnahme. Wahlfreiheit wire es gerade nicht, auf die Teilnahme an offentlichen Veranstaltungen, bei denen
geraucht wird, verzichten zu miissen.

Ausnahmeregelungen hingegen wiirden dazu fiihren, dass

o die Biirokratie vermehrt wird, weil die Ausnahmeregelungen stiindig kontrolliert werden miissen und nie
dem Einzelfall wirklich gerecht werden

o die Regelungen genutzt werden um Liicken zu finden und auszunutzen und damit Nichtraucher von vielen
Orten und Versammlungen ausgeschlossen wiren. Dies betrifft z.B. Raucherlokale und Nebenrdume, die
dann von vielen Wirten wieder forciert werden wiirden.

Das BVerfG urteilte, dass die Einreichtung von abgetrennten Raucherrdumen in Gaststétten verfassungwidrig
wire, weil sie Einraumkneipen und Diskotheken benachteilige. Da auch Nichtraucher zu diesen Zugang haben
sollen, kam also nur ein generelles Rauchverbot in Frage. Das urspriingliche bayrische Gesetz, das bereits von
Januar 2008 bis Juli 2009 Giiltigkeit hatte, sah auch keine solche Ausnahmen vor.

Daher erfiillt das derzeitige bayrische Gesundheitsschutzgesetz sehr gut die Forderungen des Grundsatzpro-
gramm zum Schutz vor Schaden an Dritten und Gewihrleistung von gesellschaftlicher Teilhabe. Zudem er-
leichtert es Rauchern, die mit dem Rauchen authéren wollen, den Ausstieg.
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[8] Auch die Folgen fiir die Gaststitten fielen vielen anders als von vielen befiirchtet, positiv aus. Der Umsatz stieg
im Jahr nach in Kraft treten sogar real um bis 3,6%. Die Arbeitnehmer profitierten gesundheitlich sehr deutlich
davon, was z.B. in Irland medizinisch nachgewiesen werden konnte.

[9] E-Zigaretten, die nur Wasserdampf erzeugen, diirften vom Gesetz ausgeschlossen sein, da dieses laut Art. 1
schreibt “Ziel dieses Gesetzes ist der Schutz der Bevolkerung vor gesundheitlichen Gefahren durch Passivrau-
chen.”

[10] http://www.stmug.bayern.de/gesundheit/aufklaerung_vorbeugung/giba/rauchen/index.htm

Begriindung
[11] Hiermit soll vorsorglich von der Piratenpartei gegen mogliche Lobbygruppen, die den Nichtraucherschutz wie-
der aufweichen wollen, Position bezogen werden.

[12] Es ist zwar uniiblich, sich hinter ein existierendes, durch einen Volksentscheid zustande gekommenes Gesetz zu

stellen. Auf Grund des groB3en Einflusses der Raucherlobby besteht jedoch weiterhin die Gefahr einer Locke-
rung durch den Gesetzgeber.
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SAA004

SAA004 - Veréffentlichung der Protokolle der Kassen- und
Rechnungsprifung

Satzungsidnderung Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Daniel Seuffert, Klaus Jaroslawsky

Antragstext

Satzungsinderung: Es wird beantragt in der Landessatzung Abschnitt A § 9b - Der Landesparteitag, Absatz 7,
Satz 4 wie folgt zu ersetzen:

Sie fithren mindestens halbjdhrlich und spétestens zwei Wochen vor dem Landesparteitag die Priifung durch und
protokollieren diese in einem Priifbericht, der binnen einer Woche im Internet (website oder wiki) verdffentlicht
wird. Diese Veroffentlichungspflicht gilt auch fiir alle fritheren Priifberichte.

Begrindung

Wir Piraten stehen fiir Transparenz, auch in finanziellen Dingen und das iiber die Anforderungen des Parteien-
gesetzes hinaus.
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BP004 - Beweismittelverwertungsverbot

Bundesprogramm Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Daniel Seuffert

Antragstext

Es wird beantragt folgende Wahlprogramminderung dem Bundesparteitag zu empfehlen: ...

Ein gesetzliches Verbot der Verwertung illegal erworbener Beweise in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren
soll eingefiihrt werden.

Begrindung

Im Gegensatz zu Staaten wie zum Beispiel den USA (Fruit of the poisonous tree) unterliegt in Deutschland ein
Beweisverwertungsverbot in diesem Fall dem Ermessen des Richters und wird nur sehr selten angewandt. Dies
fiihrt zu einer Aushohlung der Biirgerrechte durch Uberschreitungen des Rechtsrahmens der Exekutive. Die
Exekutive hat praktisch keine Konsequenzen fiir ihr Fehlverhalten zu befiirchten und erzielt so “Erfolge* gegen
geltendes Recht. Das Fehlen jeglicher Konsequenzen und der praktische “Erfolg* fithren zu einer schleichenden
Erosion der Biirgerrechte.

Durch diese Anderung der Gesetze wiirde die Exekutive bei eigenen Uberschreitungen den Vorteil verlieren und
stattdessen einen Nachteil erlangen. Somit wire es dann wie gewiinscht, in ihrem Interesse das geltende Recht
einzuhalten.

Eine grundsitzliche Umsetzbarkeit ist gegeben, da andere Linder wie die USA ein solches Prinzip schon lange
anwenden und dies auch in Deutschland in einem beschrinktem Rahmen (Richterrecht) der Fall ist.

Beispiel fiir ein Verwertungsverbot in Deutschland: http://www.lawblog.de/index.php/archives/2012/02/17/im-
licht-der-taschenlampen/
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PP010 - Starkung der Kinderinteressen bei Streitigkeiten zwischen den
Eltern

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen
Antragsteller

AG Familienpolitik: Christian Baumeister (Chris), Thomas, cmrcx, Rebecca Willner, Rani

Antragstext

[1] Bei Streitigkeiten der Eltern zu Sorgerecht und Umgangsrecht soll die Verfahrensdauer zur Kldrung des Sach-
verhaltes deutlich verkiirzt werden. Ein erster gerichtlicher Anh6rungstermin soll binnen eines Monats erfolgen.

[2] Unter Streitigkeiten der Eltern leiden die Interessen der Kinder. Aktuell dauert es Monate bis Jahre (je nach
Ausprigung der Streitigkeiten) bis juristische Regelungen getroffen werden. Kinder sehen in dieser Zeit oftmals
einen Elternteil nicht und die extreme, nervliche Belastung der Eltern durch die Gerichtsverfahren iibertragt
sich auf die Kinder. Je schneller klare Regelungen gefunden werden, umso schneller konnen sich Kinder auf
die neue Situation einstellen und werden nicht weiter als Spielball zwischen den Streitern missbraucht.

[3] Das Miinchner Modell, das einen ersten Anhdrungstermin vor Gericht innerhalb von nur einem Monat gewéhr-
leistet, beschleunigt bereits am Amtsgericht Miinchen die Verfahrensdauer und wirkt sich positiv aus. Leider ist
das Modell nicht verpflichtend fiir alle Richter und wird daher nicht konsequent angewendet. Die beschleunig-
ten Verfahren sind qualitativ nicht schlechter und sparen in der Regel den Beteiligten Geld (juristische Beratung
und Prozesskosten). Rechtsprechung ist ein Grundrecht der Biirger und darf nicht zum finanziellen Ruin fiihren.

Begrindung

[4] Aktuell werden in unserer Gesellschaft die Interessen von Kindern zu wenig beriicksichtigt. Wir sollten uns
daher umso mebhr fiir die Bediirfnisse und Rechte von Kindern einsetzen.
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PP094 - Trennung von Kirche und Disko: Stille Tage ganzlich

abschaffen
Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen
Antragsteller

(Tina) Belze DerKalle

Antragstext

[1] Der Landesparteitag moge folgendes Positionspapier beschliefen:

[2] In einer multikulturellen und multireligiosen Gesellschaft ist die Priorisierung christlicher Feiertage tiber séiku-

lare gesellschaftliche Aktivitdten nicht mehr zeitgemil3. Die Piratenpartei Bayern regt deshalb an, Stille Tage
komplett abzuschaffen.

Begrindung

[3] An den sogenannten “Stillen Tagen* sind in Bayern fast alle Veranstaltungen, die iiber “Schank und Speisebe-
trieb** hinausgehen, ab 2 Uhr in der Nacht untersagt (seit 2012). Dies betrifft neben Tanz- auch Sportveranstal-
tungen, Volksfeste, musikalische Darbietungen, Zirkus & Artistik, Freizeitanlagen, Theater und Filmvorfithrun-
gen, sowie weitere gesellschaftliche Bereiche. Selbst nach der Neuregelung der Stillen Tage in 2012 {ibernimmt

die Kirche immer noch die Deutungshoheit iiber die Zeiten, in denen Kulturgenuf erlaubt ist und die Zeiten, in
denen die Bevolkerung aktiv davon abgehalten wird.

[4] In einer multikulturellen und multireligiosen Gesellschaft ist diese Priorisierung christlicher Feiertage iiber

sdkuldre gesellschaftliche Aktivititen nicht mehr zeitgemif3. Die Piraten regen deshalb an, Stille Tage komplett
abzuschaffen.
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PP008 - Gleiche Basis im Kultur- und Freizeitbereich flur Kinder

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

AG Familienpolitik: Christian Baumeister (Chris), cmrcx, Rebecca Wiliner, Ludmila, KnutBerlin, Rani John,
ChB

Antragstext

Alle Kinder und Jugendlichen sollen bis zum einschlielich 16. Lebensjahr zu allen vom Staat, Bundesland,
Bezirk oder den Kommunen subventionierten/geforderten Kultur- und Freizeiteinrichtungen kostenfreien Zu-
tritt erhalten. Zu diesen Einrichtungen zéhlen u.a. Museen, Theater, Opernhduser, Schwimmbéder, Zoologische
Girten und Botanische Girten. Der Antrag betrifft nicht privatwirtschaftlich betriebene Einrichtungen!

Alle diese Einrichtungen werden von der Gemeinschaft, also von uns, bereits hoch subventioniert. Die Ge-
meinschaft unterhilt diese Einrichtungen weil sie zu den Grundbediirfnissen unserer Nation gehoren (Theater,
Opernhéuser = Dichter & Denker), einen Bildungsauftrag (Museen, Zoos) oder einen sozialen Charakter (Zoos,
Schwimmbdider) haben. Eine Theaterkarte zum Beispiel wird mit 70-400 Euro pro Gast subventioniert. Bei
Zoos und Schwimmbédern liegt die Hohe der Subvention i.d.R. iiber dem ermé@Bigten Eintrittspreis fiir Kinder.

Indem wir allen Kindern, unabhiingig von der finanziellen Ausstattung des Elternhauses, die Moglichkeit geben,
einfach und unbiirokratisch diese Einrichtungen zu nutzen, werden wir langfristig auch dazu beisteuern, dass
wieder ein Interesse fiir Kultur- und Freizeitmdglichkeiten geweckt wird. AuBlerdem konnen Schulen ihren
Unterricht in diese Einrichtungen “verlegen*. Dass dies so ist, zeigen Beispiele aus Italien und England und
auch in Sachsen und Hamburg, wo teilweise Museen dies bereits praktizieren.

Sachsen argumentiert mit dem Hinweis, dass Museen einen Bildungsauftrag haben und o6ffentliche Bildung fiir
Kinder und Jugendliche kostenfrei zuginglich sein muss. Fiir Kinder aus sozial schwachen Familien sind selbst
“Kinderpreise* nicht zu stemmen. Dies fiihrt zu Ausgrenzung und Schichtenbildung und behindert schon friih
die freie Entfaltung bei Kindern und die Teilhabe an der Gemeinschaft.

Eine Gesellschaft die bewusst den Wert der Kinder anerkennt und ihnen die Moglichkeiten gibt, an den kom-
munal, regional, und staatlich geforderten Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen kostenfrei teilzuhaben, die
wird auch in einigen Jahrzehnten etwas davon zuriickbekommen. Dann, wenn es darum geht, dass sich diese
dann erwachsenen Kinder um die Alten der Gesellschaft kiimmern — wird eine solche Gesellschaft auch fiir
deren Bediirfnisse ein Ohr haben.

Um dieses Modell umzusetzen, miissen keine weiteren Behorden gegriindet werden. Es miissen keine Gut-
scheine gedruckt werden und die erwihnten Einrichtungen sind bereits alle landesweit vorhanden. Sollte unser
Angebot wider Erwarten von den Kindern und Jugendlichen nicht angenommen werden, dann kostet das uns
auch nichts, und von der Aufwandsseite kostet es erst einmal keinen Cent.

Begrindung

Immer mehr Kinder vom sozialen Alltag ausgeschlossen sind. Ein Zoo- oder Schwimmbadbesuch mit Freunden
ist fiir Kinder aus einkommensschwachen Familien oft nicht zu machen. Sie gehen dann eben nicht mit. Ich
spreche da aus Erfahrung mit meinen Kindern, die dann erzihlen dass die oder der eben nie dabei sind. 3 Euro
fiirs Schwimmbad — das in den Ferien 7 Tage die Woche, ist eben fiir die Eltern dieser Kinder nicht zu stemmen.
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[8] Und was Theater und Opernhduser anbelangt — da jammert man iiber mangelndes Interesse bei der Jugend.
Macht die Hauser auf fiir die Jungen — das wird manchen Spielplan durcheinander wirbeln, aber unterm Strich
allen etwas bringen.

[9] Es sind unsere Einrichtungen — wir subventionieren sie mit Milliarden Euro pro Jahr — dann sollen sie auch den
Schwichsten offen stehen.

[10] Ausfiihrliches inkl. Zahlen unter: http://www.flusspiraten.net/goodies/Gleiche_Basis.pdf

[11] Ich habe dieses Modell in Italien kennengelernt — mit dem Erfolg, dass wir in mehr Museen waren, als wir
eigentlich wollten. Die Erwachsenen zahlten, die Kinder kamen so rein. Auch in Hamburg macht man die
Erfahrung, dass die Touristen angenehm tiberrascht sind, wenn die Kleinen nichts kosten. Das schafft ein gutes
Image und bringt mehr Eltern ins Museum.
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PP082 - Positionspapier Parlament

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Just-Ben

Antragstext

Der Landesparteitag moge folgendes Positionspapier beschlieen.

Parlament und parlamentarischer Betrieb

Wir Piraten erachten eine moglichst umfassende Gewaltenteilung im Staat als absolut sinnvoll und notwendig.
Wir sind daher der festen Uberzeugung, dass das Parlament gegeniiber der Regierung gestirkt werden muss.
Unser Fernziel ist eine strikte Trennung der exekutiven und legislativen Gewalt.

Um dies zu erreichen ist es unabdingbar das Parlament zu stidrken und die parlamentarischen Prozesse hin zu
mehr Transparenz und Beteiligung der Biirger zu 6ffnen.

Das starke Parlament

Im derzeitigen parlamentarischen Betrieb werden viele Gesetzesvorlagen von der Regierung und ihrer Verwal-
tung ausgearbeitet. Wir konnen nachvollziehen, dass Ministerialverwaltungen an der Entstehung von Gesetzen
beteiligt werden mochten, sind sie doch Experten auf ihrem Gebiet und in der Regel direkt von der Umset-
zung und Anwendung der Gesetze betroffen. Wir sind jedoch der Meinung, dass das konkrete Ausarbeiten
der Gesetzestexte dem Parlament vorbehalten sein muss. Die Verwaltung und die Exekutive sind aus Sicht der
Gesetzgebung externe Lobbyisten.

Stiarkung der Parlamentsverwaltung

Damit das Parlament diese zusitzlichen Aufgaben erfiillen kann, muss es gezielt gestirkt werden. Wir befiirwor-

ten daher neben dem ‘Parlamentarischen Dienst* und dem “Zentralen Dienst* in der bayerischen Parlaments-
verwaltung weitere Abteilungen fiir die inhaltliche Arbeit. Ein “Wissenschaftlicher Dienst®, analog zu dem des
Bundestages, ermoglicht es den Landtagsabgeordneten, sich unparteiisch und unabhéngig von der Sachkompe-
tenz der Ministerien zu bestimmten Themen zu informieren sowie entsprechende Gutachten erstellen zu lassen.
Ein “Juristischer Dienst* kann ohne parteipolitische Brille eingebrachte Gesetze hinsichtlich ihrer rechtlichen
Folgen bewerten und auf mogliche Fehler untersuchen.

Stirkung der Parlamentsfraktionen

Unabhiéngig von der Parlamentsverwaltung miissen die Parlamentarier und Fraktionen mit ausreichenden fi-
nanziellen Mitteln versorgt sein, damit sie entsprechend qualifiziertes Personal beschiftigen konnen, um ihren
zusitzlichen Aufgaben gerecht werden zu konnen.
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Das transparente Parlament

[9] Fiir uns Piraten ist die Transparenz politischer Prozesse sowie parlamentarischer Entscheidungsfindung und -
triger ein elementarer Bestandteil der Demokratie im 21. Jahrhundert. Die Einwohner Bayerns haben das Recht
zu erfahren, wie politische Entscheidungen zustande kommen. Wichtig ist hierbei, dass Transparenz Teil der
politischen Prozesse ist und nicht erst zustande kommt, wenn Menschen z.B. aufgrund von Informationsfrei-
heitsgesetzen aktiv Auskunft verlangen. Transparenz ist eine unabdingbare Vorraussetzung fiir die Beteiligung
der Menschen an der politischen Entscheidungsfindung.

[10] Ausschiisse und Kommissionen

[11] In Parlamenten werden viele Entscheidungen in Ausschiissen und Kommissionen de facto bereits getroffen,
da sich viele Abgeordnete an die Empfehlungen ihrer Fraktionsmitglieder in den Ausschiissen halten. Wir
Piraten sind daher der Meinung, dass die Sitzungen dieser Gremien nur in begriindeten Ausnahmefillen nicht-
offentlich sein diirfen. Offentliche Sitzungen sind zu protokollieren und audiovisuell aufzuzeichnen. Protokoll
und Aufzeichung sind angemessen im Internet zu veroftentlichen.

[12] Abgeordnete

[13] Die Landtagsabgeordneten tragen eine hohe Verantwortung. Ihre Entscheidungen beeinflussen das Leben von
Millionen Menschen direkt und indirekt. Wir Piraten sind daher der Meinung, dass sie in der Pflicht sind,
mogliche und tatséchliche Interessenskonflikte 6ffentlich darzustellen.

[14] Wir fordern daher, dass alle Abgeordnete gesetzlich verpflichtet werden, die Hohe und Herkunft ihrer Neben-
einkiinfte genau offenzulegen. Dariiber hinaus sollen alle Abgeordneten ihre Mitgliedschaften in Vereinen,
Gewerkschaften u.d. offenlegen, ihre ehemaligen Arbeitgeber dokumentiern und ihre Treffen mit Lobbyisten
angemessen veroffentlichen. Auch unabhéngig von einer gesetzlichen Verpflichtung werden Abgeordnete der
Piraten die genannten Forderungen erfiillen.

[15] Lobbyismus

[16] Lobbyismus ist Teil jeder Demokratie und an sich nichts Verwerfliches. In der parlamentarischen Demokratie
muss Lobbyismus jedoch transparent und fiir alle nachvollziehbar geschehen. Wir fordern daher fiir den Land-
tag ein Lobbyistenregister, in dem sich alle Lobbyisten und gehorte Experten im Landtag eintragen miissen
sowie einen Verhaltenskodex fiir Lobbyisten, der von den Abgeordneten beschlossen wird.

[17] Fraktionen

[18] Fraktionen iibernehmen im Landtag wichtige Aufgaben und Funktionen. Haufig werden in den Sitzungen der
Fraktionen wichtige Entscheidungen getroffen - leider meist hinter verschlossenen Tiiren. Wir finden, dass
Fraktionssitzungen im Rahmen der gesetzlichen Moglichkeiten 6ffentlich sein sollen. Zur Erfiillung ihrer Auf-
gaben erhalten Fraktionen zusétzliche finanzielle Mittel. Die Verwendung dieser Mittel muss offentlich do-
kumentiert werden. Ebenfalls ist zu dokumentieren, welche Angestellten fiir welche Funktionen beschéftigt
werden.

[19] All diese Punkte wird eine Piratenfraktion im Landtag auch unabhéngig von einer gesetzlichen Regelung erfiil-
len.

Das digitale Parlament

[20] “Code is Law* hielt der angesehene Rechtswissenschaftler Lawrence Lessig fest. Wir Piraten meinen: Code
kann die Geschiftsordnung sein. Diese regelt u.a. das Antragsverfahren und die Besetzung der Ausschiisse,
damit hat die Geschiftsordnung groBlen Einfluss auf das Gesetzgebungsverfahren. Die bisher auf den Inter-
netseiten des Parlaments eingesetzte Software dient ausschlieBlich dazu, den parlamentarischen Betrieb zu do-
kumentieren und darzustellen. Damit werden jedoch nur die Ergebnisse transparent dargestellt, die politischen
Prozesse die zu diesen Ergebnissen fithren dagegen kaum. Solange aber keine geheimen Abstimmungen notig
sind, ermoglichen es Demokratie-Softwaresysteme, demokratische Prozesse transparent darzustellen und diese
auch transparent und partizipativ zu gestalten. Das zeigen uns die Experimente mit und der Einsatz von solcher
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Softwares innerhalb der Piratenpartei.
[21] Parlamentssoftware - Parliament Feedback

[22] Wir Piraten halten es deshalb fiir notwendig, dass das bayerische Parlament eine Open Source Software be-
kommt, in der alle Aspekte des parlamentarischen Betriebes abgebildet sind. Sie soll den analogen Parlaments-
betrieb nicht nur dokumentieren, sondern den Parlamentsbetrieb nach Moglichkeit auch (teilweise) organisie-
ren.

[23] Die Software soll das Zentrum des parlamentarischen Betriebes bilden und gewissermaBen ein stindiges Plenum
des Landtages darstellen. Das Einstellen von Antridgen in das System entspricht dem Einreichen eines Antrags
beim Parlament. AnschlieBend durchlaufen alle Antrige einen definierten Prozess bis zur Beschlussfassung.
Fiir jeden Schritt (z.B. Diskussion, Einbringen von Anderungen, Anhdrungen von Experten, Beschlussfassung)
sind bestimmte Zeitrdiume vorgesehen.

[24] Im System sollen alle relevanten Informationen zu einzelnen Antriigen wie Anderungsantriige, Protokolle der
zugehorigen Ausschuss- und Parlamentssitzungen, Reden im Parlament, Berichte und Stellungnahmen von
Experten sowie Einwiirfe von Lobbyisten dokumentiert und mit den Antrigen verkniipft werden. Dabei ist
auch auf Barrierefreiheit zu achten (z.B. maschinenlesbarer Text, Untertitel in und Transkription von Videos).
Eine geeignete Suchroutine ist ebenso Teil der Software.

[25] AuBerdem sollen in dem System alle Abstimmungen des Parlaments und der Auschiisse erfolgen und natiirlich
das Abstimmverhalten der Abgeordneten fiir jeden nachvollziehbar dokumentiert werden. Es ist zu erwarten,
dass Online-Abstimmungen die Beteilungsquote bei Abstimmungen erhdhen, da die Anwesenheit der Abge-
ordneten zu einem festen Zeitpunkt im Maximilianeum entfillt. Selbstverstindlich sind jederzeit (geheime)
Abstimmungen im Plenum mdglich.

[26] Der gesamte gesetzgeberische Prozess soll durch das Umstellen auf den digitalen Parlamentarismus fiir die
Einwohner nachvollziehbarer und begreifbarer werden. Damit wird es moglich, Menschen in den parlamenta-
rischen Betrieb direkt einzubinden.

[27] Letztlich soll das digitale Parlament den Menschen in Bayern ermdglichen, sich an Meinungsbildern iiber ein-
zelne Antriige zu beteiligen, Anderungsantriige zu stellen oder selbst Antriige in den parlamentarischen Betrieb
einbringen zu kénnen, wenn sich dafiir eine ausreichende Anzahl an Unterstiitzer in der Bevdlkerung oder un-
ter den Parlamentariern findet. Somit wire auch eine Fortentwicklung des mithsamen und teuren Prozess aus
Volksbegehren und Volksentscheid gegeben. Direkte Demokratie im 21. Jahrhundert ist Digitale Demokratie.
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PP079 - Commons: Vorfahrt fir Kooperation, Selbstorganisation und
Gemeinsinn

Positionspapier Diskussion PFB WIKI PAD
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

(alphab.) Stefan Betz, Marcus Dinglreiter, Peter Gossrau, Bruno Kramm, Benjamin Stocker

Antragstext

Die Piraten setzen sich dafiir ein, alle Moglichkeiten auszuschopfen, um Menschen zu bewegen, Verantwortung
zu libernehmen, Verantwortung zu teilen und Institutionen nachhaltig und erfolgreich so zu organisieren, dass
sie Commons-Prinzpien entsprechen.

Vorhandene Institutionen tberpriifen

In allen Bereichen (Natur/Soziales/Kultur/Wirtschaft) sowie allen kommunalen Gebietskorperschaften - insbe-
sondere Gemeinden, kommunalen Verbidnden, Landkreisen und dem Bezirk (nur Bayern) - sollen

e die Moglichkeiten und Grenzen kooperativer und selbstbestimmter Organisationsmodelle (Commons)
zur Losung politischer und gesellschaftlicher Aufgaben in einem fortlaufenden Prozess im Rahmen der
jeweiligen Zustindigkeiten iiberpriift, und

o Institutionen bei Bedarf im Sinne der Commons-Prinzipien reformiert oder neu geschaffen werden.

Commons als Bildungsaufgabe

Ferner sind die Prinzipien der Commons (z.B. Reziprozitit, Selbstbestimmung, Nutzungsorientierung statt Ei-
gentumsorientierung, Teilen, Konsensprinzip u.a.) ebenso wie Inhalte und Konzepte kooperativer Organisa-
tionsmodelle und Institutionen (z.B. Genossenschaften, Zweckverbinde, kommunale Zusammenarbeit), zum
Bestandteil der Lernziele in etwaigen Bildungseinrichtungen und -projekten zu machen.

Commons als Sozialaufgabe

Insbesondere Menschen mit geringem Einkommen bendtigen 6ffentliche Plidtze und Einrichtungen, um an der
Gesellschaft teilhaben zu konnen. Daher muss im 6ffentlichen Diskurs laufend Bedarf und Nutzen solcher Plét-
ze und Einrichtungen analysiert werden, um allen gesellschaftlichen Gruppierungen gesellschaftliche Teilhabe
zu ermoglichen. In Regionen mit demografisch kritischen Prognosen sind innovative Formen des sozialen Mit-
einanders zu fordern, z.B. Gemeinschaftszentren. Commons kénnen nur dort gedeihen, wo auch das Offentliche
verteidigt wird.

Vorrang fiir Commons

Bevor gesellschaftliche Aufgabenbereiche privatisiert oder verstaatlicht werden, ist jeweils zu priifen, ob Koope-
ration in Selbstverwaltung als dritte Option in Betracht kommt. Bei gleicher oder besserer Eignungsprognose
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ist daher den vielfiltigen kooperativen und selbstbestimmten Organisationsformen der Commons der Vorrang
zu geben.

Anleitung und Unterstiitzung fiir Commons-Projekte

[6] Auf allen Ebenen wirtschaftspolitischer Entscheidungsstrukturen ist entsprechendes Fachwissen anzusiedeln,
um etwaige kooperative Selbstverwaltungsprojekte bei der Institutionenfindung und -umsetzung zu beraten, zu
unterstiitzen und zu fordern sowie bei Bedarf zu moderieren.

Freie Software in der Verwaltung

[7] Wir setzen uns fiir die schrittweise Umstellung der Verwaltung auf sog. freie Software ein, soweit nicht schwer-
wiegende Griinde dagegen sprechen. Dariiber hinaus sollte den einzelnen Behorden Umstellungshilfe gegeben
werden, damit diese ihre gesamte Verwaltung auf Opensource umstellen. Ein Vorbild hierfiir kann die Lan-
deshauptstadt Miinchen mit dem Projekt LiMux sein. Die Verwaltungsprozesse werden damit transparenter,
nachvollziehbarer und sichererer. Lokale kleine Start-ups, die sich auf Dienstleistungen rund um Freie Softwa-
re spezialisieren, werden gefordert.

Offene Daten

[8] Die Biirger haben ein Recht auf den Zugriff der durch Steuergelder finanzierten Daten, wie z.B. Verkehrsdaten
oder Umweltdaten. Land und Bezirke sollten hier fiir die Kommunen und Kreise in Bayern ein gemeinsames
Datenportal initiieren, so dass Biirger schnell, einfach und zentral auf diese Daten zugreifen konnen. Diese
Daten sollten dabei ohne Antragsverfahren, Lizenzen, Gebiihren und in offenen Formaten verfiigbar sein. Die
Weiterverbreitung sowie kommerzielle Nutzung sollen ausdriicklich gestattet werden. Hierzu empfehlen wir
die Verwendung einer Creative Commons/ Share-Alike -Lizenz.

Internationale wissenschaftliche Vernetzung

[9] Im Rahmen der Umsetzung der in den vorhergehenden Absétzen genannten Programmpunkte sind jeweils die
wissenschaftlichen Erkenntnisse der Commons-Forschung zugrunde zu legen. Anleitende und umsetzende In-
stitutionen sollten sich hierzu in nationalen oder internationalen Verbénden oder Forschungseinrichtungen en-
gagieren wie der International Association for the Study of the Commons oder der Peer-to-Peer-Foundation
und entsprechende organisatorische Zustdndigkeiten im Rahmen ihrer Verwaltung schaffen. Staatliche Institu-
tionen haben in ihren Jahresberichten zu Aktivitit und Fortschritten auf diesem Gebiet 6ffentlich Rechenschaft
zu legen.

Begrindung

Die Piraten

[10] Neben Netz- und Biirgerrechtspolitik kann die Forderung nach Teilhabe als zentrales politisches Anliegen der
Piraten bezeichnet werden. Die politische Dimension der Teilhabe ist bei den Piraten auf vielféltige Weise
inhaltlich ausgeprigt, so etwa

e als Forderung nach einer Stirkung direkter Demokratie und basisdemokratischer Strukturen
e als Forderung Wissen zu teilen statt Patente auf Lebewesen, Gene und Software zu gestatten, oder

o als Forderung nach offenen Standards und freier Software statt monopolartiger und/oder feudaler Struk-
turen.
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[11] Dass die Piratenpartei als “Mitmachpartei” gilt, ist so betrachtet nur konsequent.Vor diesem Hintergrund stellt
sich die Frage, welche wirtschaftspolitische Konzeption mit dieser Trias aus Netz, Teilhabe und Biirgerrechten
in Einklang zu bringen ist

Staat und Biirger - vers6hnen statt spalten

[12] Die auf Adam Smith zuriickgehenden wirtschaftspolitischen Konzepte sehen vereinfacht gesagt das Streben des
Individuums nach individuellem Nutzen als Grundlage groBBtmoglichen volkswirtschaftlichen Erfolgs an. Der
volkswirtschaftliche Nutzen ist nach einem auf den Wirtschaftsnobelpreistriger John Nash zuriickgefiihrten
Konzept demgegeniiber dann am groften, wenn der einzelne nicht nur an sich, sondern auch an die Gruppe
denkt. Die Nutzenmaximierung von Einzelnen oder Gruppen im Privatwirtschaftlichen gehen oft zu Lasten des
Gemeinwesens oder kiinftiger Generationen (sieche Finanzkrise). Staat und Biirger haben sich durch diese Kon-
zepte und Denkweisen, die Staat gegen Privat sehen - in vielen Bereichen weitgehend “entkoppelt”. Der Biirger
misstraut dem Staat. Der Staat misstraut dem Biirger und will ihn moglichst weitgehend kontrollieren. Auch hier
stellt sich die Frage nach einer wirtschaftspolitischen Konzeption, die geeignet ist, Staat (im Sinne von Gemein-
wesen) und Biirger wieder zusammenzufiihren, eine wirtschaftliche Konzeption, die versohnt statt zu spalten.
Die Wirtschaftsnobelpreistrigerin Elinor Ostrom fiihrt als dritte Dimension neben Individual- und Gruppen-
interesse den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen in die volkswirtschaftliche Debatte ein. Wurden volks-
wirtschaftliche Konzepte bis dato iiblicherweise auf Verstaatlichungs- oder Privatisierungstendenzen reduziert,
benennt Ostrom eine dritte Variante erfolgreichen Wirtschaftens: in Selbstorganisation verwaltete Gemeingiiter
- sog. Commons. Die nachhaltige Nutzung, nicht das Eigentum steht dabei im Vordergrund. “Wenn sich zwei
Bauern eine Wiese teilen, kann das nie gut gehen....” ...so konnte man die Vorurteile beschreiben, die sich als
“Tragik der Allmende” in der Volkswirtschaft einen Namen gemacht haben. Das Verdienst von Elinor Ostrom
ist es, durch die wissenschaftliche Beobachtung und Untersuchung von Allmendeprojekten weltweit Kriterien
fiir deren Erfolg bzw. Misserfolg definiert zu haben. Sie konnte nachweisen, dass die gemeinschaftliche Nut-
zung in Sachen Nachhaltigkeit keinesfalls schlechter, sondern eher besser dasteht als andere Nutzungsarrage-
ments. Am Beispiel der Energiewirtschaft 14sst sich der Weg der verschiedenen wirtschaftlichen Konzeptionen
veranschaulichen: staatliche Energieversorger wurden zunichst privatisiert mit dem Argument, dass privatwirt-
schaftliche Strukturen effektiver arbeiten und hoheren Nutzen etwa durch niedrigere Preise fiir die Verbraucher
erzeugen konnten. Kritiker wiirden hier wohl entgegenhalten, dass in erster Linie Gewinne privatisiert und - wie
etwa bei der Endlagerungsproblematik - wesentliche Kostenfaktoren der (Atom-)Energieerzeugung sozialisiert
wurden.

Der Staat als Gemeinwesen

[13] Es gibt eine dritte Losung, die weder unter das Etikett der Verstaatlichung noch unter das der Privatisierung
passt: eine Commons-Losung. Sie wiirde etwa die Energieerzeugung auf lokaler oder regionaler Ebene in sich
selbst verwaltenden Institutionen fordern: dezentral - kommunal - mit der Option der Biirgerbeteiligung in ei-
ner Energie- oder Stadtwerkegenossenschaft. Das “Betriebsystem” der Commons (Helfrich(16)) setzt nicht auf
Verknappung, sondern auf eine Einstellung, dass genug fiir die Bediirfnisse aller da ist. Menschenbild ist nicht
der individuelle Nutzenmaximierer im Sinne Adam Smiths, und Menschenbild ist auch nicht der “Gruppene-
goist”. Menschenbild der Commons ist der Mensch als auf Kooperation angelegtes soziales Wesen. Aspek-
te der verantwortungsbewussten, im Sinne nachhaltiger, Teilhabe bilden erstmals das Profil eines volkswirt-
schaftlichen Menschenbildes. Nicht Abgetrenntsein, sondern Bezogenheit ist das Paradigma der Commons.
Gemeinschaften und Netzwerke sind die Spieler, nicht Macht- oder Geldeliten. Die Kernfrage der Commons
ist nicht, was sich verkaufen ldsst, sondern was wir zum Leben brauchen. Kiinstliche Verknappung wie etwa
beim Leistungsschutzrecht ist schlichtweg unvereinbar mit dem Prinzip der Commons. Bei sog. nicht rivalen
Ressourcen regiert die Idee des freien Zugangs (Open Access). Nutzungsrechte werden nicht gewéhrt oder “li-
zensiert”, sondern nach dem Prinzip der Fairness gemeinsam von koproduzierenden Nutzern entwickelt und
festgelegt: Selbstorganisation statt Fremdbestimmung. Das Commons-Betriebssystem setzt auf die Erkenntnis,
dass ich selbst am besten wirksam werden kann, wenn ich andere bei deren Selbstwirksamkeit unterstiitze.
Unser konventionelles System des Wirtschaftens sieht den anderen als Konkurrenten: auf Produzenten- oder
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Konsumentenseite. Selbstentfaltung wird hier zur Illusion eines auf endloses Wachstum und nie endende Be-
friedigung setzenden Wirtschaftens.

[14] Der Staat kann dadurch, dass er Commons

e in einem ersten Schritt anerkennt und
e in einem zweiten Schritt fordert und moderiert,

[15] Vertrauen zwischen Biirger und Gemeinwesen wieder aufbauen. Der Staat, der sein Selbstverstdndnis als Ge-
meinwesen re-definiert, ist aus Sicht der Commoners eben eine Commons-Institution und nicht ein Gegner,
der den Biirger kontrollieren will oder in erster Linie zur Finanzierung als Steuersubjekt gebraucht. Umgekehrt
brauchen die Commons den Staat, die Commons brauchen eine “Gemeinwesen-Renaissance”, um selbst in eine
produktive Wechselwirkung mit dem Gemeinwesen treten zu konnen. Hier liegen aus Sicht der Piratenpartei
Potenziale verborgen, die fiir die Zukunft menschlicher Gesellschaft bedeutende, wenn nicht entscheidende
Funktionen bereithalten: es geht um die entscheidene Frage, ob es uns gelingt, den Staat wieder zum Gemein-
wesen zu machen, zur Institution, an der die Biirger teilhaben und fiir die sie sich verantwortlich fiihlen.

Selbstwirksamkeit und Verantwortung

[16] In vielen Bereichen haben Biirger verlernt, Verantwortung zu iibernehmen - fiir sich selbst, fiir andere, fiir die
Gesellschaft. Man kann das beobachten im Gesundheitssystem: der Einzelne hat oftmals verlernt, Verantwor-
tung fiir seine Gesundheit zu tibernehmen und umzusetzen. Das quasi verstaatlichte auf der einen Seite oder pri-
vatisierte Gesundheitssystem auf der anderern Seite mag hier miturséchlich sein. Im Gegensatz zu neoliberalen
Ansitzen entspricht es nicht dem Selbstverstdndnis der Piratenpartei, dass jeder fiir sich selbst verantwortlich
sei und deshalb auch selbst fiir sich sorgen miisse. Ziel ist es, die Selbstwirksamkeit der Biirger zu stirken,
nicht indem man sie allein ldsst, sondern indem man sie in Gemeinschaften einbindet, in denen Selbstwirksam-
keit und Selbstverantwortung gelebt wird und ggf. gelernt werden kann. Der Staat {ibernimmt und trdgt nach
unserem Verstdndnis die Verantwortung fiir die Anerkennung und Forderung dieser Gemeinschaften, die dem
Einzelnen die Chance geben, aus Resignation und Passivitit herausfinden und als innerlich produktives Wesen
am Gemeinwesen teilzuhaben: eine Chance fiir Commons, Staat und Biirger.

Commons als Chance sozialer Innovation

[17] Unter Beriicksichtigung der oben genannten Kriterien bestehen deutliche Beziige zwischen dem “Piraten-
Betriebssystem® der Teilhabe und dem “Commons-Betriebssystem”. Wie ldsst sich also der im Piratenpara-
digma fest verankerte Commons-Gedanke aus dem virtuellen Raum u.a. auf die menschlichen Grundbediirf-
nisse Gesundheit, Nahrung, Wasser, Bildung, Wohnraum, Pflege und Energie iibertragen? Um die Beziige von
Gemeinwesen und Commons klarer herauszuarbeiten, bieten sich in einem ersten Schritt die oben genannten
Methoden und Werkzeuge an.

Beispiele
[18] Beispiele fiir Commons-Projekte sind etwa
e Kooperationen
e im Rahmen der Nahrungsmittelproduktion wie z.B.
e Allmendeprojekte in der Landwirtschaft (Stichwort: Community Supported Agriculture)
e Urban Gardening
e im Rahmen der Energieversorgung,

e im Gesundheitswesen wie z.B.
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e medizinische Versorgungszentren oder
e alternative Gesundheitsversorgungsmodelle,

o ferner Collaborative Consumption: Gemeinsame Nutzung von Konsumgiitern sowie

regionale Wirtschaftskreisldufe und Kreditallmenden mit
e regionalen Parallelwdhrungen und
e alternativen Tauschsystemen.

Transitions Towns.

Wohnraumprojekte
e Wissensallmenden

[19] (FuBnoten siehe in der Pirate Feedback Initiative)
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PPO018 - Einrichtung von Internetwachen

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Dominik "Pinny’ Kegel

Antragstext

[1] Die PIRATEN Bayern setzen sich fiir die Errichtung einer Internetwache ein. Bei der Internetwache kdnnen

Biirger bestimmte Eingaben online erledigen. Dazu zéhlt hidufig die Anzeigenerstattung, das Anmelden von
Veranstaltungen (momentan noch Aufgabe des Ordnungsamtes) oder das Melden von Verlusten oder Schiden.
Dieser Dienst ermdglicht bereits heute in 11 Bundesldndern eine zeitgemidle Kommunikation mit der Polizei
und ist besonders den Menschen dienlich, die unter einer Behinderung leiden und denen es deshalb schwer fillt,

die 6rtlichen Wachen zu erreichen. Sachverhalte, die in besonderem Offentlichen Interesse! stehen werden nicht
von Onlinewachen aufgenommen.

Begrindung

[2] Viele Biirgerinnen und Biirger sehen aufgrund der geringen Erfolgsaussichten davon ab, sich an die ortlichen

[3]

[4]

[5]

Polizeidienststellen zu wenden, wenn es sich z.B. um Delikte wie einen Fahrraddiebstahl handelt. Desweiteren
ist die “Angst“ eine Polizeiwache zu betreten nicht selten ein ausschlaggebender Punkt, bestimmte Sachverhalte
nicht zur Anzeige zu bringen. Diesem Umstand wiirde man damit entgegenwirken.

Der technische Fortschritt erlaubt diese Moglichkeit ohne weiteres. In Bayern beschrinkt man sich nur allzugern
auf althergebrachte Praxen, die weder zeitgemil3 noch sinnvoll sind. Der Arbeitsaufwand fiir die ohnehin massiv
ausgelasteten Beamten wiirde sich aufgrund des biirokratischen Minimalaufwandes deutlich reduzieren. Zwar
wird ein Grofteil der Anzeigen, Anmeldungen und Hinweise in den Ortlichen EDV-Systemen erfasst, jedoch
muss der Aufgeber oder die Aufgeberin der Anzeige dazu in die ortliche Wache. Die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Polizei hitten mehr Zeit zur Verfiigung, die sie besser nutzen kdnnten, als mit dem Einpflegen
von Angaben in ein EDV-System.

Es wird in allen Teilbereichen des 6ffentlichen Lebens zunehmend darauf geachtet, Barrierefreiheit zu forcieren.
Diese Barrierefreiheit wiirde man dadurch fordern.

'Erklirung: Besonderes offentliches Interesse: http://bit.ly/SRYdKZ
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SA010 - Gestaltung des Wahlprogramms

Sonstiger Antrag Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Entropy

Antragstext

[1] Es wird beantragt das Wahlprogramm wie folgt zu gestalten:

[2]

[3]

(4]

Form:

e das Programm soll einfach verstindlich, iibersichtlich, kohdrent (zusammenhingend) und konsistent (oh-
ne Widerspriiche) verfasst sein;

e das Programm soll sprachlich korrekt gemaf der amtlichen deutschen Rechtschreibung und Grammatik
(laut Duden) sein und so geschrieben sein, dass es ohne Sinnentstellung wortwortlich vorgelesen werden
kann;

e nur in direkter Anrede sollen beide Geschlechter in abwechselnder Reihenfolge genannt werden;

e auf Schachtelsitze, Abkiirzungen (auBer mit Erkldrung), Fachworter, Anglizismen, Scheinanglizismen
und vage, nichts-sagende Begriffe soll verzichtet werden;

e das Wahlprogramm soll moglichst nicht mehr als 15 Normseiten a 1500 Anschldge umfassen;
e das Wahlprogramm soll eine klare Struktur durch Abschnitte und Uberschriften haben.

Inhalt:

e aus dem Programm sollen die Unterschiede der Werte und Ziele der Piratenpartei zu den anderen Parteien
ersichtlich sein;

e das Programm soll auf die Eigenheiten des Landes Bayerns und moglichst nicht auf Sachverhalte einge-
hen, fiir die laut Grundgesetz der Bund zustéindig ist;

e die Abschnitte des Grundsatzprogramms der Piratenpartei, die in der Zustindigkeit der Lander liegen,
sollen im Wahlprogramm zusammengefasst werden;

e die beschlossenen Positionen des Landesverbandes sollen abstrakt zusammengefasst werden, indem de-
ren zu Grunde liegenden Werte und Ziele herausgearbeitet werden;

o die konkreten Forderungen und Ziele sollen den Positionspapieren vorbehalten sein, die als Losungsvor-
schldge und Argumentationshilfe betrachtet werden; darauf soll im Wahlprogramm hingewiesen werden;

e hiervon abweichend konnen auch konkrete, landesspezifische Forderungen zu Kernthemen (Biirgerrech-
te, Netzpolitik, Datenschutz/Privatsphire, Uberwachung/Zensur, Transparenz/Informationsfreiheit, Mit-
bestimmung, freie Bildung) in das Wahlprogramm aufgenommen werden.

Auftrag:
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[5]

[6]

[7]

[8]
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e cs ist die Aufgabe der SG Programm gemeinsam Vorschldge nach diesen Vorgaben zu erstellen und dem
Landesparteitag vorzulegen;

e die SG Programm kann dazu bereits beschlossene Programmantrige nach diesen Vorgaben iiberarbeiten
und per Beschluss des Landesparteitags ersetzen;

e die SG Programm setzt sich aus allen Antragsstellern von beschlossenen Antrdgen zu Landesthemen
sowie weiteren Freiwilligen zusammen.

Begrindung

Es gibt bisher keine verbindlichen Vorgaben, wie das Wahlprogramm auszusehen habe. Hiermit erhilt die SG
Programm Vorgaben, nach denen sie ihren Auftrag erfiillen kann.

Bzgl. des Inhalts geht es in diesem Antrag nicht um die klassische Kern-/Vollprogrammdebatte (Umfang des
Themenspektrums), sondern wie abstrakt bzw. konkret das Wahlprogramm sein soll. Der Ansatz stellt einen
Kompromiss zwischen den Extrempositionen “Wir haben kein Programm bzw. wir lassen die Biirger entschei-
den® und einem Zusammenheften von allen beschlossenen, detaillierten Positionen dar.

Die Kernthemen, die die Piratenpartei auszeichnen, haben dabei etwas hoheres Gewicht. Fiir weitere Themen
sollen die Ziele und die grundsitzliche Position angegeben werden. Es wire jedoch vermessen, zu konkrete
Forderungen und - wie andere Parteien - leere Versprechen zu machen, die die Piratenpartei ohnehin nicht
in der nédchsten Legislaturperiode erfiillen konnte. Damit wére die Piratenpartei nur noch wie eine weitere
Altpartei.

Stattdessen kann dem Wihler gezeigt werden, dass neben den abstrakten Zielen auch konkrete Losungsvor-
schldge in Form der Positionspapiere entwickelt wurden. Zu beachten ist auch, dass die Mandatstriger auf
Grund des freien Mandats nicht an die Beschliisse des Landesparteitags gebunden sind, sondern im Rahmen
der Sachzwinge versuchen sollten, die Ziele der Piratenpartei so gut wie moglich umzusetzen.

Bisherige Beschliisse zum Wahlprogramm:

o https://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik_Bayern/Antrag-00029

e https://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2012.1/Antragsfabrik/Wahlprogramm

[10] Ein paar Links zur Programmdebatte und Aussenwahrnehmung:

e http://flaschenpost.piratenpartei.de/2012/12/17/die-ausenwahrnehmung-der-piraten-aus-sicht-eines-
journalisten/

e http://turbor.tumblr.com/post/34156984202/bekenntnis-eines-pragmatischen-kernis
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(1]

[2]

[3]

(4]

[5]

[6]

(7]

[8]

9]

SA004

SA004 - Alternatives Wahlprogramm 1

Sonstiger Antrag Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Das-leben-ist-schoen

Antragstext

Es wird beantragt, den folgenden Text als Wahlprogramm fiir 2013 zu verabschieden.
Landeswahlprogramm der Piratenpartei Bayern 2013

Die Piratenpartei Bayern verweigert sich der klassischen Parteipolitik und bleibt auch im Jahre 2013 anders.
Das Wahlprogramm der Piratenpartei Bayern fiir 2013 ist kein Mérchenbuch und kein Wunschzettel, sondern
enthélt ein Versprechen ihrer kiinftigen Abgeordneten:

1) Gemal der Verfassung unterliegen die Abgeordneten ausschlieBlich ihrem Gewissen. Die Freiheit und die
Meinung der Biirger steht dabei im Vordergrund.

2) Alle Parteien des Parlaments konnen sich auf konstruktive Zusammenarbeit verlassen solange die Grundsétze
der Piratenpartei gewahrt werden. (siehe http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm)

3) Stimmen fiir die Piratenpartei Bayern werden einen mdéglichen Regierungswechsel weder verhindern noch
explizit fordern. Piraten machen Sachpolitik.

4) Wihrend einer Legislaturperiode erhilt der Wihler jederzeit einen Uberblick iiber die Prozesse und Entschei-
dungen des Parlaments.

5) Positionen der Piratenpartei werden in den politischen Betrieb eingebracht um den gesellschaftlichen Diskurs
zu fordern. (siehe http://wiki.piratenpartei.de/B Y:Positionspapiere)

6) Zur ordentlichen Ausiibung der Tétigkeit, steht den Abgeordneten eine Schwarmintelligenz aus vielen hoch
vernetzten Basismitgliedern und Biirgern zur Verfiigung.

[10] Liebe Wéhler wir wollen euch nicht erzdhlen was gut fiir euch ist und wir wollen euch nicht bevormunden. Wir

haben uns mal unter dem Banner der Freiheit und der Transparenz versammelt und jetzt sind wir bereit diesen
Banner in den politischen Alltag zu tragen und auf alle politischen Felder auszudehnen. Wir wollen die Art und
Weise wie Politik gemacht wird verdndern und die Gesellschaft an der Politik wieder teilhaben und teilnehmen
lassen.

[11] Eine Stimme fiir die Piratenpartei ist eine Stimme fiir den Souverin dieses Landes, fiir das Volk.

Begrindung

e wollen wir als Piraten wirklich ein “gewohnliches* Wahlprogramm mit leeren Versprechen; oder trauen
wir uns zu den Politikbetrieb zu {iberarbeiten?

o die Unerfahrenheit der ersten Abgeordneten diirfte die Umsetzung eines “gewohnlichen® Wahlpro-
gramms nahezu unerreichbar machen

e cin Wahlprogramm stellt ein Versprechen an den Wéhler dar; nur wenige der beschlossenen Papiere
haben die Reife ein Gesetzgebungsverfahren einzuleiten
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o die Erstellung eines Wahlprogramms durch die Umformulierung bereits beschlossener Positionspapiere
durch eine beauftragte Gruppe hat nur wenig mit Basisdemokratie zu tun

e die Motivation vieler Antragsteller, sich mit bereits beschlossenen Positionen erneut auseinander zu set-
zen, scheint derzeit recht gering
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(1]

[2]

[3]

(4]

[5]

[6]

(7]

PP049

PP049 - Verbesserung der Lebenssituation von Fliichtlingen

Positionspapier Diskussion PFB WIKI PAD
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Martin Krauf3 , Sascha Rakers und weitere

Antragstext

Positionspapier Antrag Beantragt von Martin Kraull und Sascha Rakers fiir die AG Diversity Titel Verbesserung
der Lebenssituation von Fliichtlingen Antrag

Die Piratenpartei Bayern schitzt unsere pluralistische Gesellschaft, die von der Vielfalt der verschiedenen Kul-
turen, Weltanschauungen, Religionen und Lebensmodellen lebt. Viele Fliichtende jedoch, die gerade erst vor
Krieg und Verfolgung aus ihrem Ursprungsland geflohen sind, sehen sich hier in Deutschland Repressalien und
einem Alltag voller Diskriminierungen ausgeliefert. Aus unserem Verstindnis einer offenen, freien, solidari-
schen und demokratischen Gesellschaft heraus lehnen wir diese Art des Umgangs mit Fliichtenden ab. Alle
Verfahrensweisen in der Asylpolitik miissen auf den Priifstand. Sofern die Entscheidungskompetenz nicht in
die Landesebene fillt, werden die bayerischen Piraten Entscheidungen im Bundesrat anregen und vorbereiten.
Bereits in dieser Thematik erfahrene Organisationen, wie beispielsweise ProAsyl und der bayerische Fliicht-
lingsrat, sind dabei stidrker in den Diskurs mit einzubeziehen.

Grundrechte auch fiir Fliichtende Wir nehmen die Diskriminierung von Fliichtenden, die in ihrer Freiziigig-
keit, ihrer Selbstbestimmung sowie ihrer Meinungs- und Versammlungsfreiheit eingeschrinkt werden, nicht
hin. Die Gewihrung dieser Rechte wird nicht nur durch das Grundgesetz und die Landesverfassung garantiert,
sondern gehort zur Grundlage jeder demokratischen Gesellschaft. Gemeinsam mit allen bayerischen Biirgern
wollen wir den Fliichtenden in unserem Land beweisen, dass Demokratie und die Gewéhrung der Grundrechte
sich nicht nur auf die Biirger eines Staates oder Landes beschrinken, sondern alle Menschen miteinschlief3t.
Die Piratenpartei Bayern lehnt eine Abschiebehaft in jeder Form grundsétzlich ab.

Residenzpflicht abschaffen Die bayerischen Piraten setzen sich fiir ein Ende der Residenzpflicht ein. Nach
dieser ist einem Asylbewerber der Aufenthalt nur in dem Bezirk bzw. Landkreis gestattet, in dem die fiir ihn zu-
standige Auslidnderbehorde liegt. Dadurch bekommen Fliichtende die Moglichkeit, fiir ihre Rechte im Rahmen
von Versammlungen einzutreten und an Treffen von Organisationen sowie an familifiren und freundschaftlichen
Treffen teilzunehmen. Jedem Fliichtenden, der in Bayern lebt, ist die Freiziigigkeit innerhalb der europidischen
Gemeinschaft ohne Einschrinkung zu gewzhren.

Die Hilfe steht im Vordergrund, nicht die Riickkehr “Die Bereitschaft zur Riickkehr in das Heimatland zu
fordern®, wie es die Bayerische Asyldurchfithrungsverordnung vorschreibt, lehnen die bayerischen Piraten ent-
schieden ab. An erster Stelle muss fiir diese Menschen Hilfe stehen und nicht die Riickkehr in ihr eigenes Land.
Im Rahmen dessen sollen Beratungen zur Inklusion angeboten werden. Wir fordern eine Bleiberechtsregelung,
die die Situation von werdenden Eltern, sowie Kindern und Jugendlichen, besonders beriicksichtigt.

Recht auf Gesundheit Durch das traumatische Ereignis der Flucht sind viele Fliichtende hiufig von physischer
wie auch psychischer Krankheit betroffen. Medizinische Behandlungen miissen fiir die Fliichtenden kostenfrei
und ohne Zugangsbarrieren wie das Beantragen von Krankenscheinen etc. moglich sein. Die Behandlung von
langerfristigen und chronischen Krankheiten muss gewihrleistet werden.

Arbeitsverbote abschaffen Nur durch eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben konnen es
Fliichtende schaffen, wieder auf eigenen Fiilen zu stehen. Die bayerischen Piraten fordern deshalb eine Ab-
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schaffung von Arbeitsverboten jeglicher Art. Die bayerischen Piraten setzen sich fiir eine gesetzliche Regelung
zur weiterreichenden Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschliissen aus dem Heimatland und die Schaf-
fung von Deutschkursen ein. Zu diesen sollen die Fliichtenden einen kostenfreien Zugang erhalten.

[8] Gruppenunterkiinfte & Sachleistungsprinzip abschaffen Langfristig fordert die Piratenpartei Bayern die
Abschaffung der Lagerpflicht. Viele Vorbehalte gegeniiber Fliichtenden haben ihre Ursache im mangelnden
Kontakt mit der Bevolkerung. Daher soll es den Fliichtenden ermdglicht werden, mit der Moglichkeit der
freien Wohnungs- und Ortswahl dezentral und inklusiv untergebracht zu werden. Die Zuwendungen sollen an
die Fliichtlinge ausgezahlt und nicht fremdverwaltet werden. Hierbei sollen die Leistungen fiir Asylbewerber
an Hartz-I'V-Niveau angeglichen werden.

[9] Solange der Zustand der dezentralen Unterbringung nicht erreicht ist, fordern die bayerischen Piraten die Ver-
besserung der Unterbringungssituation von Fliichtenden und den kostenfreien Zugang zu traditionellen und
neuen Medien in Gemeinschaftsunterkiinften und Erstaufnahmeeinrichtungen. Zu diesen Einrichtungen sollen
in der Fliichtlingshilfe titige, anerkannte Vereine und Organisationen Zugang haben. Die Piratenpartei fordert
die Zuginglichmachung einer Liste aller Gemeinschaftsunterkiinfte und Offenlegung aller Zahlen beziiglich
der Anzahl der Asylbewerber sowie der Einnahmen und Ausgaben fiir jede Unterkunft.

[10] Wiederbeschaffung verlorengegangener Ausweisdokumente Keine Ausweispapiere zu besitzen schiitzt
Fliichtende momentan vor der Ausweisung, da nicht nachgewiesen werden kann, wohin sie ausgewiesen wer-
den konnen. Eine aktive Hilfe der Fliichtenden bei der Wiederbeschaffung des Ausweises darf allerdings nicht
zu einer drohenden Ausweisung fithren. Die Piratenpartei Bayern setzt sich deshalb dafiir ein, dass Fliichtlinge,
die bei der Wiederbeschaffung ihres Ausweises behilflich sind, wenigstens zwei Jahre lang nicht ausgewie-
sen werden diirfen. Durch die Hilfe diirfen dem Fliichtenden keine Kosten entstehen. Sollte es nach diesen
zwei Jahren noch Griinde gegen eine Ausweisung geben, ist dem Fliichtenden ein dauerhaftes Bleiberecht zu
gewdhren.

[11] Aufkiindigung des Dubliner Ubereinkommens Asylsuchende in der Bundesrepublik Deutschland, die iiber
dritte Linder eingereist sind in denen keine politische Verfolgung stattfindet, werden im Dubliner Ubereinkom-
men nicht mehr als asylberechtigt anerkannt. Die Piratenpartei Bayern setzt sich langfristig fiir die Abschaffung
dieser Drittstaatenregelung ein.

[12] Abwicklung der Asylverfahren Eine individuelle Betrachtung der Fluchtgriinde von Asylbewerbern soll sich
an an der konkreten politisch-gesellschaftlichen Situation im Heimatland des Fliichtenden bemessen. Die Ver-
letzung des Rechts auf ein ziigiges Verfahren gemif Artikel 6 der Europdischen Menschenrechtskommission
(EMRK) durch Verschleppung ist nicht hinnehmbar und muss beendet werden.

Begrindung
[13] Der Antrag basiert auf dem Wahlprogramm der hessischen Piratenpartei und wurdevon der AG Diversity und

vielen weiteren Piraten aus gesamt Bayern auf Bayern umgeschrieben. Ausfiihrliche Begriindung erfolgt miind-
lich.
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PP075 - OPNV in Bayern kostenfrei

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Prueter

Antragstext

[1] Wir fordern einen fahrscheinlosen OPNV in Bayern. Sofern die Verkehrstrigerschaft beim Land liegt, soll
das Land dafiir Sorge tragen; bei regionalen Verkehrstrigern soll das Land Bayern auf diese Verkehrtriger so
einwirken, dass auch dort fahrscheinloser OPNV eingerichtet werden kann. Zur Finanzierung soll iiber eine
Anderung des Landesrechtes eine “Nahverkehrsabgabe** der Kommunen ermoglicht werden (Anderung des
Bayerischen Kommunalabgabegesetzes (KGA)). Das Land sollte sich im Bund auch dafiir einsetzen, dass tiber
eine Anderung des bundesrechtlichen StraBenverkehrsrechtes (StVO) die Einfiihrung einer “City-Maut* in den
Kommunen ermoglicht wird.

Begriindung

[2] OPNV ist umweltvertriglicher als Individualverkehr und entlastet die Innenstadtbereiche. Gegenwiirtig wird
der OPNV in Deutschland mit ca. 15 Milliarden €uro bezuschuBt. Genaue Zahlen hat niemand (wegen un-
terschiedlicher Tréagerschaften). Ein Gratisangebot wird die Nachfrage und damit auf kurz oder lang auch die
Kapazititen erhohen. Fahrscheinautomaten kénnen genauso eingespart werden wie der Kontrollaufwand. Fiir
diese Ersparnis kann Fahrpersonal eingespart werden. Langfristig wird eine Besteuerung innerdeutscher Fliige
angestrebt (Bundesfrage). Das so eingenommene Steuergeld kann auf regionale Tréiger aufgeteilt werden.
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PP0O07

PP007 - Gemeinsames Sorgerecht

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen
Antragsteller

AG Familienpolitik: Christian Baumeister (Chris), Thomas, cmrcx, Rebecca Willner, Ludmila, KnutBerlin,
Rani

Antragstext

Leibliche Viiter sollen, ohne einen Antrag stellen zu miissen, das Sorgerecht erhalten, wenn die Vaterschaft
einvernehmlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt wurde.

Miteinander verheiratete Elternteile erhalten stets das gemeinsame Sorgerecht. Bei unverheirateten Eltern hin-
gegen bekommt bisher die Mutter eines Kindes automatisch das Sorgerecht, der leibliche Vater jedoch nur mit
Zustimmung der Mutter (Sorgerechtsparagraph §1626a Absatz 1 Nr. 1 BGB). BGH und EUGH haben diese
Benachteiligung von Vitern schon vor Jahren beanstandet und den Gesetzgeber zu Korrekturen aufgefordert.
Auch Art. 6 Abs. 5 des Grundgesetzes fordert “Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die
gleichen Bedingungen fiir ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu
schaffen wie den ehelichen Kindern.*

Der am 04.07.2012 vom Kabinett vorgelegte Gesetzesentwurf korrigiert das bisherige Antragsrecht nichtverhei-

rateter Viter dahingehend, dass kiinftig keine Zustimmung der Mutter mehr benétigt wird. Der unverheiratete
Vater miisste jedoch weiterhin aktiv einen Antrag auf Sorgerecht stellen und, falls die Mutter dem Antrag wider-
spricht, sich einer Priifung hinsichtlich der Gefdhrdung des Kindeswohls unterziehen. Dadurch wiirden Viter
weiterhin benachteiligt.

Wir stehen fiir ein gemeinsames Sorgerecht, auch bei nicht miteinander verheirateten Elternteilen. Hierfiir be-
darf es einer anderen Neuregelung des Sorgerechtsparagraphen.

Wir wollen die bisherige Unterscheidung von verheirateten und nicht verheirateten Eltern autheben. Leibliche
Viiter sollen das Sorgerecht nicht erst auf Antrag, sondern automatisch bekommen. Es soll zum Normalfall
werden, dass ein Vater fiir seine Kinder verantwortlich ist. Ein gemeinsames Sorgerecht wire fiir Viter eine
Ermutigung, sich dieser Verantwortung zu stellen. Es wire im Sinne unserer Kinder, wenn dadurch mehr Kinder
mit beiden Elternteilen aufwachsen kénnen.

Sollte das Kindeswohl gefdhrdet sein, dann gilt es, aktiv einen Antrag auf Verwehrung des Sorgerechts zu stellen
— nicht umgekehrt. Es gibt keinen Anlass, hier nach Geschlecht zu unterscheiden.

Begriindung

Der Landesverband Saarland hat das Gemeinsame Sorgerecht bereits im Programm. Die Landesverbinde Thii-
ringen und Brandenburg haben jeweils ein Positionspapier zum gemeinsamen Sorgerecht ab Geburt.

o http://piratenpartei-saarland.de/landtagswahl-2012/wahlprogramm-zur-landtagswahl-2012/Itw12-
familienpolitik/

e http://www.piraten-thueringen.de/2012/05/piraten-thuringen-positionieren-sich-fur-die-gleichstellung-
von-vatern-und-muttern-beim-sorgerecht/

o http://wiki.piratenbrandenburg.de/Antragsfabrik/gemeinsames_Sorgerecht_ab_Geburt
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BP002 - Einfliihrung der Positivliste fliir Medikamente

Bundesprogramm Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Daniel Seuffert

Antragstext

Es wird beantragt folgende Wahlprogramminderung dem Bundesparteitag zu empfehlen:

Die Piratenpartei fordert die schnellstmogliche Einfithrung einer bundesweiten Positivliste fiir Medikamente.

Begrindung

Eine Positivliste fiir Arzneimittel enthdlt Arzneimittel, die zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKYV) verordnet werden diirfen. Die Auswahl der Medikamente erfolgt dabei sowohl nach therapeutischen
Gesichtspunkten wie hohem therapeutischen Nutzen und Bewihrungsgrad als auch anhand von wirtschaftlichen
Aspekten wie dem Verhiltnis aus Kosten und Nutzen.

In Deutschland kann jedes zugelassene Arzneimittel verschrieben werden zu Lastend er GKV. Deutschland hat
die groBte Liste weltweit an im Umlauf befindlichen Arzneimitteln. Viele davon werden von den Pharmafirmen
aggressiv beworben bei Arzten aus Ertragsgriinden. Das fiihrt unter anderem dazu, dass in der BRD der Anteil
der Medikamente an den Gesamtkosten im Vergleich zu andren Léndern iiberproportional ist. Eine medizini-
sche Begriindung gibt es hierfiir nicht. Eine Beschriankung auf einen bruchteil der Anzahl der Medikamente
wiirde zu bedeutenden Einsparungen in Milliardenhohe fiihren, scheitere ab bisher wiederholt am Einflu3 der
Pharmalobby.

Die in Deutschland 1992 im Gesundheitsstrukturgesetz geplante Einfithrung einer Positivliste ist trotz mehre-
rer Anldufe nicht umgesetzt worden. Die Verabschiedung eines Arzneimittel-Positivlistengesetzes (AMPoLG)
wurde zuletzt 2003 zuriickgestellt.

In den meisten Mitgliedstaaten der Europidischen Union, unter anderem in Belgien, Ddnemark, Finnland, Frank-

reich, Griechenland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Osterreich, Portugal und Schweden, wird eine Po-
sitivliste gepflegt. In der Schweiz existiert mit der Spezialitdtenliste ebenfalls eine abschliefende Positivliste
fiir Arzneimittel.
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PPO035 - Recht auf Unterricht in die Bayerische Verfassung

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Kommunalthomas

Antragstext

Wir Piraten fordern das Recht auf Unterricht in den § 128 der Bayerischen Verfassung aufzunehmen.

Begrindung

Pro Schuljahr fallen mehrere tausend Stunden Unterricht an allen Schultypen, inklusive der Berufsschulen, in
Bayern aus. Grund ist in den meisten Fillen die Krankheit von Lehrkriften. Selbst die sogenannte mobile Ein-
satzreserve von Lehrern kann diese Ausfallzeiten nicht kompensieren. Bei einem 5 bis 6 % Unterrichtsausfall
pro Schuljahr, bei einer Schulzeit von 13 Jahren, ergibt dies fast den Ausfall eines ganzen Schuljahres. Die
Schulpflicht in Bayern regelt das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG).

Durch die Aufnahme des Rechts auf Unterricht in die Bayerische Verfassung haben die Erziehungsberechtig-
ten die Moglichkeit Unterricht einzuklagen. Der Freistaat Bayern ist dadurch gezwungen, ausreichend Lehrer
einzustellen, um Unterrichtsausfall an staatlichen Schulen zu vermeiden. Dies gilt dann auch fiir Schulen in
kommunaler und privater Triagerschaft, sowie fiir die Berufsschulen. Das Recht auf Unterricht soll gelten fiir
die Zeit der gesetzlichen Schulpflicht nach dem BayEUG und fiir die Berufsschulen.

Gerade an Grund- und Hauptschulen sind die Folgen von Unterrichtsausfall verheerend. Die Kinder konnen den
vorausgesetzten Lehrstoff nicht bewiltigen und werden dadurch in ihren Bildungschancen benachteiligt. Auch
an Real- und Berufsschulen, sowie Gymnasien sind die Folgen des Unterrichtsausfalls sichtbar.

Durch das Recht auf Unterricht, verankert in der Bayerischen Verfassung, werden die Triger von Schulen ge-
zwungen, geniigend Lehrkrifte einzustellen, um so ein ausfallfreien Unterricht zu gewihrleisten.
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PP012 - Gegen absolute Geschlechterquoten in Aufsichtsraten und
Vorstanden

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

AG Familienpolitik: Thomas, Christian Baumeister (Chris), Ludmila, KnutBerlin

Antragstext

Es gibt politische Bestrebungen, gesetzliche Geschlechterquoten (faktisch Frauenquoten) fiir die Besetzung
von Aufsichtsriten und Vorstinden von Unternehmen einzufiihren. Bei den meisten angestrebten Manahmen
1,2 handelt es sich um absolute Quotenregelungen, da sie die individuelle Eignung der Bewerber nicht
beriicksichtigen. Solche Quotenregelungen lehnen wir ab.

Wir setzen uns stattdessen bei der Besetzung von Positionen fiir gleiche Mafstibe und Anforderungen, Chan-
cengleichheit und Gleichbehandlung ein und sind gegen Benachteiligung auf Grund des Geschlechts und ande-
ren irrelevanten Merkmalen. Absolute Geschlechterquoten fithren aber gerade zu solcher Benachteiligung, da
sie eine irrelevante Unterscheidung nach Geschlecht im Gesetz verankern. Es ist keine Losung, Diskriminierun-
gen gegeneinander aufzurechnen und Gleiches ungleich zu behandeln. Stattdessen wollen wir die Ursachen von
moglicher Diskriminierung beseitigen. Eine Regelung, die Frauen absolut und unbedingt den Vorrang einrdumt,
stellt jedenfalls keine Mafinahme zur Forderung der Chancengleichheit dar, da sie iiber dieses Ziel hinausgeht
und an deren Stelle das Ergebnis setzt, zu dem allein die Verwirklichung einer solchen Chancengleichheit fiih-
ren konnte 8 .

Gleiche Chancen miissen nicht zu gleichen Ergebnissen fithren, da Menschen mit ihren individuellen Vorlieben
ihre Chancen unterschiedlich nutzen. Die Vorlieben jedes einzelnen Individuums sollen respektiert werden und
der Staat soll nur dann eingreifen, wenn Menschen unnétige Hiirden in den Weg gelegt werden. Da zwar jedes
Individuum unterschiedliche Vorlieben hat, aber Vieles dafiir spricht, dass es im Durchschnitt Unterschiede
zwischen den Geschlechtern gibt 3,4 , ist ein geringerer Frauenanteil an bestimmten Stellen kein hinreichender
Beleg fiir Chancenungleichheit 5,6 . Wegen der hohen Streuung von Karrierewegen innerhalb beider Geschlech-
ter kann auch nicht von einer generellen Bevor- bzw. Benachteiligung auf Grund der Geschlechtszugehorigkeit
einer Person gesprochen werden. Weiterhin kann nicht ohne weiteres von einer Gleichverteilung von Qualifi-
kationen in einem bestimmten Bereich ausgegangen werden 7 . Gewisse Unternehmen oder Branchen wiirden
also durch eine Quotenregelung vollig zu Unrecht fiir Diskriminierung verantwortlich gemacht werden.

Die geforderten Frauenquoten sind ein schidlicher Eingriff in die unternehmerische Autonomie. 2/3 der Auf-
sichtsrite von GroBunternehmen werden ohnehin von den Anteilseignern gewdhlt, die primér Interesse am
wirtschaftlichen Wert des Unternehmens und keine personliche Beziehung zu den Bewerbern haben. Doch ge-
rade dort fillt der gewihlte Frauenanteil deutlich geringer aus als bei den von der Arbeitnehmerseite gestellten
Aufsichtsriten 15, fiir die zuletzt immer mehr und iiberproportional Frauen - auch mit minderer Qualifikation
- gewdhlt wurden 16 . Absolute Quotenregelungen fithren zu einer Benachteiligung besser geeigneter Kandi-
daten, wenn sie ihnen auf Grund ihres Geschlechts die Chance auf eine Position verwehren. Ebenso werden
dadurch Arbeitgeber in einigen Fillen gezwungen, Positionen an schlechter geeignete Kandidaten zu vergeben.
Dies widerspricht Artikel 3 des Grundgesetzes und ist nicht mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGQG) vereinbar. Der EuGH urteilte, dass sogar bei gleicher Qualifikation (relative Quote) eine automatische
Bevorzugung von Frauen - ohne Beriicksichtigung des Einzelfalls - nicht mit Chancengleichheit vereinbar und
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unzuldssig ist 8 . Eine Vergleichbarkeit von Qualifikationen ist zudem nur bei sehr klar definierten Anforderun-
gen moglich.

Eine Frauenquote fiir Aufsichtsriate und Vorstinde betrifft nur eine winzige Gruppe von Frauen, die ohnehin
tiberwiegend durch ihre Herkunft privilegiert sind 9 . Studien iiber bisher eingefiihrte Quotenregelungen zeigen
weder positive Effekte auf Aufstiegschancen anderer Frauen, noch wirtschaftliche Vorteile fiir die Unternehmen
10,11,12,17 . Frauen konnte unterstellt werden, nur durch die Quotenregelung in ihre Position gelangt zu sein.
Dies kann die Anerkennung fiir die Arbeit vieler gut geeigneter Frauen vermindern. Die explizite Bevorzugung
von Frauen konnte zu mehr Neid fithren und Zwiespalt sden 13 . Insbesondere kénnte die Quotenregelung als
Feigenblatt dienen, das andere Bestrebungen zur Ursachenbekampfung z.B. zur Verbesserung von Vereinbarkeit
von Familie und Beruf behindert, weil das Ziel des héheren Frauenanteils doch schon mit der Quote erreicht
wire.

Der noch geringe Frauenteil in obersten Wirtschaftsgremien kann auch darauf zuriickgefiihrt werden, dass die
Generation der heutigen Fithrungsschicht noch unter anderen Bedingungen aufgewachsen ist. Doch die Situati-
on hat sich in den nachfolgenden Generationen sehr veridndert. Die bisherigen gesellschaftlichen Verdnderungen
und gesetzlichen Malnahmen werden ihre Wirkung immer mehr entfalten 14 . Daher wird sich der Frauenanteil
im Laufe der Zeit weiter von selbst erhohen. Die Wirtschaft wird auBerdem wegen des demografischen Wandels
und Fachkriftemangels nicht umhin kommen, jede Arbeitskraft, gleich welchen Geschlechts, zu fordern.

Durch die geforderten absoluten Quotenregelungen wird unndétig versucht, in einen sich bereits vollziehen-
den gesellschaftlichen Wandel einzugreifen. Dabei wird eine gesetzliche Benachteiligung auf Grund des Ge-
schlechts eingefiihrt und die Wettbewerbsfihigkeit von Unternehmen gefidhrdet. Wir halten diesen Eingriff we-
der fiir zielfiihrend noch fiir gerechtfertigt. In Féllen nachweisbarer individueller Diskriminierung auf Grund
des Geschlechts bietet das AGG bereits ausreichende Moglichkeiten einzuschreiten. Viel wichtiger ist es, die
Diskussion auf die Chancengleichheit von Menschen mit unterschiedlichen Lebensmodellen und sozialer Her-
kunft als auf die Sorgen einer kleinen Wirtschaftselite zu lenken 9 .

Referenzen:
1. bisherige Gesetzesentwiirfe
2. Bundesratsentwurf Sept. 2012

3. Lebenslédufe statt Geschlecht entscheiden, , Die vermeintliche Gliaserne Decke: nicht Geschlecht, sondern
Mutterschaft entscheidet

Priferenzunterschiede unter Neugeborenen PDF, Effektgrofen von Geschlechtsunterschieden
Ursachen fiir Geschlechterunterschiede in der Wirtschaft

Wie mit Statistik getrickst wird

Statistik ist nur Indiz fiir Diskriminierung

Kalanke-Urteil des EuGH und Marschall-Urteil des EuGH

° ® =N ok

Herkunft des Top-Managements

10. Erfahrungen in Norwegen

11. Studie iiber Quoten

12. Effekte von Frauen in Fithrungsgremien und Studie

13. Neid unter Frauen und Erfahrungen in einer reinen Frauenfirma

14. Zunahme des Frauenanteils

15. Studie der Hans-Bockler-Stiftung: Frauen in Aufsichtsriten - nach Anteilseigner- bzw. Arbeitnehmerseite
16. Studie tiber die Zusammensetzung deutscher Aufsichtsriite

17. Studie tiber Unabhingigkeit und Diversitit von Vorstinden PDF
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Begrindung

[9] In der Politik werden absolute Geschlechterquoten (faktisch Frauenquoten) von bis zu 50% fiir Aufsichtsrite
und Vorstidnde in der Wirtschaft diskutiert. Selbst eine zunichst bescheidenere Forderung konnte, wie in der
Politik tiblich, ein Tiirdffner fiir spiterere weitergehende Forderungen sein.

[10] Der zunehmenden Anzahl von verfassungswidrigen Gesetzen, die verabschiedet werden, soll hiermit Einhalt
geboten werden, damit diese nicht erst wieder vom Bundesverfassungsgericht per Klage fiir nichtig erklrt
werden, nachdem sie bereits Schaden angerichtet haben.

[11] Es gibt bisher keine verbindliche Position der Piratenpartei zu diesem Thema. Mit diesem Positionspapier sollen
wir uns klar dagegen positionieren. Dieser Antrag richtet sich nicht gegen relative Quoten, d.h. Bevorzugung
eines Geschlechts bei gleicher Eignung solange dieses in der Minderheit ist, die bspw. im 6ffentlichen Dienst
existieren.

[12] Im Vergleich zu der generelleren Antrag zu Frauenquoten bezieht dieser hier ganz konkret Position gegen Quo-
ten in oberen Gremien der Wirtschaft. Die beiden Antrige sind voneinander unabhéngig.
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PP0O48

PP048 - Verantwortungsbewusste Landwirtschaft

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

marce

Antragstext

Verantwortungsbewusste Landwirtschaft

Die PIRATEN unterstiitzen eine verantwortungsbewusste und Ressourcen-schonende Landwirtschaft, die ge-
sunde Produkte hervorbringt und den Landwirten ein faires Einkommen verschafft. Es soll nachhaltig produ-
ziert werden, ohne Raubau an der Natur und am Menschen. Daher halten wir es fiir sinnvoll, die Verteilung der
Subventionen neu zu bewerten. Wir wollen weg gehen von der Forderung der Groflunternehmen, welche billige
Massenware auf Kosten der Umwelt und Zuliefererldnder produzieren. Exporte von iiberschiissigen Agrarpro-
dukten sollen nicht mehr bezuschusst werden, da hierdurch die lokale Erzeugungsstruktur zerstort wird.

Gelder zur gezielten Forderung der nachhaltigen Nutzung sollen gezahlt werden. Darunter fallen zum Beispiel
Biogas-Anlagen in denen Giille verwertet wird, bevor die Endprodukte auf den Feldern zur Diingung verteilt
werden. Nicht jedoch Anlagen, fiir die Biomasse wie Mais oder Getreide extra produziert wird.

Unser Ziel ist eine leistungsfdhige, regional angepasste Landwirtschaft, organisiert in transparenten Netzwer-
ken.

Wir fragen die Biirger

Um unser Ziel zu erreichen, fragen wir die Biirger. Die Landwirtschaft in Bayern ist so vielfiltig, dass es nicht
einfach einen einzigen richtigen Weg gibt. Daher sollen alle Betroffenen mitbestimmen und planen kdnnen, wie
es weiter geht. Hierfiir wollen wir eine Kommission des Landtags einrichten, welche Umfragen und Studien
fertigt.

Begrindung

Der Aspekt der Nachhaltigkeit sollte es bis ins Programm der Piraten schaffen. Daher eine zusitzliche Position
zur verantwortungsbewussten Landwirtschaft, zu den bereits bestehenden Grundsatz und Wahlprogramm des
Bundes, zu dem Thema.

Die einzelnen Aspekte:

Ressourcen-schonende Landwirtschaft

[10] Da wir unseren Planeten und unsere Lebensgrundlage nicht gefihrden wollen, ist eine Landwirtschaft das Ziel,

welche den Boden und die Menschen nicht ausbeutet, sie nicht belastet.

[11] Neubewertung Subventionen

[12] Aktuell wird nach dem Giesskannenprinzip subventioniert. Dieses Mittel der Verteilung von Subventionen die

von der EU stammen kann das Land Bayern gezielt einsetzen, um bestimmte Praktiken in der Landwirtschaft
zu fordern und andere eben nicht zu unterstiitzen. Daher ist eine Neubewertung absolut notig.

[13] Auf Kosten von Umwelt und Zulieferer/Belieferungslindern
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[14] Umweltschutz darf nicht an der Grenze des Landes aufhéren. Aktuell beuten wir die Entwicklungslédnder massiv
aus, zum Beispiel durch Importe von Soja oder Palmkerndl, fiir das der Regenwald in Stidamerika abgeholzt
wird. Dort hungern die Menschen, erkranken durch den Gebrauch von Pestiziden, nur damit wir in Deutschland
das Soja an Tiere verfiittern konnen.

[15] Forderungen von Nachhaltigkeit

[16] Mithilfe von Geldern sollen bestimmte Praktiken gefordert werden. Als Beispiel die Bio-Gas Anlage - durch
die Verwertung von Giille in Biogas Anlagen lésst sich Energie gewinnen, sowie die Béden der Umgebung und
das Grundwasser vor Uberdiingung und Nitraten schiitzen.

[17] Definition des Ziels

[18] Niemand mochte die regionale Landwirtschaft auf Kosten von iiberzogenen Forderungen gefdhrden. Daher
nochmal der Verweis, das eine leistungsfihige Landwirtschaft das Ziel ist. Eines der Aspekte, welche einge-
richtet werden sollen, um dies zu erreichen, ist ein transparentes Netzwerk fiir Organisationen im Landwirt-
schaftssektor.

[19] Wir fragen den Biirger

[20] Landwirtschaft ist tiberall und vielfiltig. Dieselben Losungen fiir alle Probleme gibt es nicht. Daher sollen die
Biirger mitgenommen und gehort werden bei den Losungswegen.
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SA012

SA012 - Wahlprogramm Bildung

Sonstiger Antrag Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen
Antragsteller

Entropy, Alex, Karlo / FG Bildung, SG Programm

Antragstext

[1] Der Landesparteitag moge folgendes als Abschnitt “Bildung und Forschung® im Wahlprogramm beschliessen:

Bildung und Forschung

[2] Die Piratenpartei steht fiir einen offenen, staatlich finanzierten Zugang zu Bildung, freie und offene Bildungsres-

sourcen und lebenslanges Lernen nach individuellen Bediirfnissen. Bildungseinrichtungen sollen den Einzelnen
unterstiitzen, seine Begabungen zu entfalten, seine Schwichen abzubauen oder mit ihnen umzugehen, Neugier
zu bewahren, Interesse zu wecken, sich selbst besser einschitzen zu konnen und Selbstvertrauen zu gewinnen.

Freie Bildung

[3] Jeder Mensch, unabhingig von seiner sozialen Herkunft soll das Recht auf freien Zugang zu Bildungseinrich-

(4]

[5]

[6]

tungen und Lernmitteln haben und Chancengleichheit gefordert werden. Da Bildungsgebiihren jeglicher Art
den Zugang zu Bildung einschrinken, sind sie fiir 6ffentliche Bildungseinrichtungen kategorisch abzulehnen.
Es sollen daher weder Studiengebiihren noch Gebiihren fiir frithkindliche Bildung, z.B. in 6ffentlichen Kinder-
girten, erhoben werden.

Die Lehr- und Lernmaterialen sollen frei und offen sein, so dass sie beliebig vervielfiltigt, den jeweiligen Be-
diirfnissen angepasst und weiterentwickelt werden konnen. Solche offenen Bildungsressourcen sollen durch
eine offene, freie Bildungsplattform gefordert werden, auf der auch alle staatliche finanzierten Bildungsmate-
rialen veroffentlich werden sollen. Dies betrifft insbesondere auch die Verodffentlichung von wissenschaftlichen
Publikationen in Open-Access Journalen.

Lebenslanges Lernen

Lebenslanges Lernen umfasst Bildung im Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium und Erwachsenenbil-
dung.

Friihkindliche Bildung ist dabei eine sehr wichtige Grundlage fiir die weitere Bildung. Alle Kinder miissen unge-
achtet bestehender Unterschiede in den personlichen Kompetenzen so gefordert werden, dass sie mit moglichst
guten Grundvoraussetzungen ihre Schullaufbahn beginnen konnen. Gebiihrenfreie, wohnort- oder arbeitsplatz-
nahe und - bei Bedarf - ganztigige Kinderbetreuung soll moglichst flichendeckend gewihrleistet werden. Die

Erziehung in Bildungseinrichtungen ist als Ergénzung der Erziehung durch die Eltern zu verstehen und soll
diese nicht ersetzen.
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SA012

Individuelles Lernen

Das Ziel der Bildungsinstitutionen soll die Unterstiitzung bei der Entwicklung zur miindigen, kritischen und so-
zialen Person sein. Dabei soll besser als bisher auf die individuellen Bediirfnisse eines Lernenden eingegangen
werden.

An die Stelle der starren Lehrplidne sollen Lernziele treten; dadurch erhilt jeder Lernende die Moglichkeit,
seinen eigenen Zugang zu Lerninhalten zu finden und so die allgemeinen Ziele der Bildung ausgehend vom
jeweiligen Kenntnisstand, den Fidhigkeiten und den Interessen des Lernenden mdoglichst weitgehend zu errei-
chen.

Mitbestimmung

Bildungseinrichtungen sollen als Lebensraum der Lernenden begriffen werden, an dessen Gestaltung und Nut-
zung sie teilhaben konnen. Eine demokratische Organisationsform soll hier eine angemessene Einflussnahme
ermdglichen, um demokratische Werte zu vermitteln, Akzeptanz der Entscheidungen zu erhéhen und das Ge-
meinschaftsgefiihl zu stérken.

[10] In Hochschulen soll dies durch Wiedereinfiithrung von verfassten Studierendenschaften erreicht werden, um den

Studenten mehr Mitsprache zu ermdglichen. Die Forschung an Hochschulen soll nicht aus politischen, religi-
osen oder sonstigen ideologischen Griinden eingeschrinkt werden diirfen, sondern von den Wissenschaftlern
gelenkt werden.

Vergleich von Quellen und Standpunkten

[11] Bildungsinhalte sollen von moglichst neutralem Standpunkt in sachlicher, ausgewogener und kritischer Dar-

stellung vermittelt werden. Medienkompetenz wird im Informationszeitalter immer wichtiger. Lernende sollen
durch Bildungseinrichtungen besser in die Lage versetzt werden, Informationen zu finden und zu filtern, sie
zu verstehen, zu bewerten und zu verarbeiten. Der Umgang mit Informationen aus dem Internet soll ebenso
eingeiibt werden wie die Analyse von Informationen aus anderen Medien.

Begriindung

[12] Dieser Entwurf fiir den Abschnitt Bildung des Wahlprogramms entstand in den letzten Sitzungen der FG Bil-

dung. Damit soll die Auftrag der SG Programm fiir diesen Teil iibernommen werden.

[13] Dabei haben wir versucht das Grundsatzprogramm und die bisher beschlossen Positionspapiere mit ihren we-

sentlichen Forderungen kurz und versténdlich zusammenzufassen. Er soll also nur durch bereits Beschlossenes
gedeckt sein. Selbstverstindlich ist dieser noch nicht das endgiiltige Wahlprogramm, sondern kann als Grund-
lage fiir Erweiterungen auf dem LPT im April dienen.
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PP081

PP081 - Arbeitszeitschutz statt Ladenschluss

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Entropy, Kalle

Antragstext

Es soll in Bayern ein eigenes Ladenschlussgesetz verabschiedet werden. Das Ladenschlussgesetz soll den Li-
den in Bezug auf Offnungszeiten so viele Freiheiten wie moglich lassen, sofern es mit dem Sonntags- und
Feiertagsschutz des Grundgesetzes und dem Arbeitszeitgesetz vereinbar ist. Insbesondere die Einhaltung des
Arbeitszeitgesetztes soll durch stirkere Kontrolle gleichzeitig verbessert werden. Im Arbeitszeitgesetz soll die
Sonn- und Feiertagsbeschiftigung auch fiir den Handel zugelassen werden. Ausnahmeregelungen fiir gewis-
se Waren und Liden sind abzulehnen, da sie zu mehr Biirokratie fithren und Monopole férdern. Stiadte und
Gemeinden sollen das Recht erhalten, den Sonntags- und Feiertagsschutz selbst zu regeln.

Ebenso soll fiir Gaststitten die Sperrstunde (mittlerweile “Putzstunde® von 5-6 Uhr) wie in anderen Bundeslédn-
dern aufgehoben werden. Liden und Gaststitten sollen damit zunehmend &hnlich behandelt werden und deren
Arbeitnehmer den gleichen, wirksam umgesetzten Schutz geniessen.

Der Freistaat gibt sich dadurch ein eigenes Ladenschlussgesetz, das die Freiheit der Biirger achtet und die La-
denschlusszeiten moglichst komplett abschafft. So wird ein Gesetz geschaffen, das der modernen Lebensrealitit
in Zeiten des Online-Einkaufs ohne Zeitbeschrinkungen gerecht wird und auch kirchlichen Gewohnheiten kei-
ne Sonderrolle mehr zugesteht.

Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die Liberalisierung des Ladenschlusses sich die Offnungszeiten der
meisten Geschifte gravierend dndern. Lediglich in Ballungszentren wiirden ggf. grossere Laden ldnger 6ffnen
und kleinere Héndler die Versorgung in den iibrigen Zeit unbiirokratisch iibernehmen wollen. Die Monopole
z.B. der Tankstellen wiirden gebrochen werden. Erfahrungen aus den anderen Bundesléndern zeigen deutlich,
dass die Liberalisierung des Ladenschlussgesetzes keine unverhiltnismafligen Nachteile fiir die Arbeitnehmer
hatte. Die HauptnutznieBer der Regelung sind dort kleine Liden, da es sich fiir die groen Ketten in der Regel
selten lohnt ihre Laden 24 Stunden am Tag zu 6ffnen.

Die Piratenpartei als einzig liberale Kraft in Bayern schreibt den Menschen nicht vor, wann sie einzukaufen
haben und fordert daher eine komplette Abschaffung der Ladenschlusszeiten - auch an Sonntagen, Feiertagen,
Weihnachten und Silvester.

Es gibt bereits zahlreiche Ausnahmen der Sonntagsruhe fiir verschiedenste Branchen. Es ist nicht ersichtlich
warum die Liden dabei anders behandelt werden miissen, da sie wesentliche Aufgaben fiir die Versorgung der
Bevolkerung iibernehmen.

Mit Hilfe eines Ladenschlussgesetzes mit etlichen Beschrinkungen wird indirekt versucht, die Arbeitnehmer
zu schiitzen, anstatt an das Problem an der Ursache zu beheben - die mangelnde Umsetzung des Arbeitszeit-
schutzes. Doch dieser betrifft simtliche Branchen. Das Arbeitszeitgesetz schiitzt Arbeitnehmer, die an Sonn-
und Feiertagen arbeiten und gewihrleistet ihnen als Ersatz entsprechende Ruhetage. Die strikte Einhaltung des
Arbeitszeitgesetzes soll daher im Gegenzug verbessert werden.

Des weiteren ist auch die Sperrstunde in Gaststitten ist ein Relikt aus alten Zeiten und soll wie in anderen
Bundeslidndern abgeschafft werden.
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Begrindung

[9] Dieser Antrag ersetzt die bisherige Position POS-038, indem er sie deutlich erweitert.

[10] Durch die Foderalismusreform wurde den Léndern die Gesetzgebungszustdndigkeit fiir das Recht des Laden-
schlusses iibertragen. Seither haben mit Ausnahme des Freistaats Bayern alle deutschen Bundeslidnder ein eige-
nes Landesgesetz iiber den Ladenschluss verabschiedet. Im Freistaat gilt somit bis heute das 1956 beschlossene
Bundesgesetz iiber den Ladenschluss (LadSchlG). Die Tatsache, dass der bayerische Gesetzgeber bislang kein
eigenes Ladenschlussgesetz erlassen hat und in Bayern bislang das bundesdeutsche Ladenschlussgesetz gilt,
hat zu zahlreichen Problemen im Ladenschlussrecht gefiihrt. Die jiingste Debatte um den Verkauf von Waren
an Tankstellen auBerhalb der allgemeinen Ladendffnungszeiten hat diese Problemlage noch einmal vor Augen
gefiihrt. Eine Bekanntmachung des Staatsministeriums fiir Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen vom
4. Mai 2012 sollte die unsichere Rechtslage beim Verkauf von Waren an Tankstellen eigentlich kldren.

[11] Es wurde dabei jedoch schnell deutlich, dass gerade die Eingrenzung des Kundenkreises (Unterscheidung zwi-
schen Autofahrern, Radfahrern und Fufigidngern) vollig praxisfern ist und den Anspriichen an ein modernes La-
denschlussrecht nicht gerecht wird. Die sich hierauf entwickelnde 6ffentliche Diskussion um den Ladenschluss
hat gezeigt, dass das bestehende Bundesrecht an zahlreichen Stellen zu erheblichen Interpretationsschwierig-
keiten fiihrt und nur mit massivem Biirokratischem Aufwand zu bewerkstelligen ist. Dariiber hinaus bedrohen
neue Gerichtsurteile Liden, die speziell fiir die touristische Nachfrage geéffnet haben.

[12] Die meisten Bundesldnder haben ihre Ladenschlusszeiten mit dem Erlass eines Gesetzes weitestgehend libera-
lisiert und modernisiert. In Bayern steht dieser Schritt weiterhin aus und vieles wird uniibersichtlich und tiber
komplizierte biirokratische Verfahren geregelt.
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PP069 - Erweiterung Positionspapier Ladenschluss

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen
Antragsteller
Just-Ben
Antragstext

Der Landesparteitag moge das Positionspapier “Anpassung des Ladenschlusses* (P59) wie folgt erginzen:

Der Verkauf von Reisebedarf soll dabei Sonntags in Tankstellen, Reisebusbahnhofen und Bahnhofen sowie

in Laden mit geringer Verkaufsfliche erlaubt werden. Dabei ist Alkohol in haushaltsiiblichen Mengen dem
Reisebedarf zuzuordnen.

Die oben genannten Regelungen sollen von den Gemeinden an ihre lokalen Bediirfnisse angepasst werden
diirfen, solange der grundgesetzlich verankerte Sonntagsschutz gewihrleistet bleibt.
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SAO003 - Errichtung einer bayerischen Wahlkampfzentrale

Sonstiger Antrag Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Volker Arndt

Antragstext

Der Landesparteitag moge Folgendes beschlieBen: Der Vorstand des Landesverbandes Bayern wird sich aktiv
dafiir einsetzen, dass in Bayern eine Wahlkampfzentrale errichtet wird, die Aufgaben fiir die Umsetzung des
Bundestags- und Landtagswahlkampf 2013 tibernimmt.

Begrindung

2013 miissen in Bayern zwei Wahlkdmpfe parallel bestritten werden. Sowohl im Landtags- als auch im Bun-
destagswahlkampf wollen wir erfolgreich sein. Dafiir brauchen wir die entsprechende Infrastruktur. Eine Wahl-
kampfzentrale ist ein zentraler Bestandteil einer solchen Infrastruktur und deshalb erforderlich. Dariiber hinaus
ist es fiir einen flachendeckenden Bundestagswahlkampf notwendig, neben Berlin noch weitere Wahlkampf-
zentralen fiir den Bundestagswahlkampf 2013 zu errichten. Ziel ist eine moglichst effektive Aufgabenteilung,
um sowohl den Bundestagswahlkampf als auch den Landtagswahlkampf erfolgreich zu gestalten. Erreicht wer-
den soll dies durch die Errichtung einer entsprechenden Infrastruktur und eine dezentrale Organisation des
Bundestagswahlkampfes.

1. Der Landesverband Bayern hat 7.000 Mitglieder. Damit ist er der grofte Landesverband der Piratenpartei.
Gerade auf diesem Hintergrund ist es wichtig, dem Landesverband Bayern in der Zusammenarbeit mit dem
Bund mehr politisches Gewicht zu geben. Die Piratenpartei Bayern darf und soll sich gegeniiber dem Bund
emanzipieren und eine ihr angemessene politische Rolle spielen. Eine Aufgabenteilung innerhalb des Bundes-
tagswahlkampfes und eine dezentrale Organisation wird dem Rechnung tragen.

2. Auch im Zusammenhang mit den Landtagswahlen 2013 und den Bezirkstagswahlen wird der Landesver-
band Bayern von einer solchen Wahlkampfzentrale profitieren. Denn die Errichtung einer Wahlkampfzentrale
ist auch mit Synergien fiir den landesweiten Wahlkampf verbunden. Das Personal, die Kompetenzen und die
Infrastruktur konnten fiir alle Wahlkédmpfe sinnvoll eingesetzt und parallel genutzt werden. Deshalb soll die
Wahlkampfzentrale sowohl dem Bundestags- als auch dem Landtags- und dem Bezirktstagswahlkampf dienen.

3. Die Wahlkampfzentrale konnte in der Geschiftsstelle des Landesverbandes Bayern errichtet werden. Die
Landesgeschiftsstelle bietet hierfiir beste Voraussetzungen. Sowohl was den flaichenméBigen Platz als auch
was die vor Ort aktiven Piraten angeht, ist es moglich und gewiinscht, Aufgaben fiir den Bundestagswahl-
kampf 2013 hier zu ibernehmen. Welche Aufgaben das genau sein werden, ist mit dem Bundesvorstand, dem
Bezirksvorstand Oberbayern und dem Kreisverband Miinchen abzustimmen und zu koordinieren.

4. Eine dezentrale Organisation und Aufgabenteilung wére auch mit finanziellen Mitteln seitens des Bundes
verbunden. Auch aus diesem Grund ist die Errichtung einer Wahlkampfzentrale in der Landesgeschiftsstelle
anzustreben. Der Vorstand moge sich deshalb dafiir einsetzen, dass Aufgaben fiir den Bundestagswahlkampf
2013 iibertragen werden und eine solche Wahlkampfzentrale auch in Zusammenhang mit dem Landtags- und
Bezirkstagswahlkampf realisiert wird.
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SA006 - Kommunale Leitlinie Transparenz

Sonstiger Antrag Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Just-Ben

Antragstext

Der Landesparteitag moge folgende Leitlinie zur Kommunalpolitik beschlieBen und den kommunalpoltisch
tatigen Piraten nahelegen:

Transparenz in Kommunen

Transparente Politik wird im digitalen Zeitalter immer kostengiinstiger und wichtiger. Die Menschen sind es
immer mehr gewohnt, Informationen digital und durch Suchmaschinen auffindbar zur Verfiigung gestellt zu
bekommen. Dies ermdglicht ein bisher ungeahntes Verstehen von politischen Prozessen durch den Biirger, was
seine Teilhabemoglichkeiten stark erhoht.

Transparente Gremien

Politische Prozesse — auch auf kommunaler Ebene — sollten unserer Ansicht nach moglichst 6ffentlich, nachvoll-
ziehbar und zeitpunktunabhingig dem Biirger offen stehen. Hierfiir fordern wir die Sitzungen der Kreistage und
Stadtrite aller Kreisfreien Stidte, die nicht personenbezogene Daten betreffen, nicht nur 6ffentlich abzuhalten,
sondern in Ton und Bild aufzuzeichnen und im Internet zu verdffentlichen. Wir sehen hier das Informations-
recht der Offentlichkeit hoher gewichtet als die Personlichkeitsrechte der Mandatstriiger wihrend der Ausiibung
ihrer ehrenamtlichen Tétigkeit in den politischen Gremien.

Des Weiteren sollen alle Antrdge und Informationsmaterialien, die den Mitgliedern der Gremien zur Verfiigung
gestellt werden, im Internet angemessen verdffentlicht werden. Dies gilt ebenfalls fiir das Abstimmverhalten
der einzelnen Riite. Uns ist bewusst, dass diese Informationen sich bisher nicht in den Protokollen finden, wir
sind aber der festen Uberzeugung, dass dies fiir viele Biirger bei ihren zukiinftigen Wahlentscheidungen eine
Rolle spielen wiirde.

Es ist duBerst kritisch, dass immer mehr Entscheidungen der 6ffentlichen Daseinsvorsorge in den Aufsichts-
gremien der Kommunalen Triger (GmbHs, Stiftungen) verschoben werden. Zwar sind diese mit Stadtratsmi-
gliedern meist demokratisch besetzt, allerdings gelten fiir die Sitzungen und Bilanzen meist nicht die gleichen
Transparenzregelungen, wodurch der Biirger die Entscheidungen nicht mehr voll nachvollziehen kann. Daher
werden wir darauf hinarbeiten, das bei Neugriindungen die entsprechenden Satzungen mindestens den Trans-
parenzstandarts der Kommune festschreibt. Bei bestehenden Triger wirken wir auf eine Verbesserung hin.

Dariiber hinaus befiirworten wir Piraten die Einfilhrung von Kommunalinstanzen von Abgeordnetenwatch alle
Landkreise und Kreisvreien Stadte. Nach Angaben von Abgeordnetenwatch entstehen hierfiir jeweils 100€ an
Kosten pro Monat. Wir sind der Meinung, dass dies von der 6ffentlichen Hand getragen werden kann, bis sich
genug Spender aus der Biirgerschaft finden.
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Transparente Verwaltung

In der Zukunft wird der Anspruch der Biirger nach Informationsfreiheit nicht nur an die Politik sondern auch an
die Verwaltung immer lauter werden. Wir Piraten fordern, dass alle Kreisfreien Stidte und Landkreise in Ober-
franken die Musterinformationsfreiheitssatzung des Verein “Biindnis Informationsfreiheit fiir Bayern* iiber-
nehmen.

Der Biirger hat ein Recht nicht personenbezogene Daten aus der Verwaltung maschinenlesbar zur Verfiigung
gestellt zu bekommen. Wir Piraten befiirworten daher das automatische Veréffentlichen aller nicht personen-
bezogenen Daten der Verwaltung. Uns ist bewusst, dass dies zu Beginn ein aufwendiger Prozess ist, welcher
gerade fiir eine Gemeinde alleine kostenintensiv sein kann. Wir sind aber der festen Uberzeugung, dass dies
nicht nur die Verwaltung den Biirger ndher bringt und die Rechtslage verbessert, sondern auf lange Sicht auch
Kosten einsparen kann.

So konnen Verkehrsdaten, Umweltdaten und weitere Daten, die von der offentlichen Hand erhoben werden,
wenn sie maschinenlesbar verfiigbar sind, die Recherche der Presse, der Forschung und auch die Beteiligung
der Biirger erleichtern, was zu mehr guten Ideen und zu konkreten Problemldsungen fiihrt. Dariiber hinaus ist
eine Verstindliche Darstellung fiir wichtige Daten, wie etwa der Haushalt der Kommune, empfehlenswert.Die
entsprechenden Softwareldsungen konnen sicherlich zu Teilen aus Berlin iibernommen werden. Sinnvoll wire,
dass die Software bayernweit vereinheitlicht wird und als OpenSource zur Verfiigung gestellt wird.

[10] Eine Forderung durch den Freistaat durch Open-Data-Initiativen und Vereine ist sicherlich moglich. Dariiber

hinaus sind wir Piraten der Uberzeugung, dass Vertriige, die die 6ffentliche Hand schlieBt, in der Regel ffent-
lich sein sollten. Hierzu soll bei allen Ausschreibungen ein Passus eingefiigt werden, der die Verdffentlichung
der abgeschlossenen Vertrige erlaubt.
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PP0O38

PP038 - Ehegattensplitting in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Pinny

Antragstext

[1] Die PIRATEN fordern in ihrem Grundsatzprogramm (Punkt II) die Abschaffung des Ehegattensplitting.

[2] Die PIRATEN Bayern fordern weiter, dass, solange dieser Zustand nicht erreicht ist, fiir alle eingetragenen
Partnerschaften, unerheblich ob gleichen oder gemischten Geschlechts, das Ehegattensplitting zur Anwendung
kommt. Es ist nicht von Relevanz, ob Menschen gleichen oder gemischten Geschlechts Verantwortung fiirein-
ander iibernehmen. Neben der Tatsache, dass Menschen in einer Partnerschaft ohnehin gewillt sind, Verantwor-
tung fiir den oder die Partner zu iibernehmen und es daher zu bevorzugen ist, Familienmodelle mit Kindern zu
fordern, ist die momentane Sachlage unsozial gegeniiber gleichgeschlechtlichen Beziehungsmodellen.

Begrindung

[3] Ganz klar Bundesthema. Aber gerade in Bayern ist das Thema Gleichstellungspolitik absolutes Entwicklungs-

land. Insofern soll der Wihler wissen, dass wir in Bayern durchaus bereit sind, auf Konfrontationskurs zu
gehen.
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PP028 - Einstellung der Férderung von Vertriebenenverbanden

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Daniel Seuffert

Antragstext

[1] Wir fordern die Einstellung der Férderung von Vertriebenenverbinden in Bayern soweit und die Aufgabe der
seit 05.06.1954 iibernommenen Schirmherrschaft Bayerns iiber die Sudetendeutsche Volksgruppe. Die nach §

96 Bundesvertriebenen- und Fliichtlingsgesetz (BVFG) dem Freistaat Bayern auferlegten Kosten sind davon
ausgenommen da dies ein Bundesgesetz ist.

[2] Finanzielle Forderung erfahren durch den Freistaat Bayern als Dachorganisationen der Bund der Vertriebenen
(BdV), der Landesverband Bayern und die Deutsche Jugend in Europa (DJO), Landesverband Bayern.

[3] Vertriebenverbdnde sind bald 70 Jahre oder 3 Generationen nach dem Ende des 2. Weltkriegs ein Anachronis-
mus, der keiner weiteren staatlichen Forderung mehr Bedarf. Die Bedeutung der Vertriebenenverbédnde ist an
der Entwicklung ihrer Mitgliederzahlen zu sehen und hat heute auBler der Brauchtumspflege jede politische

Bedeutung verloren. Im Zeitalter eines geeinten Europas brauchen wir keine staatliche Férderung von Vertrie-
benenverbinden.

[4] Auf Bundesebene ist eine Abschaffung des Bundesvertriebenen- und Fliichtlingsgesetz (BVFG) anzustreben.
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PP0O76

PP076 - Nachhaltiger Konsum

Positionspapier Diskussion PFB WIKI Podcast
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen
Antragsteller
marcel
Antragstext

Nachhaltiger Konsum

Die Piratenpartei setzt sich fiir eine Stiarkung der Macht des Verbrauchers ein. Ein bewussten und nachhaltigen
Konsum, auch im Bezug auf tierische Lebensmittel ist nur dann moglich, wenn die Fakten offen dargelegt wer-
den. Wir PIRATEN setzt in diesem Feld auf die Bildung, und will mithilfe von Kampagnen des Landes Bayern
iiber Okosiegel und einen nachhaltigen Konsum informieren. Tiglich bestimmt jeder mit seinem Einkaufsver-
halten, unter welchen Bedingungen Konsumgiiter (insbesondere Lebensmittel) produziert werden. Damit der
Verbraucher seine Konsumentenmacht ausspielen kann, ist es notig, dass auf den Verpackungen transparent die
Inhaltsstoffe sowie ihre Herkunft angegeben ist.

Kampagnen wie zum Beispiel das Klimafriihstiick oder lokale Biirgerinitiativen zu dem Thema Nachhaltigkeit
hilt die Piratenpartei fiir unterstiitzenswert. Aufkldrung anstelle von Verboten und Gesetzen ist die Devise.

Begrindung

Als politische Partei ist es unsere Pflicht, den Biirger politisch zu bilden. Dies sollte gerade auch in dem Bereich
passieren, in dem er jeden Tag und dauernd die Wahl hat. Dem Verbraucher soll seine Macht klar gemacht
werden, ideal wire es, wenn er sie jederzeit bewusst oder unbewusst einsetzt, um die Welt nach den eigenen
Vorstellungen zu formen. Aktuell scheint dies nicht klar zu sein, es ist nicht anzunehmen, das alle Deutschen
wollen, dass andere Linder der eigenen Bequemlichkeit wegen ausgebeutet werden. Deshalb ist es unsere
Pflicht, Aufklidrung zu betreiben und Transparenz zu schaffen.
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SA009

SA009 - Abschaffung der Kindergartengeblihren

Sonstiger Antrag Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Captain Jack S

Antragstext

Es handelt sich um einen Programmantrag fiir das Landtagswahlprogramm 2013 der bayerischen Piraten. Als
Sonstiger Antrag gestellt, da leider kein Typ “Landeswahlprogramm® vorlag. Die ersten 7 bei Unterstiitzung
sind meine “Unterstiitzer* fiir diesen Antrag. Ein gesondertes Feld hierfiir gab es bei diesem Antragstypus
nicht.

Ich habe diesen Antrag auf der Basis meines fast einstimmig angenommenen Positionspapieres vom LPT 2012.1

in Straubing entwickelt. Nun habe ich ihn als Wahlprogrammantrag gestellt, da ich mir immer noch nicht
sicher bin, ob diese Forderung in den bildungspolitischen Programmantrigen der AG Bildung enthalten ist
bzw. die SG Programm titig wird und die Positionspapiere, wie eigentlich angekiindigt, zusammenfasst und als
Programmantrige einbringt oder nicht. Falls dies der Fall sein sollte, ziehe ich den Antrag zuriick, falls nicht,
bitte ich ihn anzunehmen, damit wir die Abschaffung der Kindergartengebiihren auch offiziell fordern kénnen!
Danke!

Antragstext:

Der Kindergarten ist der Einstieg in den Bereich der frithkindlichen Bildung bzw. in unser Bildungssystem allge-

mein. Durch den Kindergartenbesuch werden diverse Voraussetzungen fiir die Personlichkeitsentwicklung und
somit fiir den zukiinftigen Lebensweg der Kinder geschaffen. Es wird auf spielerische Weise Wissen und leben-
spraktische Fahigkeiten vermittelt. Auferdem ist der Kindergarten als ein Ort sozialer Integration zu verstehen,
an dem soziale Kompetenzen erworben werden. Deshalb sollte der Zugang hierzu frei und ohne finanzielle
Hiirden sein. Wir wollen Eltern eine wirklich freie Wahl ermoglichen und aulerdem soziale Ungleichheit ab-
bauen. Daher fordert die Piratenpartei Bayern die Abschaffung der Kidergartengebiihren. Wir setzen uns auf
den verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Ebenen dafiir ein, dass der Kindergartenbesuch in Bayern
ab dem ersten Kind und von Beginn an fiir die Eltern kostenlos ist. Jeder Kindergarten soll, unabhéngig von
seiner Tragerschaft, einen Festzuschuss pro Kind erhalten. Fiir Kinder mit einem besonderem Forderbedarf soll
es die Moglichkeit geben, einen hoheren Zuschuss zu beantragen. Somit konnen eine angemessene Betreu-
ungsqualitit und dadurch optimale Entwicklungsbedingungen sichergestellt werden. Dariiber hinaus setzt sich
die Piratenpartei Bayern dafiir ein, dass der Ausschuss fiir Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen
Landtages ziigig Finanzierungsmoglichkeiten einer Gebiihrenfreiheit erarbeitet.

Begrindung

Ausgangspunkt meiner Forderung ist das Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutschland, in dem sich ge-
gen Bildungsgebiihren jeglicher Art ausgesprochen wird. D.h. es muss konsequenterweise in den jeweiligen
Landeswahl- bzw. Grundsatzprogrammen gefordert werden. Das ist auch richtig, denn Bildungsgebiihren sind
generell abzulehnen, da diese den freien Zugang zu Bildung einschrinken und die spitere Lebensperspektive
der Menschen von den finanziellen Bedingungen der Familie abhéngig machen. Deshalb ist es Aufgabe des
Staates zu allen Bildungseinrichtungen einen kostenfreien Zugang bereitzustellen. Diese Forderung entspricht
auch dem Grundsatzprogramm der Piratenpartei. Deshalb sind auch Kindergartengebiihren abzuschaffen, da
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je nachdem wie reich die Kommune ist, die Gebiihren unterschiedlich hoch ausfallen. Diese Verkniipfung von
Wohnort und Hohe der Kindergartengebiihr ist fiir die Eltern sozial ungerecht und nicht tragbar. Deshalb ist es
notig die Gebiihren per se abzuschaffen, da sie den freien Zugang zu friihkindlicher Bildung einschréinken. Fiir
unsere Gesellschaft ist es wichtig einer unserer Kern-Ressourcen tiberhaupt, nimlich der Bildung, die sowohl
die gesellschaftliche als auch die wirtschaftliche Entwicklung positiv bzw. negativ stark beeinflusst, den ihr
entsprechenden Stellenwert einzurdumen. Neben der Bildung ist die soziale Komponente des Kindergartenbe-
suchs nicht zu vernachléssigen. Der Kindergarten stellt einen Ort der sozialen Integration dar, der z.B. dazu
dient die sozialen Kompetenzen der Kinder weiter auszubauen. Ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung
ist ein freier Zugang. Es soll natiirlich jede Familie bzw. jeder Erziehungsberechtige frei entscheiden, ob ihr
bzw. sein Kind einen Kindergarten besuchen soll oder nicht. Aber weder die soziale Herkunft noch die finanzi-
elle Ausstattung der Familie darf eine Hiirde darstellen, die einen Kindergartenbesuch verhindert. Auch wenn
bei bediirftigen Eltern die Gebiihren bereits heute iibernommen werden, kann es sein bzw. ist es in bestimm-
ten Fillen auch so, dass Familien, die iiber der Bediirftigkeitsgrenze, manchmal auch nur sehr knapp liegen,
der Anreiz fiir einen Besuch ihres Kindes durch eine Gebiihr genommen wird. Dies ist nicht wiinschenswert.
Auflerdem wiirde das Geld, das sich die Eltern bei den Gebiihren sparen, anderweitig wieder anteilig in den
Staatshaushalt zuriickflieBen. AbschlieBend bin ich der Meinung, dass es eine Hauptaufgabe unseres Staates
ist, nicht nur den Stralenbau und Anderes zu finanzieren, sondern auch die freie Bildung, als Grundstock einer
selbstbestimmten Gesellschaft, bereitzustellen

Beispielrechnung: Die Finanzierung wiirde den Haushalt ca. 350 Millionen kosten. Stand 01.03.2011 bei
einer durchschnittlichen Gebiihr von 100 Euro und 293 154 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren( htt-
ps://www.statistik.bayern.de/statistik/soziales/ ) Dieses Geld wire m.E. vorhanden. Besser gesagt, aufgrund
der Wichtigkeit der frithkindlichen Bildung und dem individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Nutzen des
Kindergartenbesuches sollte dieses Geld bereitgestellt werden. D.h., ich denke, dass ein sinnvolles und gut
durchdachtes MaBinahmenpaket ausreichende Einsparungen einbringen kann, um diese Forderung gegenzufi-
nanzieren. Die jahrlichen Ausgaben des Freistaates Bayern, die durchschnittlich 40 Milliarden Euro umfassen,
sollten den Spielraum fiir die nétigen ca. 350 Millionen hergeben. Die genaue Kalkulation kann, wie bereits im
Antrag erldutert, der Ausschuss fiir Staatshaushalt und Finanzfragen iibernehmen, da hier die Experten sitzen,
die den besten Einblick in die Staatsfinanzen haben.

Aufgabe eines Wahlprogrammes ist es, den Wihler zu informieren wofiir man einsteht und welche gesellschaft-
lichen Anderungen man anstrebt. Das tut diese Forderung im Bereich der frithkindlichen Bildung. Sich fiir die
Kldrung der Finanzierung einzusetzen ist dann Aufgabe der piratigen Parlamentarier, wenn wir in den Landtag
kommen. Deshalb ist die Forderung m.E. auch nicht populistisch und wir sollten das grundsitzlich fordern,
auch wenn nicht alles geklért ist, denn nur so entwickeln wir uns weiter.

Aufgrund obiger Begriindungen bitte ich diesen Antrag anzunehmen und ihn in unser Landtagswahlprogramm
fiir 2013 aufzunehmen! Danke fiir Eure Unterstiitzung!

86



(1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

PP0O80

PPO080 - Stille Tage: Veranstaltungen in geschlossenen Raumen
zulassen

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Entropy

Antragstext

An Stillen Tagen sollen in geschlossenen Rdumen Unterhaltungsveranstaltungen und musikalische Darbietun-
gen jeder Art erlaubt werden.

Dies kann z.B. durch Andern des Feiertagsgesetzes Art. 3 (2) in Folgendes erreicht werden:

“An den stillen Tagen sind 6ffentliche Unterhaltungsveranstaltungen nur dann erlaubt, wenn der diesen Tagen
entsprechende ernste Charakter gewahrt ist oder die Veranstaltung im geschlossenen Riumen stattfindet.
Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt, ausgenommen am Karfreitag und am Bul3- und Bettag.*

Begriindung

Mit dieser einfachen Losung konnen selbst im iiberwiegend recht religios gepragten Bayern die Interessen von
Gldubigen und Nicht- bzw. Andersgldubigen gewahrt werden. Bisher wurden deren Rechte durch christliche
Traditionen iibermissig eingeschrankt.

Veranstaltungen in geschlossenen Riumen werden mit dieser minimalen Anderungen generell zugelassen. Das
betrifft auch am Karfreitag musikalische Darbietungen jeder Art in Rdumen mit Schankbetrieb. Unter freiem
Himmel sind Unterhaltungsveranstaltungen dann weiterhin verboten und konnten keine Glaubigen stéren. Da
jedoch die meisten Unterhaltungsveranstaltungen in geschlossenen Riumen stattfinden (kénnen), bekommen
die Gldubigen nichts davon mit.

Bisheriger Art 3. Abs 2 des Feiertagsgesetzes:
An den stillen Tagen sind 6ffentliche Unterhaltungsveranstaltungen nur dann erlaubt, wenn der diesen Tagen
entsprechende ernste Charakter gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt, ausgenommen am Kar-
freitag und am Buf3- und Bettag. Am Karfreitag sind auferdem in Rdumen mit Schankbetrieb musikalische
Darbietungen jeder Art verboten.
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PP053 - Reform der BEG bzw. des bayr. OPNV - Transparenz in der
offentlich beauftragten Bahnwirtschaft

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Awitte

Antragstext

Antrag an den Landesparteitag der Piratenpartei Bayern: Der Landesparteitag moge folgende Position be-
schlieflen:

Transparenz in der 6ffentlich beauftragten Bahnwirtschaft

Dle BEG vergibt im Auftrag des Freistaates Bayern die Nahverkehrsleistungen an Verkehrsunternehmen. Je-
doch wird die Verwendung der Regionalisierungsmittel und der Eigenmittel nur von einem kleinem Kreis, dem
Aufsichtsrat der BEG iiberwacht.

Die Piraten Bayern setzen sich dafiir ein, dass in allen zukiinftigen Ausschreibungen festgehalten wird, dass
jedes eingehende Angebot mitsammt einer Stellungnahme zu dessen Annahme oder Ablehnung vollumféang-
lich veroffentlicht wird. Ebenso wird die endgiiltige, ggf. nachverhandelte Version des Vertrags veroftentlicht.
Ferner treten die Piraten dafiir ein, dass simtliche Angebotsgemil3 abgerechneten Leistungen sowie Straf- und
Bonuszahlungen bei Zugausfillen/Verspitungen oder Kundenzufriedenheit mit jeweils einzelner Aufschliisse-
lung verdffentlicht werden.

Anmerkung: “offentlich® ist auf jeden Falle mit gleichbedeutend “auf der Webseite der BEG*
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SAA002

SAA002 - Korrigierte Finanzordnung

Satzungsénderung Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Entropy, Josef

Antragstext

Der Parteitag moge beschliessen, Abschnitt B: Finanzordnung der Satzung wie folgt zu ersetzen (Anderungen
fett)

§1 - Verbindlichkeit der Finanzordnung

(1) Diese Finanzordnung ist Teil der Satzung des Landesverbandes Bayern der Piratenpartei Deutschland (nach-
folgend Landesverband).

(2) Es gelten die Bestimmungen der Finanzordnung der Bundessatzung (nachfolgend Bundesfinanzord-
nung). Die Bundesfinanzordnung wird durch Bestimmungen dieser Finanzordnung erginzt, sofern sie
der Bundesfinanzordnung nicht widersprechen. Die Bestimmungen gelten fiir alle Gliederungen, sofern
nicht explizit der Landesverband genannt wird.

§2 - Mittelverwendung

(1) Der Vorstand des Gebietsverbandes entscheidet iiber die Verwendung der ihm zur Verfiigung stehenden
finanziellen Mittel.

(2) Der nach der Bundesfinanzordnung dem Landesverband zufallende Anteil eines Mitgliedsbeitrags wird
nach folgendem Schliissel verteilt: Der fiir das Mitglied zustidndige Ortsverband erhélt 25%, der zustidndige
Kreisverband 25%, der zustindige Bezirksverband 25% und der Landesverband Bayern 25%.

§3 - Verwaltung und Buchfiihrung

(1) Der Schatzmeister verwaltet als fiir Finanzangelegenheiten zusténdiges Vorstandsmitglied die Finanzen und
fiithrt Buch tiber die Einnahmen, Ausgaben und das Vermogen des Gebietsverbandes.

(2) Das Geschiftsjahr ist das Kalenderjahr.

(3) Der Schatzmeister ist berechtigt Konten im Namen des Gebietsverbandes zu fithren. Verfiigungsberechtigt
ist allein der Schatzmeister.

(4) Hat der Parteitag einen stellvertretenden Schatzmeister gewihlt, so gehen bei Riicktritt oder Hand-
lungsunfihigkeit des Schatzmeisters dessen Rechte und Pflichten auf den Stellvertreter iiber.

[10] (5) Weicht ein Gebietsverband von dem von Bundesverband - oder nachrangig Landesverband - vorge-

gebenen Kontenplan ohne dessen Einwilligung ab, hat der Gebietsverband die dadurch entstehenden
Kosten und Schéiden zu ersetzen.
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§4 - Rechenschaftsbericht

[11] (1) Werden MaBnahmen des sechsten Abschnitts des Parteiengesetzes (nachfolgend PartG) durch nachge-
ordnete Gebietsverbinde des Landesverbandes verursacht, so haben die entsprechenden Gebietsverbande ihre
Rechenschaftsberichte zu berichtigen und erneut einzureichen. Soweit eine Berichtigung im folgenden Jahr
nach §23a Abs.5 Satz 3 PartG erfolgen kann, ist der Rechenschaftsbericht im folgenden Jahr zu berichtigen.
Wird der Landesverband durch Verletzung der Vorschriften des sechsten Abschnitts des PartG in An-
spruch genommen, so kann der Landesverband den Anspruch bis zur gleichen Hohe gegeniiber den den
Schaden verursachenden Gebietsverbinden geltend machen.

[12] (2) Der Rechenschaftsbericht muss die Vorgaben des fiinften Abschnitts des PartG erfiillen. Diese Vor-
schriften miissen bei der Rechnungslegung und Aufstellung des Rechenschaftsberichts befolgt werden
und geniige getan werden.

[13] (3) Der Rechenschaftsbericht wird gemiiss §23 PartG vom Vorsitzenden und vom Schatzmeister des Gebiets-
verbandes unterzeichnet.

§5 - Spenden

[14] Fiir Parteispenden findet die Bundesfinanzordnung Anwendung.

§6 - Erstattung von Aufwendungen

[15] (1) Aufwendungen laut §15 Abs. 2 der Bundessatzung werden auf Antrag erstattet. Dieser Antrag ist mit den
entsprechenden Nachweisen schriftlich beim Schatzmeister des Gebietsverbandes zu stellen.

[16] (2) Uber die Hohe und den Umfang der Erstattungen entscheidet der Vorstand des Gebietsverbandes unter
Beriicksichtigung von §15 Abs. 3 der Bundessatzung.

Aktuelle Fassung
[17] x

§1 - Verbindlichkeit der Finanzordnung

[18] (1) Diese Finanzordnung ist Teil der Satzung des Landesverbandes Bayern der Piratenpartei Deutschland und
regelt dessen Finanzen.

[19] (2) Nachgeordnete Gebietsverbinde diirfen der Finanzordnung nicht widersprechen, sondern diese nur ergén-
zend regeln.

§2 - Mittelverwendung

[20] (1) Der Vorstand des Landesverbandes entscheidet iiber die Verwendung der ihm zur Verfiigung stehenden
finanziellen Mittel.

[21] (2) Der nach der Bundesfinanzordnung dem Landesverband zufallende Anteil eines Mitgliedsbeitrags wird nach
folgendem Schliissel verteilt: Der fiir das Mitglied zusténdige Ortsverband erhilt 25%, der zustidndige Kreisver-
band 25%, der zustidndige Bezirksverband 25% und der Landesverband Bayern 25%. Ist auf einer Gliederungs-
ebene kein Verein aktiv tétig, so féllt sein Anspruch an den Verein auf der nichsthoheren Gliederungsebene.
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§3 - Verwaltung und Buchfiihrung

[22] (1) Der Schatzmeister verwaltet als fiir Finanzangelegenheiten zustindiges Vorstandsmitglied die Finanzen und
fiihrt Buch iiber die Einnahmen, Ausgaben und das Vermogen des Landesverbandes Bayern der Piratenpartei
Deutschland.

[23] (2) Das Geschiftsjahr ist das Kalenderjahr.

[24] (3) Der Schatzmeister ist berechtigt Konten im Namen des Landesverbandes Bayern der Piratenpartei Deutsch-
land zu fiihren.

[25] (4) Verfiigungsberechtigt ist allein der Schatzmeister.

§4 - Rechenschaftsbericht

[26] (1) Der Vorstand des Landesverbandes Bayern der Piratenpartei Deutschland hat iiber die Herkunft und die
Verwendung der Mittel sowie liber das Vermogen des Landesverbandes Bayern der Piratenpartei Deutschland
zum Ende des Geschiftsjahres in einem Rechenschaftsbericht wahrheitsgemédf und nach besten Wissen und
Gewissen offentlich Rechenschaft zu geben.

[27] (2) Der Rechenschaftsbericht wird vor der Zuleitung an den Bundesschatzmeister der Piratenpartei Deutschland
im Landesverbandsvorstand beraten.

[28] (3) Die Rechenschaftsberichte der nachgeordneten Gebietsverbinde des Landesverbandes Bayern der Pira-
tenpartei Deutschland sind bis zum 1. Februar des auf das Geschiftsjahr folgenden Jahres beim Schatzmei-
ster des Landesverbandes Bayern der Piratenpartei Deutschland einzureichen. Die Rechenschaftsberichte der
nachgeordneten Gebietsverbinde sind im Rechenschaftsbericht des Landesverbandes Bayern der Piratenpartei
Deutschland aufzunehmen.

[29] (4) Werden Maflnahmen nach §31a Abs.1 PartG durch nachgeordnete Gebietsverbidnde des Landesverbandes
Bayern der Piratenpartei Deutschland verursacht, so haben die entsprechenden Gebietsverbinde ihre Rechen-
schaftsberichte zu berichtigen und erneut einzureichen. Soweit eine Berichtigung im folgenden Jahr nach §23a
Abs.5 Satz 3 PartG erfolgen kann, ist der Rechenschaftsbericht im folgenden Jahr zu berichtigen. Uber die ent-
sprechenden Gebietsverbiande wird eine vom Vorstand des Landesverbandes Bayern der Piratenpartei Deutsch-
land festzulegende Geldstrafe verhingt.

[30] (5) Der Rechenschaftsbericht muss die Vorgaben der §24, §26, §27, §28 PartG erfiillen.
[31] (6) Der Rechenschaftsbericht ist fristgerecht an den Bundesschatzmeister zu iibergeben.

[32] (7) Der Rechenschaftsbericht wird vom Vorsitzenden und vom Schatzmeister des Landesverbandes Bayern der
Piratenpartei Deutschland unterzeichnet.

§5 - Spenden

[33] Fiir Parteispenden finden §25 Parteiengesetz sowie §7 der Finanzordnung der Piratenpartei Deutschland An-
wendung.

§6 - Erstattung von Aufwendungen

[34] (1) Aufwendungen laut §15 Abs. 2 der Bundessatzung werden auf Antrag erstattet. Dieser Antrag ist mit den
entsprechenden Nachweisen schriftlich beim Schatzmeister zu stellen.

[35] (2) Uber die Hohe und den Umfang der Erstattungen entscheidet der Landesverbandsvorstand unter Beriick-
sichtigung von §15 Abs. 3 der Bundessatzung.
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Begrindung

[36] Dieser Antrag behebt eine Reihe von Problemen und Fehlern, ohne den Wesengehalt der bisherigen Finanzord-
nung zu verdndern:

die Rechte eines stellvertretenden Schatzmeisters werden geklart;

die Nachrangigkeit zur Bundessatzung (gemifl §14(1)) und die Durchwirkung auf Untergliederungen
(gemalB §8,§15(3) Bundessatzung) wird korrekt umgesetzt und damit §6(2)12. PartG erfiillt;

die der Bundessatzung widersprechende Regelung §4(3) wird entfernt;
fehlerhafte Referenzen in §4(2) (bisher §4(5)) werden korrigiert;

bereits in der Bundessatzung oder PartG vorhandene Bestimmungen werden entfernt bzw. darauf verwie-
sen (§2(2) letzter Satz, §4 (1), (2), (6), §5 in bisheriger Finanzordnung);

die bisher nichtige Regelung in §4(1) (bisher §4(4)) wird korrigiert, indem die Anspriiche gegeniiber Ge-
bietsverbdnden bei Strafzahlungen begrenzt und als reine Schadenersatzpflicht formuliert werden (gemif
§31a(5) PartG);

die Gebietsverbinde sollen die einheitlichen Vorgaben fiir den Kontenplan (quasi Schnittstelle bei der
Buchhaltung) einhalten, damit der Schatzmeister des Landesverbandes einen einheitlichen Rechen-
schaftsbericht an den Bundesverband weitergeben und sehr hoher Verwaltungsaufwand vermieden wer-
den kann (gemdfl §8 Bundessatzung). Weichen sie ohne Zustimmung davon ab, haben sie selbst die
daraus entstehenden Kosten zu tragen.
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BP007

BP007 - Anderung des Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland

Bundesprogramm Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

David Krcek, Christian Steinle

Antragstext

Es wird beantragt folgende Grundsatzprogramménderung dem Bundesparteitag zu empfehlen:

Die Piraten setzen sich fiir die Anderung des Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
ein.

Text bisher: (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiosen oder politischen Anschauungen benachteiligt
oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Text neu 2: (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, sei-
ner Heimat und Herkunft, _seiner sexuellen Orientierung_, seines Glaubens, seiner religiosen oder politischen-
Anschauungen, _sowie seiner korperlichen Eigenschaften_ benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Begriindung: Die Benachteiligung homosexueller Menschen durch einzelne Glaubensgemeinschaften, kann und
darf nicht akzeptiert werden. Religiose Dogmen, Regeln und Gesetze miissen sich der weltlichen Gesetzgebung
und dem Grundgesetz unterordnen. Size discrimination und andere Benachteiligungen, die sich auf Korperei-
genschaften beziehen sind als Diskriminierung ebenso abzulehnen, wie alle anderen Formen von Benachteili-
gung. Da diese Art der Diskriminierung so hdufig vorkommt wird sie héufig iibersehen und es besteht bisher
keine wirklich Handhabe dagegen. Sizeism meint die Diskriminierung von Menschen die besonders grof3 oder
klein, besonders dick oder diinn sind. “koperliche Eigenschaften® greift natiirlich weiter, aber das Feld der Dis-
kriminierung aufgrund korperlicher Eigenschaften umfasst schliesslich auch mehr Eigenschaftsdimensionen
als nur Linge, Breite oder Gewicht eines Menschen.

Begrindung

Der Antrag wurde zum Bezirksparteitag des Bezirksverbands Schwaben zu Einreichung beim néchsten LPT
beschlossen.

Protokoll siehe hier: https://aichachfriedberg.piratenpad.de/25?

Die Einreichung erfolgt vorsorglich, falls der damit beauftragte Vorstand des Bezirks keinen wortgleichen An-
trag einreicht.
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PP064

PP064 - Anderung des Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

David Krcek, Christian Steinle

Antragstext

Die bayrischen Piraten setzen sich fiir die Anderung des Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland ein.

Text bisher: (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiosen oder politischen Anschauungen benachteiligt
oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Text neu 2: (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, sei-
ner Heimat und Herkunft, _seiner sexuellen Orientierung_, seines Glaubens, seiner religiosen oder politischen-
Anschauungen, _sowie seiner korperlichen Eigenschaften_ benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Begriindung: Die Benachteiligung homosexueller Menschen durch einzelne Glaubensgemeinschaften, kann und
darf nicht akzeptiert werden. Religiose Dogmen, Regeln und Gesetze miissen sich der weltlichen Gesetzgebung
und dem Grundgesetz unterordnen. Size discrimination und andere Benachteiligungen, die sich auf Korperei-
genschaften beziehen sind als Diskriminierung ebenso abzulehnen, wie alle anderen Formen von Benachteili-
gung. Da diese Art der Diskriminierung so hdufig vorkommt wird sie héufig iibersehen und es besteht bisher
keine wirklich Handhabe dagegen. Sizeism meint die Diskriminierung von Menschen die besonders grof3 oder
klein, besonders dick oder diinn sind. “koperliche Eigenschaften® greift natiirlich weiter, aber das Feld der Dis-
kriminierung aufgrund korperlicher Eigenschaften umfasst schliesslich auch mehr Eigenschaftsdimensionen
als nur Linge, Breite oder Gewicht eines Menschen.

Begriindung

Der Antrag wurde zum Bezirksparteitag des Bezirksverbands Schwaben zu Einreichung beim néchsten LPT
beschlossen.

Protokoll siehe hier: https://aichachfriedberg.piratenpad.de/25?

Die Einreichung erfolgt vorsorglich, falls der damit beauftragte Vorstand des Bezirks keinen wortgleichen An-
trag einreicht.
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PPO086 - Burgerbeteiligung bei der Erstellung und Entwicklung von
Landes-Entwicklungs-Planen

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen
Antragsteller

Claudius (fiir den BzV-Vorstand Schwaben)

Antragstext

[1] Wir fordern, die Erstellung und Entwicklung von Landes-Entwicklungs-Pldanen (LEP) kiinftig unter die direkte
Mitwirkung des Bezirkstags bzw. der im Bezirk lebenden Biirgerinnen und Biirger bereits in deren Entstehungs-

bzw. Entwicklungsphase zu stellen. Dazu werden folgende Mitwirkungsmoglichkeiten Bezirkstag sowie Biir-
gerinnen und Biirger verbindlich eingefiihrt:

[2]

Mitwirkung durch Beteiligung bereits ab der Vorplanungsphase von Projekten.

e Mitwirkung durch eigenes Vorschlagsrecht.
e Mitwirkung durch Vetorecht des Bezirkstags.

e Mitwirkung durch Volks- bzw. Biirgerentscheide.

Begrindung

[3] Dieser Antrag entspricht der Beschlusslage des BzV-Schwaben und wird auf Wunsch des Bezirksparteitags zum
Landesparteitag eingereicht.

[4] Ausfiihrliche Begriindung erfolgt auf dem Parteitag.
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PP060 - Stop des Ausbaus von Wasserwegen in Bayern

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Daniel Seuffert

Antragstext

[1] Wir fordern den sofortigen und dauerhaften Stop des Ausbaus von Wasserwegen in Bayern. In den vergan-
genen Jahren sind ausreichend Milliarden in den Ausbau von Wasserwegen in Bayern investiert worden, ohne
irgendeine Chance auf wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Stattdessen wurde die Umwelt geschéddigt und eine In-
frastruktur aufgebaut, die niemals sinnvoll genutzt werden kann. Wir fordern entsprechende Gelder stattdessen
in den Erhalt und Ausbau von Schiene und Straflen zu investieren.

[2] Alleine das Beispiel Rhein-Main-Donau-Kanal zeigt wie sinnlos es ist im groBen Stile Wasserwege in Bayern
auszubauen. Trotz unzdhliger Milliarden ldsst sich in Bayern kein Wasserweg dergestalt ausbauen, daf} grof3e
Schubverbédnde wirtschaftlich sinnvoll Giiter transportieren konnen wie in Bereichen von Rhein oder Elbe. Die
notwendigen Transportaufgaben konnen durch Ausbau von Scheine und Strae deutlich billiger, schneller und
umweltschonender durchgefiihrt werden. Der letzte naturbelassene Abschnitt der Donau zwischen Straubing
und Vilshofen muf} erhalten werden aus 6kologischen UND wirtschaftlichen Griinden.
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PP033

PP033 - Reform der BEG bzw. des bayr. OPNV - Daten machen OPNV
sexy!

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Awitte

Antragstext

[1] Antrag an den Landesparteitag der Piratenpartei Bayern: Der Landesparteitag moge folgende Position be-
schlieflen:

Zentrale OPNV-Echtzeit-API und Datenverarbeitung im OPNV

[2] Die Piratenpartei Bayern setzt sich dafiir ein, dass zukiinftig durch die BEG, eine Firma des Wirtschaftsmini-
streiums, die den OPNV organisiert und bezahlt, eine OPNV-Echtzeit-API zur Verfiigung gestellt wird. Diese
soll fiir aufbauende Entwicklungen von beliebigen Programmierern offen ausgestaltet werden.

Auskunftsnutzen

[3] Mit dieser API sollen
e Fahrplanauskiinfte,

e Ticketauskiinfte,

aktuelle Umsteigewege in Bahnhofen (inkl. Beschreibung),

aktuelle Ausstattung der Fahrzeuge und Bahnhofe,

die aktuelle Verfiigbarkeit von Rolltreppen, Liftanlagen, Fahrradstell- und Parkplétzen

statistische Auslastung der jeweiligen Verbindungen sowie
o Echtzeit-Positionen (bzw. Echtzeit-Verspédtungen)

[4] in offenen, maschienenlesbaren Datenformaten fiir Entwickler ohne weitere Vorbedingungen zur Verfiigung
gestellt werden. Die Nutzung und der Zweck der Nutzung ist dabei unerheblich.

[S] Fir die Anzeige der Echtzeit-Position sollen bis 2020 alle im Nahverkehr eingesetzten Fahrzeuge mit GPS-
Empfingern und Funkiibertragung ausgestattet werden.

Nutzen bei Umsteigeverbindungen

[6] Bei Umsteigeverbindungen, soll die Moglichkeit bestehen, die Verbindung via API vor Fahrtantritt zu iibermit-
teln und dadurch ein friihzeitiges Interesse an den Anschlussverbindungen zu signalisieren. Dadurch konnen
Anschliisse im Verspétungsfall zentral gesichert werden oder ggf. Ersatzfahrten organisiert werden. Dies pas-
siert natiirlich nur im Rahmen der VerhiltnissméBigkeit.
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Ticketkauf

[7] Eine Funktion des zentralen Ticketkaufs ist vorzusehen. Alle Tarifverbiinde und beauftragten Bahn- / Busunter-
nehmer sind dazu zu verpflichten, Ticketverkauf iiber die BEG und somit iiber diese API zu ermoglichen.

AST-Ruf

[8] Der Ruf von Anruf-Sammel-Taxen, welche wir bayernweit einfithren wollen (vgl. Positionspapier vom LPT
Straubing), soll ebenfalls iiber diese API erfolgen konnen.

Festnetz-Serviceline

[9] Alle Funktionen der API sollen Fahrgiiste auch telefonisch wahrnehmen kénnen. Dazu ist in der BEG eine
Serviceline mit Festnetz-Vorwahl anzusiedeln.

Zuarbeit durch beauftragte Unternehmen

[10] Verkehrsunternehmen die fiir die BEG die Verkehrsleistungen erbringen, sollen in den Vertrdgen oder durch
Zusatzvereinbarungen zur Zuarbeit dieser API gezwungen werden. Dazu gehort unter anderem der Einbau von
Kommunikationsgeriten in die Fahrzeuge, um Warteauftrige bei verspiteten Anschlusszubringern zu erhalten
und umzusetzen.

[11] Gelingt die kurzfristige Erweiterung der bestehenden Verkehrsdurchfithrungsvertrige nicht, so soll bei der je-
weils nichsten Ausschreibung darauf geachtet werden, dass dieser Punkt zum Anforderungskatalog gehort.

[12] Ebenfalls sollen zukiinftige Fahrzeuge mit geeigneten Sensoren ausgestattet werden um aktuelle Belegungszah-
len bereitzustellen.

Datenschutz

[13] Die API soll so ausgestaltet und programmiert werden, dass die BEG selbst keine personalisierbaren oder nach-
vollziehbaren Bewegungsprofile erhebt. Davon ausgenommen ist die statistische Erhebebung von Fahrgaststro-
men zur Angebotsoptimierung.

Beschwerdedienst

[14] Der Fahrgast soll sich iiber diese API mit entsprechenden Angaben iiber Leistungen, verschmutzte Fahrzeuge,
zerstortes Bahnhofsinventar oder dhnliche Unannehmlichkeiten beschweren konnen. Die BEG veroffentlicht
einmal monatlich einen Beschwerde-Report, der diese vom Fahrgast genannten Mingel aufarbeitet und den
beauftragten Verkehrsunternehmen wichtigen Input in ihr QS gibt.

Erleichterungen fiir Reisende mit Unterstiitzungsbediirfnissen

[15] Die Inanspruchnahme von Hilfsleistungen durch die derzeitige (kostenpflichtige) Hotline soll durch die API
bzw. die oben genannte Festnetz-Serviceline abgeldst werden. Somit konnen weiterhin Hilfsleistungen bestellt
werden und Informationen wie Bahnsteighohen, Fahrzeughohen, Fahrzeugeinrichtungen wie Rampen oder be-
hindertengerechte WCs angezeigt werden.

[16] Die API hat erweiterte Funktionalitéten fiir unterstiitzungsbediirftige Reisende. Desweiteren sind alle Anzei-
gen und Ausgaben der API so weit wie moglich barrierefrei zu gestalten. Die API soll neben grafischen und
textuellen Ergebnissen auch eine vom Server bereitgestellte Sprachausgabe bieten.
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Fahrradtransport

[17] Fahrradfahrer und andere Sportler mit groBem Sportgepéck sollen per API ihre Reise mitsammt schweren Ge-
pick ankiindigen konnen. Damit besteht - passendes Wagenmaterial vorrausgesetzt - fiir den Verkehrsdienstlei-
ster die moglichkeit darauf zu reagieren.

[18] Andernfalls sollte wenigstens eine Anzeige der Lage der Fahrradstellpldtze im Zug durch die API méglich sein.
Reisekomfort
[19] Fiir gednderte Anschlussbeziehungen, gednderte Wagenreihungen oder Defekten Ausriistungsgegenstianden ei-

nes Triebwagens, soll die API einen Push-Service bieten, um auch wéhrend der Reise den Reisenden zu infor-
mieren.

Begrindung

[20] Daten sind sexy. Machen wir damit den OPNV sexy!
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BP005

BPO005 - Abschaffung des Beamtentums

Bundesprogramm Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Daniel Seuffert

Antragstext

Es wird beantragt folgende Grundsatzprogramménderung dem Bundesparteitag zu empfehlen: ...

Die Piratenpartei tritt fiir eine Abschaffung des Beamtentums ein.

Begrindung

Im 18. Jahrhundert wurde das Beamtentum eingefiihrt, die Beamten sollten pflichtbewusst, kenntnisreich und
unbestechlich sein. Spiter folgte die Anstellung auf Lebenszeit und Schutz vor willkiirlicher Entlassung. In der
Weimarer Republik folgte die Besoldung per Gesetz nach Alter und nicht nach Leistung.

Die Schweiz hat im Jahre 2002 die Abschaffung des Beamtentums erfolgreich vollzogen ohne jedwede negative
Erfahrung. Auch Polizisten und Mitarbeiter der Finanzverwaltung sind dort nun Angestellte. Gestreikt werden
darf nur, wenn die Sicherheit oder Versorgung des Landes nicht beeintrichtigt wird. Die Angestellten werden
nach Leistung bezahlt, die Arbeitgeber haben ein Kiindigungsrecht aus betrieblichen oder wirtschaftlichen
Griinden, welches aber bisher noch nicht in Anspruch genommen wurde. In diesem Falle ist ein etwaiger
freier, gleichwertiger Arbeitsplatz in einem anderen Bereich vorrangig anzubieten, um dem Beschiftigen die
Moglichkeit eines Wechsels zu ermdglichen.

Mit dieser Anderung wird das starre deutsche Beamtensystem aufgebrochen, es wird die Einfiihrung flexibler
und gerechter Entlohnung méglich, die Ungleichbehandlung von Angestellten und Beamten im 6ffentlichen
Dienst wird beseitigt und das Problem der wachsenden Pensionsproblematik wird rechtzeitig angegangen. Trotz
der im Jahre 1982 eingefiihrten “Versorgungsriicklage nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes werden im-
mer hohere Pensionslasten bundesweit aufgebaut, eine tickende finanzielle Zeitbombe in Gemeinden und Lin-
dern fiir spétere Generationen. Der Erfolg der Abschaffung des Beamtentums in der Schweiz und die Beispiele
in der BRD selbst mit Privatisierung von Telekom, Bahn und Post beweisen die problemlose Durchfiihrung.

Die Unabhingigkeit von Richtern, Polizei usw. und Streikverbote hiangen nicht mit dem Beamtenstatus zusam-
men und koénnen anderweitig geregelt werden in Tarifvertrigen.

Zusammenfassung: Es ist nicht einzusehen warum Angestellte und Beamte, die groBtenteils die gleichen Auf-
gaben erledigen, unterschiedlich behandelt werden sollen. Es ist nicht einzusehen, warum die BRD als einziges
Land dieser Erde auf dem Beamtentum beharrt und sich riesige Probleme mit Pensionslasten schafft.
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PP021
PP021 - Wahlrecht fir EU-Blirger

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen
Antragsteller

Tommy-Kolbermoor
Antragstext

[1] Der Landesparteitag moge beschlieBen, folgendes Positionspapier zum Themenbereich Wahlrecht ins bayeri-
sche Wahlprogramm einzuarbeiten:

[2] Die PIRATEN Bayern setzen sich dafiir ein, dass, wie bei anderen Kommunalwahlen auch, zu den Wahlen der

Bezirkstage den hier lebenden EU-Auslidndern das Wahlrecht zu gewihren ist. Sobald der Bezirkstagsprasident
direkt gewdhlt werden kann, gilt dies natiirlich auch fiir dessen Wahl.

Begrindung

[3] Das Wahlrecht fiir EU-Biirger wurde mit den Vertrag von Maastricht Art.22 geregelt. Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 Be-
zirkswahlgesetz (BezWG) i. V. m. Artikel 22 Landeswahlgesetz (LWG) verweisen hinsichtlich des passiven

Wahlrechts auf die Regelungen zum aktiven Wahlrecht in Artikel 1 LWG; das schlieft EU-Biirger bei den
Bezirkswahlen aus.
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SAA001

SAA001 - Mitgliederentscheid, Mitgliederbefragung und
Mitgliederbegehren

Satzungsidnderung Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Entropy

Antragstext

Der Landesparteitag moge beschliessen,

e in der Satzung Abschnitt A §9 (1) hinter “das Landesschiedsgericht den Text “, die Mitgliederent-
scheidskommission® einzufiigen,

e in der Satzung Abschnitt A an geeigneter Stelle folgenden Paragraphen hinzuzufiigen, entsprechend zu
nummerieren und der duferen Form der Satzung anzupassen,

e cine Mitgliederentscheidsordnung zu beschliessen und

e cine Mitgliederentscheidskommission zu beauftragen bzw. wihlen.

§X - Mitgliederentscheid, Mitgliederbefragung und Mitgliederbegehren

§Xa - Allgemeines

(1) Uber politische, organisatorische oder personelle Sachverhalte kann ein Mitgliederentscheid oder eine Mit-
gliederbefragung stattfinden. Mitgliederentscheide zu Sachverhalten, die laut Parteiengesetz dem Parteitag vor-
behalten sind oder eindeutig dem Parteiprogramm widersprechen, gelten als Mitgliederbefragung.

(2) Ein Mitgliederentscheid kann einen Beschluss des Parteitags dndern, auftheben, bestitigen oder anstelle des-
sen fassen. Das Ergebnis von Mitgliederentscheiden ist die Beschlusslage des Gebietsverbandes und steht einer
Entscheidung dessen Parteitags gleich. Das Ergebnis von Mitgliederbefragungen hat lediglich empfehlenden
bzw. bestitigenden Charakter fiir die Entscheidung des Parteitags, ist aber nicht bindend. Im Folgenden gelten
die Regeln fiir Mitgliederentscheide auch fiir Mitgliederbefragungen, sofern nicht explizit unterschieden wird.

(3) Der Parteitag wihlt eine Mitgliederentscheidskommission (nachfolgend MEK), die fiir die Erfassung von
Mitgliederbegehren und die Durchfiihrung von Mitgliederentscheiden zustindig ist. Auf Beschluss des Partei-
tags konnen stattdessen auch der Vorstand oder die Wahlleiter des Parteitags als MEK beauftragt werden. Die
Amtszeit der MEK endet mit deren Riicktritt, Abberufung oder der Neuwahl des Vorstandes. Die MEK kann
weitere Mitglieder als Helfer beauftragen. Die MEK gibt sich eine Geschéftsordnung.

(4) Teilnahmeberechtigt an Mitgliederbegehren und Mitgliederentscheiden sind nur Mitglieder, die am Tag
der Teilnahme stimmberechtigt sind. Quoren werden relativ zur Anzahl der Teilnahmewilligen berechnet. Ein
Teilnahmewilliger ist jedes teilnahmeberechtigte Mitglied, das innerhalb eines festgelegten Zeitraums an min-
destens einem der seither statt gefundenen Mitgliederentscheide oder Mitgliederbegehren teilgenommen hat
oder der MEK den Willen zur Teilnahme erklért hat.

(5) Ein Mitgliederbegehren ist dann erfolgreich, wenn mindestens der durch das festgelegte Quorum erforderli-
che Anteil der Teilnahmewilligen innerhalb eines festgelegten Zeitraums seine Unterstiitzung fiir einen Antrag
erklért hat.
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[7]1 (6) Als Folge eines erfolgreichen Mitgliederbegehrens oder auf Beschluss des Vorstandes oder des Parteitags
fiihrt die MEK einen Mitgliederentscheid durch. Ein Mitgliederentscheid zu einem Sachverhalt, der bereits
innerhalb der letzten zwdlf Monate in einem Mitgliederentscheid abgestimmt wurde, ist nur dann zuldssig,
wenn die Antragsteller glaubhaft machen konnen, dass sich die entscheidenden Umsténde seitdem mafgeblich
gedndert haben. Mitgliederbefragungen sind dadurch nicht eingeschrinkt. Ein Mitgliederentscheid kommt nicht
zustande bzw. wird abgebrochen, wenn der Antragsgegenstand bereits erfiillt ist oder unmoglich erfiillt werden
kann.

[8] (7) Paragraph §X gilt sinngemil auch fiir Untergliederungen, sofern diese in ihrer Satzung keine abweichen-
den Bestimmungen treffen. Das weitere Verfahren, Einschrinkungen und Ergiinzungen, die der Satzung nicht
widersprechen diirfen, regelt die Mitgliederentscheidsordnung (nachfolgend MEO), welche durch den Partei-
tag beschlossen wird. Beschlieit ein Gebietsverband keine eigene MEO, so gilt die beschlossene MEO der
nichsthoheren Gliederung.

[9] §Xb - Abstimmungen
(1) Die Stimmabgabe kann durch Urnen- oder Briefabstimmung oder ein elektronisches Verfahren erfolgen.
Die MEO kann diese Auswahl einschrianken. Geheime Abstimmungen miissen nachvollziehbar sein. Mitglie-
derentscheide, die mit Verfahren, die nicht den gesetzlichen Anforderungen fiir parteiinterne Abstimmungen
genligen, durchgefiihrt werden, gelten lediglich als Mitgliederbefragung.

[10] (2) Die MEK ist berechtigt, konkurrierende Antridge zu einem Sachverhalt als Abstimmungsalternativen in
einem Mitgliederentscheid zu biindeln. Mitglieder haben stets die Moglichkeit, im Mitgliederentscheid eine
Ablehnung aller Abstimmungsalternativen, eine explizite Stimmenthaltung oder keine Teilnahme zu wéhlen.

[11] (3) Mit Hilfe eines erfolgreichen Mitgliederbegehrens kann eine geheime Abstimmung beantragt werden. Die
Pflicht fiir laut Gesetz oder Satzung geheim abzustimmende Sachverhalte gilt sinngeméaf} auch fiir Mitgliede-
rentscheide. Soll eine geheime Abstimmung durchgefiihrt werden, ohne dass dies in der MEO zugelassen ist,
so soll diese auf dem nédchstmoglichen Parteitag geheim durchgefiihrt werden.

[12] §Xc - Ablauf
(1) Die MEK ist dazu angehalten, die Feststellung des Erreichen eines Quorums nicht zu verzdgern und dar-
aufhin unverziiglich Folge zu leisten.

[13] (2) Abstimmungen fiir Mitgliederentscheide werden in einem regelméBigen Rhythmus durchgefiihrt. Der Ab-
stimmungszeitraum mit festgelegter Dauer endet jeweils an einem periodischen Stichtag. Die Stichtage sind
moglichst denen der iibergeordneten Gebietsverbinde anzugleichen.

[14] (3) Die Mitgliederentscheide werden in der Reihenfolge des Eingangs abgestimmt. Die MEK kann die Ab-
stimmung hinauszdgern bis eine Mindestanzahl von anstehenden Abstimmungen fiir eine Periode erreicht ist.
Kann ein Mitgliederentscheid nicht durchgefiihrt werden, so soll er am nichstmdglichen Parteitag abgestimmt
werden. In Féllen mit besonders hoher Dringlichkeit kann auf begriindeten Antrag ein Eilverfahren mit unab-
hingigem Abstimmungszeitraum durchgefiihrt werden.

[15] (4) Die MEK und beauftragte Untergliederungen sind dazu verpflichtet, rechtzeitig vor der Abstimmung

[16] a. den Mitgliedern angemessene Zeit zur Einreichung von Abstimmungsalternativen mittels eines erfolgreichen
Mitgliederbegehrens zu geben;

[17] b. die Antrige zusammen mit Begriindungen, die vom jeweiligen Antragsteller verfasst wurden, zu verdffentli-
chen;

[18] c. unparteiische Informationsveranstaltungen zu den Mitgliederentscheiden durchzufiihren und die Moglichkeit
zur Diskussion unter allen Mitgliedern zu gewéhrleisten;

[19] d. jedem stimmberechtigten Mitglied die Teilnahme an der Abstimmung mit moglichst geringem Aufwand und
barrierefrei zu ermoglichen.
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Begrindung

[20] Es werden verbindliche Mitgliederentscheide eingefiihrt, um auferhalb des Parteitags basisdemokratisch in

grosserem Malistab und kostensparend Positionen beschliessen zu kénnen.

[21] Die Piratenpartei hat sich das Ziel gesetzt Demokratie und mehr Teilhabe zu fordern. Viele Wihler haben

sich bereits wieder von der Parteipartei abgewendet, weil sie ihr Versprechen mehr Biirgerbeteiligung statt
Ohnmacht gegeniiber eine Politelite zu foérdern nicht umsetzt - nicht mal innerparteilich.

[22] Sie soll daher innerparteilich mit gutem Beispiel vorangehen. Bisher bietet sie ihren Mitgliedern au3erhalb des

Parteitags keine Moglichkeit basisdemokratisch verbindlich abzustimmen, wihrend andere etablierte Partei-
en schon Mitgliederentscheide seit langem als basisdemokratisches Instrument eingefiihrt haben. Es ist sogar
bisher so, dass der Teil der Basis, die aus zeitlichen oder finanziellen Griinden nicht an Parteitagen teilneh-
men kann (insbesondere im Fldchenland Bayern), keine Moglichkeit hat an der Willensbildung mitzuwirken.
Andere Parteien ermdglichen hingegen durch Delegiertensysteme als Kompromiss zumindest eine indirekte
Beteiligung, wie es das Parteiengesetz vorschreibt.

[23] Dieser Mangel soll durch diesen Antrag behoben und tatsiachliche Basisdemokratie ermoglicht werden. Es wird

nicht nur das nachgeholt, was andere Parteien bereits ihren Mitgliedern anbieten, sondern so gestaltet, dass
Mitgliederentscheide zum Parteialltag gehoren konnen und nicht wie in anderen Parteien die Ausnahme blei-
ben. Aus gesetzlichen Griinden sind Programm- und Satzungsinderungen sowie Vorstandswahlen davon aus-
geschlossen. Positionen und organisatorische Fragen konnen jedoch damit gekléart werden.

[24] Mit diesem Antrag soll den Mitgliedern die Moglichkeit gegeben werden, zu Sachverhalten auch auflerhalb des

Parteitags verbindlich abstimmen zu koénnen. Damit konnten sich auch Mitglieder beteiligen, die nicht zum
Parteitag reisen konnen. Die Mitglieder konnten sich fiir die Entscheidung mehr Zeit lassen und sich besser
vorab informieren. Dadurch kdnnten Parteitage und Mitglieder entlastet und besser informierte, basisdemokra-
tische Entscheidungen getroffen werden. Es wurde beriicksichtigt, dass eine Aussprache und Debatte vor der
Abstimmung essentiell in einem demokratischen Prozess ist.

[25] Dieser Antrag ist eine rechtlich abgesicherte, seit den 90ern ausgereifte Alternative zu Ansitzen wie einer um-

strittenen “Stidndigen Mitgliederversammlung®, aufwendigen “dezentralen Parteitagen* 0.4. und ist prinzipiell
sowohl mit, als auch ohne Einsatz von Online-Abstimmungen verwendbar. Ob diese zum Einsatz kommen
diirfen, ist dem Parteitag {iberlassen. Gegen die iiblichen Bedenken gegen Online-Abstimmungen wurden je-
denfalls Losungen entwickelt.

[26] Diese Satzungsdnderung beschreibt dabei nur abstrakt die Anforderungen fiir das Verfahren, damit wirklich

alle Mitglieder nach demokratischen Grundsitzen teilnehmen kénnen. Die konkrete Ausgestaltung und mogli-
che Einschrinkungen werden in einer Mitgliederentscheidsordnung (MEO) auflerhalb der Satzung festgelegt.
Diese werden in einem eigenen Antrag behandelt. Die Bestimmungen sind relativ umfangreich, da im Partei-
engesetz solche direktdemokratischen Verfahren bisher nicht vorgesehen sind.

[27] Eine kurze Zusammenfassung der Eckpunkte:

e der Ansatz ist inspiriert durch Biirger-/Volksentscheide sowie Mitgliederentscheide/Urabstimmungen an-
derer Parteien

e die genaueren Verfahrensdetails werden in einer unabhingig abzustimmenden Mitgliederentscheidsord-
nung (MEO) festgelegt und die Mitgliederentscheidskommission (MEK) seperat gewéhlt oder beauftragt
(Vorstand)

e Abstimmungen finden regelmissig (z.B. alle zwei Monate) iiber einem Zeitraum (z.B. 2 Wochen) statt

e mehrere Mitgliederentscheide konnen gebiindelt abgestimmt werden. Diese konnen mit anderen Gliede-
rungsebenenen gekoppelt werden um den Aufwand zu verringern. Um die Mitglieder nicht zu iiberfor-
dern sollen nicht mehr als eine Maximalanzahl an Abstimmungen pro Periode durchgefiihrt werden (z.B.
20 Stiick)

e Untergliederungen konnen ebenfalls fiir ihren Gebietsverband Mitgliederentscheide durchfiihren, indem
sie eine MEK wiihlen bzw. beauftragen
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e prinzipiell sind Urnen-, Brief- und halb-offene Online Abstimmung mdoglich. Die MEO kann aber die
Moglichkeiten einschridnken.

e Antrige werden liber Mitgliederbegehren mit gewissen Quoren zur Abstimmung gebracht
e cs konnen Alternativeintrige eingebracht werden (Abstimmung durch Approvalvoting mit Enthaltung)

o Unterstiitzer und Antrige konnten selbstverstdndlich auch durch Werkzeuge wie Pirate Feedback gesam-
melt bzw. vorbereitet werden. Durch Sammeln von Unterschriften und Briefabstimmung kénnen auch
Personen ohne Computer(kenntnisse) teilnehmen.

e vor der Abstimmung miissen zur Willensbildung Informationsveranstaltungen mit Aussprache/Debatte
zu den Antrigen stattfinden (z.B. Regionalkonferenzen, Stammtische)

e es kann per Mitgliederbegehren geheime Abstimmung beantragt werden. Diese darf nicht online erfol-
gen, sondern nur per Urne/Brief oder am nichsten Parteitag

e Vorstandswahlen und Anderungen an Programm, Satzung darf laut Parteiengesetz nur der Parteitag
durchfiihren. Zu solchen Themen konnen also nur unverbindliche Befragungen stattfinden.

e die Teilnahme findet nach opt-in Prinzip statt. Nur Stimmberechtigte, die teilnehmen wollen, werden
beriicksichtigt. Das spart Kosten und beléstigt nicht Mitglieder, die kein Interesse haben. In der MEO
kann allerdings auch opt-out festgelegt werden.

Details

[28] Die Mitgliederentscheide sollen durch eine gewihlte Mitgliederentscheidskommission (MEK) oder den Vor-
stand durchgefiihrt werden. Erst mit deren Wahl oder Beauftragung und nach Beschluss einer MEO kann diese
Satzungsédnderung angewendet werden.

[29] Die Abstimmungen sollen rechtssicher sein und fiir alle Mitglieder mit kleinstméglichem Aufwand durchge-
fiihrt werden konnen. Dazu sollen nur in regelmiifiigen Abstéinden (z.B. alle 2 Monate) Abstimmungen statt-
finden, damit auch Vielbeschiftigte geniigend Zeit zur Meinungsbildung und Einreichung von Alternativan-
trigen haben. In dringenden Fillen sind Eilverfahren moglich. Auch Mitglieder ohne Internet-Zugang oder
technisch weniger Versierte sollen teilnehmen konnen.

[30] Sollte sich der Parteitag in der MEO fiir die Mdoglichkeit von Online-Abstimmungen entscheiden, sollen da-
bei nur einfache halb-offene Online-Abstimmungen (z.B. dhnlich der virtuellen Meinungsbilder in Hessen)
zuldssig sein, die offenen Abstimmungen an Parteitagen nachempfunden sind. Halb-offen bedeutet, dass pro
Abstimmung einmalige Codenamen vergeben werden, die nur jeweils das Mitglied und die MEK zuordnen
konnen. Die Stimmen werden nach der Abstimmung mit dem Codenamen verdffentlicht um Datenschutz und
Nachvollziehbarkeit zu gewéhrleisten. Zusitzlich konnten Mitglieder auf schriftlichen Antrag per Brief ab-
stimmen. Nicht zulédssig bzw. unmoglich sind geheime Online-Abstimmungen, d.h. Verbot von Wahlcom-
putern.

[31] In der MEO konnten hingegen vom Parteitag auch geheime Brief- oder Urnenwahl zugelassen werden. Mit
einem Mitgliederbegehren konnen Mitglieder eine geheime Abstimmung (ggf. auf dem Parteitag durchzu-
fithren) beantragen. Bzgl. “Sockenpuppen® ist wie auch auf Parteitagen der unabhéngigen MEK zu vertrauen.
Bei Bedenken wegen Manipulation gibt es die Moglichkeit der Anfechtung.

[32] Mitgliederentscheide, Alternativantrige und geheime Abstimmungen sollen nur mit einem Quorum von Teil-
nehmern zustande (Mitgliederbegehren) kommen koénnen. Bei diesem Quorum sollen nur Mitglieder beriick-
sichtigt werden, die wahrscheinlich aktiv an Entscheidungen teilnehmen wollen (sog. Teilnahmewillige).

[33] Das Verfahren zur Sammlung von Unterstiitzern fiir Antrige wird durch Mitgliederbegehren geregelt. Des wei-
teren sollen unverbindliche, aber standardisierte Mitgliederbefragungen zu allen Themen durchgefiihrt werden
konnen, deren Ergebnisse voraussichtlich eher als die von herkémmlichen Online-Umfragen anerkannt wer-
den.
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PP066

PP066 - Grindungszuschuss fir Existenzgriinder

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Daniel Seuffert

Antragstext

Wir fordern den Griindungszuschuss fiir Existenzgriinder so zu reformieren, dass er fiir alle Griindungswilli-
gen tatsdchlich zur Verfiigung steht und nicht nur Menschen, die laut Beurteilung der Arbeitsagenturen keine
Chancen auf dem Arbeitsmarkt mehr haben. Gleichzeitig fordern wir verstirkte Anstrengungen auf bayerischer
Ebene den unternehmerischen Nachwuchs zu férdern.

Seit 28.12.2011 wurde der Griindungszuschuss fiir Existenzgriinder in Hohe von 300€ monatlich auf das ALG1
von einem Rechtsanspruch in eine Ermessensleistung gewandelt. Die Arbeitsagenturen reduzieren seitdem ih-
re Betrachtung nur noch auf die Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt. Das heif3it, dass Existenzgriinder, die am
Arbeitsmarkt vermittelbar sind, keinen Griindungszuschuss erhalten, auch wenn die sonstigen gesetzlichen
Voraussetzungen vorliegen.

Dariiber hinaus benotigt der Existenzgriinder in vielen Fillen den Bezug von ALG1 zur Uberbriickung bis zum
unternehmerischen Start. Also dann ALG1 statt Griindungszuschuss. Auf ALGI besteht als Versicherungslei-
stung ein Rechtsanspruch. Nun passiert folgendes: Erstens muss der Existenzgriinder, um weiter ALG1 be-
ziehen zu konnen, der Arbeitsagentur aktive Bewerbungsvorginge nachweisen. Der Existenzgriinder will sich
aber gar nicht bewerben, er strebt ja seine Unternehmensgriindung an. Die so erzwungenen Bewerbungen sind
reine Scheinbewerbungen und unnétige Biirokratie. Und zweitens nimmt diese Regelung den ALG1-Beziehern
ihre Wabhlfreiheit. Nur entsprechend vermogende Existenzgriinder, die die Griindungssphase ohne Bezug von
ALGTI (mit oder ohne Griindungszuschuss) iiberbriicken konnten, wéren in der Lage ihre Arbeitslosigkeit —und
damit den Versicherungsfall — durch eine Unternehmensgriindung zu beenden.

106


http://lptarguments.piratenpartei-bayern.de/PP066/
http://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.1/Antragsfabrik/Positionspapier_066

PP067

PP067 - Sexualkundeunterricht im 21. jahrhundert

Positionspapier Diskussion PFB WIKI Podcast
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Tina

Antragstext

[11 Die Piratenpartei Bayern moge folgendes Positionspapier beschlieflen:

[2] Der Sexualkundeunterricht in den weiterfiihrenden Schulen Bayerns ist an die heutige Zeit anzupassen und
den zustdndigen Lehrenden Materialien und Diskussionsgrundlagen an die Hand zu geben, die sie zu einem
modernen und aufgeklarten Sexualkundeunterricht befdahigen.

[3] Lehrer_innen in Bayern beméngeln, dass der Lehrplan fiir Sexualkundeunterricht an bayerischen weiterfiihren-
den Schulen das Themenfeld der Internetpornografie aulen vor ldsst. Gleichzeitig fiihlen sich aber hinreichend
viele Schiiler_innen auBerhalb des Unterrichts mit diesem Material konfrontiert und werden so mit ihren Ein-
driicken allein gelassen. Lehrende sehen sich zur Zeit auBBerstande, das Thema addquat in ihrem Unterricht zu
adressieren. Diesem Misstand muss Abhilfe geschaffen werden.

Unterrichtsmaterial

[4] Die Piratenpartei Bayern fordert, zeitgemif3es Unterrichtsmaterial zum Thema Pornografie und Internetporno-
grafie in den Sexualkundeunterricht an bayerischen weiterfithrenden Schulen aufzunehmen. Dieses Unterrichts-
material soll unter anderem schriftliches und visuelles Material beinhalten, das die Produktionsbedingungen,
rezeptiven Codes und Bedeutungen von Pornografie erldutert. Beispielhaft seien hier Filmdokumentationen
iber die amerikanische Pornoindustrie genannt, die sich mit dem Themenkomplex durchaus kritisch beschéfti-
gen, indem sie die verschiedenen Seiten der Pornografieproduktion und des -konsums betrachten und in einen
gesellschaftspolitischen Zusammenhang stellen.

Rechtliche Situation

[S] Durch die besondere Bildungssituation im Themenkomplex Pornografie im Rahmen des Sexualkundeunterrichts
muss es zumindest in eingeschrinktem Malle moglich sein, FSK16 oder FSK18 Bilder und audiovisuelle Me-
dien auch mit minderjihrigen Schiiler_innen gemeinsam zu sichten. Damit sind explizit keine Primédrquellen
gemeint, sondern kontextgebende, einordnende Film- und Bilddokumente, die sich kritisch mit den Entste-
hungsbedingungen von Pornografie, sowie dem in Pornos propagierten Bild von Sexualitit und dem damit
verbundenen Menschenbild und Geschlechterrollen auseinandersetzen. Die Sichtung erfolgt auf dem Prinzip
der Freiwilligkeit, der Sexualkundeunterricht an sich soll jedoch verbindlich fiir jede_n Schiiler_in sein.

Weiterbildung
[6] Die Piratenpartei Bayern fordert die fortlaufende Weiterbildung desjenigen Lehrpersonals an weiterfithrenden

Schulen in Bayern, das den Sexualkundeunterricht an diesen Schulen tibernimmt. Falls die weiterfiihrende
Schule diesen Aspekt des facheriibergreifenden Unterrichts an externes Fachpersonal auslagern mochte, sollte
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das im Rahmen einer Qualitétssicherung des Unterrichts moglich gemacht werden. Das Lehrmaterial muss an
die Realitédt der Schiiler_innen angepasst und die Lehrenden auf ihre Aufgaben adidquat vorbereitet werden,
damit sie Diskussionen iiber das Thema Pornografie und Internetpornografie mit Souverénitdt und Sicherheit
fiihren konnen und die Schiiler_innen sich in ihren Themen ernstgenommen und aufgeklirt fithlen. Die Wei-
terbildung darf intern oder durch freie Triger durchgefiihrt werden und ist mindestens einmal im Schuljahr zu
absolvieren. Externes Fachpersonal muss ebenfalls iiber die Erfahrung dieser Weiterbildungen verfiigen, um
fiir den Sexualkundeunterricht an weiterfiihrenden Schulen in Betracht gezogen zu werden.

Kooperation mit freien Tragern

[71 Um die Erstellung von zeitgemifem Unterrichtsmaterial und die qualifizierte Weiterbildung des bayerischen

[8]

9]

Lehrpersonals zeitnah und hochwertig in die Wege zu leiten, erscheint es jedenfalls zielfithrend, auf das Wissen
freier Trdger wie beispielsweise pro familia zuriickzugreifen. Eine hohe Qualitdt der Materialien und eine
Aktualitit der Weiterbildung muss hierbei jedoch gewihrleistet sein.

Mitbestimmung der Schiiler_innen

Die Schiiler_innen sollen in der Frage, wer ihnen den Sexualkundeunterricht vermittelt, mitbestimmen diirfen.
Nicht immer sind Biologie-Lehrer_innen geeignet, dieses sensible Thema souverin zu vermitteln - in manchen
Fillen bote sich beispielsweise ein_e Vertrauenslehrer_in eher an. In den Gremien der Schiilervertretung soll
deshalb regelmifig dariiber abgestimmt werden, welche_r Lehrer_in den Sexualkundeunterricht an der Schule
halten oder ob das Thema lieber externen Expert_innen anvertraut werden soll. Das Gremium der Schiiler-
vertretung wacht zudem dariiber, ob der Sexualkundeunterricht tatsidchlich in dem im Lehrplan festgelegten
Rahmen stattfindet und darf das Lehrerkollegium im Falle einer Versdaumnis ermahnen.

Die Kosten der Weiterbildung des ausgewihlten Lehrpersonals und die Kosteniibernahme des externen Perso-
nals sind unter keinen Umsténden auf die Schiiler_innen umzulegen!
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PP032 - Reform der BEG bzw. des bayr. OPNV - Praambel

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Awitte

Antragstext

Antrag an den Landesparteitag der Piratenpartei Bayern: Der Landesparteitag moge folgende Position be-
schlieflen:

Praambel

Fiir die Erbringung von Leistungen betreffend der offentlichen Nahverkehrs erhdlt Bayern vom Bund soge-
nannte Regionalisierungsmitttel. Diese Mittel sind eine Kompensationszahlung fiir den Kompetenziibergang
der offentlichen Versorgungsaufgabe von der Bundesbahn auf die Linder. Diese werden mit weiteren Eigen-
mitteln aufgestockt, um damit den OPNV und im speziellen den SPNV in Bayern zu finanzieren.

In den letzten Jahren wurden die Regionalisierungsmittel seitens des Bundes nicht erhoht und teilweise sogar
gekiirzt.

Politisch wurde ein Betreiberkonzept eingefiihrt, bei dem sich mégliche spétere Betreiber von Regionalbuslinien

oder Nahverkehrsliniennetzen um die Durchfiihrung des Verkehrs im Rahmen von Ausschreibungen bewerben.
Dieses teilprivatwirtschaftliche Modell ermoglichte eine Lernkurve bei den Betriebskosten im SPNV, so dass
bei gleichbleibenden Regionalisierungsmitteln ein deutlich besseres Angebot erstellt werden konnte.

Dennoch hat dieses System strukturelle Schwichen behalten. Die Piratenpartei Bayern erklirt daher, dass es
weitere umfangreiche ReformmaBnahmen fiir einen zukunftsfihigen OPNV und SPNV in Bayern braucht.
Einerseits muss bei der erfolgten Bahnreform dringend nachjustiert werden. Ebenfalls hinterlédsst die Regiona-
lisierung, ebenfalls eine Reform des letzten Jahrtausends, an einigen Stellen bedarf zur iiberarbeitung.

Die Piraten wollen daher an den wunden Punkten dringend nachbessern und die vorhandenen Stérken des Sy-
stems weiter ausbauen wirend die Schwichen ausgemerzt werden.

Begrindung

Einleitung der folgenden Module.
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BPO003 - Gegen ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen

Bundesprogramm Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Naabpirat

Antragstext

Forderung

[1] Die PIRATEN Ilehnen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ab, da dies unserem freiheitlichen Anspruch

widerspricht.

[2] Wo es notig ist, etwa wegen Gefahrenstellen oder zur Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrguttransporte) gibt es Ge-

schwindigkeitsbeschrinkungen. Weitere Limitierungen lassen sich nicht vermitteln.

[3] Stattdessen fordern die PIRATEN flexible Tempolimits, die an die jeweilige Verkehrssituation angepasst sind.

(4]

Bei hohem Verkehrsaufkommen lisst sich durch passend gesetzte Geschwindigkeitsbeschrinkungen der Ver-
kehr im Fluss halten, wihrend die Limits bei freier Strecke aufgehoben werden konnen. Larmschutz muss, wo
es zum Schutz der Anwohner notwendig ist, mit entsprechendem Lirmsanierungsmafinahmen (gerduschmin-
derndem Asphalt, Schallschutzwénden, Erdwiéllen oder @hnlichen MaBnahmen) den Lirm reduzieren. Der
Verkehrsfluss wird durch diese Malnahmen nicht unnétig eingeschrinkt. Eine Geschwindigkeitsbeschrinkung
zum Lirmschutz, ist an diesen Sreckenabschnitten nur bis zur Umsetzung der baulichen MaBnahmen sinnvoll.

Begriindung

Die Ablehnung eines generellen Tempolimits I&sst sich direkt aus unseren Grundwerten ableiten. Zudem posi-
tionieren wir uns zu einem Thema, das im Wahlkampf eine Rolle spielen konnte. AuBerdem stellen wir klar,
dass wir keine Bevormundung der Autofahrer anstreben, obwohl unser bisheriges Programm eine klare Prife-
renz fiir den Schienenverkehr zeigt. Gefordert ist selbstbestimmtes Handeln nach faktengetreuer Aufklarung,
keine Verbotskultur. Jeder kann zum Spritsparen bzw. CO2-Verringerung beitragen, indem er etwas langsamer
fahrt. Dieses Positionspapier stellt keine Verpflichtung zum rasen dar, sondern stellt das selbstbestimmte und
verantwortungsvolle Handeln jeden Verkehrsteilnehmers in den Vordergrund.
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PP005 - Elektromobilitat in Bayern beschleunigen

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Awitte; Frank Zimmermann

Antragstext

Die Piratenpartei Bayern mochte vorrangig bestehende technische Losungen umsetzen, um das Ziel einer mog-
lichst weitreichenden Unabhingigkeit von fossilen Brenn- und Treibstoffen zu erreichen. Dazu soll das gesam-
te, regelmifBig von Regionalbahnen befahrene Schienennetz nach folgendem Zeitplan elektrifiziert werden:

o Stufe 1: Elektrifizierung aller Hauptbahnen bis 2025
e Stufe 2: Vollelektrifizierung aller Nebenbahnen bis 2045

Perspektive der Vollelektrifizierung:

Da der Verkehr mit Dieseltraktion stetigen Kostensteigerungen schon alleine durch den Treibstoff unterworfen
sein wird, besteht die Gefahr, dass die vorhandenen Regionalisierungs- und landeseigenen Mittel frither oder
spater fiir einen flichdeckenden SPNV nicht mehr ausreichen werden. Dadurch droht, dass Regionen, in denen
Verkehrsleistungen iiberwiegend mit Dieseltraktion erbracht werden, geschwicht werden.

Eine Vollelektrifizierung senkt die Betriebskosten und erdffnet die Moglichkeit, lingere Umldufe und Wege zu
fahren, ohne die Fahrt zu unterbrechen. Dies nutzt auch dem Giiterverkehr, der im Bahnbereich besonders bei
langen Wegen seine Vorteile ausspielen kann.

Finanzierung:

Die Gesamtlidnge aller nicht elektrifizierten und von Regionalverkehr regelmif3ig befahrenen Strecken betrigt
in Bayern rund 3000 Kilometer. Dementsprechend liegt der Gesamtbedarf bei rund 8 Mrd. Euro.

Bei Umsetzung des Antrags entfallen Tidtigkeiten wie Tanken und Wartungs- und Betriebskosten, die der me-
chanisch aufwendige Verbrennungsmotor im Gegensatz zu einem elektrischem Antrieb verursacht. Eine Ver-
einheitlichung des Fahrzeugparks senkt die Kosten zudem, da Ersatzteilvorhaltung und Abnahmekosten im
Verhiltnis niedriger ausfallen. Der Dieseltriebwagenmarkt bietet zur Zeit eine groSe Anzahl verschiedenartiger
Fahrzeuge, die oftmals nur in geringer Stiickzahl beschafft werden kénnen, wohingegen im E-Triebwagensektor
drei grofle Baukastensysteme den Markt dominieren.

Die Piratenpartei mochte zur Finanzierung der Elektrifizierung niedrigverzinste und langfristige Anleihen an
Biirger und Investoren anbieten, um so die nétigen Investitionsmittel fiir eine vollstdndige Finanzierung inner-
halb von 5 Jahren sicherzustellen. Nach deren Riickfithrung stehen dem Nahverkehr sofort zusitzliche Mittel
zur Verfiigung.

Synergieeffekte:

[10] Die Vollelektrifizierung bietet Industrieansiedlungen in strukturschwachen Regionen den Vorteil, dass diese

Industriezweige nicht durch hohere Preise zur Erbringung der Transportleistung benachteiligt werden. Durch
Standortgerechtigkeit bei der Infrastruktur sollen der Industrie annidhernd gleiche Rahmenbedingungen zum
Versand ihrer Produktionsgiiter geboten werden und strukturelle Unterschiede der Regionen (Einkommen, Mie-
ten, ...) abgebaut werden.
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[11] Ein dkologischer Mehrwert entsteht bei dem Umstieg auf Elektrotraktion ebenfalls. Die vorhandenen Dieselloks
sind oft Altbestinde aus Bundes- oder Reichsbahnzeiten und haben dementsprechende Motorentechnologie.
Neben einer massiven Minderung des Aussto3es an Schadstoffen erhoht sich auch die Energieeffizienz.

Begrindung

[12] Anstelle hoher Subventionen fiir Akkutechnologieforschung (welche aufgrund ihrer Lobbylastigkeit hinsicht-
lich der Automobilkonzerne nicht unumstritten sind) sollte man erstmal sehen, wie weit man die vorhandenen
Technologien anwenden kann. Elektrische Bahnen sind seit mehr wie 100 Jahren bekannt, die Technologie ist
ausgereift, einsatzfiahig und haben einen hohen Entwicklungsgrad erreicht.

[13] Zwar sprechen sich die Piraten laut Bundesparteitagsbeschliissen nicht gegen neue Technologien und deren Er-
forschung aus, jedoch fiir ein effizientes Wirtschaften mit Steuergeldern und einen attraktiven SPNV. Dieser
Antrag vereint diese beiden Punkte zusammen mit Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit, ebenfalls ein beschlos-
senes Piraten-Thema.

[14] Der Antrag schlie3t damit konkret ein fehlendes Loch in der Verkehrs- und Infrastrukturpolitik basierend auf
bestehenden Positionen.
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PP037 - Zivilklausel fir Hochschulen

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Benedikt

Antragstext

Der Landesparteitag moge beschlieBen, folgenden Programmpunkt in das Wahlprogramm aufzunehmen:

Zivilklausel fiir Hochschulen

Die Piratenpartei Bayern setzt sich dafiir ein, eine Zivilklausel in das Landeshochschulgesetz aufzunehmen, die
die Hochschulen dazu verpflichtet, ausschlieBlich fiir zivile und friedliche Zwecke zu forschen und zu lehren.
Wir lehnen die universitiare Forschung fiir Riistungsunternehmen zu militirischen Zwecken sowie die durch
Drittmittel finanzierte Forschung von Einrichtungen mit militdrischem und riistungsspezifischem Hintergrund
(z.B. dem Bundesministerium der Verteidigung) ab. Sogenannte “Dual-Use‘*-Giiter mit sowohl ziviler als auch
militirischer Verwendung, wie etwa Satelliten- oder Uberwachungstechnik, miissen dabei von unabhiingiger
Stelle bewertet werden. Der Studierendenschaft und den Angestellten der Hochschule muss es moglich sein,
Urabstimmungen iiber solche Forschung mit moglichst kleiner Hiirde einzufordern.

Zu unserem Verstindnis von freier Lehre und Forschung gehort es, dass sie sich fiir zivile und friedliche Ziele
einsetzt. Daher fordern wir zusitzlich alle Informationen zu fritheren, momentanen und zukiinftig geplanten
Forschungsprojekten mit militdrischem Hintergrund zu veroffentlichen, um das Ausmall bzw. den aktuellen
Einfluss auf die Hochschulen festzustellen.

Die PIRATEN sind sich durchaus im Klaren, dass eine Zivilklausel fiir Hochschulen nicht das Problem besei-
tigt, dass kriegerische Handlungen oder Kriegsmaterial in der Welt existieren. Stattdessen soll die Friedens-
und Konfliktforschung, d.h. die Analyse von internationalen Konflikten verstéirkt geférdert und an Hochschu-
len vermittelt werden. Sie darf dabei aber keine Politikberatung zur Optimierung militirischer Interventionen
darstellen.

Begriindung

Die Initiative geht davon aus, dass es bei den Piraten Konsens ist, dass wir eine friedliche und zivile Gesellschaft

anstreben, und dass wir andererseits militirische Mittel nicht als geeignete Mittel zum Erreichen einer solchen
Gesellschaft sehen. Es liegt also im Interesse der Piraten, dass sich staatlich geférderte Institutionen nicht an
der Entwicklung militdrischer Mittel beteiligen.

Um das zu erreichen, ist eine Zivilklausel in den Satzungen der Hochschulen niitzlich. Bisher gibt es erst in 7-8
Universitédten eine Selbstverpflichtung zu ziviler Forschung. Es scheint, als hitten Hochschulen offenbar kein
Interesse daran, diese Verantwortung fiir sich zu iibernehmen. Wir setzen uns daher fiir eine Zivilklausel ein,
die nicht lediglich eine Selbstverpflichtung einer Hochschule, sondern gesetzlich verankert ist.

In den letzten 20 Jahren war die sogenannte Hochschulautonomie ein Leitbild im Umgang des Staates mit den
Hochschulen. Die geforderte Zivilklausel verletzt diese jedoch nicht, denn die Hochschulen sollen und diirfen
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auch laut Hochschulrektorenkonferenz durchaus durch Gesetze reglementiert und durch die Gesellschaft kon-
trolliert werden (Q1). Der Zweck der Hochschulautonomie ist es, zu verhindern, dass die Hochschulen durch
Einzelweisungen etc. reglementiert werden, und soll Thnen andererseits vor allem eine finanzielle Autonomie
geben.

Ein anderer Aspekt im Zusammenhang mit der Zivilklausel ist der Eingriff in die grundgesetzlich verankerte
Freiheit von Forschung und Lehre (Q2), die dem einzelnen Forscher die Freiheit zuspricht, ohne Ge- und
Verbote forschen zu diirfen. Auch diese Freiheit widerspricht indes nicht der hier geforderten Zivilklausel.
Wir fordern, eine Zivilklausel in die Landeshochschulgesetze aufzunehmen, und damit effektiv, dass sie in
den Hochschulsatzungen verankert werden. Eine Verankerung in den Hochschulsatzungen ist aber laut (Q3)
zuldssig. Es handelt sich dabei nicht um einen Eingriff in die Freiheit von Forschung und Lehre, sondern in die
Infrastruktur des einzelnen Wissenschaftlers.

Méglichkeiten der Umsetzung

Die Kultur- und Wissenschaftshoheit liegt bei den Bundesldndern. Der Bund kann gesetzlich nur im Sinne
seiner Rahmengesetzgebungskompetenz das Hochschulrahmengesetz verdndern (Q4). Ob es moglich wire,
eine Zivilklausel darin zu verankern, miisste gepriift werden. Dennoch wire eine solche bundesegesetzliche
Regelung die bevorzugte Moglichkeit der Umsetzung. Falls das nicht funktioniert, so gibt es eventuell die
Moglichkeit, einen Staatsvertrag zu implementieren. Hintergrund

[10] Eine Ziviklause war bereits zwischen 1993 und 2002 im Landeshochschulgesetz des Landes Niedersachsen

verankert (Rot-Griin), wurde von der schwarz-gelben Regierung aber wieder abgeschafft.

Einzelnachweise

[11] (Q1) “Konzentration auf Rechtsaufsicht; Selbstverstindlich ist das Satzungsrecht der Hochschulen wie auch de-

ren Verwaltungshandeln an iibergeordnete Regelungen, seien es verfassungsrechtliche, einfachgesetzliche oder
verordnungsrechtliche, gebunden. Ferner sind sie der Gesellschaft und der Politik gegeniiber rechenschafts-
pflichtig.” (aus: http://www.hrk.de/uploads/media/Entschl._HS-Autonomie_Endfassung_MV_10.pdf; Seite 2)
(Q2) “Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.* (aus: Art. 5, Abs. 3 Satz 1 GG) (Q3) “Der
weisungsfrei, selbstindig arbeitende (Hochschul-)Wissenschaftler ist durch sein individuelles Grundrecht da-
vor geschiitzt, in Bezug auf sein Forschungsthema und seine Methodik unmittelbar verpflichtende Ge- oder
Verbote befolgen zu miissen. Jedoch muss er unter Umsténden in Kauf nehmen, dass das Gros der zu verteilen-
den Mittel dem von ihm abgelehnten, vom zustdndigen Organ jedoch rechtmiBig beschlossenen Forschungs-
schwerpunkt zuflieBt.* (aus: http://www.boeckler.de/pdf/mbf_gutachten_denninger_2009.pdf; Seite 21) (Q4)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschulrahmengesetz Weitere Informationen

[12] Zivilklausel — Was ist das? - http://al.blogsport.de/zivilklausel/zivilklausel-was-ist-das/ Oliver Jungen: “Wenn

sie dir morgen befehlen... An deutschen Hochschulen wird auch militdrische Forschung betrieben. Dagegen
wendet sich eine immer grofler werdende, sogenannte Zivilklausel-Bewegung.” (FAZ v. 12.01.2011)

[13] http://www.zivilklausel.uni-koeln.de/faz_wenn-sie-dir-morgen-befehlen.htm  FAZ v.  12.01.2011 -

http://www.zivilklausel.uni-koeln.de/faz_wenn-sie-dir-morgen-befehlen.htm Zur Zuladssigkeit ei-
ner so genannten ‘Zivilklausel“ im Errichtungsgesetz fiir das geplante Karlsruher Institut
fir ~ Technologie (KIT) -  http://www.boeckler.de/pdf/mbf_gutachten_denninger_2009.pdf  Ge-
meinsame FErklarung der Initiative “Hochschule fiir den Frieden - ja zur Zivilklausel®

http://www.gew.de/Binaries/Binary79165/Gemeinsame %20Erkl%C3% A4rung_HS %20{%?2.. Zivilklausel
- http://de.wikipedia.org/wiki/Zivilklausel Dual Use - http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Use AK Zivilklausel
Uni Frankfurt - http://zivilklausel-ffm.info/ Forschung fiir den Unfrieden: Wer betreibt wo Riistungsfor-
schung in Deutschland? - http://freie-radios.net/43872 Zur Zivilklausel an Hochschulen und Universititen
- http://freie-radios.net/48009 Effizienter Krieg fithren: Friedensforschung als Politikberatung - http:/freie-
radios.net/41584 Riistungsatlas Baden-Wiirttemberg, 2012, Teil 3: Forschung (S. 49-63), enthilt u.a. eine
Liste mit Unternehmen, Hochschulen und weiteren (Forschungs-)Institutionen; benennt zusitzlich Akteure
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der “Sicherheitsforschung® im Rahmen des 7. EU-Forschungsrahmenprogramms, von IMI (Informationsstelle
Militarisierung e.V., Tiibingen) - http://www.imi-online.de/download/ruestungsatlas_2012_web.pdf
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PP096 - Wunschbuch-Digitalisierung

Positionspapier Diskussion PFB WIKI Podcast
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Tina

Antragstext

Die Piratenpartei Bayern fordert, ein Digitalisierungsprogramm fiir die Besténde der staatlich finanzierten Bi-
bliotheken einzufiihren, das auf dem Konzept des Crowdfunding (Schwarmfinanzierung) basiert.

Analog zu dem Projekt “DigiWunschbuch* der Universititsbibliothek Gottingen 1 soll es in Bayern in Zukunft
moglich sein, die Totholzbestinde der Bayerischen Staatsbibliothek und anderer staatlich finanzierten Biblio-
theken in Bayern zu durchsuchen, auf eigene Kosten digitalisieren zu lassen und damit als Digitalisierungs-
pat_in des konkreten Werkes zu fungieren. Damit haben interessierte Leser_innen die Moglichkeit, schriftstel-
lerische Werke ohne Ortsgebundenheit zu rezipieren und versetzen gleichzeitig andere Menschen in die Lage,
diese Biicher ebenfalls in digitalisierter Form zu geniessen. In diese Forderung ist explizit der gesamte Bestand
der Bibliotheken eingeschlossen, nicht nur der gemeinfreie Teil. Hiervon unberiihrt bleiben Forderungen von
staatlicher Seite fiir Digitalisierungsprojekte. Diese sollen weder gekiirzt noch ersetzt werden, sondern vielmehr
ausgebaut und als Aufgabe fiir das 21. Jahrhundert begriffen werden. Die Schwarmfinanzierung bietet lediglich
eine zusitzliche Moglichkeit zur Digitalisierung konkreter Einzelwerke, die fiir bestimmte Gruppierungen oder
Individuen interessant sind und deren Befreiung in den offentlichen Raum. 1 http://digiwunschbuch.sub.uni-
goettingen.de/

Begrindung

Es gibt in den Archiven der BSB viele Werke, die nicht mehr aufgelegt werden und die in analoger Form nur
als Lesesaalausleihe vor Ort gelesen werden diirfen. Konkretes Beispiel hierfiir wiren die Romane, Traktate
und Theaterstiicke von Carry Brachvogel, einer bedeutenden Miinchner Feministin und Literatin, die 1942 im
KZ Theresienstadt ermordet wurde. Diese jetzt gemeinfrei werdenden Werke sind zur Zeit nicht als Digitalisate
verfiigbar. Eine Patenschaft wiirde die Werke befreien und sie ohne die Mithilfe von kommerziell agierenden
Dritten wie beispielsweise Google der Offentlichkeit zuriickgeben.
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SAA007 - Geheime Abstimmung bei Abwahl

Satzungsénderung Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Entropy

Antragstext

Es wird beantragt in der Landessatzung Abschnitt A §9a (3) Satz 3 wie folgt zu ersetzen:

Bei Riicktritt, Handlungsunfihigkeit oder der geheim abzustimmenden Abwahl eines Vorstandsmitgliedes
soll dessen Amt gesondert vom Landesparteitag fiir die restliche Amtsdauer neu gewéhlt werden.

Aktuelle Fassung

Die Mitglieder des Vorstands werden vom Landesparteitag fiir ein Jahr gew#hlt. Der Vorstand bleibt im Amt,
bis ein neuer Vorstand gewihlt ist. Bei Riicktritt oder Handlungsunfihigkeit eines Vorstandsmitgliedes soll
dessen Amt gesondert vom nichsten Landesparteitag fiir die restliche Amtsdauer neu gewihlt werden.

Neue Fassung

Die Mitglieder des Vorstands werden vom Landesparteitag fiir ein Jahr gew#hlt. Der Vorstand bleibt im Amt,
bis ein neuer Vorstand gewihlt ist. Bei Riicktritt, Handlungsunfihigkeit oder der geheim abzustimmenden
Abwahl eines Vorstandsmitgliedes soll dessen Amt gesondert vom Landesparteitag fiir die restliche Amtsdauer
neu gewdhlt werden.

Begrindung

Hiermit wird klargestellt, dass im Falle einer Abwahl geheim abgestimmt werden muss, und dass immer, wenn
ein Vorstandsmitglied ausfillt, nachgewihlt werden soll (nicht muss).

In Niederbayern wurde erstmalig ein Vorstandsmitglied abgewéhlt. Nach eingehender Priifung von Experten
zeigte sich dabei, dass Abwahlen laut Gesetz bereits ohne Satzungsdnderung moglich sind und diese sogar
einfach offen abgestimmt werden konnen. Eine Abwahl ist allerdings nur giiltig, wenn diese in der Einladung
fiir den Parteitag angekiindigt wurde. Hiermit wird ergéinzt, dass eine solche Abwahl - auch wenn sie nur sehr
selten vorkommt und das letzte Mittel ist - immer geheim abgestimmt werden muss und dass in diesem Falle
auch umgehend nachgewihlt werden soll.

Desweiteren soll, wenn ein Vorstandsmitglied auf einem Parteitag offiziell seinen Riicktritt erklért, nicht erst
am darauf folgenden Parteitag nachgewéhlt werden, sondern sofort.
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PP054 - Reform der BEG bzw. des bayr. OPNV - Nachtverkehre
ausbauen und effizienter gestalten

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Awitte

Antragstext

Antrag an den Landesparteitag der Piratenpartei Bayern: Der Landesparteitag moge folgende Position be-
schlieflen:

Nachtverkehre ausbauen und effizienter gestalten

An den Tagesrdndern sind Ziige oft schlecht, manchmal auch gar nicht ausgelastet. Da jedoch der Zugkilometer
deutlich mehr kostet wie der Buskilometer, soll die BEG in zukiinftigen Ausschreibungen zwischen 23:30 und
04:45 Uhr auf die Bestellung von Ziigen verzichten und stattdessen Buslinein auf den gleichen Routen bestellen.
Die Uberlappungszeit kann Linienindividuell bemessen werden.

Da die Busse Nachts ohnehin sonst keine Verwendung hitten, entstehen hier keine weiteren Anschaffungs-
bzw. Fix- sondern lediglich die variablen Betriebskosten. Dadurch wird der Nachtbusbetrieb besonders giinstig.
Ebenfalls entsteht ein groBeres “Nachtfenster, in dem an der Schieneninfrastruktur Wartungs- Reparatur und
Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden kénnen, hierdurch werden die Instandhaltungskosten sinken.

Durch die Kosteneinsparungen soll auf moglichst allen Regionalexpress- sowie allen S- und U-Bahnlinein und
moglichst vielen Regionalbahnlinien ein durchgingiger Nachtbusverkehr eingefiihrt werden. Dieser ist von den
Relationen her wie der Schienenverkehr zu vertakten und soll, um keine Umstellungen der Gewohnheiten bei

den Nutzern des OPNV zu erzwingen, moglichst die direkte Bahnhofsnihe anbinden. Ein lingerer Fahrweg
sollte dafiir in Kauf genommen werden.
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PP031 - Antwort auf die Autobahnmautforderungen der CSU

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Awitte

Antragstext

Antrag an den Landesparteitag der Piratenpartei Bayern: Der Landesparteitag moge folgende Position be-
schliefsen:

Antwort und Stellungnahme zu den Autobahnmautforderungen der CSU
Jedes Jahr im Sommer, wenn besonders viele in Urlaub fahren, fordert die CSU die Ausweitung der Auto-
bahnmaut auf den PKW-Verkehr. Die Piratenpartei duflert sich nicht konkret bezugnehmend auf solche popu-

listischen Anwiirfen, um die Ausweitung zum Sommerlochthema zu vermeiden. Die Piratenpartei nimmt nur
Stellung zu fachlich fundierten und ausgearbeiteten Konzepten in dieser Richtung.

Ausweichverkehre

Die Piratenpartei lehnt jegliche Autobahnmautmodelle aufgrund der Ausweichverkehre von den Autobahnen
auf Landstralen generell ab, solange nicht bewiesen wird, dass der dem zu erwartenden Ausweichverkehr
entsprechende Ausbau der Ausweichrouten finanziell durch die Erhebung der Maut finanziert ist. Auerdem

ist zu beweisen, dass die Einnahmenerhebung nicht auf einem anderem, effizienterem Weg erfolgen konnte,
beispielsweise einer Anhebung der Kraftstoffsteuern oder der KFZ-Steuer.

Vignettenpflicht

Bei der Vignettenpflicht gilt vorrangestellte Ausfithrung zum Ausweichverkehr und anderen effizienteren Erhe-
bungsverfahren.

Kilometerbasierte Modelle mit Fahrzeugwegeerfassung

Solche Modelle sind aus Griinden des Datenschutzes fiir die Piratenpartei komplett indiskutabel.

Kilometerbasierte Modelle ohne Fahrzeugwegeerfassung
Bei solchen Modellen ist der Nachweis zu fiihren, dass der Technische Aufwand gegeniiber einer Vignetten-

pflicht gerechtfertigt ist. Dariiber hinaus gelten die vorangestellten Ausfiihrungen zu Effizienz und Ausweich-
verkehr.
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Modelle mit “Mauthauserin“

[7] Aufgrund der Bremsenden Wirkung des Verkehrs, der Unfallgefahr an Stauenden, die durch diese Mauth&us-

chen verursacht werden und der gesteigerten Ineffizienz gegeniiber elektronischen Systemen ohne Fahrzeug-
wegeerfassung lehnt die Piratenpartei diese Modelle ab.

Infrastrukturaufgabe des Staates

[8] Die Piratenpartei Bayern stellt in diesem Zusammenhang klar, dass Sie hinter den Versorgungsaufgaben des
Staates steht und deren Umwandlung in Geschéftsmodelle kritisch sieht. Das gilt insbesondere fiir die Verkehrs-
infrastruktur, die eine wesentliche Grundlage unserer Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur ist. Die Lobbyarbeit

vermeintlich zukiinftiger Beteiligter Unternehmen und Gruppierungen an PPP-Modellen im Fernstralenbereich
sehen wir absolut kritisch.

Begriindung

[9] Da die CSU immer wieder mit diesem Schwachsinn in StoBrichtung “Selbstdarstellung in die Landespolitik

hinein“ kommen wird, ist es sinnvoll, dazu eine Reaktionsweise festzulegen und ein paar konsente Argumente
in dem Themenbereich festzulegen.
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PP052

PP052 - Reform der BEG bzw. des bayr. OPNV - Biirgerbeteiligung vor
Ausschreibungen

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Awitte

Antragstext

[1] Antrag an den Landesparteitag der Piratenpartei Bayern: Der Landesparteitag moge folgende Position be-
schlieflen:

Biirgerbeteiligung vor Nahverkehrsausschreibungen

[2] Biirger sind letztendlich die Zielgruppe des OPNV, da der Staat seinen Biirgern im Sinne einer Infrastrukturver-
sorgung OPNV vorhalten muss. Daher fordern die Piraten, dass vor jeder Nahverkehrsausschreibung nicht nur
die Parlamentarier, sondern auch jeder Biirger die Moglichkeit hat, aktiv durch Gestaltungsideen mitzuwirken.

[3] Die Piraten wollen die BEG, welche die Ausschreibungen im Namen des Freistaates durchfiihrt, dazu verpflich-
ten, vor Ausschreibungsbeginn jedem Biirger Bayerns die Moglichkeit zu geben, konkrete Ideen zur Ausschrei-
bung einzureichen.
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BP00§

BP008 - OPNV im Bund kostenfrei

Bundesprogramm Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen
Antragsteller
Prueter
Antragstext

[1] Es wird beantragt folgende Wahlprogramménderung dem Bundesparteitag zu empfehlen: Die Piraten setzen
sich fiir einen gebiihren/fahrpreisfreien Verkehr in Regionalziigen der Bahn ein.

Begrindung

[2] OPNV ist umweltvertriglicher als Individualverkehr und entlastet die Innenstadtbereiche. Gegenwiirtig wird
der OPNV in Deutschland mit ca. 15 Milliarden €uro bezuschuBt. Genaue Zahlen hat niemand (wegen un-
terschiedlicher Tréagerschaften). Ein Gratisangebot wird die Nachfrage und damit auf kurz oder lang auch die
Kapazititen erhohen. Fahrscheinautomaten konnen genauso eingespart werden wie der Kontrollaufwand. Fiir
diese Ersparnis kann Fahrpersonal eingespart werden. Langfristig wird eine Besteuerung innerdeutscher Fliige
angestrebt (Bundesfrage). Das so eingenommene Steuergeld kann auf regionale Tréager aufgeteilt werden.

[3] Als Antrag fiir das Bundeswahlprogramm stelle ich das hier ein, weil der Bund Tager der Bahn ist (100%
Eigner)
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PP0O83

PP083 - Strukturreform der Bezirke

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Claudius (fiir den BzV-Vorstand Schwaben)

Antragstext

Modul 1
Grundverstindnis zu den Bezirken

Die Bezirkstage sind in der Offentlichkeit kaum prisent. Das ist einerseits unangemessen, denn sie haben als
dritte kommunale Ebene Mitverantwortung oder gar Alleinverantwortung fiir wichtige Aufgaben etwa im Be-
reich der Sozialpolitik oder der Kulturpolitik, die die Finanzkraft oder das Weisungsgebiet der Stidte oder
Landkreise weit iibersteigen, etwa die psychiatrische Versorgung oder die Unterstiitzung von Menschen mit
Behinderung - Politikfelder, die in anderen Bundeslédndern von Verwaltungsorganen und/oder von Zweckver-
binden bearbeitet werden.

Anderseits ist es verstindlich, denn das Themenfeld wie auch das damit verbundene, oft zeitintensive Ehrenamt
lassen nur wenig Raum fiir presseintensive parteipolitische Profilierung. So arbeiten die Bezirkstage und ihre
Mitglieder oft iiber Parteigrenzen hinweg fleiig im Verborgenen, wenngleich auch hier die tradierten Mehr-
heitsverhiltnisse an vielen Stellen die allzu oft intransparente Entscheidungsfindung verkrustet haben.

Die Piratenpartei Bayern begriifit ausdriicklich, dass diese Aufgaben durch ein eigenes, demokratisch legiti-
miertes Gremium bearbeitet werden. Fiir sie ist der Bezirkstag nicht nur Teil der bayerischen Identitit und der
foderalen Tradition, sondern kann dariiber hinaus den Kern von iiberregionaler Biirgernihe und transparenter
Reprisentation darstellen - insbesondere vor dem Hintergrund des von ihnen unabhiingigen und nur dem Wil-
len der Landesregierung unterworfenem Verwaltungsapparates der Regierungsbezirke. Vor diesem Hintergrund
gilt es, die Bezirkstage zu stirken.

Modul 2
Reform der Bezirke

Die Piratenpartei Bayern setzt sich fiir eine grundlegende Bezirksreform ein. Dabei steht am Anfang einer
solchen Reform eine fundierte Aufgabenkritik aller beteiligten Stellen der mittleren Verwaltungsaufgaben in
den regionalen Behorden und Organen in Bayern: Bezirkstage, Bezirksregierungen nebst Prédsidenten und Pla-
nungsregionen. Doppelstrukturen und parallel agierende Verwaltungen haben schon lange in immer gréerem
AusmalB zu enormen Reibungsverlusten und Verschwendung von Steuermitteln, aber auch zu Intransparenz
und mangelnden Kontrollmoglichkeiten und nicht zuletzt zu Defiziten der demokratischen Legitimation ge-
fiihrt. Dies ist umso kritischer, als regional koordinierte Planung immer 6fter nur im Verbund bewiltigt werden
kann.

Deshalb strebt die Piratenpartei Bayern eine Verzahnung der Aufgaben der Bezirksregierung und des Bezirks
analog der Aufteilung von Kreistag und staatlichem Landratsamt an. Der Bezirk und seine Selbstverwaltung,
an deren Spitze ein direkt gewahlter hauptamtlicher Bezirkstagsprisident stehen soll, erhalten die Aufgaben,
die bisher von Planungs- und Zweckverbénden, insbesondere den Rettungszweckverbinden, wahrgenommen
werden sowie die Leistungsaufgaben der Bezirksregierungen. Ihre Kontrolle unterliegt, im Rahmen der staat-
lichen Rechtsaufsicht, dem Bezirkstag. Zudem sollen die Bezirke befdhigt werden, auch Landesaufgaben zu
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tibernehmen, die auf Bezirksebene effektiver wahrgenommen werden kdnnen oder diese analog dem Subsidia-
ritdtsprinzip folgend zu den Landkreisen und kreisfreien Stidten weiterzureichen.

[10] Die vormalige Bezirksregierung, nun staatliche Bezirksverwaltung, beschrinkt sich auf die Erledigung staatli-
cher Hoheitsaufgaben. Die Fachaufsicht des Staates wird auf diese hoheitlichen Aufgaben beschrinkt. Eines
von der Landesregierung ernannten Regierungsprisidenten bedarf diese regionale Verwaltungsbehorde dann
nicht mehr.

[11] Modul 3
[12] Wahlrecht fiir EU-Biirger

[13] Die Piratenpartei Bayern setzt sich dafiir ein, dass, wie bei anderen Kommunalwahlen auch, zu den Wahlen der
Bezirkstage den hier lebenden EU-Auslidndern das Wahlrecht zu gewihren ist. Sobald der Bezirkstagsprasident
direkt gewdhlt werden kann, gilt dies natiirlich auch fiir dessen Wahl. Biirgerbegehren

[14] Die Piratenpartei Bayern setzt sich dafiir ein, verbindliche Biirgerbegehren und Biirgerentscheide auch auf Be-
zirksebene einzufiihren.

[15] Modul 4
[16] Transparenz

[17] Die Piratenpartei Bayern fordert eine Informationsfreiheitssatzung der Bezirke, die den Bezirkstag und die
Bezirksverwaltung verpflichtet, die Informationsfreiheit der Biirger in einer Weise sicherzustellen, die den Vor-
schriften des Hamburger Transparenzgesetzes (HmbTG) entspricht. Dies umfasst mehr als die Verpflichtung,
dem einzelnen Biirger unter Wahrung schutzwiirdiger Interessen Informationszugang auf Antrag zu gewéhren.
Dazu gehoren ebenso elektronisch verfiigbare Dokumente und Verdtfentlichungspflichten im Internet.

Begrindung

[18] Dieser Antrag entspricht der Beschlusslage des BzV-Schwaben und wird auf Wunsch des Bezirksparteitags zum
Landesparteitag eingereicht.

[19] Ausfiihrliche Begriindung erfolgt auf dem Parteitag.

124



(1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

(7]

[8]

91

SAA008

SAAO008 - Korrekturen von Antrigen

Satzungsénderung Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Entropy

Antragstext

Wenn dieser Antrag nicht als Ganzes angenommen wird, mogen die Module einzeln abgestimmt werden.

Modul 1:
Es wird beantragt in der Landessatzung Abschnitt A §11 Absatz 2 folgenden Satz hinzufiigen:

Die Antragssteller eines solchen Antrags diirfen nach Ablauf der Frist mit Zustimmung des Landesparteitags
eine einzelne geidnderte Fassung des Antrags dem Landesparteitag zur Abstimmung vorlegen, sofern diese nicht
dem Wesensgehalt des urspriinglichen Antrags widerspricht.

Modul 2:
Es wird beantragt in der Landessatzung Abschnitt A §11 Absatz 1 folgenden Satz hinzufiigen:

Der Landesvorstand kann sprachliche oder formelle Korrekturen eines angenommenen Antrags beschliessen,
sofern diese nicht die Aussagen des Antrags verdndern.

Aktuelle Fassung

(1) Anderungen der Landessatzung und des Programms konnen nur von einem Landesparteitag mit einer 2/3
Mehrheit der abgegebenen giiltigen Stimmen beschlossen werden. Besteht das dringende Erfordernis einer Sat-
zungsidnderung zwischen zwei Landesparteitagen, so kann die Satzung auch gedndert werden, wenn mindestens
2/3 der Piraten dem Anderungsantrag schriftlich zustimmen.

(2) Uber einen Antrag auf Satzungs- oder Programmiinderung auf einem Landesparteitag kann nur abgestimmt
werden, wenn er mindestens zwei Wochen vor Beginn des Landesparteitages beim Vorstand eingegangen ist.

Begrindung

Der Antrag wird nur pro Forma eingereicht, um im Notfall eine Moglichkeit fiir Korrekturen zu schaffen. Er hat
nur geringe Prioritit.

Dieser Antrag ermdglicht dem Landesverband noch nach der Frist kleinere Korrekturen an Programm- und Sat-
zungsianderungsantrigen vorzunehmen, insbesondere bei inhaltlich guten Programmantrigen. Weiterhin darf
dadurch der Vorstand rein sprachliche Korrekturen an Positionspapieren beschliessen.

[10] Es kommen leider immer wieder zu Fehlern oder missverstidndlichen Formulierungen, die erst nach der Einrei-

chung oder Abstimmung auffallen und bei denen man sich wiinschte, sie korrigieren zu kénnen um den Antrag
annehmen bzw. verdffentlichen zu konnen.
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PP019 - Drug-Checking erméglichen

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Dominik "Pinny’ Kegel

Antragstext

[1] Die PIRATEN Bayern setzen sich dafiir ein, dass Drug-Checking Initiativen sowohl von staatlicher, als auch

[2]

von halbstaatlicher Seite aus ermdglicht werden. Menschen, die vom Drug-Checking Gebrauch machen wol-
len, miissen dies anonym und ohne eventuelle strafrechtliche Konsequenz tun kénnen. Die Drug-Checking

Standorte (sowohl feste Standorte als auch temporire Standorte bei z.B. Festivals) sollen mit entsprechend
Zustindigen festgelegt werden.

Begrindung

Trotz dem momentanen Verbot von Drogen stellt sich eine Schwarzmarktsituation in Bayern dar. Insbesondere
neue Modedrogen halten gerade Einzug. Damit einhergehend steht auf der Seite der Dealer ein monetires
Interesse, das hiufig dazu fiihrt, die Droge mit allen erdenklichen Substanzen zu strecken. Sowohl durch das
Strecken als auch aufgrund der Tatsache, dass man nie um den Wirkungsgehalt einer Droge wissen kann,
sollten Drug-Checking Initiativen ermoglicht werden. Es ergibt keinen Sinn vor einem bestehenden Problem die

Augen zu verschlieBen und nichts zu tun, statt etwas zu tun, das die Situation zumindest fiir die Konsumenten
verbessert und Gefahren minimiert.
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PP046 - Starkung der Rechte Prostituierter

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Fard

Antragstext

Die Entscheidung zur Ausiibung der Prostitution fillt * unter das Recht auf freie Berufswahl sowie * unter das
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Die Entscheidung zur Ausiibung der Prostitution ist daher von Staat und
Gesellschaft zu akzeptieren. Eine Diskriminierung und Kriminalisierung von Sexarbeitern und ihren Kunden
lehnt die Piratenpartei ab. Selbstbestimmt titige Sexarbeiter sind keine Opfer. Vielmehr iiben sie ihren Beruf
eigenverantwortlich auf der Grundlage einer freien Entscheidung aus. Ihre Titigkeit bedarf besonderer Fiahig-
keiten und Kenntnisse und verdient gesellschaftliche Anerkennung. Deshalb werden wir alle Sonderregelungen
zur Reglementierung von Prostitution dahingehend priifen, ob sie geeignet, erforderlich und angemessen sind,
die Anerkennung und die Rechte von Sexarbeitern sicherzustellen. In Zusammenarbeit mit den Bezirksregie-
rungen setzen wir uns fiir eine Abschaffung der restriktiven Sperrbezirksverordnungen ein. Auch das Verbot der
Prostitution in Gemeinden mit bis zu 30.000 Einwohnern wollen wir auftheben. Die Stirkung der Rechte selbst-
bestimmt tédtiger Sexarbeiter ist das beste Mittel gegen jedwede Fremdbestimmung. Sie dient der rechtlichen
Gleichbehandlung sowie der freien und ungehinderten Berufsausiibung.

Begrindung

Prostitution ist Teil der menschlichen Geschichte und Kultur. Sie ist fiir alle Epochen belegt und existiert
heute in allen Teilen der Erde - auch dort, wo sie verboten und mit hohen Strafen belegt ist. Falsche und
doppelbodige Moralvorstellungen haben weltweit zur Diskriminierung von Sexarbeitern gefiihrt. Gewalt-
mythen und Vorurteile verhindern die sachliche Debatte und leisten der Viktimisierung von Sexarbeitern
Vorschub. Wir sind davon iiberzeugt, dass die Situation von Sexarbeitern durch politisches Engagement
verbessert werden kann: Die Schaffung eines rechtlichen Rahmens, in dem Sexarbeiter selbstbestimmt
und frei von Diskriminierung ihrem Beruf nachgehen konnen, erscheint uns hierfiir als der verniinftigste
Ansatz: Only rights can stop the wrongs! Weitere Informationen zum Thema (u.a. Daten zu Kriminali-
tatsstatistiken sowie die Prostitution betreffende Paragraphen in giiltigen Gesetzestexten) findet ihr unter
folgenden Adressen: * Lektiire fiir den Einstieg: https://prostitution.piratenpad.de/info
* Daten- und Quellensammlung: https://prostitution.piratenpad.de/quellen * Ver-
tonung des Antrages: https://www.youtube.com/watch?v=91Gwr_g6hks ===Beziiglich der
Sperrbezirke in Bayern === Sperbezirke reglementien, wo Prostituierte arbeiten diirfen, und schrin-
ken so das Recht auf freie Berufsausiibung massiv ein. Das ist iiberfliissig und diskriminierend! Die
vielen Verbote fithren dazu, dass Sexarbeiter in Nischen gedringt werden - Information und Auf-
klarung wird schwieriger, oft folgt der Gang in die Illegalitit. * http://blog.br.de/quer/
bayerische-puff-hochburg-amberg-stohnt-unter-prostitution-24102012.

html * http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtverwaltung/
Kreisverwaltungsreferat/fachspezifisch/HA-I/Allg-Sicherheit/Sperrbezirk/
sperrbezirksverordnung/Sperrbezirksverordnung.pdf
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PP036 - Reform der BEG bzw. des bayr. OPNV - Infrastruktureigentum
und integrierte Verkehrsdienstleister

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Awitte

Antragstext

Antrag an den Landesparteitag der Piratenpartei Bayern: Der Landesparteitag moge folgende Position be-
schlieflen:

Schieneninfrastruktur

Die Piratenpartei kritisiert die stindig steigenden Netzentgelte bei gleichbleibenden Regionalisierungsmitteln.
Beides wird im Bund entschieden und wird langfristig katastrophale Auswirkungen auf den SPNV haben.

Da die Netzentgelte kilometerabhingig sind, verdoppelt sich bei einer Verdoppelung des Taktes auch die Ko-
sten der Offentlichkeit fiir das Netz. Jedoch skalieren die Kosten fiir den Betrieb und die Instandhaltung der
Infrastruktur bei dem Betreiber, der DB NETZ AG nicht linear. Insofern schpft hier die DB Netz AG Geld ab,
dass iiber Dividenden an den Bund weitergerreicht wird.

Sicherstellung des SPNV

Da es unrealistisch ist, dass die Regionalisierungsmittel in Zukunft wieder stark angehoben werden, soll der
Bund als Eigentiimer der DB AG die Strecken ohne eigenwirtschaftlichen Fernverkehr inklusive Oberleitungs-
netz und Bahnhofen an die BEG eigentumsrechtlich tibertragen. Dadurch muss das Land Bayern, nur noch die
realen Kosten fiir den weiteren Ausbau des SPNV tragen, und kommt aus dem Konstrukt von Netzentgelten
und Dividendenabfiihrungen frei.

Dadurch passiert jedoch keine Privatisierung: Auch die BEG ist eigentumrechtlich dem Wirtschaftsministerium
untergeordent. Die Infrastruktur wird von Bundeseigener Infrastruktur zu landeseigener Infrastruktur. Landes-
eigene Infrastrukturen sollen die gleiche juristische Einordnung wie Bundeseigene Infrastrukturen erhalten,
zum Beispiel “Betrieb nach EBO* usw.

Integrierte Verkehrsdienstleister

Der Betrieb & Unterhalt der Strecken soll nach dem Willen der Piraten in Zukunft zusammen mit den Ver-
kehrsleistungen ausgeschrieben werden. Damit sollen integrierte Verkehrsdienstleister entstehen, die sowohl
Kompetenz im Betrieb der Fahrzeuge als auch beim Betrieb des Netzes haben.

Fiir den Fahrgast - um den es bei dieser Reform geht - erwichst daraus der Vorteil, dass das Verkehrsunterneh-
men sich nicht mehr auf das Abschieben von Verantwortung an DB Netz zuriickziehen kann. Diese verantwor-
tung soll ebenfalls in Bonus- und Strafsystem einflieBen: Nur wenn die Infrastruktur einen guten Zustand hat,
kann der Zugbetrieb piinktlich abgewickelt werden. Durch Vertragsstrafen bei netzbedingter Unpiinktlichkeit
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wird es fiir das Verkehrsunternehmen also nicht interessant, die Aufgaben bei der Verwaltung der Infrastruktur
schleifen zu lassen.

Ebenfalls wird die Verantwortung fiir die Pflege der Stationen iibergeben; Hier findet ein entsprechendes Bonus-
und Strafsystem fiir Sauberkeit, Rdumdienst, Informationsangebot usw. Anwendung.

Zur Gewihrleistung von diskriminierungsfreiem Zugang (Beispielsweise fiir Giiterverkehr durch einen Dritten
Eisenbahnverkehrsunternehmer) gibt es die bestehenden rechtlichen Rahmen, die hier analog angewendet wer-
den miissen. Als Anreiz der Forderung solcher Verkehre sollen die Infrastrukturnutzungsgebiihren die durch
Dritte zu entrichten sind, im beauftragten und fiir die Infrastruktur verantwortlichem Verkehrsunternehmen
verbleiben.

Begrindung

o Dieser Weg sichert einerseits das Eigentum offentlicher Infrastrukturen bei Staatlichen Aufgabentrégern,
sollte noch irgendwann eine Bahnprivatisierung kommen, so sind zumindest die bayerischen Strecken
ohne fernverkehr und somit der SPNV in der Fldche gesichert.

e Dieser Weg ermoglicht es - sollte irgendwann ein bayernweiter fahrscheinloser OPNV kommen - die
bestellten Zugkilometer entsprechend anzuheben, um die durch diesen Schritt wachsende Fahrgastzahl
zu bewiltigen.

e Dieser Weg holt auch in den Betrieb des Streckennetzes die Kompetenz der Privatwirtschaft. Bahniiber-
ginge, die immer noch gekurbelt werden, mechanische Fliigelsignale mit Bahnhéfen mit mehreren Stell-
werken und dergleichen diirfte dann relativ schnell zur Senkung der Betriebskosten abgebaut und ersetzt
werden.

e Esschliefit das Loch in den Verkehrsvertragen, dass wenn ein Ast auf die Oberleitung fallt, wegen “nicht-
verfiigbarkeit der Infrastruktur* keine Strafzahlungen des Verkehrsunternehmens nétig wiirden. Mit der
Verantwortung fiir die Infrastruktur geht dieser Ast, den man hitte rechtzeitig absdgen konnen, voll auf
die Rechnung des Verkehrsunternehmens.
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SAO008 - Einreichung eines Ladenschlussgesetzes

Sonstiger Antrag Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Just-Ben

Antragstext

Der Landesparteitag moge folgendes beschlieB3en:

Der Landesvorstand der Piratenpartei Bayern wird gebeten juristisch priifen lassen, ob das nachfolgende aus-
gearbeitete Gesetz zum Ladenschluss die aktuelle Beschlusslage des Landesverband zum Ladenschluss rechts-
sicher umsetzten wiirde. Dariiber hinaus moge der Landesvorstand die Moglichkeiten und Chancen fiir ein
Volksbegehren zur Einfiithrung des Gesetzes priifen und bewerten. Der Landesvorstand soll dem nichsten Lan-
desparteitag dazu Bericht erstatten.

Gesetzentwurf

iber den Ladenschluss im Freistaat Bayern (Bayerisches Ladenschlussgesetz — BayLadSchlG)

§ 1 Gesetz Giber den Ladenschluss im Freistaat Bayern (Bayerisches Ladenschlussgesetz —
BayLadSchlG)

Inhaltsverzeichnis

Art. 1 Anwendungsbereich
Art. 2 Begriffsbestimmungen
Art. 3 Offnungszeiten

Art. 4 Apotheken

Art. 5 Verkauf von Reisebedarf

[10] Art. 6 Verkaufssonntage
[11] Art. 7 Subsidiarititsprinzip
[12] Art. 8 Schutz der Arbeitnehmer

[13] Art. 9 Auslage des Gesetzes, Verzeichnisse
[14] Art. 10 Aufsicht und Auskunft

[15] Art. 11 Ausnahmen im offentlichen Interesse
[16] Art. 12 Ordnungswidrigkeiten

[17] Art. 13 Evaluation

[18] Art. 14 Inkrafttreten

[19] Art. 1 Anwendungsbereich
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[20] Dieses Gesetz regelt die Offnungszeiten von Verkaufsstellen und das gewerbliche Feilbieten von Waren aufer-
halb von Verkaufsstellen.

[21] Art. 2 Begriffsbestimmungen

[22] (1) Verkaufsstellen im Sinn dieses Gesetzes sind Ladengeschifte aller Art, insbesondere Apotheken, Tankstel-
len, Verkaufseinrichtungen auf Bahnhofen und Flughifen, Ladengeschifte von Genossenschaften, von land-
wirtschaftlichen Betrieben und Hofldden sowie Verkaufsstinde und -buden, Kioske, Basare und dhnliche Ein-
richtungen, falls in ihnen von einer festen Stelle aus stindig Waren zum Verkauf an jedermann feilgehalten
werden;

[23] (2) ,,Feilhalten* das gewerbliche Anbieten von Waren zum Verkauf innerhalb und auerhalb von Verkaufsstel-
len; dem Feilhalten steht das Zeigen von Mustern, Proben und Ahnlichem gleich, wenn Warenbestellungen
entgegengenommen werden kdnnen;

[24] (3) Feiertage im Sinn dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage.

[25] (4) Reisebedarf im Sinn dieses Gesetzes sind Zeitungen, Zeitschriften, StraBenkarten, Stadtpline, Reiselektiire,
Schreibmaterialien, Tabakwaren, Schnittblumen, Reisetoilettenartikel, Filme, Tontrdger, Bedarf fiir Reiseapo-
theken, personlicher Witterungsschutz, Reiseandenken und Spielzeug geringeren Wertes, Lebens- und Genuss-
mittel in haushaltsiiblichen Mengen sowie ausldndische Geldsorten.

[26] (5) Dieses Gesetz findet keine Anwendung

[27] 1. auf gewerberechtlich festgesetzte Messen, Mirkte und Ausstellungen oder fiir gewerberechtlich zugelassene
GroBmirkte, wenn keine Waren fiir den Verkauf an den Endverbraucher feilgehalten werden,

[28] 2. auf den Verkauf von Zubehorartikeln, der in einem engen Zusammenhang mit einer nach anderen Rechtsvor-
schriften erlaubten nicht gewerblichen oder gewerblichen Tétigkeit oder Veranstaltung steht, insbesondere bei
Kultur- und Sportveranstaltungen, in Freizeit-, Erholungs- und Vergniigungseinrichtungen, in Bewirtungs- und
Beherbergungseinrichtungen sowie in Museen.

[29] Art. 3 (")ffnungszeiten

[30] (1) Verkaufsstellen miissen zu folgenden Zeiten fiir den geschiftlichen Verkehr mit den Kunden geschlossen
sein:

[31] 1. an Sonn- und Feiertagen,

[32] 2. am 24. Dezember und 31 Dezember, wenn diese auf einen Werktag fallen ab 14 Uhr, soweit in den nachfol-
genden Bestimmungen keine abweichenden Regelungen getroffen werden.

[33] (2) Die zu Beginn der Ladenschlusszeit anwesenden Kunden diirfen noch bedient werden.

[34] (3) Die Gemeinden konnen abweichend von Abs. 1 Nr. 1 Ausnahmen fiir das Feilhalten von leicht verderblichen
Waren und Waren zum sofortigen Verzehr, Gebrauch oder Verbrauch zulassen, sofern dies zur Befriedigung
ortlich auftretender Bediirfnisse notwendig ist,

[35] Art. 4 Apotheken

[36] (1) <sub>1</sub>Abweichend von den Vorschriften des Art. 3 diirfen Apotheken an allen Tagen wihrend des
ganzen Tages gedffnet sein.<sub>2</sub> Auferhalb der allgemeinen Ladenoffnungszeiten ist nur die Abgabe
von Arznei-, Krankenpflege-, Sauglingspflege- und Sduglingsnidhrmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desin-
fektionsmitteln gestattet.

[37] (2) <sub>1</sub>Die Landesapothekerkammer hat fiir eine Gemeinde oder fiir benachbarte Gemeinden mit
mehreren Apotheken anzuordnen, dass wihrend der allgemeinen Ladenschlusszeiten abwechselnd mindestens
ein Teil der Apotheken gedffnet sein muss.<sub>2</sub>An den geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer
Stelle ein Aushang anzubringen, der die zurzeit offenen Apotheken bekannt gibt. <sub>3</sub> Dienstbereit-
schaft der Apotheken steht der Offenhaltung gleich.
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[38] Art. 5 Verkauf von Reisebedarf

[39] (1) Abweichend von den Vorschriften des Art. 3 diirfen

[40] 1. Tankstellen

[41] 2. Verkaufsstellen auf Personenbahnhofen und Reisebusterminals,

[42] 3. Verkaufsstellen von Betrieben, die Bicker- oder Konditorwaren herstellen
[43] 4. Verkaufsstellen die hauptsidchlich Blumen oder Zeitschriften feilbieten
[44] 5. Verkaufsstellen auf Flughifen

[45] 6. Liden deren Verkaufsfliche 35 m? nicht iiberschreitet

[46] an allen Tagen wihrend des ganzen Tages gedffnet sein.

[47] (2) Wihrend der allgemeinen Ladenschlusszeiten ist nur die Abgabe von Ersatzteilen fiir Kraftfahrzeuge, so-
weit dies fiir die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von
Betriebsstoffen und von Reisebedarf an jedermann gestattet.

[48] (3) Fiir Apotheken bleibt es bei den Vorschriften des Art. 4.
[49] Art. 6 Verkaufssonntage

[50] (1) <sub>1</sub>Abweichend von der Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 diirfen Verkaufsstellen aus Anlass von
Mirkten, Messen und dhnlichen Veranstaltungen an jihrlich hochstens vier, in einem Kalendermonat hoch-
stens einem Sonn- und Feiertag(en) geoffnet sein. <sub>2</sub>Diese Tage werden von den Gemeinden durch
Rechtsverordnung freigegeben.

[51] (2) <sub>1</sub>Bei der Freigabe kann die Offenhaltung auf bestimmte Bezirke und Handelszweige be-
schriankt werden. <sub>2</sub>Der Zeitraum, wihrend dessen die Verkaufsstellen geoffnet sein diirfen, ist
anzugeben. <sub>3</sub>Er darf acht zusammenhingende Stunden nicht liberschreiten, muss spitestens um
18 Uhr enden

[52] Art. 7 Subsidiarititsprinzip

[53] (1) Eine Gemeinde kann durch eigene Verordnungen von den Regelungen im Artikel 2 Absatz 4 dem Arti-
kel 3, dem Artikel 4 sowie dem Artikel 6 dieses Gesetzes abweichende Regulierungen erlassen, solange der
grundlegende Sonn- und Feiertagsschutz gewéhrleistet bleibt.

[54] Art. 8 Schutz der Arbeitnehmer

[55] (1) In Verkaufsstellen diirfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur wihrend der zugelassenen Offnungs-
zeiten und, falls dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlésslich ist, wihrend ins-
gesamt weiterer 30 Minuten beschiftigt werden.

[56] (2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Verkaufsstellen konnen verlangen, in jedem Kalendermonat an
einem Samstag von der Beschiftigung freigestellt zu werden. Dieser Tag soll in Verbindung mit einem freien
Sonntag gewihrt werden.

[57] (3) <sub>1</sub>Die fiir die Gewerbeaufsicht zustindige Behorde kann in begriindeten Einzelfédllen Ausnah-
men bewilligen. <sub>2</sub>Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden.

[58] Art. 9 Auslage des Gesetzes, Verzeichnisse

[59] (1) Der Inhaber einer Verkaufsstelle, in der regelméBig mindestens ein Arbeitnehmer beschiftigt wird, ist ver-
pflichtet,

[60] 1. einen Abdruck dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen mit Aus-
nahme der Vorschriften, die Verkaufsstellen anderer Art betreffen, an geeigneter Stelle in der Verkaufsstelle
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auszulegen oder auszuhingen,

[61] 2. ein Verzeichnis tiber Namen, Tag, Beschiftigungsart und -dauer der an Sonn- und Feiertagen beschiftigten
Arbeitnehmer und tiber die diesen geméil Arbeitschutzgesetz als Ersatz fiir die Beschiftigung an diesen Tagen
gewihrte Freizeit zu fiihren; Die Staatsregierung kann durch Rechtsverordnung eine einheitliche Form fiir das
Verzeichnis vorschreiben. Das Verzeichnis ist mindestens zwei Jahre nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjah-
res aufzubewahren.

[62] Art. 10 Aufsicht und Auskunft

[63] (1) Die Aufsicht iiber die Ausfithrung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Vorschriften iiben die Kreisverwaltungsbehorden aus; ob und inwieweit andere Dienststellen an der
Aufsicht beteiligt werden, bestimmt das Staatsministerium fiir Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.

[64] (2) Auf die Befugnisse und Obliegenheiten der in Abs. 1 genannten Behorden finden die Vorschriften des §
139b der Gewerbeordnung entsprechend Anwendung.

[65] (3) Die Inhaber von Verkaufsstellen und die in Art. 16 genannten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, den
Behorden, denen auf Grund des Abs. 1 die Aufsicht obliegt, auf Verlangen

[66] 1. die zur Erfiillung der Aufgaben dieser Behorden erforderlichen Angaben wahrheitsgemif und vollsténdig zu
machen,

[67] 2. das Verzeichnis gemidll Art. 9 Abs. 1 Nr. 2, die Unterlagen, aus denen Namen, Beschiftigungsart und -
zeiten der Arbeitnehmer sowie Lohn- und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, und alle sonstigen Unterlagen,
die sich auf die nach Nummer 1 zu machenden Angaben beziehen, vorzulegen oder zur Einsicht einzusenden.
Die Verzeichnisse und Unterlagen sind mindestens bis zum Ablauf eines Jahres nach der letzten Eintragung
aufzubewahren.

[68] Art. 11 Ausnahmen im o6ffentlichen Interesse

[69] <sub>1</sub>Die Staatsregierung oder ein von ihr beauftragtes Staatsministerium kann in Einzelfdllen befri-
stete Ausnahmen von den Vorschriften der Art. 3 bis 6 dieses Gesetzes bewilligen, wenn die Ausnahmen im
offentlichen Interesse dringend notig werden. <sub>2</sub>Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen wer-
den.

[70] Art.12 Ordnungswidrigkeiten

[71] (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsétzlich oder fahrlissig
[72] 1. als Inhaber einer Verkaufsstelle

[73] a) einer Vorschrift des Art. 8 Abs. 1 und 2 iiber die Beschéftigung an Sonn- und Feiertagen, die Freizeit oder
den Ausgleich,

[74] b) einer Vorschrift des Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 iiber Verzeichnisse oder des Art. 10 Abs. 3 Nr. 2 iiber die Einsicht,
Vorlage oder Aufbewahrung der Verzeichnisse,

[75] c) einer Vorschrift der Art. 3, Art. 4 Abs. 1 Satz 2, Art. 5 Abs. 2 oder nach Art. 7, Art. 11 erlassenen Vorschrift
iber die Ladenschlusszeiten,

[76] d) einer sonstigen Vorschrift des Art. 11 oder einer Rechtsverordnung nach Art. 7, soweit sie fiir einen bestimm-
ten Tatbestand auf diese BuBgeldvorschrift verweist,

[77] e) der Vorschrift des Art. 9 Abs. 1 Nr. 1 liber Auslagen und Aushinge,
[78] zuwiderhandelt.

[79] (2) Die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a kann mit einer Geldbuf3e bis zu zwanzigtausend
Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b bis e mit einer Geldbufle bis zu tausend Euro
geahndet werden.

[80] Art.13 Evaluation
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[81] Die Staatsregierung iiberpriift die Auswirkungen und Anwendung des Art. 5, des Art. 6 sowie des Art. 7 dieses
Gesetzes und berichtet drei Jahre nach Inkrafttreten dem Landtag hieriiber.

[82] Art. 14 Inkrafttreten

[83] Dieses Gesetz tritt am ..........c.covvivneiineinneennnn.. in Kraft

§ 2 Anderung des Gesetzes liber den éffentlichen Gesundheits- und Veterinardienst, die
Ernahrung und den Verbraucherschutz sowie die Lebensmitteliiberwachung

[84] In Art. 34 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes iiber den offentlichen Gesundheits- und Veterinédrdienst, die Erndhrung
und den Verbraucherschutz sowie die Lebensmitteliiberwachung (GDVG) in der Fassung vom 24. Juli 2003

(GVBI S. 452, ber. S. 752, BayRS 2120-1-UG), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GVBL. S.
234) werden die Worte ,,, sowie der Vollzug des § 4 Abs. 2 des Gesetzes liber den Ladenschluss* gestrichen.

§ 3 Inkrafttreten

[85] Dieses Gesetz tritt am ..........c.ovuiiniriinniinneinnnnn. in Kraft.
[86] Resourcen: http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20091201_1bvr285707.html
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SAA003 - Auflésung und Verschmelzung

Satzungsénderung Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Entropy

Antragstext

Der Parteitag moge beschliessen, in Abschnitt A §12 der Satzung wie folgt zu ersetzen:

(1) Uber einen Antrag auf Auflosung eines Gebietsverbandes oder dessen Verschmelzung mit anderen Parteien
kann nur abgestimmt werden, wenn er mindestens vier Wochen vor Beginn von dessen Parteitag beim Vorstand
eingegangen ist. Zum Beschluss iiber den Antrag ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen, giiltigen
Stimmen des Parteitags des Gebietsverbands erforderlich.

(2) Ein Beschluss des Parteitags iiber Auflosung eines Gebietsverbandes oder dessen Verschmelzung mit an-
deren Parteien muss in einer Urabstimmung von den stimmberechtigten Mitgliedern des Gebietsverbandes mit
einer einfachen Mehrheit der abgegebenen, giiltigen Stimmen bestitigt werden. Die Urabstimmung erfolgt per
geheimer Urnen- oder Briefabstimmung, zu der die stimmberechtigten Mitglieder in Textform eingeladen wer-
den und zwei Wochen Zeit haben abzustimmen.

(3) Ein Beschluss iiber die Auflosung des Landesverbandes oder dessen Verschmelzung mit anderen Parteien
bedarf der Zustimmung eines Bundesparteitages.

(4) Das Weitere regelt die Bundessatzung.

Aktuelle Fassung

Die Auflosung oder Verschmelzung regelt die Bundessatzung.

Begrindung

Fiir die Auflosung und Verschmelzung von Gebietsverbianden fehlen bisher notwendige Bestimmungen. Die
Bundessatzung §13 (5) schreibt sogar vor “Die Landesverbinde haben eine Bestimmung in ihrer Satzung auf-
zunehmen, wonach Beschliisse iiber ihre Auflosung oder Verschmelzung zur Rechtskraft der Zustimmung eines
Bundesparteitages bediirfen.*

Diese Vorgabe wird hiermit umgesetzt, fiir §13(3) ein minimales Verfahren fiir solche Urabstimmungen ange-
geben (notwendig laut Lenski §6 Rn 34), und ansonsten die Regelungen in der Bundessatzung gemal §14(1)
auf Untergliederungen iibertragen.
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PP102

PP102 - Neuanfang bei der Guterverladung in Bayern

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Andi Witte

Antragstext

Positionspapier ,,Neuanfang bei der Giiterverladung in Bayern*

Wir setzen uns dafiir ein, den Giiterverkehr in Bayern auf die Schiene zu verlagern. Die Griinde sind vielfaltiger

Natur, beispielsweise der hohe Wasserkraftanteil im Bahnstrom Bayerns und damit verbundene Uberlegungen
hinsichtlich der Erdolautarkie, der deutlich energieeffizientere Transport groer Massen und Volumen {iiber
weite Wege auf der Bahn, die Entlastung der StraBenverkehrswege oder wirtschaftliche Uberlegungen.

Wir sehen u.a. den Eisenbahngiiterverkehr hindernde Defizite bei der Verladung, sowohl bei den zur Verfiigung
stehen Verladekapazititen wie auch bei den sehr weit auseinander gestreuten Verladestationen, die wirklich
neutral von jedem Spediteur und Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) genutzt werden kénnen.

Die letzten 2 Jahrzehnte

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich unter anderem massive Entwicklungen in der Siedlungs- und Ge-
werbestruktur bemerkbar gemacht. Innerorts wird nur noch selten produziert, dafiir immer mehr gewohnt. Die
Produktion von Giitern ist hiufig an den Ortsridndern in neu ausgewiesenen Gewerbegebieten angesiedelt. Da-
mit macht auch eine Giiterverladung oder die Aufrechterhaltung von Laderampeninfrastruktur innerorts, wo
diese historisch an den Bahnhofen ihren angestammten Platz hatten, nur noch wenig Sinn. Die Lirmemissio-
nen und die Verkehrsbelastungen des Hol- und Bringverkehrs zu solchen Verladestationen wiirde innerorts die
Anlieger massiv storen.

Ebenfalls hat sich die Arbeits- und Gewerbestruktur im Markt verindert. Statt grofler Betriebe, welche alleine
einen Eisenbahnanschluss auslasten, sind immer mehr spezialisierte Betriebe mit einer kleineren Produktpa-
lette und somit deutlich kleineren Warenstromen zu finden. Da die Eisenbahn nach wie vor ein Massentrans-
portmittel ist, lohnt sich die Anbindung solcher mittelstandischer Betriebe mit einem eigenen Anschluss an die
Eisenbahn nicht und der Transport mit dem LKW hat massiv zugenommen.

Neuanfang

Doch fast alle Gewerbegebiete, die neu entstanden sind, haben eins gemeinsam: Die Anbindung an Fernstra-
Ben ist oft Ampel- und hohengleich kreuzungsfrei. Die Rampen zum Be- und Entladen an modernen Lager-
und Produktionsstétten sind fast durchgéngig auf die Standardmafe von LKW-Aufliegern und Sattelziigen ge-
baut. An solchen standardisierten Rampen lassen sich aber auch auf LKW-Anhingern lagernde Container und
Ladebriicken be- und entladen.

Damit sind seitens der Gewerbetreibenden die Grundvoraussetzungen fiir kombinierten Verkehr gegeben. Die
Politik hat es jedoch dank der Ideologie, dass Staatsbetriebe, welche wesentliche Infrastrukturaufgaben erbrin-
gen, Gewinne erzielen miissten, versdumt, diese positiven Grundvoraussetzungen zu bemerken und darauf zu
reagieren.

[10] Wir treten daher dafiir ein, dass Gemeinden, Stiddte oder Landkreise im Rahmen der Standort- und Wirtschafts-

forderung Verladeinfrastrukturen errichten und dabei von der Staatsregierung gefordert werden. Diese sollten
am besten an Kreuzungspunkten von Eisenbahnen und Fernstraen, welche wiederum Gewerbegebiete erschlie-
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Ben, liegen. Um eine Abhiingigkeit von zentralen Entscheidungsketten in Grokonzernen (Borsengang, DB AG;
u.v.m.) zu vermeiden und aus Uberlegungen der Neutralitiit dieser Infrastruktur gegeniiber bedienenden Spe-
diteuren und EVU, wiirden wir die Ansiedlung dieser Verladeinfrastruktur insbesondere in Gemeinde- und
Stadtwerken oder eigenen kommunalen Zweckgesellschaften begriilen.

[11] Forderung

[12] Die Forderung seitens des Freistaates soll vor allem durch Biirgschaften und eine Teiliibernahme der Anschlus-
skosten an die bestehende Eisenbahninfrastruktur geschehen.

[13] Auf Strecken mit modernen elektronischen Stellwerken (ESTW) haben die Aufwendungen fiir einen Anschluss
an die Eisenbahninfrastruktur oft einen groBen Anteil an einem solchen Projekt. Die Fihigkeit zur Giiterverla-
dung darf jedoch nicht im Interessenskonflikt mit moderner Eisenbahninfrastruktur stehen.

[14] Ebensowenig darf die Giiterverladung mit vorhandenen Verkehren, etwa Regional- oder Fernverkehr in einen
Interessenskonflikt treten. Da viele Eisenbahnstrecken so weit zuriickgebaut wurden, dass weiterer Verkehr
defakto nicht mehr fahren kann, soll der Freistaat auch beim Ausbau der Schienenwege helfen. Beim Bau
einer neuen Verladestation soll der Streckenbetreiber mindestens alle 6 Stunden eine Fahrplantrasse zur und
von der Verladestation einkalkulieren. Ist dies aufgrund der Gegebenheiten der Strecke unmoglich, muss diese
ausgebaut werden. Der Freistaat Bayern soll dabei dem Betreiber der Strecke ein zinsloses Darlehen anbieten
und ein Drittel der Kosten des Ausbaus, jedoch maximal 15 Mio. Euro je Verladestation iibernehmen.

[15] Die Neutralitit der Verladestation hinsichtlich der Bedienung von Straflen- wie von Eisenbahnseite sehen wir
als ein zentrales Forderkriterium.

[16] Ebenfalls sollen alle durch dieses Programm geférderten MaBnahmen (Verladestationen, Netzanschliisse,
Streckenausbau) erfasst, katalogisiert und dokumentiert werden. Dazu gehohren unter anderem die Anzahl der
abgehenden und ankommenden Ziige, das Verladevolumen und die Ziele der Ladungen. Diese Dokumentation
soll 6ffentlich einsehbar sein. Nach 10 Jahren soll diese Forderung hinsichtlich der Wirksamkeit bei der Verla-
gerung von Verkehr auf die Bahn wissenschaftlich untersucht werden um weitere Verbesserungspotenziale zu
erkennen.

[17] Ausgestaltung

[18] Wir fordern, dass diese Verladeinfrastruktur mindestens den Anforderungen einer ,,Ausweichanschlussstelle*
(Awanst) im Sinne der Eisenbahnbetriebsordnung (EBO) entspricht. Optional konnte dies auch mit voller
Hauptsignaldeckung als Abzweigstelle realisiert werden, damit die Giiterziige eine hohere Geschwindigkeit
bis zum nichsten Bahnhof fahren diirfen. In der Station wire ein Gleis zur Umfahrung der Lokomotive wiin-
schenswert, eine Ausgestaltung des Schutzweichengleises zu einem Ausziehgleis wiirde Rangiermdglichkeiten
erdffnen und somit die Nutzbarkeit weiter steigern.

[19] Die Verladeeinrichtung sollte mit technisch minimalstem Aufwand betrieben werden konnen, damit man diese
Stationen in eine Art ,,Ruhemodus® versetzen kann. Mit diesem ,,Ruhemodus‘ sollen die laufenden Kosten so
weit gesenkt werden, dass ein Riickbau und die Aufgabe dieser Infrastruktur nicht mehr in Frage kommt. Des-
halb sollen statt fest installierten Containerkrinen eher Gabelstabler-dhnliche ,,Containerheber* zum Einsatz
kommen, welche man auch von einer Verladestation zu einer anderen ohne riesigen Demontageaufwand verle-
gen kann. Anstelle ferngestellter Weichen und der dazugehdrenden aufwendigen Sicherungs-, Uberwachungs-
und Steuerungstechnik sollten in der Verladeeinrichtung lediglich handgestellte Weichen verwendet werden.
Ebenfalls soll auf die Oberleitung in der Verladeeinrichtung verzichtet werden. Mit einer Oberleitung kénnten
Ziige zwar elektrisch in die Awanst einfahren, jedoch macht diese auch den Ruhemodus unnétig teurer und
erfordert ggf. bei der Verladung besondere Sicherungsmafinahmen.

[20] Saisonverladung und Agrarrohprodukte

[21] Die Stationen sollten auch, je nach regionalen Gegebenheiten, auf die Verladung von Agrarrohprodukten oder
zusitzliche Saisonverladungen ausgelegt werden. Hierzu zidhlen zum Beispiel Zuckerriiben, Stirkekartoffeln,
Getreide, Erden und Kiese oder Holzer als Stamm- oder Hackgut. Hierbei kann mit erhéhten und abgesenkten
Niveaus die Verladung durch Kippen und Schiitten ohne weitere technische Hilfsmittel erfolgen. Stimme wer-
den i.d.R. mit dem am LKW montiertem Greifer verladen. Der Bau einer Rampe zum Abkippen dieser Giiter
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ist zwar einmalig relativ teuer, hat dafiir aber kaum laufende Kosten.
[22] Wirtschaftliche Auswirkungen

[23] Die Neutralitit und Verfiigbarkeit solcher Verladestationen erlaubt es, dass jeder Betrieb dariiber seine Waren-
strome abwickelt. Da auf sehr langen Strecken der LKW schon heute im Kostennachteil gegeniiber der Bahn
liegt, wird es damit dem bayerischen Mittelstand moglich, die eigenen Produkte billiger an die Seehédfen Eu-
ropas zu bringen und zu exportieren. Gerade Bayern ist besonders weit von den Seehéfen entfernt und hat
trotzdessen einen besonders stark vom Export abhiingigen Mittelstand.

Begriindung

[24] Wir haben Positionen zum OPNV und Fahrscheinen. Mit Warenstromen, die fiir die Wirtschaft deutlich ent-
scheidender sind, haben wir uns bislang noch nicht befasst. Deshalb soll dieses Positionspapier aus dem Ur-
Themenstandpunkt “Neutralitit der Netze*; Erweitert auf “Neutralitit von Infrastrukturen* hier zu einer Posi-
tionierung fiihren.

138



(1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

(8]
9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]

SAO0I11

SAO011 - Frankfurter Kollegium (nachfolgend als “FK*“ bezeichnet) -
Unterlassungen auferlegen

Sonstiger Antrag Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Ahoi

Antragstext

Es wird beantragt:
1. Dem “Frankfurter Kollegium* zu untersagen, die Formulierung “in der Piratenpartei® zu verwenden.

2. Dem “Frankfurter Kollegium* zu untersagen, eine andere Formulierung im Namen zu fiihren, die den An-
schein erwecken konnte, es sei ein Teil der Piratenpartei.

3. Dem “Frankfurter Kollegium* zu untersagen, in der Aulenwirkung so aufzutreten, als wiirden Sie fiir die
Piratenpartei handeln oder sprechen.

4. Dem “Frankfurter Kollegium® zu untersagen, in der Satzung oder sonstigen Papieren Formulierungen oder
Begriffe zu verwenden, die den Anschein erwecken konnten, dass es ein Teil der Piratenpartei ist.

5. Ergdnzung aufgrund des Vorschlags von R2Dine:

Da das Frankfurter Kollegium keine zuldssige Gliederung gem. § 7 der Bundessatzung der PIRATEN ist, soll
der Bundesvorstand durch den Bayer. Landesvorstand aufgefordert werden, analog § 8 der Bundessatzung
diesen Umstand zu beanstanden und sich weitere Ordnungsmafnahmen gegen die Mitglieder des Kollegiums
vorzubehalten.

Sonstiges:

Die Punkte sollen einzeln abgestimmt werden. Zur Klarstellung sollen sie auch abgestimmt werden, wenn das
FK inzwischen einzelne oder alle Forderungen bereits umgesetzt hat, um einen Riickfall zu verhindern.

Sollte sich der Landesparteitag Bayern 2013.1 fiir einzelne oder alle Punkte nicht zustindig halten, moge der
Landesvorstand Bayern erkliren, wer dann jeweils dafiir zustindig ist. Uber diese Punkte soll dann jeweils ein
Meinungsbild eingeholt werden, welches im Protokoll festgehalten wird.

Begrindung

Zu 1 und 2: Das FK hat sich bewusst als externer Verein gegriindet. In der Piratenpartei gibt es keine entspre-
chende Untergliederung. Die Formulierung “in der Piratenpartei® oder Ahnliches ist deshalb nicht nur falsch
sondern auch irrefiithrend.

Quelle: http://wiki.piratenpartei.de/Fragen_an_das_Frankfurter_Kollegium

Zu 3: Ein Ziel des FK ist es - Zitat: “... entgegen dem Gebaren innerhalb der Piratenpartei Deutschland, ... in
dringenden Fillen tagespolitisch notwendige Positionierungen einstimmig selbst zu titigen und zu publizieren.*

Es ist deutlich zu erkennen, dass das FK - ohne Riicksicht auf die Gepflogenheiten in der Piratenpartei - eine
AuBenwirkung erzielen mochte.
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[15] Diese AuBlenwirkungen diirfen nicht so erfolgen, als wiren diese im Sinne der Piratenpartei oder gar von der
Piratenpartei.

[16] Quelle: http://frankfurterkollegium.de/das-kollegium/

[17] Zu 4: In der aktuellen Fassung der Satzung § 3 Mitgliedschaft steht unter anderem - Zitat: “... Die Mitgliedschaft
endet: ... - durch Ausscheiden aus der Piratenpartei ...*.

[18] Dies erweckt den Anschein, als konnte das FK kontrollieren, wer Mitglied der Piratenpartei ist, bzw. wer aus-
geschieden ist.

[19] Da kiirzlich in der Satzung sogar noch stand, dass nur Mitglieder der Piratenpartei Mitglied im FK werden
konnen ist hier zwar schon auf die massive Kritik reagiert worden - aber eben noch nicht durchgingig.

[20] Quelle: http://frankfurterkollegium.de/das-kollegium/satzung/
[21] Sonstiges: Bei Nichtzustindigkeit ist ein Meinungsbild als eben solches eine Hilfe fiir die zustéindige Stelle.

[22] Es ist wichtig, diese Punkte auch zu behandeln, wenn das FK schon im Voraus darauf reagiert, um bei einen
Riickfall oder einer Nachahmung einen entsprechenden Beschluss bereit zu haben.
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PP020 - Flachendeckende Verfiigbarkeit automatisierter externer
Defibrillatoren (AED)

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Dominik *Pinny’ Kegel

Antragstext

Die PIRATEN Bayern fordern eine flichendeckende Verfiigbarkeit von automatisierten externer Defibrillatoren
(im Folgenden AED) in Bayern.

Flichendeckend bedeutet, dass kurz- bis mittelfristig mindestens die Empfehlungen aus der
Machbarkeitsstudie! des Institutes fiir Notfallmedizin und Medizinmanagement (INM) des Klinikums
der Universitiat Miinchen aus 2004 umgesetzt werden. Die Verfiigbarkeit soll moglichst kostenneutral gewéhr-
leistet werden. Insbesondere 6ffentliche Gebdude wie Rathiuser, Gerichtsgebidude, Flughédfen, Bahnhofe und
offentliche Plitze miissen mit AED ausgestattet sein. Die PIRATEN Bayern fordern, unter Berufung auf die
genannte Studie, dass Betriebe in die Bereitstellung involviert werden sollten und in Wohneinheiten mit mehr
als 330 Personen eine Verfiigbarkeit gewihrleistet sein soll. Des Weiteren sollen strukturschwache Regionen,
die eine ldngere Anfahrt der Rettungsdienste notig machen, mit AED ausgestattet werden. Damit einhergehend
fordern die PIRATEN Bayern, dass in alle Erste-Hilfe-Lehrgiingen (insbesondere zu lebensrettenden Sofort-
maBnahmen fiir den Fiihrerschein) eine AED Schulung durchgefiihrt wird, in deren Verlauf die Funktionsweise
erkldrt und das Gerit vertraut gemacht wird. Eine online verfiigbare AED- Standortkarte, wie bereits vom
Definetz? initiiert, ist in vollem Umfang zu erstellen. Apps fiir mobile Endgeriite, die AED Standorte schnell
und unkompliziert auffindbar machen, sollen kostenfrei zur Verfiigung gestellt werden.

Begriindung

Der so genannte “plétzliche Herztod* stellt die Todesursache Nummer 1 in der westlichen Welt dar. Alleine in
Deutschland sterben jdhrlich weit tiber 100.000 Menschen auBerhalb von Krankenhédusern an einem plotzlichen
Versagen der Herzfunktion. Fiir Bayern heif3t das grob geschitzt: Etwa jede halbe Stunde erliegt ein Mitbiirger
dem plétzlichen Herztod. Am héufigsten liegt dem Herzstillstand ein Herzinfarkt oder eine Herzrhythmussto-
rung zu Grunde. In der weit iiberwiegenden Zahl der Fille tritt ein so genanntes Kammerflimmern auf, aufgrund
dessen das Herz nicht mehr in der Lage ist, den Transport von Blut bzw. Sauerstoff zu den lebenswichtigen Or-
ganen zu gewdhrleisten. Den Patienten muss moglichst schnell geholfen werden. Mit jeder Minute, die bis
zum Einsetzen rettender TherapiemaBBnahmen vergeht, vergrofiert sich zum einen die Gefahr schwerer Folge-
schiden und nimmt zum anderen die Uberlebenschance um bis zu 10 % ab. Die effektivste MaBnahme, um
Patienten mit Herzversagen erfolgreich wiederzubeleben, ist die Durchfithrung einer so genannten Defibrilla-
tion innerhalb weniger Minuten nach Eintritt des Herzstillstandes. Mit einem Elektroschock auf das Herz soll
ein Herzrhythmus in Gang gesetzt und der Blutkreislauf sowie die lebensnotwendige Versorgung vor allem des
Gehirns mit Sauerstoff reaktiviert werden. Moderne automatisierte externe Defibrillatoren (AED), die einfach
und sicher zu bedienen sind, ermoglichen die Durchfiihrung der Defibrillation nicht nur durch Arzte, sondern
auch durch medizinische Laien. (Original {ibernommen am 04.12.2012 beim STMI http://bit.ly/UIQ5QY)

Weitere Informationen:

'Empfehlungen aus der Machbarkeitsstudie: http://bit.ly/UIQ1Rh
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[6] >Definetz: http://bit.ly/UIRcQE

[71 Gesamte Machbarkeitsstudie: http://bit.ly/UlQ3sn
[8] Bundesarztekammer: http://bit.ly/UIQ6Eu

[91 DGUV: http://bit.ly/UIQ6V 1

[10] STMLI: http://bit.ly/UIQ5QY
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PP034 - Reform der BEG bzw. des bayr. OPNV -
Schienenverkehrsfahrzeugpool

Positionspapier Diskussion PFB WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Awitte

Antragstext

Antrag an den Landesparteitag der Piratenpartei Bayern: Der Landesparteitag moge folgende Position be-
schlieflen:

Schienenverkehrsfahrzeugpool

Schienenfahrzeuge sind nicht dhnlich schnell beschafft wie PKW und haben auch ganz andere Nutzungszeitridu-
me. Aus der Ausschreibungspraxis der zwei vergangenen Jahrzehnte ldsst sich jedoch erkennen, dass Fahrzeuge
nicht iiber die tatsdchliche Lebensdauer genutzt werden, da diese etwa 40 Jahre betrégt und nach 10 - 15 Jahren
der Verkehrsvertrag neu ausgeschrieben wird.

Da der Verkehrsunternehmer damit rechnen muss, dass er nach dieser Nutzungsperiode keinen Nachnutzer
und somit keinen adidquaten Preis fiir sein Gebrauchtfahrzeug findet, soll die BEG zukiinftig einen eigenen
Fahrzeugpool fiir Schienenfahrzeuge pflegen. Aus diesem werden die Fahrzeuge den Verkehrsunternehmern
zur Erbringung der Verkehrsleistungen beigestellt.

Dadurch koénnen die Fahrzeuge trotz mehrerer Vertragswechsel die gesamte Lebensdauer hindurch eingesetzt
werden. Die Entgelte der beauftragten Verkehrsunternehmer vergiinstigen sich dadurch.

Der Fahrzeugpool ist so aufzubauen, dass die Kompatibilitit der einzelnen Fahrzeugtypen miteinander im Fahr-
zeugpool gegeben ist.

Da kein Fahrzeugkauf durch das beauftragte Verkehrsunternehmen mehr nétig ist, beschleunigt sich auBBerdem
der Vertragswechsel. Diese Zeit soll fiir eine intensivere Beteiligung von Fahrgisten und Biirgern genutzt wer-
den.
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BP0O06 - Erhalt und Ausbau von Babyklappen

Bundesprogramm Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Daniel Seuffert

Antragstext

[1] Es wird beantragt folgende Wahlprogramméinderung dem Bundesparteitag zu empfehlen:

[2] Die Piratenpartei spricht sich fiir den Erhalt und Ausbau von sogenannten “Babyklappen® aus, die Frauen eine

anonyme Geburt ermoglichen, um mogliche Kindstotungen bzw. das Aussetzen von Kindern an anderen Orten
zu reduzieren.

[3] Zusitzlich sollten weitere Moglichkeiten zu anonymen Geburten geschaffen werden und die rechtliche Grauzo-
ne muf} durch entsprechende gesetzgeberische MaBBnahmen aufgelost werden.

Begrindung

[4] Unabhingig aller juristischen Fragen zéhlt nur eines: Das Leben neugeborener Kinder. Und selbst wenn nur ein
einziges Kind pro Jahr durch Babyklappen gerettet werden konnte so sind wir verpflichtet sie zu erhalten und
diesen Dienst anzubieten. Die Empfehlungen eines “Deutschen Ethikrates, der 2009 vermeinte Babyklappen
seinen ,,ethisch und rechtlich sehr problematisch®, da sie insbesondere das Recht des Kindes, seine Herkunft
zu erfahren, verletzten, konnen wir nicht teilen.
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SA001

SA001 - Mitgliederentscheidsordnung (zu SAA001)

Sonstiger Antrag Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Entropy

Antragstext

Falls die Satzungsidnderung zu Mitgliederentscheiden vom Parteitag angenommen wird, moge dieser folgende
Mitgliederentscheidsordnung modular beschliessen:

Modul 1:

§1 - Allgemeines
(1) Es werden ausschliefslich geheime Abstimmungen per Urne oder Brief durchgefiihrt.

(2) Im Folgenden gelten die Regeln fiir Mitgliederentscheide auch fiir Mitgliederbefragungen, sofern nicht
explizit unterschieden wird. Die Mitgliederentscheidskommission wird nachfolgend MEK genannt.

(3) Fiir jeden Gebietsverband sollen hochstens zwanzig Abstimmungen in einem Abstimmungszeitraum durch-
gefiihrt werden.

(4) Alle stimmberechtigten Teilnehmer der Mitgliederversammlung eines Gebietsverbandes, auf der erstmalig
eine MEK gewdhlt oder beauftragt wurde, und fiir die eine giiltige Mitgliederentscheidsordnung existierte,
gelten als Teilnahmewillige. Darauthin beginnt die erste Abstimmungsperiode mit dem ersten Termin, der auf
ein Vielfaches der Dauer einer Abstimmungsperiode nach dem 4. Februar 2013 fillt.

§2 - Ablauf
Eine Abstimmungsperiode hat folgenden Ablauf:

(1) Die fiir die Periode zur Abstimmung vorgesehenen Mitgliederentscheide werden offentlich angekiindigt.
Abstimmungsalternativen fiir einen Mitgliederentscheid konnen diesem durch ein erfolgreiches Mitgliederbe-
gehren oder auf Beschluss des Vorstands hinzugefiigt werden und miissen umgehend verdffentlicht werden.

(2) Die Annahmefrist fiir erfolgreiche Mitgliederbegehren zu dem Mitgliederentscheid endet. Es beginnt der
Zeitraum zur pflichtgeméBen Durchfiihrung von Informationsveranstaltungen.

[10] (3) Der Abstimmungszeitraum beginnt.

[11] (4) Die Frist zur pflichtgeméfBen Durchfiihrung von Informationsveranstaltungen endet.

[12] (5) Die Frist fiir Abstimmungen endet am Stimmtag. Das Ergebnis wird ausgezihlt und verdffentlicht. Die

nichste Abstimmungsperiode beginnt.

[13] (6) Die Frist zur Anfechtung der Abstimmung endet.

[14] §3 - Quoren, Fristen und Zeitraume

(1) Fiir ein Mitgliederbegehren werden lediglich die stimmberechtigten Mitglieder beriicksichtigt, die innerhalb
der letzten 12 Wochen ihre Unterstiitzung bekundet haben.

[15] (2) Als teilnahmewillig gilt insbesondere jedes stimmberechtigte Mitglied, das seit Beginn der letzten Abstim-

mungsperiode, in der eine Abstimmung durchgefiihrt wurde, an mindestens einem der seither statt gefundenen
Mitgliederentscheide oder Mitgliederbegehren teilgenommen hat.
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[16] (3) Ein Mitgliederbegehren zur Durchfiihrung eines Mitgliederentscheids erfordert ein Quorum von zehn Pro-
zent, fiir eine Mitgliederbefragung fiinf Prozent der Teilnahmewilligen. Das Quorum fiir Mitgliederbegehren
zur Einbringung einer Abstimmungsalternative betrdgt die Hilfte des Quorums zur Durchfiihrung des Mit-
gliederentscheids bzw. der Mitgliederbefragung. Das Quorum fiir Mitgliederbegehren zur Einschriankung der
Offenheit der Abstimmung erfordert ein Prozent der Teilnahmewilligen. Die MEK muss ein Mitgliederbegeh-
ren erst dann beriicksichtigen, wenn es von mindestens fiinf weiteren stimmberechtigten Mitgliedern unterstiitzt
wird. Die sich durch ein Quorum ergebende absolute Anzahl wird aufgerundet.

[17] (4) Eine Abstimmungsperiode dauert acht Wochen.
[18] (5) Der Abstimmungszeitraum dauert zwei Wochen und endet mit dem Verstreichen des Stichtags.

[19] (6) Die Frist fiir die Annahme von Abstimmungsalternativen endet vier Wochen nach Beginn der Abstimmungs-
periode.

[20] (7) Die Frist zur pflichtgemifien Durchfithrung von Informationsveranstaltungen endet eine Woche vor Ende
des Abstimmungszeitraums.

[21] (8) Die Frist zur Anfechtung endet eine Woche nach Ende des Abstimmungszeitraums.

[22] (9) Erfolgreich zustande gekommene mit besonders hoher Dringlichkeit begriindete Mitgliederentscheide (Eil-
verfahren) werden unabhéngig von Abstimmungsperioden durchgefiihrt. Die Frist fiir Abstimmungsalternati-
ven endet zeitgleich mit dem Tag der Annahme des Mitgliederentscheids. Daraufhin beginnen der Zeitraum fiir
die Abstimmung und die Information der Teilnahmewilligen, der eine Woche dauert. Das Ergebnis kann bis
einen Tag nach der Abstimmung angefochten werden.

[23] (10) Teilnahmeberechtigt an Mitgliederbegehren und Mitgliederentscheiden sind nur Mitglieder, die am Tag der
Teilnahme stimmberechtigt sind.

[24] §4 - Arten von Abstimmungen
(1) Eine abgegebene Stimme ist endgiiltig, sofern der MEK nicht innerhalb von 24 Stunden ein fremdverschul-
detes Versagen oder Missbrauch angezeigt wird.

[25] (2) Offene Abstimmungen sind nicht zulédssig. Sind bei einer Abstimmung die einzelnen Stimmen fiir Dritte ei-
nem Mitglied mit biirgerlichem Namen oder Mitgliedsnummer oder sonstigen eindeutigen Personenmerkmalen
zuordenbar, gilt diese als offen.

[26] (3) Erhélt bei einer Abstimmung jedes Mitglied einen nur der MEK und dem jeweiligen Mitglied bekannten,
einmaligen und eindeutig zuordenbaren Codenamen fiir dessen Stimme, gilt diese als halb-offen. Bei elektroni-
scher Abstimmung erhilt jedes Mitglied unmittelbar nach der Stimmabgabe eine Bestétigung der abgegebenen
Stimme in Textform, die zur Kontrolle und als Nachweis genutzt werden kann. Die MEK veroffentlicht alle
abgegebenen Stimmen unverziiglich nach dem Stichtag und priift stichprobenweise, ob die Stimmen korrekt
erfasst wurden.

[27] (4) Sind bei einer Abstimmung die einzelnen abgegebenen Stimmen nur mit sehr hohem Aufwand einem Mit-
glied zuordenbar und die Auswertung fiir jedes Mitglied nachvollziehbar, so gilt diese als geheim.

[28] (5) Steht nur eine Abstimmungsalternative zur Auswahl, entscheidet die einfache Mehrheit der abgegeben,
giiltigen Stimmen ohne Enthaltungen.

[29] (6) Steht mehr als eine Abstimmungsalternative zur Auswahl, so wird eine Zustimmungswahl durchgefiihrt,
bei der fiir jede Alternative unabhéngig eine Stimme vergeben werden kann. Es gewinnt die Alternative, die
als einzige das hochste Verhiltnis (J+1)/(J+N+Q+2) erreicht und bei der J grosser J+N ist, wobei J bzw. N die
Anzahl giiltigen, abgegeben Ja- bzw. Nein-Stimmen fiir die Alternative ist, und Q das aufgerundete Zwanzigstel
der Anzahl aller abstimmenden Teilnehmer (mit Enthaltungen) des Mitgliederentscheids betrégt.

[30] §5 - Stimmabgabe

[31] = §5a - elektronische Stimmabgabe
= (1) Ist ausschlieBlich elektronische Stimmabgabe vorgesehen, so haben die MEK oder beauftragte Unterglie-
derungen dafiir zu Sorgen, dass jedem stimmberechtigten Mitglied auf Anfrage technische Hilfe zur Verfiigung
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steht, um an der Abstimmung teilnehmen zu kdnnen.

[32] (2) Die Moglichkeit zur verschliisselten elektronischen Kommunikation zwischen MEK und Mitglied sowie bei
der Stimmabgabe muss geboten werden. Versendet die MEK E-Mails, so miissen diese kryptographisch signiert
und, falls das Mitglied seinen kryptographischen Schliissel angibt, verschliisselt sein.

[33] = §5b - Urnenabstimmung
= (1) Jedem Mitglied im Gebietsverband muss die Moglichkeit gegeben werden, mit vertretbarem Aufwand an
der Urnenabstimmung teilzunehmen. Andernfalls muss jedem Mitglied die Moglichkeit zur Abstimmung per
Brief geboten werden.

[34] (2) Im Falle einer Urnenabstimmung darf eine Untergliederung eine Beauftragung durch eine Ubergliederung
zur Durchfithrung nur aus triftigen Griinden ablehnen.

[35] = §5c¢ - Briefabstimmung
= (1) Bei Abstimmung per Brief gilt der Tag des Erhalts des Briefes als Tag der Stimmgabe.

[36] (2) Gibt es neben Briefabstimmung noch weitere Moglichkeiten zur Abstimmung, so muss die Briefabstimmung
vom Mitglied schriftlich bei der MEK beantragt werden.

[37] (3) Die fiir einen Gebietsverband bestimmten Stimmzettel sind in einem einzelnen vorgegebenen Umschlag zu
verschlieen und zusammen mit einer eidesstattlichen Erkldrung, dass die Stimmzettel im Willen des Stimm-
berechtigten frei und selbststindig oder durch einen Helfer ausgefiillt wurden, der MEK zukommen zu lassen.

[38] (4) Die Unterlagen zur Briefabstimmung kénnen auch von einem von der MEK beauftragten Helfer ausgehén-
digt und der Brief direkt bei diesem abgegeben werden.

[39] §6 - Kommunikation zwischen MEK und Mitgliedern
(1) Eine schriftliche Einladung der Mitglieder zu einem Mitgliederentscheid ist nicht erforderlich.

[40] (2) Die stimmberechtigten Mitglieder werden von der MEK auf der Webseite des Gebietsverbandes oder jahrlich
in Textform iiber die Abstimmungsperioden des folgenden Jahres informiert.

[41] (3) Die Teilnahmewilligen werden von der MEK in Textform am Anfang der Abstimmungsperiode iiber die
abzustimmenden Mitgliederentscheide informiert. Bei erfolgreich zustande gekommenen Eilverfahren sind die
Teilnahmewilligen unverziiglich in Textform einzuladen.

[42] (4) Die bisherigen und laufenden Mitgliederbegehren, Mitgliederentscheide mit allen Antrdgen und Begriindun-
gen und die Abstimmungsergebnisse werden von der MEK auf der Webseite der MEK veroftentlicht.

[43] (5) Der MEK kann die Unterstiitzung eines Mitgliederbegehrens oder der Wille zur Teilnahme an einem Mit-
gliederentscheid in elektronischer oder Textform erklart bzw. widerrufen werden.

[44] (6) Ein per E-Mail erfolgter Antrag an die MEK ist nur dann giiltig, wenn er mit der vom stimmberechtig-
ten Mitglied registrierten E-Mailadresse bestétigt oder dessen bei der MEK registriertem kryptographischem
Schliissel signiert wurde.

[45] Modul 2: wie Modul 1, jedoch §1(1) ersetzt durch:

[46] Es werden ausschlieBlich halb-offene Abstimmungen zu politischen und organisatorischen Sachverhalten mit
elektronischer Stimmabgabe oder Briefabstimmung durchgefiihrt.

Begrindung

[47] Eine Mitgliederentscheidsordnung (MEO) ist notwendig, um Mitgliederentscheide durchfiihren zu kdnnen.

[48] Die Entscheidung zwischen den zwei alternativen Modulen héngt davon ab, ob man mehr Wert auf Geheim-
heit, Nachvollziehbarkeit, Manipulationssicherheit und Barrierefreiheit (Modul 1: Urne+Brief) oder aber auf
Komfort und Kostensenkung (Modul 2: Online+Brief) Wert legt. Die Moglichkeit zur Briefabstimmmung wird
in beiden Modulen fiir die Mitglieder als Notlosung bereit gehalten, die nicht zur Urne reisen oder keinen
Computer benutzen konnen oder wollen.
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Modul 1: Geheime Urnen- und Briefabstimmung

[49] Modul 1 lasst nur klassische geheime Urnen- und Briefabstimmung wie bei 6ffentlichen Wahlen zu. Es gibt bei
vielen Mitgliedern grundsitzliches Misstrauen gegen jeglichen Einsatz von Computer bei Abstimmungen. Da-
her lédsst diese Version nur klassische, nachvollziehbare analoge Verfahren zu. Das ist auch fiir Menschen ohne
technische Kenntnisse zugénglich. Durch die geheime Abstimmung wiren hiermit auch Urwahlen moglich,
auch wenn diese aus gesetzlichen Griinden nicht verbindlich sind.

[50] Bei der Briefabstimmung muss jedes Mitglied eine eidesstaatliche Erkldrung abgeben, dass es selbst abgestimmt
hat. Gegen Missbrauch konnte dann gerichtlich vorgegangen werden. Die Briefabstimmung miisste ebenfalls
per Brief beantragt werden, es sei denn es gibt keine Moglichkeit zur Urnenabstimmung.

[51] Bei Briefabstimmung kostet in 1000er Stiickzahl ein Brief incl. Riickporto incl. Material ingesamt ca. 1,15 EUR;
bei noch grosseren Stiickzahlen entsprechend weniger. Wenn die Mitglieder selbst Riickporto zahlen (Reduk-
tion auf ca. 85 Cent) spart sich der Gebietsverband noch mehr Geld. Die Mitglieder konnten auch Portokosten
vollkommen vermeiden, indem sie bereits bei den Informationsveranstaltungen bzw. Regionalkonferenzen die
Stimme vor Ort in die Urne einwerfen. Diese Urnenabstimmung konnte auch verteilt in den Kreisverbédnden,
einer Geschiftsstelle oder mit einer wandernden Urne stattfinden.

[52] Fiihren also die z.B. der Landesverband, Bezirksverband und Kreisverband alle zwei Monate gemeinsame (ge-
biindelte) Mitgliederentscheide durch, so fallen selbst bei ca. 1000 aktiven Mitgliedern zwischen nur ca. 800-
1200 EUR Kosten an. Diese konnen sich die Verbénde teilen, so dass z.B. der LV bis zu 400 EUR trigt, alle
7 Bezirksverbinde zusammen 400 EUR und alle Kreisverbidnde zusammen 400 EUR. Hinzu kommt die eh-
renamtliche Auswertung der Stimmen. Dafiir konnen die Gebietsverbdnde jeweils bis zu ca. 20 Beschliisse
fassen und sich somit weitestgehend Programmparteitage ersparen. Bei 6 Perioden im Jahr wiren das z.B. fiir
den LV 2400 EUR fiir 120 wirklich basisdemokratisch behandelte Antrige. Ein Gebietsverband mit 50 aktiven
Mitgliedern kostet das gleiche ca. 120 EUR im Jahr.

Modul 2: Halb-offene Abstimmungen per Online- und Briefabstimmung

[53] Das Modul 2 lasst halb-offene Abstimmungen per Online- oder Brief (auf schriftlichen Antrag) zu politischen
Positionen und Organisatorischem zu.

[54] Die Abstimmungen sind hier denen von offenen Abstimmungen an Parteitagen nachempfunden. Halb-offen
bedeutet hierbei, dass nicht jeder sehen kann wie jemand anderer abgestimmt hat (keine Klarnamenspflicht),
sondern nur die MEK, die dem Datenschutz verpflichtet ist. Dazu werden fiir jede Abstimmung einmalige
zufillig Codenamen generiert, die nur jeweils das Mitglied und die MEK der Stimme zuordnen kénnen. Die
Stimmen werden nach der Abstimmung mit dem Codenamen verdffentlicht um Datenschutz und Nachvollzieh-
barkeit zu gewdhrleisten.

[55] Jedes Mitglied kann dann iiberpriifen, ob seine eigene Stimme korrekt erfasst wurde. Bei der Online-
Abstimmung erhilt das Mitglied nach seiner Stimmabgabe unmittelbar eine Bestitigung, die es innerhalb 24
Std widerrufen kann, z.B. wenn jemand anderes seine Stimme abgefangen und missbraucht haben sollte. Dass
nur Stimmberechtige an der Abstimmung teilnehmen konnen, muss ein Mitglied wie auch auf dem Parteitag
den Akkreditieren vertrauen.

[56] Eine geheime Abstimmung kann per Mitgliederbegehren beantragt werden. Da diese nicht online zuléssig ist,
wird sie entweder rein per Brief oder einfach am néchsten Parteitag durchgefiihrt. Personenwahlen sind aller-
dings per Mitgliederentscheid nicht zugelassen.

[57] Die elektronische Kommunikation mit der MEK geschieht kryptographisch. Wenn das Mitglied einen Public-
Key angibt, erhilt es Nachrichten verschliisselt.

Gemeinsamkeiten

[58] Beide Module haben folgendes gemeinsam:
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Abstimmungen finden, wenn iiberhaupt, im Zwei-Monats Rhythmus statt.

Bis zum Anfang einer zwei-Monate langen Abstimmungsperiode werden alle erfolgreichen Mitglieder-
begehren (10% Quorum) gesammelt.

Dann konnen innerhalb von 4 Wochen Alternativ-Antrige mittels Mitgliederbegehren (5% Quorum) ein-
gebracht werden.

Anschliessend miissen verteilte Informationsveranstaltungen bis spitestens 1 Woche vor Ende des Ab-
stimmungszeitraum stattgefunden haben. Hierdurch wird sicher gestellt, dass es vor der Abstimmung
eine Aussprache bzw. Debatte zu den Antrigen gibt.

In den zwei Wochen vor Ende der Periode kann abgestimmt werden.
Anschliessend gibt es eine Woche die Abstimmung anzufechten, bevor das Endergebnis feststeht.
pro Periode sollten nicht mehr als 20 Antrige abgestimmt werden.

die erste Periode beginnt am 4.Februar und endet am 31.Mirz (rechtzeitig vor dem néchsten LPT und
BPT). Als erste Teilnahmewillige werden alle LPT Teilnehmer betrachtet.

Fiir ein Mitgliederbegehren zéhlen alle Unterstiitzer der letzten 12 Wochen.

Als Teilnahmewillige (fiir die Berechnung von Quoren) gelten alle, die sich explizit bei MEK anmelden,
oder die seit der letzten Abstimmungsperiode an einem Mltgliederbegehren- oder entscheid teilgenom-
men haben.

es gibt fiir dringende Fille Eilverfahren, bei denen innerhalb 1 Woche ein Beschluss unabhiingig gefasst
werden kann.

es diirfen nur Stimmberechtigte teilnehmen. Nur Stimmberechtigte, die sich als teilnahmewillig erkléren,
miissen entsprechend dhnlich einem Parteitag akkreditiert werden. Es gibt daher keinen Bedarf einer
“Bundeskiste* oder dhnlichen Vorratsdatenlosungen.

die Mitglieder miissen nur iiber die moglichen Termine von Abstimmungen informiert werden. Die ge-
nauere Information erfolgt per opt-in.

Abstimmungen werden per Approval voting mit Enthaltungsmoglichkeit durchgefiihrt.

alle wesentlichen Bestimmungen zu den verschiedenen Abstimmungsmoglichkeiten sind in beiden Mo-
dulen vorhanden. Durch Auswechseln von §1(1) kdnnen diese frei bzw. ausgeschaltet werden.
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PP029 - Studie Bildungsmonitor - Zur Lage des bayerischen
Bildungssystems

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Jck r / FG-Bildung

Antragstext

[1] Der Landesparteitag moge folgendes Positionspapier zu den Ergebnissen der Studie “Bildungsmonitor 2012

insgesamt oder einzeln die gekennzeichneten Module beschliessen.

Modul 0, Praambel:

[2] Im August 2012 wurde die Studie “Bildungsmonitor 2012 der Offentlichkeit vorgestellt und sofort von der

[3]

[4]

bayerischen Landesregierung als Bestidtigung der Spitzenposition Bayerns und ihrer Politik gewertet. Die Pi-
ratenpartei Bayerns kann sich leider dieser Auffassung nicht anschlieBen. Wahrend auf den ersten Blick die
Studie “Bildungsmonitor 2012 Bayern in der Bildungspolitik einen guten Stand bescheinigt (insgesamt auf
Platz 4), ist Bayern auf den zweiten Blick nur noch mittelméBig. Der Abstand zu Platz 8 betrdgt nur noch 1,5
Punkte aber es sind 12,6 Punkte zur Spitzenposition. Bayern hat somit den Anschluss zur Spitze verloren. Zwar
geht die Landesregierung mit dem Ausbau der Ganztagsschulen einen Indikator im fiir Bayern schwichsten
Handlungsfeld “Forderinfrastruktur an, aber dies ist ungeniigend, da die Studie auf einen weitaus umfassen-
deren Handlungsbedarf hinweist.

Modul 1, Bildungssystem und Moderne Gesellschaft

Bayerns schlechtes Abschneiden im Handlungsfeld “Forderinfrastruktur liegt nicht nur am Mangel an Ganz-
tagsgrundschulen sondern vor allem an der unzureichenden frithkindlichen Betreuung. Bayerns rote Laterne
lasst sich durch das Festhalten an traditionellen Lebensmodellen leicht erkldaren. Wir fordern der verinderten
gesellschaftlichen Realitit Rechnung zu tragen. Das Bildungssystem ist {iber alle Ebenen den Erfordernissen
der modernen Gesellschaft anzupassen. Der Ausbau der Ganztagsangebote fiir alle Altersstufen leistet hier
einen wichtigen Beitrag.

Modul 2, Betreuungsgeld

Aus bildungspolitischer Sicht ist das Betreuungsgeld, fiir das sich die CSU vehement eingesetzt hat, nicht
zweckdienlich. Zudem sind die Kassen recht leer, der Mittelbedarf fiir bessere Bildung aber hoch. Die Piraten-
partei Bayerns spricht sich daher gegen das Betreuungsgeld aus. Statt dessen wird gefordert die Mittel direkt in
die Verbesserung der Bildungseinrichtungen und insbesondere in den Ausbau der friihkindlichen Betreuung zu
investieren.

150


http://lptarguments.piratenpartei-bayern.de/PP029/
http://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.1/Antragsfabrik/Positionspapier_029
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Jck r

[5]

[6]

PP029

Modul 3, Bildungsausgaben

Der Bildungsmonitor zeigt auf, dass sich Bayern in der Relation der Bildungsausgaben zu den Gesamtausga-
ben offentlicher Haushalte durchgehend verschlechtert hat. Bildung muss auch in Bayern Prioritit haben. Die
Piratenpartei fordert daher, dass Bayern hier an die Spitze zuriickkehrt.

Modul 4, Nachteile des bayerischen Bildungssystems

Zwar schneiden bayerische Schiiler in Vergleichstests iiblicherweise gut ab, aber mit dem Preis eines hohen Lei-

stungsdrucks und starker Selektion. Dadurch erlangt insgesamt ein deutlich niedrigerer Anteil eines Jahrgangs
die Hochschulreife als im Bundesdurchschnitt. Fiir ein Land, das seine wirtschaftliche Stirke so gerne betont,
ist die Notwendigkeit z.B. Ingenieure importieren zu miissen nicht akzeptabel. Die Piratenpartei fordert den
iiberhohen Leistungsdruck insbesondere zum Ubertritt nach der Grundschule zu reduzieren, die Studienberech-
tigtenquoten ohne Qualititsverlust zu erhohen und Hemnisse zur Aufnahme eines Studiums zu beseitigen.

Begriindung

Praambel:

e Die Studie “Bildungsmonitor 2012 von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat zwar eine 6ko-
nomisch gepriagte Sicht auf Bildung, aber der Bildungsmonitor bietet mit seinen 13 Handlungsfeldern
einen durchaus umfassenden Blick auf die Bildungssituation in den einzelnen Bundesldndern und damit
eine Bewertung der Lage in Bayern.

e Die Reaktion der CSU und der Landesregierung war typisch “Der Bildungsmonitor 2012 der Bertelsmann
Stiftung hat Bayern und seinen Schiilern Spitzennoten ausgesprochen®. Dieses Rosinenpicken sollte die
Piratenpartei nicht unwidersprochen stehen lassen (http://www.csu.de/partei/aktuelles/113411228.htm).

e Das Bayern nicht nur eine punktuelle Schwiche in einem Handlungsfeld hat, wie die CSU sagt, kann
man z.B. aus der Ergebnistabelle mit allen Kombinationen mit je nur 12 Handlungsfeldern ableiten.
Denn selbst ohne das Handlungsfeld “Forderinfrastruktur® bleibt Bayern auf Rang 4, wéhrend ohne Be-
riicksichtigung der “Schulqualitidt” Bayern auf Rang 10 abfillt. Die “Schulqualitéit® ist zwar zentral aber
die Studie stiitzt sich hier auf PISA von 2006 und IGLU von 2009. Aktuellere Daten liegen nicht vor.
Das “gute Gesamtergebnis‘ lebt damit von der Vergangenheit.

Modul 1:

e Das Handlungsfeld “Forderinfrastruktur® hat als Indikatoren nicht nur Ganztagsschulen im Blick son-
dern auch “Anteil der betreuten Kinder (0O bis 3 Jahre®, “Anteil der ganztags betreuten Kinder (3 bis 6
Jahre)“ und “Anteil der ganztags betreuten Kinder (0 bis 3 Jahre)* sowie 2 Indikatoren zur beruflichen
Qualifikation des Personals in den KiTas. Somit liegt der Schwerpunkt der Studie hier im frithkindlichen
Bereich, so dass das schlechte Abschneiden Bayerns hier entsprechend zu bewerten ist.

e Bayern wird hier also vor allem im Bereich KiTa/Krippen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Das zeigt
auf die konservativ, traditionelle Haltung zur Familienpolitik insgesamt. Diese steht im Gegensatz zu den
Erfordernissen junger Familien und Frauen (Vereinbarkeit von Erziehung mit Beruf usw).

Modul 2:

e Das Thema “Betreuungsgeld ist eigentlich eher Familien-/Sozialpolitik denn Bildungspolitik. Aller-
dings steht es im unmittelbaren Zusammenhang zur Diskussion um die frithkindliche Erziehung, die
im Handlungsfeld “Forderinfrastruktur* beriicksichtigt wird. Die Studie zitiert explizit wissenschaftliche
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Artikel, die die Bedeutung friihkindlicher Betreuung fiir den weiteren Bildungsweg hervorheben. Das
Betreuungsgeld wirkt aber eher in die entgegengesetzte Richtung (sieche Contra Argumente in Wikipe-
dia). Entsprechend ist zu erwarten, dass das Betreuungsgeld auf mindestens 2 Indikatoren der Studie
einen negativen Effekt hat. Somit ist das Betreuungsgeld tatséchlich mit der Studie Bildungsmonitor
verkniipft.

e Ein Argument gegen das Betreuungsgeld ist, dass es nicht zuletzt fiir sozialschwache und Migranten
attraktiver ist das Betreuungsgeld anzunehmen als ihre Kinder in KiTas zu schicken. Die Studie nimmt
hierauf direkt Bezug und zwar indem sie zwecks Begriindung der Indikatorauswahl Ausziige aus wissen-
schaftlichen Artikeln enthilt.

e So “Forderinfrastruktur (ab Seite 45):

e “Aufgrund ihrer niedrigeren Beteiligungsquoten und Schulabschliisse wiirden Migrantenkinder
in besonderem MaBle vom Besuch friihkindlicher Einrichtungen oder der Teilnahme an ande-
ren frithkindlichen Angeboten auBler Haus profitieren.* aus “Aktionsrat Bildung, 2008; Auto-
rengruppe Bildungsberichterstattung, 2010; Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012;
Schmiade/Spief3, 2010%

e “Untersuchungen fiir Deutschland und die Schweiz zeigen, dass frithkindliche Bildung die
Wahrscheinlichkeit eines spidteren Gymnasiumbesuchs besonders fiir benachteiligte Kinder
deutlich erhoht. Je frither Kinder dabei an frithkindlicher Férderung teilnehmen, umso gerin-
ger wird der Einfluss des soziookonomischen Hintergrunds auf ihren Bildungsabschluss.* aus
“Fritschi/Oesch, 2008;Bauer/Riphahn, 2009b;Anger et al., 2012a*“

e oder zu “Integration’ (ab Seite 84):

o “Langfristig kann der Unterschied in der Bildungsbeteiligung von Migranten und Nicht-
Migranten durch Mafinahmen wie eine umfangreichere Beteiligung von Migrantenkindern
an frithkindlichen Bildungsmafinahmen, eine bessere Sprachforderung oder den Ausbau der
Ganztagsschulen verringert werden....“ aus “Anger et al., 2010a“.

Modul 3:

e Im Handlungsfeld “Ausgabenpriorisierung* war Bayern 2004 mit 87 Punkten klar an der Spitze (Durch-
schnitt war 54,5). Nach 80,9 in 2011 liegt es jetzt bei 69,7 Punkten. Das ist zwar noch immer iiberm
Durchschnitt von 67,8, aber die Spitze ist weit weg, denn Sachsen hat 107 und Thiiringen 120 Punkte.

o Als wirtschaftlich starkes Land sollte Bayern hier eigentlich mehr ausgeben konnen. Schliesslich wird
die Bedeutung von Bildung auch von unserer Landesregierung iiblicherweise hervorgehoben.

Modul 4:

e Das Handlungsfeld ‘“Zeiteffizienz*“ beeinhaltet die Indikatoren “Durchschnittliche Wiederholerquote
(Grundschulen)“, “Durchschnittliche Wiederholerquote (Sekundarbereich I)* und Bayern ist hier mit
122,4 unterm Durchschnitt von 137. Allerdings gibt es 5 weitere Indikatoren aber keine Einzelwertun-
gen, so dass der exakte Einfluss der Wiederholungsquoten unklar bleibt.

e FEin Standpunkt zum Thema “Leistungsdruck® vom Présidenten des Bayerischen Lehrer- und Lehre-
rinnenverbandes (BLLV): Absurder Druck Das Handlungsfeld “Akademisierung* beeinhaltet z.B. “Stu-
dienberechtigtenquote(n)*, “Akademikerersatzquote* usw. und Bayern erreicht 63,8 Punkte wihrend der
Durchschnitt bei 85,2 liegt. Das Handlungsfeld “MINT* besteht aus Indikatoren wie “Anteil der Ab-
solventen in Ingenieurwissenschaften an allen Hochschulabsolventen® oder “Anteil der Promotionen in
Mathematik und Naturwissenschaften an allen Promotionen®. Bayern hat hier 41,9 Punkte, was unterm
Durchschnitt von 46,8 ist und ca. die Hilfte des Wertes des Spitzenreiters.
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PP072 - Abschaffung der rechtlichen Méglichkeit des

Haustierabschuss

Positionspapier Diskussion WIKI
Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt
Nein Enthaltung Mit Anderungen Zuriickgezogen

Antragsteller

Belze, Bruno Kramm, fLOh

Antragstext

Der Landesparteitag moge folgendes beschliefe:

Die Piratenpartei Bayern setzt sich fiir eine Novellierung des Jagdrechtes dahingehend ein, das ein Abschuss
von Haustieren nicht mehr erlaubt ist.

Begriindung

Ein Verbot des Haustierabschusses ist iiberfillig
Fiir den Abschuss von Haustieren gibt es keinen verniinftigen Grund.

Im Gegenteil: Hier wird massiv in das Eigentumsrecht der Besitzer, in die emotionellen Beziehung ganzer
Familien zu ihren Tieren eingegriffen. Die Zeiten, in denen der Jagerslogan ,,Alles im Wald gehort mir, und ich
entscheide iiber Leben oder Tod* galt — sind in unserer Gesellschaft vorbei.

Der Tatsache, dass das Verhiltnis der Gesellschaft zum Tier sich in den letzten Jahrzehnten wesentlich verdndert
hat, die Mitgeschopflichkeit des Tieres Verfassungsrang hat und das Tierschutzrecht novelliert wurde, muss
auch Eingang in den Jagdschutz finden.

Die Gesetzeslage ist eindeutig

Nach § 1 S. 2 Tierschutzgesetz (TierSchG) darf niemand einem Tier ohne verniinftigen Grund Schmerzen,
Leiden oder Schiaden zufiigen.

Der grofitmogliche Schaden fiir ein Tier ist der Tod, der Abschuss. Nach § 4 (1) TierSchG darf ein Wirbeltier nur
unter Betdubung oder sonst ... nur unter Vermeidung von Schmerzen getotet werden. Eine Ausnahme besteht
unter anderem fiir die Totung eines Wirbeltieres im Rahmen der waidgerechten Jagdausiibung.

[10] Diese Ausnahme greift in einer Vielzahl von Fillen nicht, da Hunde und Katzen nicht zu den jagdbaren Tier-

arten des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) gehoren. Auch findet der Jagdschutz gegeniiber Haustieren nach § 23
BJagdG i.V. mit Art. 42 (1) 2 BayJG hier ebenfalls hiufig keine Anwendung. Dieser setzt voraus, dass es sich
um wildernde Hunde und Katzen handelt.

[11] Interessant in diesem Zusammenhang

[12] ist, dass es im Jagdrecht eine ,,Zwei-Klassen-Gesellschaft von Hunden* gibt. Der private Hund darf abgeschos-

sen werden, nicht aber der ,,JJagd-, Dienst-, Blinden und Hirtenhund*, auch wenn er wildert. Dies teilt die Hunde
ganz klar in ,,wertlos* und ,,wertvoll* ein.

[13] Katzen diirfen abgeschossen werden, wenn sie mehr als 300 Meter vom néchsten bewohnten Gebédude entfernt

wildernd angetroffen werden. Hier nahm der Gesetzgeber an, dass es sich um verwilderte Katzen handelt, die
ihren Nahrungsbedarf nicht iiber den ,,menschlichen Dosenéffner decken, sondern in ,,freier Wildbahn*.
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[14] Doch das Streifgebiet insbesondere méinnlicher Katzen - die dementsprechend hiufig zum Opfer fallen - kann,
wie Biologen zeigten, deutlich groBer als 500 Meter im Durchmesser sein. Somit liegt nahe, dass die meisten
Katzen de facto gar nicht wildern, sondern sich lediglich innerhalb des arttypischen Bewegungsradius bewegen.

[15] Die Tatsache

[16] dass das Toten von Haustieren im Bundesjagdgesetz unter ,,Jagdschutz** aufgefiihrt ist, zeigt, dass es den Jagern
und den Gesetzgebern nicht um Wild-, Arten- oder Tierschutz, sondern ausschlieBlich um den Schutz der Jagd,
also um den Erhalt der Jagdbeute geht.

[17] Der legalisiere Haustier-Abschuss wurzelt in der iibertriebenen Angst, ,,streunende Haustiere konnten jagdba-
res Wild reilen und damit die Strecke (Anzahl der erlegten Wildtiere) der Jiger schmilern.

[18] Zwangsvollstreckung mit Waffe

[19] Nirgends sonst ist es Privatpersonen erlaubt Gesetze mit einer Waffe zwangszuvollstrecken.

154



	vorläufiges Rahmenprogramm
	Tagesordnung
	Antragsreihenfolge gemäß Umfrage
	PP027 - Daten der Meldeämter
	PP026 - Offenlegung von Abwasser- und Müllgebühren
	PP040 - Rundfunkräte unabhängiger Besetzen
	PP042 - Positionspapier Transparenz und Lobbyismus
	PP090 - Transparente Dokumentation von Gemeinderatssitzungen
	PP047 - Klares Nein zu Privatisierung der Trinkwasserversorgung
	PP089 - Transparente Veröffentlichung kommunaler Satzungen und Verordnungen
	PP068 - Open Government Strukturen in Bayern fördern
	PP009 - Geführenfreier Kindergarten- und Kinderkrippenbesuch
	PP041 - Privatrundfunkliche Grundversorgung
	PP045 - Mindestlohn in Bayern bei öffentlichen Ausschreibungen
	PP013 - Ausbau der Kinderkrippenplätze anstelle Einführung des Betreuungsgeldes
	PP097 - Transparenzgesetz der Piraten
	PP050 - Für eine Einschränkung des kirchlichen Arbeitsrechts
	PP077 - Gesamtantrag Bildung (modular)
	PP011 - Entscheidungsfreiheit statt Frauenquoten
	BP001 - Grundsätzliche Förderung von offenen Bildungsressourcen
	PP025 - Deklaration von Inhaltsstoffen und Herkunftsland bei Lebensmitteln und Futtermitteln
	PP073 - Keine Lockerung des Nichtraucherschutzes
	SÄA004 - Veröffentlichung der Protokolle der Kassen- und Rechnungsprüfung
	BP004 - Beweismittelverwertungsverbot
	PP010 - Stärkung der Kinderinteressen bei Streitigkeiten zwischen den Eltern
	PP094 - Trennung von Kirche und Disko: Stille Tage gänzlich abschaffen
	PP008 - Gleiche Basis im Kultur- und Freizeitbereich für Kinder
	PP082 - Positionspapier Parlament
	PP079 - Commons: Vorfahrt für Kooperation, Selbstorganisation und Gemeinsinn
	PP018 - Einrichtung von Internetwachen
	SA010 - Gestaltung des Wahlprogramms
	SA004 - Alternatives Wahlprogramm 1
	PP049 - Verbesserung der Lebenssituation von Flüchtlingen
	PP075 - ÖPNV in Bayern kostenfrei
	PP007 - Gemeinsames Sorgerecht
	BP002 - Einführung der Positivliste für Medikamente
	PP035 - Recht auf Unterricht in die Bayerische Verfassung
	PP012 - Gegen absolute Geschlechterquoten in Aufsichtsräten und Vorständen
	PP048 - Verantwortungsbewusste Landwirtschaft
	SA012 - Wahlprogramm Bildung
	PP081 - Arbeitszeitschutz statt Ladenschluss
	PP069 - Erweiterung Positionspapier Ladenschluss
	SA003 - Errichtung einer bayerischen Wahlkampfzentrale
	SA006 - Kommunale Leitlinie Transparenz
	PP038 - Ehegattensplitting in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften
	PP028 - Einstellung der Förderung von Vertriebenenverbänden
	PP076 - Nachhaltiger Konsum
	SA009 - Abschaffung der Kindergartengebühren
	PP080 - Stille Tage: Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zulassen
	PP053 - Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Transparenz in der öffentlich beauftragten Bahnwirtschaft
	SÄA002 - Korrigierte Finanzordnung
	BP007 - Änderung des Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
	PP064 - Änderung des Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
	PP086 - Bürgerbeteiligung bei der Erstellung und Entwicklung von Landes-Entwicklungs-Plänen
	PP060 - Stop des Ausbaus von Wasserwegen in Bayern
	PP033 - Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Daten machen ÖPNV sexy!
	BP005 - Abschaffung des Beamtentums
	PP021 - Wahlrecht für EU-Bürger
	SÄA001 - Mitgliederentscheid, Mitgliederbefragung und Mitgliederbegehren
	PP066 - Gründungszuschuss für Existenzgründer
	PP067 - Sexualkundeunterricht im 21. jahrhundert
	PP032 - Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Präambel
	BP003 - Gegen ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen
	PP005 - Elektromobilität in Bayern beschleunigen
	PP037 - Zivilklausel für Hochschulen
	PP096 - Wunschbuch-Digitalisierung
	SÄA007 - Geheime Abstimmung bei Abwahl
	PP054 - Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Nachtverkehre ausbauen und effizienter gestalten
	PP031 - Antwort auf die Autobahnmautforderungen der CSU
	PP052 - Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Bürgerbeteiligung vor Ausschreibungen
	BP008 - ÖPNV im Bund kostenfrei
	PP083 - Strukturreform der Bezirke
	SÄA008 - Korrekturen von Anträgen
	PP019 - Drug-Checking ermöglichen
	PP046 - Stärkung der Rechte Prostituierter
	PP036 - Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Infrastruktureigentum und integrierte Verkehrsdienstleister
	SA008 - Einreichung eines Ladenschlussgesetzes
	SÄA003 - Auflösung und Verschmelzung
	PP102 - Neuanfang bei der Güterverladung in Bayern
	SA011 - Frankfurter Kollegium (nachfolgend als “FK“ bezeichnet) - Unterlassungen auferlegen
	PP020 - Flächendeckende Verfügbarkeit automatisierter externer Defibrillatoren (AED)
	PP034 - Reform der BEG bzw. des bayr. ÖPNV - Schienenverkehrsfahrzeugpool
	BP006 - Erhalt und Ausbau von Babyklappen
	SA001 - Mitgliederentscheidsordnung (zu SÄA001)
	PP029 - Studie Bildungsmonitor - Zur Lage des bayerischen Bildungssystems
	PP072 - Abschaffung der rechtlichen Möglichkeit des Haustierabschuss


